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Wichtige Antragshinweise

VORVERTRAGLICHE ANZEIGEPFLICHT § 19 ABS. 5 VVG

Fiir die ordnungsgemafe Antragspriifung sind die Antragsfragen wahr-
heitsgemaf? und vollstandig zu beantworten. Es sind auch solche Um-
stande anzugeben, denen Sie nur geringe Bedeutung beimessen.
Angaben, die Sie nicht gegeniiber dem / der Versicherungsvermittler*in
machen mochten, sind unverziiglich und unmittelbar gegeniiber der
Janitos Versicherung, Postfach 104169, 69031 Heidelberg, schriftlich
nachzuholen. Bitte beachten Sie, dass Sie lhren Versicherungsschutz
gefdhrden, wenn Sie unrichtige oder unvollstandige Angaben machen.
Sie sind bis zur Abgabe verpflichtet, alle lhnen bekannten gefahr-
erheblichen Umstdande, nach denen wir in Textform gefragt haben,
wahrheitsgemafl und vollstédndig anzuzeigen. Wenn wir nach lhrer Ver-
tragserkldarung, aber vor Vertragsannahme in Textform nach gefahrerheb-
lichen Umstédnden fragen, sind Sie auch insoweit zur Anzeige verpflichtet.

VERLETZUNG DER VORVERTRAGLICHEN ANZEIGEPFLICHT

1. Riicktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes

Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, kénnen wir vom
Vertrag zuriicktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass
weder Vorsatz noch grobe Fahrldssigkeit vorliegt. Bei grob fahrldassiger
Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein Riicktrittsrecht, wenn wir den
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstande, wenn auch zu
anderen Bedingungen, geschlossen hatten. Im Fall des Riicktritts besteht
kein Versicherungsschutz. Erklaren wir den Riicktritt nach Eintritt des
Versicherungsfalles, bleiben wir dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn
Sie nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig angegebene Umstand -
weder fiir den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles - noch
fir die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht urséch-
lich war. Unsere Leistungspflicht entfdllt jedoch, wenn Sie die Anzeige-
pflicht arglistig verletzt haben. Bei einem Rucktritt steht uns der Teil des
Beitrags zu, welcher der bis zum Wirksamwerden der Riicktrittserklarung
abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

2. Kiindigung

Konnen wir nicht vom Vertrag zuriicktreten, weil Sie die vorvertragliche
Anzeigepflicht lediglich einfach fahrldassig oder schuldlos verletzt haben,
kdnnen wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat
kiindigen. Unser Kundigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umsténde, wenn auch zu
anderen Bedingungen, geschlossen hétten.

3. Vertragsdnderung

Konnen wir nicht zurlicktreten oder kiindigen, weil wir den Vertrag
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstdnde, wenn
auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hatten, werden die
anderen Bedingungen auf unser Verlangen Vertragsbestandteil.

Haben Sie die Anzeigepflicht fahrldssig veletzt, werden die
anderen  Bedingungen riickwirkend  Vertragsbestandteil. = Auch
insoweit  konnen  Sie lhren  Versicherungsschutz  verlieren.

Haben Sie die Anzeigepflicht schuldlos verletzt, steht uns das Recht
zur Vertragsanderung nicht zu. Erhdht sich durch die Vertrags-
dnderung der Beitrag um mehr als 10 % oder schliefen wir die Gefahr-
absicherung fiir den nicht angezeigten Umstand aus, kénnen Sie den
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung tiber die
Vertragsanderung fristlos kiindigen. Auf dieses Recht werden wir Sie in
unserer Mitteilung hinweisen.
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4. Ausiibung unserer Rechte

Wir kénnen unsere Rechte zum Riicktritt, zur Kiindigung oder zur Ver-
tragsanderung nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen.
Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der
Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte Recht begriindet,
Kenntnis erlangen. Bei der Ausiibung unserer Rechte haben wir die
Umstande anzugeben, auf die wir unsere Erklarung stiitzen. Zur Begriin-
dung kdnnen wir nachtraglich weitere Umstande angeben, wenn fiir diese
die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist. Wir kdnnen uns auf die Rechte
zum Riicktritt, zur Kiindigung oder zur Vertragsanderung nicht berufen,
wenn wir den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit
der Anzeige kannten. Unsere Rechte zum Riicktritt, zur Kiindigung und
zur Vertragsanderung erléschen mit Ablauf von drei Jahren nach Vertrags-
schluss. Dies gilt nicht fiir Versicherungsfalle, die vor Ablauf dieser Frist
eingetreten sind. Die Frist betragt zehn Jahre, wenn Sie die Anzeigepflicht
vorsatzlich oder arglistig verletzt haben.

5. Stellvertretung durch eine andere Person

Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere Per-
son vertreten, so sind beziiglich der Anzeigepflicht, des Riicktritts, der
Kiindigung, der Vertragsanderung und der Ausschlussfrist fiir die
Ausiibung unserer Rechte die Kenntnis und Arglist Ihres Stellvertreters
als auch Ihre eigene Kenntnis und Arglist zu beriicksichtigen. Sie konnen
sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsatzlich oder grob fahrldssig
verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder Ihrem Stellvertreter noch lh-
nen Vorsatz oder grobe Fahrldssigkeit zur Last fallt.

BESONDERE HINWEISE

Fiir die Aufnahme des Antrags fallen keine gesonderten Gebiihren oder
Kosten an. Lastschrift-Riicklaufergebiihren und Kosten eines Mahn-
verfahrens werden geltend gemacht. Die Laufzeit der oben genannten
Versicherung betrédgt ein Jahr. Die Versicherung verlangert sich jeweils um
ein Jahr, wenn sie nicht spatestens drei Monate vor Ablauf schriftlich ge-
kiindigt wird. Die Bindefrist fiir dieses Angebot betrdgt 6 Wochen.

Fiir die oben genannten Versicherungen gewdhren wir lhnen ab dem je-
weils genannten Beginn Versicherungsschutz, sofern keine besonderen
Vereinbarungen (z. B. Anfragen) zugrunde liegen. Die Versicherungsdaten
werden |hnen mit dem Versicherungsschein tbermittelt. Den Versiche-
rungsschein erhalten Sie in den ndchsten Tagen per E-Mail.

HINWEISE ZUR DATENVERARBEITUNG UND RECHTE NACH DATEN-
SCHUTZGRUNDVERORDNUNG (DSGVO)

Nach Art. 13 DSGVO mochten wir Thnen Informationen zur Daten-verarbei-
tung geben. Verantwortlicher fiir die Datenverarbeitung ist die Janitos Ver-
sicherung AG, Im Breitspiel 2-4, 69126 Heidelberg, Tel. 06221-709 1000,
Fax 06221-709 1001, versicherung@janitos.de.

Alle weiteren Informationen nach Art. 13 DSGVO finden Sie im Daten-
schutz-Informationsblatt, welches diesem Antrag als Anlage beigefiigt
ist. Dieses enthdlt insbesondere Angaben zur Kontaktmdoglichkeit zum
Datenschutzbeauftragten, zum Zweck und zur Rechtsgrundlage der Da-
tenverarbeitung, zu den Empfangern personenbezogener Daten, zur Spei-
cherdauer, zu lhren Betroffenenrechten, zur Nutzung des Hinweis- und
Informationssystems der Versicherungswirtschaft (HIS) und zu eventuell
eingesetzten automatisierten Entscheidungen. Das Datenschutz-Informa-
tionsblatt finden Sie in der jeweils aktuellen Fassung auch unter
www.janitos.de/datenschutz/

Wichtige Antragshinweise
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Annahmerichtlinien zur Janitos Unfallversicherung Osterreich

(Stand: 01.08.2021)

Versicherbare Risiken

Héchstversicherungssummen

Grundinvaliditat ohne Unfallrente
Invaliditdtsgrundsumme bei linearer Progression 250.000 EUR
Invaliditdtsgrundsumme bei 225 % Progression 250.000 EUR
Invaliditdtsgrundsumme bei 300 % Progression 250.000 EUR

Invaliditdtsgrundsumme bei 400 % Progression 240.000 EUR
Invaliditdtsgrundsumme bei 500 % Progression 240.000 EUR
Invaliditdétsgrundsumme bei 750 % Progression 170.000 EUR

Grundinvaliditat mit Unfallrente von 200 EUR bis 500 EUR
Invaliditdtsgrundsumme bei linearer Progression 225.000 EUR

Invaliditdétsgrundsumme bei 225 % Progression 225.000 EUR
Invaliditdtsgrundsumme bei 300 % Progression 225.000 EUR
Invaliditdtsgrundsumme bei 400 % Progression 175.000 EUR
Invaliditdétsgrundsumme bei 500 % Progression 175.000 EUR
Invaliditdtsgrundsumme bei 750 % Progression 125.000 EUR
Grundinvaliditat mit Unfallrente von 501 EUR bis 1000 EUR
Invaliditdétsgrundsumme bei linearer Progression 150.000 EUR
Invaliditdétsgrundsumme bei 225 % Progression 150.000 EUR
Invaliditdtsgrundsumme bei 300 % Progression 150.000 EUR
Invaliditdétsgrundsumme bei 400 % Progression 112.000 EUR
Invaliditdétsgrundsumme bei 500 % Progression 112.000 EUR
Invaliditaétsgrundsumme bei 750 % Progression 80.000 EUR

. Unfall-Rente
2.000 EUR ohne Absicherung einer Invaliditat
1.000 EUR mit Absicherung einer Invaliditat
. Unfall-Todesfallleistung
300.000 EUR
. Unfall-Spitalgeld
75 EUR
. Unfall-Spitalgeld mit Genesungsgeld
75 EUR
. Unfall-Krankentagegeld
25 EUR
. Heilkosten
3.000 EUR
. Kumulrisiko pro Vertrag
4.000.000 EUR

Mindestversicherungssummen

. Grundinvaliditatssumme

Annahme Gliedertaxen

10.000 EUR

. Unfall-Rente
200 EUR

. Unfall-Todesfallleistung
5.000 EUR

. Unfall-Spitalgeld
5 EUR

. Unfall-Spitalgeld mit Genesungsgeld
5 EUR

. Unfall-Krankentagegeld
5 EUR

Mediziner

Nur Human- und Zahnmediziner, keine Tiermediziner oder sonstige Heilberufe

Annahme Zusatzpakete

Medic und Plus
Nur in Verbindung mit den Produktlinien Balance und Best Selection mdglich

Besonderheiten bei Senioren
(ab 68 Jahren)

Unfall-Rente ab 50 % bis 2.000 EUR mdglich
Gliedertaxenvarianten nur Gliedertaxe Rente moglich
Unfall-Todesfallleistung bis 300.000 EUR mdglich

Nicht mdéglich: Invaliditat mit Einmalleistung, Unfall-Krankentagegeld und Zusatzpakete
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Der Gefahrengruppe A sind versicherte Personen zuzuordnen die einer verwaltenden /
beratenden Tatigkeit nachgehen. Hierunter fallen beispielsweise folgende Berufe:
Bankkaufleute, Buchhalter, Datentypisten, Handelsvertreter, Padagogen, Produktmanager,
Richter, Sachbearbeiter, Tagesmiitter, Verkaufer, Versicherungsfachleute, Wirtschaftswissen-
schaftler.

Gefahrengruppen

Im Zweifel halten Sie bitte Riicksprache mit der Vertriebsunterstiitzung.

Gefahrengruppe B

Der Gefahrengruppe B sind versicherte Personen zuzuordnen die einer kérperlichen /
handwerklichen Tatigkeit nachgehen. Hierunter fallen beispielsweise folgende Berufe: Gértner,
Drucker, Schlosser, Backer, Kéche, Gastwirte, Techniker, Elektriker, Gastronomen,
Hausmeister, Sportlehrer.

Im Zweifel halten Sie bitte Riicksprache mit der Vertriebsunterstiitzung.

Gefahrengruppe C

Der Gefahrengruppe C sind versicherte Personen zuzuordnen die in lhrem Beruf einer
besonders risikoreichen Tatigkeit nachgehen. Hierunter fallen beispielsweise folgende Berufe:
Dachdecker, Feuerwehrleute, Jager, Landwirte, Maurer, Polizist, Soldaten, Tischler.

Die Absicherung der Berufe gemaf Gefahrengruppe C sind in der Produktlinie Balance Trend
Spezial nicht moglich.

Im Zweifel halten Sie bitte Riicksprache mit der Vertriebsunterstitzung.

e  Zahlung per SEPA-Lastschriftverfahren bei monatlicher, vierteljahrlicher, halbjahrlicher
oder jahrlicher Zahlweise mdglich
e  Zahlung per Rechnung nur bei halbjahrlicher und jahrlicher Zahlweise méglich

Pramienzahlung

Nicht versicherbare und anfragepflichtige Risiken

Kundigung durch den Vorversicherer

Nicht versicherbare Risiken
Wurde der Vertrag durch den Vorversicherer gekiindigt, ist die Annahme nicht moglich.

Vertragslaufzeit
Kurzfristige Versicherungen (Laufzeit unter einem Jahr) sind nicht moglich.

Vertragsbeginn
Der beantragte Vertragsbeginn darf nicht mehr als 15 Monate in der Zukunft liegen.

Ausland
Standiger oder unbefristeter Auslandsaufenthalt/ Wohnsitz des Versicherungsnehmers im
Ausland.

. Alle Risiken, die nicht unter versicherbare Risiken gefuhrt werden.

. Luftfahrtrisiko

. Berufs-, Lizenz- und Vertragssportler (Sportler mit Vertrdgen oder Lizenzen im Sinne die-
ser Bedingungen sind Personen, die ihren Lebensunterhalt iberwiegend durch die Aus-
Ubung von Sport verdienen oder die durchschnittlich mehr als 3 Stunden am Tag Sport be-
treiben)

. Personen mit gefahrlicher Berufstétigkeit (z.B. Akrobat, Mitarbeiter von Munitions-,
Minensuch-, Raumtrupps, Mitarbeiter von Betrieben, die explosive Stoffe herstellen, lagern
oder hiermit Handel treiben, Offshore-Besatzungen, Schiffsmannschaften, Berufstaucher,
Sprengmeister, Stuntman, Testfahrer) - Im Zweifel bitte Ricksprache mit der
Vertriebsunterstltzung halten.

. Personen in Pflegestufe IV, V, VI oder VII hach dem 6sterreichischen Bundespflegegeld-
gesetz

. Personen die an einer Glasknochenkrankheit leiden (Osteogenesis imperfecta)

. Personen die an Knochenkrebs leiden

. Drei oder mehr Vorschaden mit unfallbedingter Invaliditét

Schadenverlauf
Bei mehr als einem Vorschaden mit unfallbedingter Invaliditat in den letzten 5 Jahren wird die
Annahme durch die Janitos Versicherung AG individuell gepriift.

Anfragepflichtige Risiken
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Die Leistungen der Janitos Unfallversicherung Osterreich

(Stand: 01.08.2021)

. Best
Basic Balance Selection
Leistungs- und Updategarantie
Innovationsupdate v v v
Neutarifgarantie (garantierte Leistungen zukinftiger Bedingungswerke, auch wenn es sich _ _ v
um eine neue Tarifgeneration mit gednderter Preisstruktur handelt)
Individualgarantie - - v
Progression und Gliedertaxe
6 Gliedertaxen: Trend, Top, Sinne, Hand, Med (nur Arzte), Rente v v v
6 Progressionen: Linear, 225 %, 300 %, 400 %, 500 % oder 750 % v v v
Fristen & Mitwirkung
Schadenmeldung bis 12 Monate nach dem Unfallereignis méglich v v v
Eintritt der Invaliditat 14 Monate 15 Monate 18 Monate
Feststellung und Geltendmachung der Invaliditat 16 Monate 21 Monate 24 Monate
75 %
(ausgenommen bei
Anrechnung Mitwirkungsanteil ab 30 % 50 % Kra?t;;ic:&onrgzﬁé u
Eigenbewegung: ab
50%)
Generell keine Anrechnung eines Mitwirkungsanteils ab Invaliditatsgrad tiber 50 % - - v
Erweiterungen des Unfallbegriffs
Durch erhohte Kraftanstrengung verursachte Bauch- und Unterleibsbriiche v v v
Durch erhdhte Kraftanstrengung verursachtes Zerren oder Zerrei3en von Gelenken, Mus- v v v
keln, Sehnen, Bander, Kapseln, Menisken und Knorpeln
Durch erhdhte Kraftanstrengung verursachte sonstige Schadigungen an GliedmaRen oder v v v
der Wirbelsaule; ausgenommen Schaden an Bandscheiben
Durch erhdhte Kraftanstrengung verursachte Gesundheitsschaden am gesamten Korper; _ optional uber v
ausgenommen Schaden an Bandscheiben Plus Paket
Durch Eigenbewegungen verursachte Gesundheitsschaden am gesamten Korper; _ optional uber v
ausgenommen Schaden an Bandscheiben Plus Paket
Bemuhungen zur Rettung von Menschen, Tieren oder Sachen v v v
Innere Unruhen / gewalttatige Auseinandersetzungen v v v
Bewusstseinsstorungen durch Alkohol beim Fiihren eines Kfz (Alkoholklausel) bis zu 1,3 %o bis zu 1,3 %o bis zu 1,6 %o
Bewusstseinsstorungen durch Herzinfarkt, Schlaganfall oder Epilepsie v v v
Bewusstseinsstérungen durch Medikamente v v v
Bewusstseinsstorungen durch K.o.-Tropfen — - v
Bewusstseinsstorungen durch Herz- oder Kreislaufstérungen sowie Witterungsbedingungen — - v
Bewusstseinsstérungen durch Uber- / Unterzuckerung — - v
Vergiftungen durch Unfallverletzungen, Tierbisse/-stiche sowie Nahrungsaufnahme v v v
T et cach snstge Sof 207 EMMIAANGEn 2B | ryersSunden | metrre Surden | s 207 Tage
Strahlenschaden aller Art (ausgenommen Kernenergie) v v v
Tauchertypische Gesundheitsschaden (z. B. Trommelfellverletzungen, Caissonkrankheit) v v v
Infektionen durch Unfallverletzungen, Tierbisse/-stiche sowie Nahrungsaufnahme v v v
Erstdiagnose bestimmter Infektionskrankheiten gilt als Unfall (z. B. Cholera, Diphtherie) - - v
Berufliche Infektionen v v v
Allergische Reaktionen durch Unfallverletzungen, Tierbisse/-stiche sowie Nahrungsaufnah- v v v
me
Gesundheitsschaden durch Schutzimpfungen gegen versicherte Infektionen v v v
Gesundheitsschaden durch Schutzimpfungen gegen alle Infektionen - - v
Schutz bei Fahrtveranstaltungen (Stern-, Zuverléassigkeits- und Orientierungsfahrten oder v v v
Sicherheitstrainings)
Schutz beim gelegentlichen Kart fahren - - v
Passives Kriegsrisiko 14 Tage 14 Tage 21 Tage
Passives Kriegsrisiko, sofern nachweislich keine Ausreisemdglichkeit besteht unbegrenzt unbegrenzt unbegrenzt
Gesundheitsschaden durch Erfrierungen v v v
v v v

Gesundheitsschaden durch Flissigkeits-, Nahrungs- und Sauerstoffentzug

Die Leistungen der Janitos Unfallversicherung Osterreich im Uberblick (Stand: 01.08.2021)
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Basic Balance Sellgeistiton

Gesundheitsschaden durch Sonnenbrand/Sonnenstich v v v
Gesundheitsschaden durch Medikamentenentzug infolge Entfiihrung und Geiselnahme v v v
Blutungen innerer Organe und Gehirnblutungen infolge eines versicherten Unfalls sind auch _ optional uiber optional tiber
versichert, wenn der Unfall nicht die Gberwiegende Ursache ist. Plus Paket Plus Paket
Versicherte Kosten
Such-, Bergungs- und Rettungskosten (SBR-Kosten) 25.000 € 35.000 € 50.000 €
Unfalltransportkosten inkl. Flugriickholungen im Rahmen der SBR-Kosten 25.000 € 35.000 € 50.000 €
Behandlungskosten bei Tauchunféllen im Rahmen der SBR-Kosten 25.000 € 35.000 € 50.000 €
Bestattungs- und Uberfilhrungskosten unbegrenzt unbegrenzt Unbegrenzt
Kosten kosmetischer Operationen (KosOP-Kosten) 25.000 € 35.000 € 50.000 €
Kosten fir Zahnersatz im Rahmen der KosOP-Kosten — nat. Schneide- u. Eckzahne - 35.000 € 50.000 €
Kosten fir Zahnersatz im Rahmen der KosOP-Kosten — alle nat. und kiinstliche Zahne - - 50.000 €
Kur- und Rehabilitationskosten 5.000 € 15.000 € 30.000 €
Behinderungsbedingte Kosten (u. a. Umbau Kfz und Wohnung, Rollstuhl etc.) - - 10.000 €
Umschulungsmafnahmen 5.000 € 5.000 € 8.000 €
Kosten psychologischer Betreuung 500 € 500 € 1.000 €

25€/Tag 25 €/ Tag 30 €/ Tag

Kosten der Haustierbetreuung

max. 14 Tage

max. 14 Tage

max. 30 Tage

optional Gber

Gipsgeld - Plus Paket 250€
optional gegen optional gegen optional gegen
Heilkosten Zuschlag bis Zuschlag bis Zuschlag bis
max. 3.000 € max. 3.000 € max. 3.000 €
Besondere Leistungen fiir minderjahrige Kinder
Vollwaisenrente fir versicherte Kinder bei Tod beider Elternteile durch das gleiche _ _ 50 x Pramie,
Unfallereignis max. 8.000 €
: : 25€/Tag 25 €/ Tag 50 €/ Tag
Haushaltshilfe und Kinderbetreuung max. 30 Tage max. 30 Tage max. 30 Tage
Privat- und Nachhilfeunterricht - - 30 €/Tag
max. 30 Tage
F— . 25 €/ Nacht 25 €/ Nacht 50 €/ Nacht
Rooming-in-Leistungen max. 20 Nachte max. 20 Nachte max. 20 Nachte
Schutz beim Umgang mit selbst gebauten Feuerwerkskorpern 4 v v
Schutz beim unerlaubten Fahren von Kraft- u. Wasserfahrzeugen 4 v v
Rehabilitationsmanagement
Organisation und Koordination der medizinischen Rehabilitation durch persoénliche Betreuer — - v
Organisation und Koordination der beruflichen Wiedereingliederung durch personliche _ _ v
Betreuer
Besondere Leistungen im Ausland
Kostenlibernahmegarantie (Vorleistung) fur stationare Behandlungen - 15.000 € 15.000 €
Informationen zu &rztlicher Versorgung und deutschsprachigen Arzten vor Ort / Herstellung _ v v
Kontakt zwischen behandelnden Arzten / Information an Angehérige und Arbeitgeber
Besorgung inkl. Versand- und Zollkosten von Arznei-, Hilfsmitteln und medizinischen _ v v
Geraten
Mehrkosten durch Spital-Aufenthalt fur Ruckreise-, Unterbringungs- und Verpflegungskos- _ v v
ten fiir VN, (Ehe-)Partner, Familienangehorige und sonstige versicherte Mitreisende
Kosten einer Rickreisebegleitung fir VN, (Ehe-)Partner, Familienangehérige und sonstige
versicherte Mitreisende, sofern sie alters- oder krankheitsbedingt auf eine Begleitperson - v v
angewiesen sind.
Reisekosten fur den Krankenbesuchs einer nahestehender Person - v v
Kosten fur den Heimtransport von Haustieren - v v
Vorsorgeleistungen
Automatischer, beitragsfreier Schutz wéahrend der Schwangerschaft v v v
Bis zur néchsten
Automatischer, beitragsfreier Schutz ab Geburt oder Adoption 3 Monate 6 Monate Hauptfalligkeit +
1Jahr
Bis zur néchsten
Automatischer, beitragsfreier Schutz ab EheschlieBung 3 Monate 3 Monate Hauptfalligkeit +

1Jahr

Beitragsbefreiung fiir Kinder bei Tod des VN

bis 18. Leb.jahr

bis 18. Leb.jahr

bis 21. Leb.jahr

Die Leistungen der Janitos Unfallversicherung Osterreich im Uberblick (Stand: 01.08.2021)
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Basic Balance Bes_t
Selection
Sofortleistung bei schweren Verletzungen
. . 10 % der VS, 15.000 €, 15.000 €,
Versicherte Sofortleistung max. 10.000 € max. bis VS max. bis VS
Kapitalleistung bei schweren Verbrennungen 12 % der VS, 18.000€, 18.000 €,
max. 12.000 € max. bis VS max. bis VS
. . . . . - optional Gber optional Gber
Erweiterte Sofortleistung / Kapitalleistung nach Bau oder Erwerb einer Immobilie - Plus Paket Plus Paket

Unfall-Rente

Dynamisierung der Leistung vor Schadeneintritt (Aktivdynamik)

optional 3 %

optional 3 %

optional 3 %

Dynamisierung der Leistung wahrend Rentenbezug (Passivdynamik) - - 15%
Bei unfall- oder krankheitsbedingtem Tod wéhrend Rentenbezug, wird Unfall-Rente an _ optional uiber optional Uiber
Erbberechtigte fortgezahlt (Ehe-/Partner bis max. 5 Jahre, Kinder bis 18. Lebensjahr) Plus Paket Plus Paket
Unfall-Todesfallleistung

Ertrinken, Ersticken, Erfrieren im oder unter Wasser v v v
Verschollenheit gilt als Todesfall v v v
Unfalltod infolge einer Geistes- oder Bewusstseinsstérung - - Tolt? el;/;’atljf\rls
Todesfall-Leistung bis 2 Jahre nach dem Unfalltag - v v
B o et yrshere Eeteleduchcas gl Lnfalereons | joo0¢ | toomoe | tooooe
Doppelte Todesfallsumme bei Tod beider vers. Elternteile durch das gleiche Unfallereignis - bis 30.000 € bis 50.000 €

Unfall-Spitalgeld

Dauer des Spitalgeldes

bis zu 2 Jahre

bis zu 2 Jahre

bis zu 5 Jahre

3 Tage Spitalgeld bei ambulanten Operationen v v v
Verdopplung des Spitalgeldes bei Auslandsaufenthalten — - v
bis zu
Komageld - - 30 €/Tag
max. 100 Tage
Plegegeld _ optional Uber optional Uber

Plus Paket

Plus Paket

Unfall-Genesungsgeld (GG)

Dauer des GG

bis zu 100 Tage

bis zu 100 Tage

bis zu 500 Tage

3 Tage GG bei ambulanten Operationen 4 v v
Besonderheiten

Familienrabatt ab 2 versicherten Personen 15% 15 % 15 %
Familienrabatt ab 4 versicherten Personen 20 % 20 % 20 %
Dynamische Leistungs- und Pramienentwicklung optional 3 % optional 3 % optional 3 %
Verdienstausfall von Selbstandigen und Freiberuflern bei angeordneten Arztbesuchen Zn:é"xdgz)gz zn:/;’xdgggz Zn:/;“xdgggz
Leistung vor Abschluss des Heilverfahrens (auch ohne vereinbarte Todesfallleistung) v 4 v
Versehensklausel v v v
Verspétete Hinzuziehung eines Arztes bei geringfligig erscheinenden Verletzungen v v v
Avrztliche Gebilhren zur Begriindung des Leitungsanspruchs v v v
Pramienbefreiung bei Arbeitslosigkeit - - 12 Monate
Erweiterungen im optionalen Zusatzpaket Plus

Durch Eigenbewegungen verursachte _Gesundheitsschéden am gesamten Korper; _ v nggsk(::ﬁlie
ausgenommen Schaden an Bandscheiben versichert
Such-, Bergungs- und Rettungskosten - unbegrenzt unbegrenzt
Unfalltransportkosten inkl. Flugriickholungen - unbegrenzt unbegrenzt
Behandlungskosten bei Tauchunfallen - unbegrenzt unbegrenzt
Kosten kosmetischer Operationen (inkl. Kosten fiir Zahnersatz fur alle Z&hne) - unbegrenzt unbegrenzt
Kur- und Rehabilitationskosten - unbegrenzt unbegrenzt
Behinderungsbedingte Kosten (u. a. Umbau Kfz und Wohnung, Rollstuhl etc.) - 25.000 € 25.000 €
UmschulungsmaRnahmen - unbegrenzt unbegrenzt

Die Leistungen der Janitos Unfallversicherung Osterreich im Uberblick (Stand: 01.08.2021)
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max. 12 Monate

Basic Balance Bes_t
Selection
Kosten psychologischer Betreuung - 5.000 € 5.000 €
Kosten der Haustierbetreuung unbegrenzt unbegrenzt

max. 12 Monate

Versicherte Sofort- bzw. Kapitalleistung bei schweren Verletzungen / Verbrennungen

25.000 €

25.000 €

Erweiterte Sofortleistung / Kapitalleistung nach Bau oder Erwerb einer Immobilie

1. Jahr: 50.000 €
2. Jahr: 45.000 €
3. Jahr: 40.000 €
4. Jahr: 35.000 €
5. Jahr: 35.000 €

1. Jahr: 50.000 €
2. Jahr: 45.000 €
3. Jahr: 40.000 €
4. Jahr: 35.000 €
5. Jahr: 35.000 €

Bewusstseinsstérungen durch Alkohol beim Fihren eines Kfz (Alkoholklausel)

ohne
Promillegrenze

ohne
Promillegrenze

Blutungen innerer Organe und Gehirnblutungen infolge eines versicherten Unfalls sind auch

Pflegegeld (PS = Pflegestufe des dsterreichischen Bundespflegegeldgesetzes (Stand 01.09.2012)

PSIV =40€/Tag
PS V-VII = 60 € /Tag

_ v v

versichert, wenn der Unfall nicht die tberwiegende Ursache ist.
. . . . . 100 % der 100 % der
Unfalltod infolge einer Geistes- oder Bewusstseinsstérung - Todesfall-VS Todesfall-VS
Spitalgeld und GG bei ambulanten Operationen - 5 Tage 5 Tage
Spitalgeld und GG bei stationaren Kur- oder Sanatoriumsaufenthalten, sowie Aufenthalten _ v v
in einem Pflege- oder Seniorenheim in unmittelbarem Anschluss an einen Spital-Aufenthalt
Spitalgeld und GG bei Knochenbriichen auch ohne Spital-Aufenthalt oder ambulante Opera- v v
tion -
PS Il =30€/Tag | PSI-ll =30€/Tag

PSIV =40€/Tag
PS V-VII = 60 € /Tag

max. 6 Monate

_ 30 €/ Tag, 30 €/ Tag,
Komageld max. 3 Jahre max. 3 Jahre
Vollwaisenrente fir versicherte Kinder bei Tod beider Elternteile durch das gleiche _ 50 x Pramie, 50 x Pramie,
Unfallereignis min. 12.000 € min. 12.000 €
Haushaltshilfe und Kinderbetreuung - 120 €/ Tag 120 €/ Tag

max. 6 Monate

Privat- und Nachhilfeunterricht

unbegrenzt
max. 6 Monate

unbegrenzt
max. 6 Monate

Rooming-in-Leistungen

unbegrenzt

unbegrenzt

Bei unfall- oder krankheitsbedingtem Tod wéhrend Rentenbezug, wird Unfall-Rente an
Erbberechtigte fortgezahlt (Ehe-/Partner bis max. 5 Jahre, Kinder bis 18. Lebensjahr)

100 % d. Rente

100 % d. Rente

z. B. Brustkrebs

. i . . 4 %o der VS, 4 %o der VS,
Verdienstausfall von Selbstandigen und Freiberuflern bei angeordneten Arztbesuchen - max. 1000 € max. 1000 €
Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit 36 Monate 36 Monate
Uber die
Gipsgeld - 250 € Produktlinie
versichert

Erweiterungen im optionalen Zusatzpaket Medic
Bis zu 6 Monate Pflege-Assistanceleistungen, u. a.

- Grundpflege

- tagliche Mahlzeit _ v v

- Wasche- und Haushaltsservice

- Begleitung bei Arztbesuchen

- etc.
Einmalleistung bei schweren Erkrankungen, u. a.

- Krebserkrankungen

- Herzinfarkt

- Schlaganfall - 2.000 € 2.000 €

- Nierenversagen

- etc.
5.000 € fur notwendige kosmetische Operationen bei schweren Erkrankungen, _ 5.000 € 5.000 €

v’ = mitversichert

Bitte beachten Sie, dass diese Ubersicht nur einen Auszug und keine umfassende Aufzahlung aller Leistungserweiterungen darstelit.

Rechtsgrundlage sind jeweils die im Vertrag vereinbarten Versicherungsbedingungen.

Die Leistungen der Janitos Unfallversicherung Osterreich im Uberblick (Stand: 01.08.2021)
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Die Gliedertaxen der Janitos Unfallversicherung Osterreich
(Stand: 01.08.2021)

Angabe aller Invaliditatsgrade in Prozent

Bei Verlust oder vélliger Funktionsunféhigkeit

dgr nachstehend genannten Korperteile und A%\Z/gozﬁ?s Trend Top Sinne Hand Med Rente**
Sinnesorgane

beide Augen 100 100 100 100 100 100 100
ein Auge 35 50 50 70 50 70 70
Sglgﬁgﬁhsiggﬂncfigsigrxgre bereits verloren oder 65 65 100 100 100 100 80
Gehor beider Ohren 60 60 70 100 70 100 100
Gehor eines Ohres 15 30 35 70 35 70 70
e e et oot | g | as | w0 [ w0 | w0 | w0 [ e
Geruchssinn 10 15 20 25 20 25 10
Geschmackssinn 5 10 20 25 20 25 10
Stimme soreanit 60 100 100 100 100 60
Arm 70 70 75 80 100 100 75
Arm bis oberhalb des Ellenbogengelenks ge'\r'ggm 70 70 75 100 100 70
Arm bis unterhalb des Ellenbogengelenks soreanit 65 65 70 100 100 65
Hand soreant 65 65 65 100 100 65
Daumen 20 25 30 30 60 100 30
Zeigefinger 10 10 20 20 60 75 20
anderer Finger 5 5 10 10 20 20 10
samtliche Finger einer Hand maximal ge'\r'g:m ge'\r'g:n* 75 75 ge’:‘g:w ge’\r‘ggw 75
Bein uber der Mitte des Oberschenkels 70 70 70 80 70 80 70
Bein bis zur Mitte des Oberschenkels ge'\r'g:m 70 70 75 70 75 70
Bein bis unterhalb des Knies soreanit 60 60 70 60 70 60
Bein bis zur Mitte des Unterschenkels ge'\r'g:n* 50 55 60 55 60 55
FuR soreant 45 50 50 50 50 50
grol3e Zehe 5 5 8 8 8 8 8
andere Zehe 2 2 5 5 5 5 5
beide Nieren soreni 100 100 100 100 100 100
eine Niere 20 25 25 25 25 25 25
e e o | g | | e | w0 | w0 [ awe | o
Milz 10 10 10 10 10 10 10
j'\:l;’:febsel Kindern vor Vollendung des 14. Lebens- ge'\rlclecg;:etlt* 20 20 20 20 20 20
Gallenblase soreanit soreantt 10 10 10 10 10
Magen ge'fg:m ge'fg:m 30 30 30 30 30
Diinndarm qoreaplt qoreaplt 30 30 30 30 30
Dickdarm qoreaplt qoreapit 30 30 30 30 30
ein Lungenflugel ge';‘g:m ge';‘écgrgm 50 50 50 50 50
Leber qoreaplt qoreapit 50 50 50 50 50
Bauchspeicheldrise g e';‘g:m g e';‘g:n* 35 35 35 35 35

*Invaliditatsgrad abhéngig von arztlichem Gutachten
**Gliedertaxe ,Rente” gilt immer und ausschlieBlich bei Vereinbarung der Leistungsart Unfall-Rente

Bei den hier genannten inneren Organen kann vor der gutachterlichen Erstbewertung verlangt werden, anstelle der Bewertung anhand der aufgefuhrten
Invaliditatsgrade, alternativ eine individuelle arztliche Einschatzung anhand medizinischer Gesichtspunkte vorzunehmen.

AUVB 2008 = Allgemeine Bedingungen zur Unfallversicherung Version 02/2011
Die Leistungen der Janitos Unfallversicherung Osterreich im Uberblick (Stand: 01.08.2021)

Seite 5von 5



Unfallversicherung

(d (d ‘)
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten )O nl to.r

Unternehmen: Janitos Versicherung AG Produkt:
Bundesrepublik Deutschland Janitos Unfallversicherung Osterreich

Dieses Blatt dient nur Ihrer Information und gibt Ihnen einen kurzen Uberblick tiber die wesentlichen Inhalte Ihrer Versiche-
rung. Die vollstdndigen Informationen finden Sie in lhren Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag, Versicherungsschein
und Versicherungsbedingungen). Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch.

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?
Wir bieten Ihnen eine private Unfallversicherung an. Sie sichert ab gegen Risiken durch Unfallverletzungen.

/. Was ist versichert? A Was ist nicht versichert?
J v Versichert sind Unfélle. Ein Unfall liegt z. B. Zum Beispiel:
vor, wenn die versicherte Person sich verletzt,
weil sie stolpert, ausrutscht oder stiirzt. Daftir X Krankheiten, zum Beispiel: Diabetes, Gelenk-
kénnen Sie insbesondere zwischen folgenden sarthrose, Schlaganfall;
Leistungsarten wahlen: X Kosten fiir die &rztliche Heilbehandlung;

% . . .
EIETE T Sachschaden (z.B. Brille, Kleidung).

v Einmalige Invaliditatsleistung bei dauerhaften

Beeintrachtigungen (z.B. Bewegungsein- Gibt es Deckungsbeschriankungen?
schrankungen);
v Einmalige Geldleistung im Todesfall; Nicht alle denkbaren Falle sind versichert. Vom
v Lebenslange Unfallrente bei besonders \ézir:;(t;ﬁrungsschutz ausgeschlossen sind zum

schweren Beeintrachtigungen; : ;
v Spitalgeldtagegeld bei Spitalaufenthalten oder t Unfélle durch Drogenkonsum,
ambulanten Operationen; I Unfalle bei der vorsatzlichen Begehung einer

v Kostenersatz fiir Such-, Bergungs- und Ret- SIEIEL -
tungseinsatze; I Unfalle durch die Teilnahme an Rennveran-

staltungen mit Motorfahrzeugen;

v Kostenersatz fiir kosmetische Operationen.
I Bandscheibenschaden.

Dienstleistungen

v Hausliche Hilfe in der ersten Zeit nach einem Wenn Unfallfolgen und Krankheiten zusammen-
Unfall (z.B. Pflege, Meniiservice, Haushalts- treffen, kann es zu Leistungskirzungen kommen.
hilfe);

v Professionelles Rehabilitationsmanagement.

Welche Leistungsarten konkret versichert sind,
kénnen Sie den Vertragsunterlagen entnehmen.

Wie hoch ist die Versicherungssumme?
v Die Hohe der Versicherungssummen und

der versicherten Leistungen kdnnen Sie den
Vertragsunterlagen entnehmen.

Wo bin ich versichert?
v' Sie haben weltweit Versicherungsschutz.

Stand: Méarz 2023 Seite 1/2



Welche Verpflichtungen habe ich?

Es bestehen zum Beispiel folgende Pflichten:

- Sie missen alle Fragen im Antragsformular wahrheitsgemaf und vollstandig beantworten.

-  Die Versicherungspramien mussen Sie rechtzeitig und vollstdndig bezahlen.

- Sie missen uns einen Berufswechsel so bald wie mdglich anzeigen, damit wir den Vertrag anpassen kénnen.
- Nach einem Unfall missen Sie sofort einen Arzt aufsuchen und uns tber den Unfall informieren.

Wann und wie zahle ich?

Die erste Pramie mussen Sie spatestens zwei Wochen nach Erhalt des Versicherungsscheins zahlen. Wann Sie
die weiteren Pramien zahlen mussen, ist im Versicherungsschein genannt.

Die Pramien sind gemal der vereinbarten Zahlungsart (Einzug per SEPA-Lastschrift oder Zahlung per Rechnung)
und Zahlungsweise zu entrichten. Die Zahlungsweise kénnen Sie ebenfalls lhrem Versicherungsschein entneh-
men. Diese kann, in Abhangigkeit der jeweiligen Annahmerichtlinien, monatlich, vierteljahrlich, halbjahrlich oder
jahrlich vereinbart werden.

Wann beginnt und endet die Deckung?

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunk.

Voraussetzung ist, dass Sie die erste Versicherungspramie gezahlt haben. Anderenfalls beginnt der Versiche-
rungsschutz mit der Zahlung.

Hat lhr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr, verlangert er sich automatisch um jeweils ein weiteres
Jahr, auler Sie oder wir haben den Vertrag gekuindigt.

Hat lhr Vertrag eine Laufzeit von drei Jahren oder mehr, dann kénnen Sie Ihren Vertrag zum Ende des dritten
Jahres kiindigen.

Wie kann ich den Vertrag kiindigen?

Sie oder wir kénnen den Vertrag zum Ablauf der zunachst vereinbarten Vertragsdauer und zum Ablauf jedes Ver-
langerungsjahres kiindigen. Die Kiindigung muss der jeweiligen Vertragspartei spatestens einen Monat vor dem
Ende der Vertragsdauer zugegangen sein.

Betragt die Vertragsdauer mehr als drei Jahre, kdnnen Sie als Versicherungsnehmer den Vertrag zum Ende des
dritten Versicherungsjahres oder jedes darauffolgenden Jahres kiindigen. Die Kiindigung muss uns spatestens
einen Monat vor der Hauptfalligkeit des Vertrages zugegangen sein. Auf3erdem kénnen Sie und wir den Versiche-
rungsvertrag unter bestimmten Voraussetzungen vorzeitig kiindigen. Das ist zum Beispiel nach einem Schaden-
fall méglich. Dann endet die Versicherung schon vor Ende der vereinbarten Dauer.
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Allgemeine Kundeninformation

INFORMATIONEN ZUM VERSICHERER

Gesellschaftsangaben und ladungsfdhige Anschrift
Janitos Versicherung AG

Rechtsform Aktiengesellschaft

Registergericht und -nummer  Handelsregister Mannheim / HRB 336562

Steuernummer Ust-ID: DE 814582874
Vorsitzender des Aufsichtsrats Thomas Bischof

Vorstand Frank Bettermann

Emanuel Issagholian Hadani
Postfach 10 41 69

69031 Heidelberg

Im Breitspiel 2-4

69126 Heidelberg

siehe Postanschrift/Hausanschrift

Postanschrift/Hausanschrift

Ladungsfahige Anschrift

Gothaer Allgemeine Versicherung AG
Risikotrager der Wohnmobil- und Wohnwagenversicherung
Rechtsform Aktiengesellschaft
Registergericht und -nummer  Handelsregister Kéln / HRB 21433
Steuernummer Ust-ID: DE122786654
Vorsitzender des Aufsichtsrats Prof. Dr. Werner Gorg
Vorstand Thomas Bischof (Vorsitzender)

Dr. Sylvia Eichelberg

Harald Ingo Epple

Dr. Andreas Eurich

Frank Lamsfuf3

Christian Ritz

Oliver Schoeller

Alina vom Bruck

Postanschrift/Hausanschrift
Ladungsfahige Anschrift

Gothaer Allee 1, 50969 Kdln
siehe Postanschrift/Hausanschrift

HDI Versicherung AG

Risikotrager und Hersteller der Berufshaftpflichtversicherung
Rechtsform Aktiengesellschaft

Registergericht und -nummer  Handelsregister Hannover / B 58934
Steuernummer Ust-ID: DE 8135966643
Vorsitzender des Aufsichtsrats Dr. Jan-Philipp Lidtke

Vorstand Dr. Daniel Schulze Lammers
(Vorsitzender)

Norbert Eickermann

Dr. Philipp Horsch

Thomas Luer

Jens Warkentin

HDI-Platz 1, 30659 Hannover
siehe Postanschrift/Hausanschrift

Postanschrift/Hausanschrift
Ladungsfahige Anschrift

DEURAG Deutsche Rechtsschutz Versicherung AG

Risikotrager der Rechtsschutzkomponente in der Privathaftpflicht-
versicherung Best Selection und Premium

Rechtsform Aktiengesellschaft

Registergericht und -nummer  Handelsregister Wiesbaden / HRB 3995

Steuernummer Ust-ID: DE 811344831
Vorsitzender des Aufsichtsrats Fabian Schneider
Vorstand Stephan Mielke
Markus Spigiel
Postanschrift/Hausanschrift
Ladungsfahige Anschrift siehe Postanschrift/Hausanschrift

Zuséatzliche Informationen: www.janitos.de/phv-rechtsschutz

Stand: Mai 2025

Abraham-Lincoln-Str. 3, 65189 Wiesbaden

Inter Partner Assistance S.A. Direktion fiir Deutschland
Risikotrager des Online-Schutzes im Rahmen der Hausrat- und
Privathaftpflichtversicherung sowie des Produktbausteins JurDrive
in der Kraftfahrzeugversicherung

Rechtsform Aktiengesellschaft

Registergericht und -nummer  Handelsregister Kéln / HRB 89668
Steuernummer Ust-ID: DE 129274544
Hauptbevollmachtigter Alexander Hofmann
Postanschrift/Hausanschrift ~ Colonia-Allee 10-20, 51067 K&ln
Ladungsfahige Anschrift siehe Postanschrift/Hausanschrift

Zustdndige Aufsichtsbehorde

Bundesanstalt fiir Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Bereich Versicherungen

Graurheindorfer Str. 108

53117 Bonn

Ansprechpartner zur auBergerichtlichen Schlichtung

Ihre individuelle, personliche und kompetente Beratung ist unser Ziel.
Sollten Sie dennoch einmal nicht zufrieden sein, wenden Sie sich bitte
an das Beschwerdemanagement der Janitos Versicherung AG.

Janitos Versicherung AG
Beschwerdemanagement
Im Breitspiel 2-4

69126 Heidelberg

Fon: +49 6221709 1460

Die Janitos Versicherung AG nimmt am aufSergerichtlichen Streitbeile-
gungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teil. Zustandige
Verbraucherschlichtungsstelle ist der:

Versicherungsombudsmann eV.
Postfach 08 06 32

10006 Berlin
www.versicherungsombudsmann.de

OMBUDSMANN Private Kranken- und Pflegeversicherung
Postfach 06 02 22

10052 Berlin

www.pkv-ombudsmann.de

Hier kénnen Sie auBergerichtlich Beschwerde einlegen. Hiervon unbe-
rithrt bleibt Ihre Moglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten.

INFORMATIONEN ZUR VERSICHERUNGSLEISTUNG
UND ZUM GESAMTBEITRAG

Die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung, wie Art, Umfang,
Falligkeit und Erflillung der Versicherungsleistungen sowie die Gesamtpra-
mie (Gesamtpreis und eingerechnete Kosten) haben wir lhnen bereits im
Produktinformationsblatt bzw. im Vorschlag zu lhrer Versicherung genannt.

INFORMATIONEN ZUM VERTRAG

Giiltigkeitsdauer von Vorschldagen und sonstigen

vorvertraglichen Angaben

Grundsatzlich haben die Ihnen fiir den Abschluss eines Versicherungs-
vertrages zur Verfiigung gestellten Informationen eine befristete Giiltig-
keitsdauer. Dies gilt sowohl bei unverbindlichen Werbemafinahmen
(Broschiiren, Annoncen etc.) als auch bei Vorschlagen und sonstigen
Preisangaben. Sofern in den Unterlagen keine Giiltigkeitsdauer angege-
ben ist, halten wir uns an die gemachten Angaben 6 Wochen gebunden.
Danach unterbreiten wir gerne einen neuen Vorschlag.
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Firmensitz:

Im Breitspiel 2—4
69126 Heidelberg
www.janitos.de

Janitos Versicherung AG
Postfach 10 41 69

69031 Heidelberg

Fon +49 6221 709 1000

HRB: 336562
USt-ID: DE 814582874

Handelsregister Mannheim

Ver.-Steuer-Nr. 801/V90801003593

Aufsichtsratsvorsitzender:
Thomas Bischof

Vorstand: Frank Bettermann,
Emanuel Issagholian Hadani

Landesbank Baden-Wiirttemberg
IBAN: DE15600501017421503251
BIC: SOLADEST600


www.pkv-ombudsmann.de
www.versicherungsombudsmann.de
www.janitos.de/phv-rechtsschutz

Bindefrist

Sie sind an lhren Antrag auf Abschluss eines Versicherungsvertrages
einen Monat gebunden.

Zustandekommen des Vertrags

Grundsatzlich kommt der Versicherungsvertrag durch Ihre und unsere
inhaltlich tibereinstimmende Vertragserkldrungen (Willenserklarungen)
zustande, wenn Sie lhre Vertragserklarung nicht innerhalb von zwei
Wochen widerrufen.

Laufzeit des Vertrages

Die Vertragsdauer entnehmen Sie dem Produktinformationsblatt bzw.
dem Vorschlag zu lhrer Versicherung.

Beendigung des Vertrages

Einzelheiten entnehmen Sie dem Produktinformationsblatt und den
Versicherungsbedingungen.

Vertragssprache

Sdmtliche das Vertragsverhdltnis betreffende Informationen und
Kommunikation finden in deutscher Sprache statt.

Anwendbares Recht

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Gerichtsstand

Anspriiche aus dem Versicherungsvertrag konnen vor dem zustandigen
Gericht Ihres Wohnortes geltend gemacht werden.

WIDERRUFSBELEHRUNG

ABSCHNITT 1: WIDERRUFSRECHT, WIDERRUFSFOLGEN UND BESONDERE
HINWEISE

Widerrufsrecht
Sie konnen lhre Vertragserklarung innerhalb einer Frist von 14 Tagen ohne
Angabe von Griinden in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen.

Die Widerrufsfrist beginnt, nachdem lhnen der Versicherungsschein
sowie die Vertragshestimmungen, einschlie3lich der fiir das Vertrags-
verhiltnis geltenden allgemeinen Versicherungsbedingungen, diese
wiederum einschlieBlich der Tarifbestimmungen, diese Belehrung, das
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten und weiteren in Abschnitt
2 aufgefiihrten Informationen jeweils in Textform zugegangen sind.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist geniigt die rechtzeitige Absendung des
Widerrufs.

Der Widerruf ist zu richten an:
Janitos Versicherung AG

Im Breitspiel 2-4, 69126 Heidelberg
E-Mail: Versicherung@)anitos.de

Einen Widerruf zur Berufshaftpflichtversicherung kénnen Sie auch
an den Hersteller und Risikotrdger der Berufshaftpflichtversicherung
richten:

HDI Versicherung AG, HDI Platz 1, 30659 Hannover

E-Mail: ZFPBVertragsservice@hdi.de

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und wir
erstatten lhnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden
Teil der Pramien, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungs-
schutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil der Pramie, der
auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfallt, darf der Versicherer in
diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich um einen Betrag aus An-
zahl der Tage, an denen Versicherungsschutz bestanden hat, multipliziert
mit 1/360 der von lhnen fiir ein Jahr zu zahlenden Pramie. Die Erstattung
zurlickzuzahlender Betrdge erfolgt unverziiglich spétestens 30 Tage nach
Zugang des Widerrufs.

Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, so
hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zuriick-
zugewdhren und gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind.
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Haben Sie Ihr Widerrufsrecht hinsichtlich des Versicherungsvertrages wirk-
sam ausgelibt, so sind Sie auch an einen mit dem Versicherungsvertrag
zusammenhangenden Vertrag nicht mehr gebunden. Ein zusammenhan-
gender Vertrag liegt vor, wenn er einen Bezug zu dem widerrufenen Vertrag
aufweist und eine Dienstleistung des Versicherers oder eines Dritten auf
der Grundlage einer Vereinbarung zwischen dem Dritten und dem Versich-
erer betrifft. Eine Vertragsstrafe darf weder vereinbart noch verlangt werden.

Besondere Hinweise

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdriicklichen
Wunsch sowohl von Ihnen als auch vom Versicherer vollsténdig erfiillt ist,
bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeiibt haben. Das Widerrufsrecht besteht
nicht bei Vertragen mit einer Laufzeit von weniger als einem Monat. Soweit
eine vorldufige Deckung erteilt wurde, endet diese mit dem Zugang des
Widerrufs bei uns.

ABSCHNITT 2: AUFLISTUNG DER FUR DEN FRISTBEGINN ERFORDERLICHEN
WEITEREN INFORMATIONEN

Hinsichtlich der in Abschnitt 1 Satz 2 genannten weiteren Informationen
werden die Informationspflichten im Folgenden im Einzelnen aufgefiihrt:

Informationspflichten bei allen Versicherungszweigen
Der Versicherer hat hnen folgende Informationen zur Verfligung zu stellen:

1. Identitdt des Versicherers: Versicherer ist die Janitos Versicherung AG in
der Rechtsform der Aktiengesellschaft mit Sitz in Heidelberg, Amtsgericht
Mannheim HRB 336562. Die Anschrift der Hauptverwaltung lautet:

Im Breitspiel 2-4, 69126 Heidelberg.

2. Identitédt eines Vertreters des Versicherers innerhalb der EU: Entfallt

3. Ladungsfdhige Anschrift des Versicherers: Die fiir die Geschaftsbezie-
hung zwischen Ihnen und uns mafigebliche Anschrift lautet:

Janitos Versicherung AG, Im Breitspiel 2-4, 69126 Heidelberg.

Die Janitos Versicherung AG wird vertreten durch den Vorstand.

4. Hauptgeschiftstatigkeit und zustiandige Aufsichtsbehorde: Die Janitos
Versicherung AG ist durch die Bundesanstalt fiir Finanzdienstleistungsauf-
sicht zum Betrieb von Haftpflicht-, Unfall-, Kraftfahrt- und Sachversicherun-
gen zugelassen. Die zustdndige Aufsichtsbehdrde ist die Bundesanstalt fiir
Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer StraBe 108, 53117 Bonn.

5. Garantie-/Sicherungsfonds: Entfallt

6. Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung: a) Fiir die Versi-
cherung(en) gelten die beigefiigten, fiir die jeweiligen Tarife giiltigen
Versicherungsbedingungen.

b) Art, Umfang und Falligkeit der Leistung des Versicherers Art, Umfang und
Falligkeit der Versicherungsleistung ergeben sich aus den Versicherungs-
bedingungen in Verbindung mit diesem Angebot/Versicherungsschein.

7. Gesamtpreis der Versicherung: Den Gesamtpreis (einschlielich Ver-
sicherungssteuer) fiir die Versicherung(en) kénnen Sie dem Angebot/Ver-
sicherungsschein entnehmen.

8. Steuern, Gebiihren oder Kosten: Zusatzliche Gebiihren oder Kosten

fiir die Antragsbearbeitung werden nicht erhoben. Vermittler sind nicht
berechtigt, von Ihnen irgendwelche besonderen Gebiihren oder Kosten
fiir die Aufnahme des Antrages zu erheben.

9. Einzelheiten zur Pramienzahlung: Je nach Vereinbarung werden die
Pramien entweder durchlaufende Zahlungen monatlich, vierteljahrlich,
halbjahrlich, jahrlich oder als Einmalpramie im Vorausgezahlt. Ent-
sprechend der Vereinbarung tiber die zeitliche Bemessung der Pramien
umfasst die Versicherungsperiode einen Monat, ein Vierteljahr, ein halbes
Jahr oder ein Jahr.
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Bei einer Einmalpramie ist die Versicherungsperiode die vereinbarte
Vertragsdauer, jedoch hochstens ein Jahr. Die Pramien werden zu Beginn
einer jeden Versicherungsperiode fallig. Die erste oder einmalige Prdmie
wird zwei Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins féllig, jedoch
nicht vor dem im Versicherungsvertrag vereinbarten Versicherungsbeginn.
Sie haben diese Pramie dann unverziiglich (d. h. spatestens innerhalb
zwei Wochen) zu zahlen. Alle weiteren Pramien (Folgepramien) werden
jeweils zum vereinbarten Falligkeitstag fallig. Wenn Sie mit uns das Last-
schriftverfahren vereinbaren, werden wir die Pramie zum Zeitpunkt der
Falligkeit vom angegebenen Konto abbuchen. Bitte tragen Sie dafiir Sorge,
dass zu diesem Zeitpunkt eine ausreichende Deckung auf dem Konto
gegeben ist.

10. Befristung der Giiltigkeitsdauer der zur Verfiigung gestellten Infor-
mationen: Wir halten uns ab dem Ausfertigungsdatum der Angebots-
unterlagen 6 Wochen an das Angebot — einschlie3lich der angegebenen
Versicherungsprdamie — gebunden.

11. Finanzdienstleistung mit Bezug auf speziell risikobehaftete Finanz-
instrumente: Entfallt

12. Zu-Stande-Kommen des Vertrages: Sie konnen unser Vertragsangebot
innerhalb von 6 Wochen ab Ausfertigungsdatum annehmen. Wenn die
Annahmeerkldrung innerhalb der Frist und ohne Zusatze/Abweichungen
erfolgt, kommt der Vertrag mit Zugang der Erklarung bei uns zu Stande.
Unter der Voraussetzung der rechtzeitigen Pramienzahlung (s. hierzu Nr.
9) besteht dann von dem im Versicherungsschein bezeichneten Tag des
Versicherungsbeginns an Versicherungsschutz.

13. Widerrufsbelehrung: Widerrufsrecht

Sie kénnen lhre Vertragserklarung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe
von Griinden in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist be-
ginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen
einschlie3lich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die weiteren
Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes in
Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der VVG-Informationspflichtenverordnung
und diese Belehrung jeweils in Textform erhalten haben. Zur Wahrung

der Widerrufsfrist geniigt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der
Widerruf ist zu richten an die:

Janitos Versicherung AG

Im Breitspiel 2-4, 69126 Heidelberg
Fax: +49 6221 709 1001

E-Mail: Versicherung@janitos.de

Einen Widerruf zur Berufshaftpflichtversicherung kénnen Sie auch an den
Hersteller und Risikotrdger der Berufshaftpflichtversicherung richten:

HDI Versicherung AG
HDI Platz 1, 30659 Hannover
E-Mail: ZFPBVertragsservice@hdi.de

Widerrufsfolgen:

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz, und
wir erstatten lhnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfal-
lenden Teil der Pramien, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versiche-
rungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil der Pramie,
der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfallt, diirfen wir in
diesem Fall einbehalten. Der uns zustehende Betrag errechnet sich je nach
Zahlungsweise der Pramie wie folgt:

a) bei vereinbarter jahrlicher Zahlungsweise: die Anzahl der Tage ab
Vertragsbeginn bis zum Zugang des Widerrufs multipliziert mit 1/360 der
Jahrespramie;

b) bei vereinbarter halbjdhrlicher Zahlungsweise: die Anzahl der Tage ab
Vertragsbeginn bis zum Zugang des Widerrufs multipliziert mit 1/180 der
Halbjahrespramie;

¢) bei vereinbarter vierteljahrlicher Zahlungsweise: Vierteljahrespramie;
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d) bei der Anzahl der Tage ab Vertragsbeginn bis zum Zugang des Wider-
rufs multipliziert mit 1/90 der vereinbarten monatlicher Zahlungsweise:
die Anzahl der Tage ab Vertragsbeginn bis zum Zugang des Widerrufs
multipliziert mit 1/30 der Monatspramie. Basis fiir die Berechnung ist

die im Versicherungsschein gemaf der vereinbarten Zahlungsweise
ausgewiesene Pramie. Die Erstattung zurlickzuzahlender Betrage erfolgt
unverziiglich, spatestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der
Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirk-
same Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zuriickzugewdhren
und gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind.

Besondere Hinweise

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdriicklichen
Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns vollsténdig erfiillt ist, bevor
Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeiibt haben.

14. Laufzeit: Die vereinbarte Laufzeit der Versicherung(en) ergibt sich aus
diesem Angebot/Versicherungsschein. Bei Vertragen mit einer Laufzeit
von mindestens einem Jahr verlangert sich der Vertrag mit Ablauf der
Vertragslaufzeit stillschweigend jeweils von Jahr zu Jahr, wenn nicht vor
dem jeweiligen Ablauf der anderen Partei eine Kiindigung in Textform
zugegangen ist.

15. Angaben zur Vertragsbeendigung: Sie konnen den Vertrag zum Ende
der vereinbarten Dauer unter Einhaltung der vereinbarten Kiindigungsfrist
in Textform kiindigen. Weitere aufierordentliche Kiindigungsmoglichkeiten
fiir Sie (z. B. nach einem Schadensfall oder wegen einer Erh6hung der Pri-
mien) bzw. fiir uns (z. B. wegen Verzuges mit der Pramienzahlung) sowie
sonstige Beendigungsgriinde (z. B. Wegfall des versicherten Risikos) sind
in den einzelnen Versicherungsbedingungen geregelt.

16. Vorvertraglich anwendbares Recht anderer Mitgliedstaaten der Euro-
pdischen Union: Entfallt

17. Anwendbares Recht: Es findet das Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land Anwendung.

18. Sprache: Die Vertragsbedingungen und die hier unter den Nummern 1
bis 20 gegebenen Informationen sind in deutscher Sprache verfasst. Auch
die Kommunikation wahrend der Laufzeit dieser Versicherung(en) erfolgt

in Deutsch.

19. Versicherungsombudsmann: Die Janitos Versicherung AG nimmt am
auflergerichtlichen Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucher-
schlichtungsstelle teil. Zustandige Verbraucherschlichtungsstelle ist der:
Versicherungsombudsmann e. V.

Postfach 08 06 32, 10006 Berlin

www.versicherungsombudsmann.de

OMBUDSMANN Private Kranken- und Pflegeversicherung
Postfach 06 02 22, 10052 Berlin
www.pkv-ombudsmann.de

Hier konnen Sie auBergerichtlich Beschwerde eingelegen. Hiervon unbe-
rithrt bleibt hre Moglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten.

20. Beschwerdemaoglichkeit bei der Aufsichtsbehorde: Eine Beschwerde
kann auch gerichtet werden an:

Bundesanstalt fiir Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

Die Finanzmarktaufsicht (FMA)
Otto-Wagner-Platz 5, A-1090 Wien

ENDE DER WIDERRUFSBELEHRUNG
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Datenschutz-Informationsblatt

Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie {iber die Verarbeitung lhrer per-
sonenbezogenen Daten durch die Janitos Versicherung AG und die lhnen
nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte.

VERANTWORTLICHER FUR DIE DATENVERARBEITUNG

Janitos Versicherung AG

Im Breitspiel 2-4, Office Port ||
69126 Heidelberg

Telefon: +49 6221 709 1000

Fax: +49 6221709 1001

E-Mail: versicherung@janitos.de

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post unter der o.g.
Adresse mitdem Zusatz — Datenschutzbeauftragter— oder per E-Mail unter:
datenschutzbeauftragter@janitos.de

ZWECKE UND RECHTSGRUNDLAGEN DER DATENVERARBEITUNG

Wir verarbeiten |hre personenbezogenen Daten unter Beachtung der
EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutzge-
setzes (BDSG), der datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen des
Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) sowie aller weiteren mafigeblichen
Gesetze. Dariiber hinaus hat sich unser Unternehmen auf die ,,Verhaltens-
regeln fiir den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die deutsche
Versicherungswirtschaft“ verpflichtet, die die oben genannten Gesetze fiir
die Versicherungswirtschaft prazisieren. Diese konnen Sie im Internet unter
https://www.janitos.de/datenschutz abrufen.

Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benétigen wir die von
lhnen hierbei gemachten Angaben fiir den Abschluss des Vertrages und
zur Einschadtzung des von uns zu tibernehmenden Risikos. Kommt der
Versicherungsvertrag zustande, verarbeiten wir diese Daten zur Durchfiih-
rung des Vertragsverhaltnisses, z. B. zur Policierung oder Rechnungsstel-
lung. Angaben zum Schaden benétigen wir etwa, um priifen zu kénnen,
ob ein Versicherungsfall eingetreten und wie hoch der Schaden ist.

Der Abschluss, die Durchfiihrung des Versicherungsvertrages bzw. eine
Entscheidung iiber geltend gemachte Anspriiche oder die Bearbeitung
eines Schadenfalls ist ohne die Verarbeitung lhrer personenbezogenen
Daten nicht moglich.

Dariiber hinaus bendétigen wir lhre personenbezogenen Daten zur
Erstellung von versicherungsspezifischen Statistiken, z. B. fir die Ent-
wicklung neuer Tarife oder zur Erfiillung aufsichtsrechtlicher Vorgaben.
Die Daten nutzen wir fiir eine Betrachtung der gesamten Kundenbezie-
hung, beispielsweise zur Beratung hinsichtlich einer Vertragsanpassung,
-erganzung, flir Kulanzentscheidungen oder fiir umfassende Auskunfts-
erteilungen.

Rechtsgrundlage fiir diese Verarbeitungen personenbezogener Daten fiir
vorvertragliche und vertragliche Zwecke ist Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO. Soweit
dafiirbesondere Kategorien personenbezogener Daten (z. B. Ihre Gesund-
heitsdaten bei Abschluss eines Kranken- oder Unfallversicherungsvertra-
ges) erforderlich sind, holen wir Ihre Einwilligung nach Art. 9 Abs. 2 a) i. V.
m. Art. 7 DSGVO ein. Erstellen wir Statistiken mit diesen Datenkategorien,
erfolgt dies auf Grundlage von Art. 9 Abs. 2 j) DSGVO i. V. m. § 27 BDSG.
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Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von uns oder
von Dritten zu wahren (Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO). Dies kann insbesondere
erforderlich sein:

. zur Gewahrleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs,

e zur Verhinderung und Aufkldrung von Straftaten, insbesondere
nutzen wir Datenanalysen und —recherchen (auch in 6ffentlich zu-
gédnglichen Quellen) zur Erkennung von Hinweisen, die auf Versiche-
rungsmissbrauch hindeuten kénnen.

Dariiber hinaus verarbeiten wir lhre personenbezogenen Daten zur Erfiil-
lung gesetzlicher Verpflichtungen wie z. B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben,
handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten oder unserer Be-
ratungspflicht. Als Rechtsgrundlage fiir die Verarbeitung dienen in diesem
Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen i. V. m. Art. 6 Abs. 1 ¢) DSGVO.

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten fiir einen oben nicht genann-
ten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen der gesetzlichen
Bestimmungen dariiber zuvor informieren.

KATEGORIEN VON EMPFANGERN DER PERSONENBEZOGENEN
DATEN

Riickversicherer:

Von uns ibernommene Risiken versichern wir bei speziellen Versiche-
rungsunternehmen (Riickversicherer). Dafiir kann es erforderlich sein,
Ihre Vertrags- und ggf. Schadendaten an einen Riickversicherer zu tiber-
mitteln, damit dieser sich ein eigenes Bild tiber das Risiko oder den Ver-
sicherungsfall machen kann. Dariiber hinaus ist es moglich, dass der
Riickversicherer unser Unternehmen aufgrund seiner besonderen Sach-
kunde bei der Risiko- oder Leistungspriifung sowie bei der Bewertung von
Verfahrensabldufen unterstiitzt. Wir tibermitteln Ihre Daten an den Riick-
versicherer nur soweit dies fiir die Erfiillung unseres Versicherungsvertra-
ges mit lhnen erforderlich ist bzw. im zur Wahrung unserer berechtigten
Interessen erforderlichen Umfang.

Vermittler:

Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsvertrage von einem Vermitt-
ler betreut werden, verarbeitet lhr Vermittler die zum Abschluss und zur
Durchfiihrung des Vertrages bendétigten Antrags-, Vertrags- und Schaden-
daten. Auch iibermittelt unser Unternehmen diese Daten an die Sie be-
treuenden Vermittler, soweit diese die Informationen zu lhrer Betreuung
und Beratung in lhren Versicherungsangelegenheiten benatigen.

Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe:

Spezialisierte Unternehmen bzw. Bereiche unserer Unternehmensgruppe
nehmen bestimmte Datenverarbeitungsaufgaben fiir die in der Gruppe
verbundenen Unternehmen zentral wahr. In unserer Dienstleisterliste fin-
den Sie die Unternehmen, die an einer zentralisierten Datenverarbeitung
teilnehmen. Die Dienstleisterliste konnen Sie in der jeweils aktuellen Ver-
sion auf unserer Internetseite unter https://www.janitos.de/datenschutz
entnehmen.

Externe Dienstleister:

Wir bedienen uns zur Erfiillung unserer vertraglichen und gesetzlichen
Pflichten zum Teil externer Auftragnehmer und Dienstleister.

Seite 1/2


https://www.janitos.de/datenschutz
https://www.janitos.de/datenschutz
mailto:datenschutzbeauftragter@janitos.de
mailto:versicherung@janitos.de

Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer und Dienstleis-
ter, zu denen nicht nurvoriibergehende Geschaftsbeziehungen bestehen,
kénnen Sie der Ubersicht im Anhang sowie in der jeweils aktuellen Ver-
sion auf unserer Internetseite unter https://www.janitos.de/datenschutz
entnehmen.

Weitere Empfanger:

Dariiber hinaus kdnnen wir lhre personenbezogenen Daten an weitere
Empfanger tibermitteln, wie etwa an Behorden zur Erfiillung gesetzlicher
Mitteilungspflichten (z. B. Sozialversicherungstrager, Finanzbehérden
oder Strafverfolgungsbehdrden).

DAUER DER DATENSPEICHERUNG

Wir l6schen Ihre personenbezogenen Daten sobald sie fiir die oben ge-
nannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann es vorkommen,
dass personenbezogene Daten fiir die Zeit aufbewahrt werden, in der
Anspriiche gegen unser Unternehmen geltend gemacht werden kénnen
(gesetzliche Verjdahrungsfrist von drei oder bis zu dreif3ig Jahren). Zudem
speichern wir Ihre personenbezogenen Daten, soweit wir dazu gesetzlich
verpflichtet sind. Entsprechende Nachweis- und Aufbewahrungspflichten
ergeben sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch, der Abgaben-
ordnung und dem Geldwéaschegesetz. Die Speicherfristen betragen da-
nach bis zu zehn Jahren.

BETROFFENENRECHTE

Sie kdnnen unter der o. g. Adresse Auskunft liber die zu lhrer Person
gespeicherten Daten verlangen. Dariiber hinaus kénnen Sie unter be-
stimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder die Loschung lhrer
Daten verlangen. lhnen kann weiterhin ein Recht auf Einschrankung der
Verarbeitung lhrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der von lhnen
bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gangigen und maschinen-
lesbaren Format zustehen.

WIDERSPRUCHSRECHT

Sie haben das Recht, einer Verarbeitung |hrer personenbezogenen
Daten zu Zwecken der Direktwerbung zu widersprechen.

Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen,
konnen Sie dieser Verarbeitung widersprechen, wenn sich aus lhrer
besonderen Situation Griinde ergeben, die gegen die Datenverarbei
tung sprechen.

BESCHWERDERECHT

Sie haben die Moglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben genann-
ten Datenschutzbeauftragten oder an eine Datenschutzaufsichtsbehérde
zu wenden. Die fiir uns zustandige Datenschutzaufsichtsbehdrde ist:

Landesbeauftragte fiir den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Heilbronner Straf3e 35
70191 Stuttgart
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HINWEIS- UND INFORMATIONSSYSTEM DER
VERSICHERUNGSWIRTSCHAFT

Die Versicherungswirtschaft nutzt das Hinweis- und Informationssystem
(HIS) der Besurance HIS GmbH zur Unterstiitzung der Risikobeurteilung
im Antragsfall, zur Sachverhaltsaufklarung bei der Leistungspriifung so-
wie bei der Bekdmpfung von Versicherungsmissbrauch. Dafiir ist ein Aus-
tausch bestimmter personenbezogener Daten mit dem HIS erforderlich.
Im Rahmen der Schadenbearbeitung konnen Daten zum Versicherungs-
objekt (Fahrzeugidentifikationsdaten oder Adresse des Geb&dudes) sowie
Angaben zu lhrer Person (Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, frii-
here Anschriften) an die Besurance HIS GmbH iibermittelt (HIS-Anfrage)
werden. Die Besurance HIS GmbH iiberpriift anhand dieser Daten, ob zu
Ihrer Person und/oder zu lhrem Versicherungsobjekt im ,Hinweis- und
Informationssystem der Versicherungswirtschaft* (HIS) Informationen
gespeichert sind, die auf ein erhdhtes Risiko oder Unregelméafigkeiten
in einem Versicherungsfall hindeuten kénnen. Solche Informationen kdn-
nen nur aufgrund einer fritheren Meldung eines Versicherungsunterneh-
mens an das HIS vorliegen (HIS-Einmeldung), iiber die Sie ggf. von dem
einmeldenden Versicherungsunternehmen gesondert informiert worden
sind. Daten, die aufgrund einer HIS-Einmeldung im HIS gespeichert sind,
werden von der Besurance HIS GmbH an uns, das anfragende Versiche-
rungsunternehmen, tibermittelt. Nahere Informationen zum HIS finden
Sie auf folgenden Internetseiten: www.besurance-his.de

DATENAUSTAUSCH MIT IHREM FRUHEREN VERSICHERER

Um lhre Angaben bei Abschluss des Versicherungsvertrages (z. B. zur
Mitnahme eines Schadensfreiheitsrabattes in der Kfz-Haftpflichtversiche-
rung) bzw. Ihre Angaben bei Eintritt des Versicherungsfalls tiberpriifen und
bei Bedarf erganzen zu kénnen, kann im dafiir erforderlichen Umfang ein
Austausch von personenbezogenen Daten mit dem von lhnen im Antrag
benannten fritheren Versicherer erfolgen.

BONITATSAUSKUNFTE

Soweit es zur Wahrung unserer berechtigten Interessen notwendig ist,
fragen wir bei einer Auskunftei (z.B. SCHUFA Holding AG, infoscore Con-
sumer Data GmbH) Informationen zur Beurteilung lhres allgemeinen
Zahlungsverhaltens ab.

DATENUBERMITTLUNG IN EIN DRITTLAND

Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister au3erhalb des Euro-
paischen Wirtschaftsraums (EWR) iibermitteln, erfolgt die Ubermittlung
nur, soweit dem Drittland durch die EU-Kommission ein angemessenes
Datenschutzniveau bestdtigt wurde oder andere angemessene Daten-
schutzgarantien (z. B. verbindliche unternehmensinterne Datenschutzvor-
schriften oder EU-Standardvertragsklauseln) vorhanden sind.
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Dienstleisterliste

)Janitos
KONZERNGESELLSCHAFTEN MIT EINER GEMEINSAMEN VERARBEITUNG VON DATEN INNERHALB DER UNTERNEHMENSGRUPPE:
GSC Gothaer Schaden-Service-Center GmbH

GKC Gothaer Kunden-Service-Center GmbH
Gothaer Solutions GmbH

Gothaer Allgemeine Versicherung AG
BarmeniaGothaer AG

Gothaer Krankenversicherung AG
Gothaer Lebensversicherung AG
Gothaer Versicherungsbank VVaG

Die Datenverarbeitung umfasst IT-Dienstleistungen sowie Vertrage tiber die Nutzung von Technik.
Ansonsten besteht eine getrennte Datenhaltung bei der Janitos Versicherung AG.

Janitos Versicherung AG o
Gothaer Pensionskasse AG .
BarmeniaGothaer Asset Management AG .
Gothaer Risk-Management GmbH

Gothaer Invest- und Finanzservice GmbH

GESELLSCHAFTEN, DIE DATENVERARBEITUNG IN FUNKTIONSUBERTRAGUNG AN DIENSTLEISTER ODER IM AUFTRAG ERBRINGEN:
a) in Einzelnennung:

AUFTRAGGEBER AUFTRAGNEHMER HAUPTGEGENSTAND DES AUFTRAGS GESUNDHEITSDATEN

Janitos Versicherung AG ~ Gothaer Solutions GmbH Rechenzentrum, IT-Dienstleistungen

SHE Informationstechnologie AG Rechenzentrum ja

BarmeniaGothaer AG IT-Sicherheit nein

Gothaer Allgemeine Versicherung AG Leistungs- und Regressbearbeitung teilweise ja

AXA Assistance Deutschland GmbH Assistanceleistungen teilweise ja

Inter Partner Assistance S.A.

HESA Solutions GmbH

Malteser Hilfsdienst gGmbH

Service- und Controlling- GmbH (GSC)  Leistungsbearbeitung Krankenzusatzversicherung teilweise ja

HDI-Gerling Firmen und Risikotrdger und Hersteller der Berufshaftpflicht- ja

Privat Versicherung AG versicherung (Schadenbearbeitung)

Concordia Versicherungs-Gesellschaft ~ Risikotrdger der Rechtsschutzversicherung teilweise ja

auf Gegenseitigkeit (Schadenbearbeitung)

DEURAG Deutsche Rechtsschutz- Risikotrdger der Rechtsschutzkomponente in der Privat-  tejlweise ja

Versicherung AG haftpflichtversicherung Best Selection und Premium

GDV Dienstleistungs GmbH Datentransfer mit Vermittlern und Dienstleistern nein

Meyerthole Siems Kohlruss Datenverarbeitung zu statistischen Zwecken teilweise ja

General Reinsurance AG Datenverarbeitung zu statistischen Zwecken und nein
Riickversicherung

Flixcheck GmbH Digitaler Versand von Dokumenten/Unterlagen nein

Roland Schutzbrief-Versicherung AG Assistanceleistungen teilweise ja

LKV Landesverbands- Bestands-, Leistungs- und Inkassobearbeitung teilweise ja

Kleingartenversicherungsservice GmbH

VAARHAFT GmbH Schadenaufkldrung / Dateipriifung teilweise ja

Attikon Immosecur Assekuradeur GmbH ~ Bestands-, Leistungs- und Inkassobearbeitung teilweise ja

b) Kategorien von Gesellschaften:

AUFTRAGGEBER AUFTRAGNEHMER HAUPTGEGENSTAND DES AUFTRAGS GESUNDHEITSDATEN

Janitos Versicherung AG  Adressermittler Adresspriifung nein
Auskunfteien Bonitatspriifung nein
Gutachter/Sachverstandige Antrags-/Leistungspriifung, Begutachtungen, teilweise ja

Unterstiitzungsleistungen
Rechtsanwilte Juristische Beratung teilweise ja
Servicekartenhersteller Kundenkarten nein
Werkstatten Reparaturen nein
Mietwagenfirmen Bereitstellung von Mietfahrzeugen nein
Handwerker Reparaturen nein
IT-Dienstleister Bereitstellung von IT-Kapazitdten und -Dienstleistungen, teilweise ja

Hard- und Software einschlielich Wartung
Aktenlager Lagerung und Archivierung von Akten ja
Druckdienstleister Druck und Versand nein
Regulierungsbiiro Schadenregulierung, Belegpriifung ja
Rehadienste Rehaassistance-Leistungen ja
Makler/Vermittler Bestandsverwaltung teilweise ja
Lettershops/Druckereien, Postdienste ~ Postsendungen/Newsletter nein
Forderungsmanagement Realisierung von Forderungen nein
Entsorgungsunternehmen Vernichtung von Akten ja

Stand: Januar 2026

Die Dienstleisterliste wird laufend aktualisiert. Die aktuellste Fassung finden Sie unter janitos.de/dienstleisterliste
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Allgemeine Bedingungen zur Janitos Unfallversicherung Osterreich
(Stand 01.08.2021)

Die Versicherungsdauer
1. Wann beginnt und wann endet der Vertrag?

Die Versicherungspramie
2. Was missen Sie bei der Pramienzahlung beachten?
3. Pramienanpassungsklausel

Weitere Bestimmungen

4. Wie sind die Rechtsverhaltnisse der am Vertrag beteiligten Personen
zueinander?

5. Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht?
6. Altersumstellungen

Sie als Versicherungsnehmer sind unser Vertragspartner.
Versicherte Person kdnnen Sie oder jemand anderer sein.
Wir als Versicherer erbringen die vertraglich vereinbarten Leistungen.

Die Versicherungsdauer

1. Wann beginnt und wann endet der Vertrag?

1.1. Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein ange-
gebenen Zeitpunkt, wenn Sie die erste Pramie unverziglich nach Fallig-
keit im Sinne von Ziffer 2.3 der Aligemeinen Bedingungen zahlen.

1.2. Dauer und Ende des Vertrages

Der Vertrag ist fur die im Versicherungsschein angegebene Zeit abge-
schlossen.

a) Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlangert sich
der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht Ihnen oder uns spétes-
tens einen Monat vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjah-
res eine Kiindigung zugegangen ist.

b)  Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der
Vertrag, ohne dass es einer Kundigung bedarf, zum vorgesehenen
Zeitpunkt.

c)  Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kénnen Sie den
Vertrag schon zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauf fol-
genden Jahres kiindigen; die Kiindigung muss uns spéatestens einen
Monat vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugegan-
gen sein.

d) Die Kindigung kann auf einzelne versicherte Personen oder einzel-
ne Leistungsarten beschrankt werden.

1.3. Kindigung nach Versicherungsfall

a) Den Vertrag kdnnen Sie oder wir durch Kindigung beenden, wenn
wir eine Leistung erbracht oder Sie gegen uns Klage auf eine Leis-
tung erhoben haben. Die Kundigung kann auf die betroffene versi-
cherte Person oder die betroffene Leistungsart beschréankt werden.

b)  Die Kindigung muss Ihnen oder uns spéatestens einen Monat nach
Leistung oder — im Falle eines Rechtsstreits — nach Klageruicknah-
me, Anerkenntnis, Vergleich oder Rechtskraft des Urteils in Textform
zugegangen sein.

c) Kundigen Sie, wird Ihre Kundigung sofort nach ihrem Zugang bei
uns wirksam. Sie kénnen jedoch bestimmen, dass die Kiindigung zu
jedem spateren Zeitpunkt, spatestens jedoch zum Ablauf des Versi-
cherungsjahres, wirksam wird.

d)  Eine Kundigung durch uns wird einen Monat nach ihrem Zugang bei
Ihnen wirksam.

7. Was mussen Sie bei einer Anderung der Berufstatigkeit bzw.
Beschéftigung oder der Anderung lhres Wohnsitzes beachten?

8. PlanmaRige Erh6hung von Leistung und Pramie (Dynamik)
9. Versicherungsschutz bei Versichererwechsel

10. Wann verjéahren die Anspriiche aus dem Vertrag?

11. Welches Gericht ist zustandig?

12. Was ist bei Mitteilungen an uns zu beachten? Was gilt bei Anderung
lhrer Anschrift?

13. Sanktionsklausel
14. Verfahren bei Meinungsverschiedenheiten (Arztekommission)
15. Welches Recht findet Anwendung?

1.4. Ruhen des Versicherungsschutzes bei militarischen
Einsatzen

Der Versicherungsschutz tritt fir die versicherte Person auBer Kraft,
sobald sie Dienst in einer militarischen oder &hnlichen Formation leistet,
die an einem Krieg oder kriegsméaRigen Einsatz zwischen den Landern
China, Deutschland, Osterreich, Frankreich, GroRbritannien, Japan,
Russland oder USA beteiligt ist. Der Versicherungsschutz lebt wieder auf,
sobald uns lhre Anzeige uber die Beendigung des Dienstes zugegangen
ist.

1.5. Versicherungsjahr

Das Versicherungsjahr erstreckt sich tber einen Zeitraum von zwolf
Monaten. Besteht die vereinbarte Vertragsdauer jedoch nicht aus ganzen
Jahren, wird das erste Versicherungsjahr entsprechend verkirzt. Die
folgenden Versicherungsjahre bis zum vereinbarten Vertragsablauf sind
jeweils ganze Jahre.

Die Versicherungspramie

2. Was mussen Sie bei der Pramienzahlung beach-
ten?

Was geschieht, wenn Sie eine Pramie nicht rechtzeitig zahlen?

2.1. Pramienzahlung

Die Pramien kénnen je nach Vereinbarung durch Monats-, Vierteljahres-,
Halbjahres- oder Jahrespramien entrichtet werden. Die Versicherungspe-
riode umfasst bei Monatspramien einen Monat, bei Vierteljahrespramien
ein Vierteljahr, bei Halbjahrespramien ein Halbjahr und bei Jahrespramien
ein Jahr.

2.2. Versicherungssteuer

Die in Rechnung gestellte Pramie enthélt die Versicherungssteuer, die Sie
in der jeweils vom Gesetz bestimmten Hohe zu entrichten haben.

2.3. Zahlung und Folgen verspéateter Zahlung der ersten
oder einmaligen Pramie

2.3.1. Falligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung

Die erste Préamie wird unverziglich nach Ablauf von zwei Wochen nach
Zugang des Versicherungsscheins fallig.

2.3.2. Spaterer Beginn des Versicherungsschutzes

Zahlen Sie die erste oder einmalige Pramie nicht rechtzeitig, sondern zu
einem spateren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab
diesem Zeitpunkt, sofern Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform oder
durch einen auffalligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechts-
folge aufmerksam gemacht wurden. Das gilt nicht, wenn Sie nachweisen,
dass Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben.

2.3.3. Rucktritt

Zahlen Sie die erste oder einmalige Pramie nicht rechtzeitig, kbnnen wir
vom Vertrag zurticktreten, solange die Préamie nicht gezahlt ist. Wir kon-
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Allgemeine Bedingungen zur Janitos Unfallversicherung Osterreich

nen nicht zuriicktreten, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Nichtzahlung
nicht zu vertreten haben.

2.4. Zahlung und die Folgen verspateter Zahlung der
Folgepramie

2.4.1. Falligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung
Die Folgepramien werden zu dem jeweils vereinbarten Zeitpunkt fallig.

2.4.2. Verzug

a) Wird eine Folgepramie nicht rechtzeitig gezahlt, geraten Sie ohne
Mahnung in Verzug, es sei denn, dass Sie die verspétete Zahlung
nicht zu vertreten haben.

b)  Wir werden Sie auf lhre Kosten in Textform zur Zahlung auffordern
und lhnen eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen setzen.
Diese Fristsetzung ist nur wirksam, wenn wir darin die rickstandigen
Betrage der Pramie sowie die Zinsen und Kosten im Einzelnen bezif-
fern und die Rechtsfolgen angeben, die nach den Ziffern 2.4.3 und
2.4.4 der Allgemeinen Bedingungen mit dem Fristablauf verbunden
sind.

c)  Wir sind berechtigt, Ersatz des uns durch den Verzug entstandenen
Schadens zu verlangen.

2.4.3. Kein Versicherungsschutz

Sind Sie nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug,
besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz,
wenn Sie mit der Zahlungsaufforderung nach Ziffer 2.4.2 b) der Allgemei-
nen Bedingungen darauf hingewiesen wurden.

2.4.4. Kundigung

a) Sind Sie nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in
Verzug, kdnnen wir den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kindi-
gen, wenn wir Sie mit der Zahlungsaufforderung nach Ziffer 2.4.2 b)
der Allgemeinen Bedingungen darauf hingewiesen haben.

b)  Haben wir gekiindigt, und zahlen Sie danach innerhalb eines Monats
die angemahnte Pramie, besteht der Vertrag fort. Fir Versiche-
rungsfalle, die zwischen dem Zugang der Kindigung und der Zah-
lung eingetreten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz.

2.5. Rechtzeitigkeit der Lastschrift-

erméachtigung

Zahlung bei

a) Ist die Einziehung der Pramie von einem Konto vereinbart, gilt die
Zahlung als rechtzeitig, wenn die Pramie zu dem Falligkeitstag ein-
gezogen werden kann und Sie einer berechtigten Einziehung nicht
widersprechen.

b)  Konnte die fallige Pramie ohne lhr Verschulden von uns nicht einge-
zogen werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie
unverziglich nach unserer in Textform abgegebenen Zahlungsauf-
forderung erfolgt.

c) Kann die féllige Pramie nicht eingezogen werden, weil Sie die
Einzugserméchtigung widerrufen haben, oder haben Sie aus ande-
ren Grinden zu vertreten, dass die Pramie wiederholt nicht eingezo-
gen werden kann, sind wir berechtigt, kiinftig Zahlung auerhalb des
Lastschriftverfahrens zu verlangen. Sie sind zur Ubermittlung der
Pramie erst verpflichtet, wenn Sie von uns hierzu in Textform aufge-
fordert worden sind.

2.6. Préamie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages haben wir, soweit nicht etwas
anderes bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil der Préamie, die dem
Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz bestanden hat.

3. Pramienanpassungsklausel

a) Der Versicherer ist jahrlich zum 01.08., erstmalig zum 01.08.2022,
berechtigt und verpflichtet, die Pramiensétze fur bestehende Versi-
cherungsvertrage zu tUberpriifen und der Schadenentwicklung anzu-
passen, um das bei Vertragsabschluss vereinbarte Verhéltnis von
Leistung (Gewahrung von Versicherungsschutz) und Gegenleistung
(Zahlung der Versicherungspramie) wieder herzustellen. Dabei hat
der Versicherer die anerkannten Grundsatze der Versicherungsma-
thematik und Versicherungstechnik zu berucksichtigen.

b) Der Versicherer ermittelt hierftir, um welchen Prozentsatz sich in den
vergangenen drei Kalenderjahren das Verhéltnis aus den Schaden-
zahlungen zu den Nettopramieneinnahmen (Préamie ohne Steueran-
teile) gegeniiber dem kalkuliertem Verhéltnis aus Schadenzahlun-
gen und den Nettopramieneinnahmen erhoht oder vermindert hat.

Als Schadenzahlungen gelten dabei auch die durch den einzelnen
Schadenfall veranlassten Ausgaben fiir die Ermittlung von Grund
und Hohe der Versicherungsleistungen.

c) Sofern die Berechnung nach Ziffer 3 b) eine Veranderung von
mindestens 20 Prozent ergibt, ist der Versicherer im Falle einer
Steigerung berechtigt, im Falle einer Verminderung verpflichtet, den
Pramiensatz fiir die bestehenden Vertrage ab dem 01.08. zur jewei-
ligen Hauptfalligkeit des Vertrages anzupassen.

d) Senkungen des Pramiensatzes gelten ohne besondere Mitteilung ab
dem 01.08. zur jeweiligen Hauptfalligkeit des Vertrages, die auf den
Abschluss der Uberpriifung folgt.

e) Betragt die Erhéhung oder Verminderung des Durchschnitts der
Schadenzahlungen nach Ziffer 3 b) weniger als 20 Prozent, besteht
kein Anpassungsrecht und auch keine Anpassungsverpflichtung.

f) Der neue Pramiensatz darf nicht hoher sein als der Pramiensatz fur
den gleichen Versicherungsschutz im Neugeschéft.

Weitere Bestimmungen

4. Wie sind die Rechtsverhdltnisse der am Vertrag
beteiligten Personen zueinander?

a) Ist die Versicherung gegen Unfélle abgeschlossen, die einem ande-
ren zustoBen (Fremdversicherung), steht die Ausiibung der Rechte
aus dem Vertrag nicht der versicherten Person, sondern lhnen zu.
Sie sind neben der versicherten Person fiir die Erfullung der Oblie-
genheiten verantwortlich.

b)  Alle fur Sie geltenden Bestimmungen sind auf Ihren Rechtsnachfol-
ger und sonstige Anspruchsteller entsprechend anzuwenden.

c) Die Versicherungsanspriiche konnen vor Falligkeit ohne unsere
Zustimmung weder Ubertragen noch verpfandet werden.

5. Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht?

5.1. Volistandigkeit und Richtigkeit von Angaben Uber
gefahrerhebliche Umstéande

a) Sie haben uns bis zur Abgabe lhrer Vertragserklarung alle lhnen
bekannten Gefahrumsténde in Textform anzuzeigen, nach denen wir
Sie in Textform gefragt haben und die fiir unseren Entschluss erheb-
lich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schliel3en. Sie
sind auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als wir nach Ihrer Ver-
tragserklarung, aber vor unserer Vertragsannahme Fragen im Sinne
des Satzes 1 in Textform stellen. Gefahrerheblich sind die Umstén-
de, die geeignet sind, auf unseren Entschluss Einfluss auszuiiben,
den Vertrag Uberhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt abzuschlie-
Ren.

b)  Soll eine andere Person versichert werden, ist diese neben Ihnen fur
die wahrheitsgeméf3e und vollstandige Anzeige der gefahrerhebli-
chen Umsténde und die Beantwortung der an sie gestellten Fragen
verantwortlich.

c)  Wird der Vertrag von Ihrem Vertreter geschlossen und kennt dieser
den gefahrerheblichen Umstand, missen Sie sich so behandeln las-
sen, als hatten Sie selbst davon Kenntnis gehabt oder dies arglistig
verschwiegen.

5.2. Rucktritt

5.2.1. Voraussetzungen und Ausiibung des Ricktritts

a) Unvollstandige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen
Umstanden berechtigen uns, vom Versicherungsvertrag zuriickzu-
treten. Dies gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in
Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen
haben.

b)  Wir missen unser Rucktrittsrecht innerhalb eines Monats schriftlich
geltend machen. Dabei haben wir die Umstéande anzugeben, auf die
wir unsere Erklérung stutzen. Innerhalb der Monatsfrist dirfen wir
auch nachtraglich weitere Umstande zur Begriindung unserer Erkla-
rung angeben. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von
der Verletzung der Anzeigepflicht, die unser Ricktrittsrecht begriin-
det, Kenntnis erlangen.

c)  Der Rucktritt erfolgt durch Erklarung Ihnen gegenuber.
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5.2.2. Ausschluss des Ricktrittsrechts

a)  Wir kdnnen uns auf unser Ricktrittsrecht nicht berufen, wenn wir
den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der An-
zeige kannten.

b)  Wir haben kein Rucktrittsrecht, wenn Sie nachweisen, dass Sie oder
Ihr Vertreter die unrichtigen oder unvollstandigen Angaben weder
vorsatzlich noch grob fahrlassig gemacht haben.

c)  Unser Ricktrittsrecht wegen grob fahrlassiger Verletzung der Anzei-
gepflicht besteht nicht, wenn Sie nachweisen, dass wir den Vertrag
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umsténde, wenn auch zu
anderen Bedingungen, geschlossen hatten.

5.2.3. Folgen des Ricktritts
Im Fall des Ruicktritts besteht kein Versicherungsschutz.

Treten wir nach Eintritt des Versicherungsfalls zuriick, dirfen wir den
Versicherungsschutz nicht versagen, wenn Sie nachweisen, dass der
unvollstandig oder unrichtig angezeigte Umstand weder fiir den Eintritt des
Versicherungsfalls noch fur die Feststellung oder den Umfang der Leis-
tung urséchlich war. Auch in diesem Fall besteht aber kein Versicherungs-
schutz, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben.

Uns steht der Teil der Pramie zu, der der bis zum Wirksamwerden der
Ricktrittserklarung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

5.3. Kiindigung oder rickwirkende Vertragsanpassung

5.3.1. Kiindigung

a) Ist unser Ricktrittsrecht ausgeschlossen, weil Ihre Verletzung einer
Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrléssigkeit be-
ruhte, kdnnen wir den Versicherungsvertrag unter Einhaltung einer
Frist von einem Monat in Schriftform kindigen. Dies gilt nur, wenn
wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer
Anzeigepflichtverletzung hingewiesen haben.

Dabei haben wir die Umstande anzugeben, auf die wir unsere Erkla-
rung stutzen. Innerhalb der Monatsfrist dirfen wir auch nachtréaglich
weitere Umstande zur Begriindung unserer Erklarung angeben. Die
Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung lhrer
Anzeigepflicht Kenntnis erlangt haben.

b)  Wir kdnnen uns auf unser Kiindigungsrecht wegen Anzeigepflicht-
verletzung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahrum-
stand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.

c) Das Kindigungsrecht ist auch ausgeschlossen, wenn Sie nachwei-
sen, dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten
Umstande, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hét-
ten.

5.3.2. Ruckwirkende Vertragsanpassung

a)  Konnen wir nicht zurlcktreten oder kiindigen, weil wir den Vertrag
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstéande, aber zu anderen
Bedingungen geschlossen hétten, werden die anderen Bedingungen
auf unser Verlangen riickwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die
Pflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die anderen Bedingun-
gen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.
Dies gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform
auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen haben.

b)  Wir mussen die Vertragsanpassung innerhalb eines Monats schrift-
lich geltend machen. Dabei haben wir die Umstande anzugeben, auf
die wir unsere Erklarung stitzen. Innerhalb der Monatsfrist durfen
wir auch nachtraglich weitere Umstande zur Begrindung unserer
Erklarung angeben. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, mit dem wir
von der Verletzung der Anzeigepflicht, die uns zur Vertragsanpas-
sung berechtigt, Kenntnis erlangen.

c)  Wir kénnen uns auf eine Vertragsanpassung nicht berufen, wenn wir
den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der An-
zeige kannten.

d)  Erhoht sich durch die Vertragsanpassung die Pramie um mehr als
10 Prozent oder schlieBen wir die Gefahrabsicherung fur den nicht
angezeigten Umstand aus, kdnnen Sie den Vertrag innerhalb eines
Monats nach Zugang unserer Mitteilung fristlos in Textform kindi-
gen.

5.4. Anfechtung

Unser Recht, den Vertrag wegen arglistiger Tauschung anzufechten,
bleibt unberihrt. Im Fall der Anfechtung steht uns der Teil der Pramie zu,
der der bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklarung abgelaufenen
Vertragszeit entspricht.

6. Altersumstellungen

6.1. Anpassung der Pramien

a)  Wir fuhren in folgenden Altersgruppen eine automatische Anpas-
sung der Pramie durch. Beim Wechsel in eine andere Altersgruppe
gelten die zum Zeitpunkt des Wechsels gliltigen Tarifpramien fir die
jeweilige Altersgruppe. Die Versicherungssummen bleiben dabei un-
verandert.

b)  Die Anpassung erfolgt zum Ende des Versicherungsjahres, in dem
die versicherte Person das Alter der darauffolgenden Altersgruppe
erreicht.

c) Die Janitos Unfallversicherung sieht folgende Altersgruppen vor:
- Kinder von 0 bis einschlie3lich 17 Jahre
- Erwachsene von 18 bis einschlieBlich 67 Jahre
- Senioren ab 68 Jahre

d) Als Alter gilt die Differenz zwischen dem Geburtsjahr der versicher-
ten Person und dem Jahr der Prémienanpassung.

e)  Zum Anpassungstermin erhalten Sie eine schriftliche Mitteilung uber
die fur die neue Altersgruppe gliltigen Pramien.

6.2. Wahlrecht

Wiinschen Sie keine automatische Préamienanpassung bei gleich-
bleibender Versicherungssumme, koénnen Sie innerhalb von 6 Wochen
nach unserer schriftlichen Mitteilung Gber die Anpassung eine alternative
Weiterfilhrung des Vertrags vereinbaren. Hierzu stehen lhnen die beiden
folgenden Mdglichkeiten zur Verfligung:

a) Bei planmagiger Erhthung der Pramie kann alternativ eine Vermin-
derung der Versicherungssumme vereinbart werden.

b)  BeiplanmaRiger Verringerung der Pramie kann alternativ eine
Erhéhung der Versicherungssumme vereinbart werden.

6.3. AuBRerordentliches Kindigungsrecht nach Vertrags-
umstellung

Wiinschen Sie weder die automatische noch eine individuelle Umstellung
des Unfallversicherungsschutzes, kénnen Sie den Vertrag innerhalb eines
Monats nach Zugang unserer Mitteilung tber den Umfang und Ausgestal-
tung der Umstellung mit sofortiger Wirkung, frihestens jedoch zum Zeit-
punkt des Wirksamwerdens der Umstellung, kiindigen.

Wir werden Sie in dem Nachtrag zum Versicherungsschein nochmals auf
das Kundigungsrecht hinweisen.

7. Was miissen Sie bei einer Anderung der Berufs-
tatigkeit bzw. Beschéftigung oder der Anderung
Ihres Wohnsitzes beachten?

7.1. Anderung der Berufstatigkeit bzw. Beschéftigung

7.1.1. Einstufung anhand der Gefahrengruppen

Die Hohe der Versicherungssummen bzw. der Pramie hangt maRgeblich
von der Berufstatigkeit oder der Beschaftigung und dem Alter der versi-
cherten Person ab. Eine Anderung der Berufstétigkeit oder der Beschafti-
gung der versicherten Person missen Sie uns daher unverziglich anzei-
gen.

Grundlage fur die Einstufung der Berufstétigkeit oder der Beschéftigung
anhand des Unfallrisikos und damit auch der Bemessung der Versiche-
rungssummen und Pramien ist unser geltendes Gefahrengruppenver-
zeichnis. Im Rahmen unseres Tarifes unterscheiden wir folgende Gefah-
rengruppen:

Gefahrengruppe A: Dieser Gefahrengruppe sind versicherte Personen
zuzuordnen die einer verwaltenden/beratenden Tatigkeit nachgehen.
Hierunter fallen beispielsweise folgende Berufe: Bankkaufleute, Buchhal-
ter, Datentypisten, Handelsvertreter, P4dagogen, Produktmanager, Rich-
ter, Sachbearbeiter, Tagesmiitter, Verkaufer, Versicherungsfachleute oder
Wirtschaftswissenschaftler.

Gefahrengruppe B: Dieser Gefahrengruppe sind versicherte Personen
zuzuordnen die einer korperlichen/handwerklichen Tatigkeit nachgehen.
Hierunter fallen beispielsweise folgende Berufe: Gartner, Drucker, Schlos-
ser, Backer, Koche, Gastwirte, Techniker, Elektriker, Gastronomen,
Hausmeister oder Sportlehrer.

Gefahrengruppe C: Dieser Gefahrengruppe sind versicherte Personen
zuzuordnen die in lhrem Beruf einer besonders risikoreichen Tétigkeit
nachgehen. Hierunter fallen beispielsweise folgende Berufe: Dachdecker,
Feuerwehrleute, Jager, Landwirte, Maurer, Polizist, Soldaten, Tischler.
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Bei den unter den Gefahrengruppen aufgezéahlten Berufen handelt es sich
jeweils nur um eine beispielhafte Aufzahlung, die keinen Anspruch auf
Vollstandigkeit erhebt. Der Abruf des vollstandigen Gefahrengruppenver-
zeichnisses ist im Internet Uber www.janitos.at moglich. Gerne Ubersen-
den wir es Ihnen auch auf Nachfrage per Mail oder auf dem Postweg.

7.1.2. Wechsel in einen Beruf mit niedrigerem Unfallrisiko

a) Errechnen sich beim Wechsel der versicherten Person in eine
Berufstétigkeit mit niedrigerem Unfallrisiko bei gleich bleibender
Préamie hohere Versicherungssummen, so gelten diese, sobald wir
Kenntnis von der Anderung erlangen, spétestens jedoch nach Ablauf
von 30 Tagen ab der Anderung. Grundlage der Berechnung bildet
der zum Zeitpunkt der Anderung giiltige Tarif.

b)  Sofern gewiinscht, fihren wir den Vertrag auch mit den bisherigen
Versicherungssummen bei entsprechend verminderter Pramie wei-
ter, sobald uns eine entsprechende Erklarung von Ihnen zugeht.

c) Die neu errechneten Versicherungssummen bzw. Pramien gelten
sowohl fiir berufliche als auch fur auBerberufliche Unfalle.

7.1.3. Wechsel in einen Beruf mit h6herem Unfallrisiko

a)  Errechnet sich beim Wechsel der versicherten Person in eine Be-
rufstatigkeit mit hdherem Unfallrisiko bei gleich bleibenden Versiche-
rungssummen eine hdhere Pramie, so gilt diese nach Ablauf von 30
Tagen ab der Anderung. Grundlage der Berechnung bildet der zum
Zeitpunkt der Anderung giiltige Tarif.

b)  Sofern gewinscht, fihren wir den Vertrag auch mit der bisherigen
Préamie bei entsprechend verminderten Versicherungssummen wei-
ter, sobald uns eine entsprechende Erklérung zugeht.

c) Wird der Wechsel in eine Berufstatigkeit mit hoherem Unfallrisiko
nicht innerhalb von 30 Tagen angezeigt, bleibt der Versicherungs-
schutz zwar vollumfanglich bestehen, es erfolgt jedoch immer eine
Fortfilhrung des Vertrags mit der bisherigen Préamie bei entspre-
chend verminderten Versicherungssummen mit Wirkung zum Ablauf
der Frist.

d) Die neu errechneten Versicherungssummen bzw. Pramien gelten
sowohl fiir berufliche als auch fur auBBerberufliche Unfalle.

7.1.4. Sondergefahren

Ergeben sich im Rahmen der versicherten Berufstatigkeit oder Beschafti-
gung ausnahmsweise Sondergefahren, die grundsétzlich einer Tatigkeit
mit niedrigerem oder htherem Unfallrisiko zuzurechnen sind, so fallt dies
nicht unter den Wechsel der Berufstatigkeit geman Ziffer 7.1.2 oder 7.1.3
der Allgemeinen Bedingungen, wenn die Sondergefahren nur kurzfristiger
Natur — also kein Dauerzustand — sind und eine grundsétzliche Anderung
der versicherten Tatigkeit nicht beinhalten.

Zu den Sondergefahren zéhlen beispielsweise bei leitenden oder aufsicht-
fuhrenden Personen korperliche Tatigkeiten bei der Arbeitsvorbereitung
oder -nachbereitung sowie gelegentliche Urlaubs- oder Krankheits-
vertretungen. Ebenfalls nicht unter den Wechsel der Berufstétigkeit fallt
eine Tatigkeit im Rahmen des Pflichtwehrdienstes, Zivildienstes oder
militérischer Reserveubungen.

7.2. Anderung des Wohnsitzes

7.2.1. Einstufung anhand des Bundeslandes

Die Hohe der Versicherungssummen bzw. der Prdmie héngt davon ab, in
welchem Bundesland Sie lhren standigen Wohnsitz haben. Einen Umzug
in ein anderes Bundesland mussen Sie uns daher unverzuglich anzeigen.

Grundlage fur die Einstufung des Unfallrisikos anhand Ihres stéandigen
Wohnsitzes und damit auch der Bemessung der Versicherungssummen
und Pramien sind folgende Bundeslander-Risikogruppen:

Gruppe 1: Fir Versicherungsnehmer mit standigen Wohnsitz in folgenden
Bundeslandern wird ein Zuschlag auf alle Leistungsarten erhoben:

- Tirol

- Vorarlberg

Gruppe 2: Fir Versicherungsnehmer mit standigen Wohnsitz in folgenden
Bundeslandern wird kein Zuschlag erhoben:

- Salzburg

- Oberdsterreich

- Karnten

Gruppe 3: Fir Versicherungsnehmer mit standigen Wohnsitz in folgenden
Bundeslandern wird ein Rabatt auf alle Leistungsarten gewahrt:

- Wien

- Burgenland

- Steiermark

- Niederdsterreich

7.2.2. Umzug in ein Bundesland mit niedrigerem Unfallrisiko

a) Errechnen sich beim Umzug des Versicherungsnehmers in ein
Bundesland mit niedrigerem Unfallrisiko bei gleich bleibender Pra-
mie hohere Versicherungssummen, so gelten diese, sobald wir
Kenntnis von der Anderung erlangen, spatestens jedoch nach Ablauf
von 30 Tagen ab der Anderung. Grundlage der Berechnung bildet
der zum Zeitpunkt der Anderung giiltige Tarif.

b)  Sofern gewiinscht, fuhren wir den Vertrag auch mit den bisherigen
Versicherungssummen bei entsprechend verminderter Pramie wei-
ter, sobald uns eine entsprechende Erklarung von Ihnen zugeht.

7.2.3. Umzug in ein Bundesland mit h6herem Unfallrisiko

a) Errechnet sich beim Umzug des Versicherungsnehmers in ein
Bundesland mit hoherem Unfallrisiko bei gleich bleibenden Versiche-
rungssummen eine héhere Pramie, so gilt diese nach Ablauf von 30
Tagen ab der Anderung. Grundlage der Berechnung bildet der zum
Zeitpunkt der Anderung giiltige Tarif.

b)  Sofern gewinscht, fiihren wir den Vertrag auch mit der bisherigen
Pramie bei entsprechend verminderten Versicherungssummen wei-
ter, sobald uns eine entsprechende Erklérung zugeht.

c) Wird der Umzug in ein Bundesland mit héherem Unfallrisiko nicht
innerhalb von 30 Tagen angezeigt, bleibt der Versicherungsschutz
zwar vollumfanglich bestehen, es erfolgt jedoch immer eine Fortfiih-
rung des Vertrags mit der bisherigen Pramie bei entsprechend ver-
minderten Versicherungssummen mit Wirkung zum Ablauf der Frist.

8. Planmafige Erhéhung von Leistung und Pramie
(Dynamik)

a) Sofern eine planmagige Erhéhung von Leistung und Pramie (Dyna-
mik) vereinbart ist, werden Versicherungssummen und Pramien jahr-
lich um den im Versicherungsschein festgelegten Prozentsatz er-
hoht. Dabei werden die Versicherungssummen fir Invaliditat und
Tod auf volle Tausend Euro und die Versicherungssumme fur die
Rente auf den néachsten vollen Euro aufgerundet. Die Pramie erhht
sich im gleichen Verhaltnis wie die Versicherungssummen.

b)  Die planmaRige Erhohung von Versicherungssummen und Pramie
erfolgt jeweils zum Beginn des Versicherungsjahres, erstmals zum
Beginn des zweiten Versicherungsjahres. Wir teilen Ihnen die neuen
Versicherungssummen und die neuen Préamien in einem Nachtrag
zum Versicherungsschein spatestens mit der Aufforderung zur Zah-
lung der neuen Pramie mit.

c)  Die Erhéhung entfallt rickwirkend, wenn Sie der Erhdhung innerhalb
eines Monats nach Beginn des neuen Versicherungsjahres wider-
sprechen oder wenn Sie die erste erhdhte Pramie nicht innerhalb
von zwei Monaten nach der Zahlungsaufforderung zahlen.

d) Sie und wir kdnnen die planméaRige Erhéhung von Leistung und
Pramie kindigen, wir jedoch nur mit einer Frist von drei Monaten.
Haben Sie die Vereinbarung gekiindigt, wird sie auf lhren Antrag zu
Beginn des folgenden Versicherungsjahres wieder in Kraft gesetzt.

9. Versicherungsschutz bei Versichererwechsel

Tritt nach einem Wechsel des Unfallversicherers ein Unfall ein, dessen
genauen Zeitpunkt des Unfallereignisses der Versicherungsnehmer auch
durch ein Gutachten nicht bestimmen kann, so tritt die Janitos Versiche-
rung AG in die Schadenregulierung ein, wenn der Eingang der Schaden-
meldung in die Vertragslaufzeit gemaf Ziffer 1.2 der Allgemeinen Bedin-
gungen zur Janitos Unfallversicherung 2021 fallt.

10. Wann verjahren die Anspriiche aus dem Vertrag?

a) Die Anspruche aus dem Versicherungsvertrag verjahren in 3 Jahren.
Die Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften
des Burgerlichen Gesetzbuches.

b) Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei uns angemeldet
worden, ist die Verjahrung von der Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt
gehemmt, zu dem lhnen unsere Entscheidung in Textform zugeht.

11. Welches Gericht ist zustandig?

a)  Fur Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns, bestimmt sich
die gerichtliche Zustandigkeit nach unserem Sitz oder dem unserer
fir den Versicherungsvertrag zustandigen Niederlassung. Ortlich
zusténdig ist auch das Gericht, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der
Klageerhebung Ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen,
lhren gewdhnlichen Aufenthalt haben.
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b)  Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen Sie, mussen bei dem
Gericht erhoben werden, das fur lhren Wohnsitz oder, in Ermange-
lung eines solchen, den Ort lhres gewodhnlichen Aufenthalts zustén-
dig ist.

12. Was ist bei Mitteilungen an uns zu beachten?
Was gilt bei Anderung lhrer Anschrift?

a)  Alle fiir uns bestimmten Anzeigen und Erklarungen sollen an unsere
Hauptverwaltung oder an die im Versicherungsschein oder in des-
sen Nachtragen als zustandig bezeichnete Geschaftsstelle gerichtet
werden.

b)  Haben Sie uns eine Anderung lhrer Anschrift nicht mitgeteilt, geniigt
fur eine Willenserkléarung, die lhnen gegeniiber abzugeben ist, die
Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte uns be-
kannte Anschrift. Die Erklarung gilt drei Tage nach der Absendung
des Briefes als zugegangen. Dies gilt entsprechend fir den Fall ei-
ner Anderung Ihres Namens.

13. Sanktionsklausel

Es besteht — unbeschadet der Ubrigen Vertragsbestimmungen — Ver-
sicherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf die Vertragspar-
teien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen
bzw. Embargos der Europaischen Union oder der Bundesrepublik
Deutschland entgegenstehen. Dies gilt auch fir Wirtschafts-, Handels-
oder Finanzsanktionen bzw. Embargos, die durch die Vereinigten Staaten
von Amerika in Hinblick auf den Iran erlassen werden, soweit dem nicht
europaische oder deutsche Rechtsvorschriften entgegenstehen.

14. Verfahren bei Meinungsverschiedenheiten (Arzte-
kommission)

a) In folgenden Fallen entscheidet die Arztekommission:

- Meinungsverschiedenheiten tiber Art und Umfang der Unfall-
folgen.

- Meinungsverschiedenheiten dariber, in welchem Umfang die
eingetretene Beeintrachtigung auf den Versicherungsfall zu-
riickzufiihren ist.

- Meinungsverschiedenheiten uber die Beeinflussung der Unfall-
folgen durch Krankheit oder Gebrechen.

- Meinungsverschiedenheiten im Fall der Neubemessung der
Invaliditat geman Ziffer 9 e) der Zusatzbedingungen Basic, Zif-
fer 11 e) der Zusatzbedingungen Balance und Ziffer 12 e) der
Zusatzbedingungen Best Selection.

b) In den Fallen der unter Ziffer 14 a) aufgefiihrten und der Arztekom-
mission zur Entscheidung vorbehaltenen Meinungsverschiedenhei-
ten, kdnnen Sie innerhalb von 6 Monaten nach Zugang unserer Er-
klarung tber die Leistungspflicht gemaf Ziffer 9 a) der Zusatzbedin-
gungen Basic, Ziffer 11 a) der Zusatzbedingungen Balance und Zif-
fer 12 a) der Zusatzbedingungen Best Selection unter Bekanntgabe
Ihrer Forderungen Widerspruch erheben und die Entscheidung der
Arztekommission beantragen.

c) Das Recht, die Entscheidung der Arztekommission zu beantragen,
steht auch uns zu.

d) Fir die Arztekommission bestimmen Sie und wir je einen in der
oOsterreichischen Arzteliste eingetragenen Arzt. Wenn ein Vertrags-
teil innerhalb zweier Wochen nach Aufforderung in Textform keinen
Arzt benennt, wird dieser von der fir den Wohnsitz der versicherten
Person zustandigen Arztekammer bestellt. Die beiden Arzte bestel-
len einvernehmlich vor Beginn ihrer Tétigkeit einen weiteren Arzt als
Obmann, fur den Fall, dass sie sich nicht oder nur zum Teil einigen
sollten, im Rahmen der durch die Gutachten der beiden Arzte gege-
benen Grenzen entscheidet.

Einigen sich die beiden Arzte Uiber die Person des Obmannes nicht,
wird ein fur den Versicherungsfall zustéandiger medizinischer Sach-
verstandiger durch die fur den Wohnsitz der versicherten Person zu-
standige Arztekammer als Obmann bestellt.

e) Die versicherte Person ist verpflichtet, sich von den Arzten der
Kommission untersuchen zu lassen und sich jenen MaBnahmen zu
unterziehen, die diese Kommission fur notwendig hélt.

f) Die Arztekommission hat lber ihre Tétigkeit ein Protokoll zu fiihren;
in diesem ist die Entscheidung schriftlich zu begrinden. Bei Nicht-
einhaltung hat jeder Arzt seine Auffassung im Protokoll gesondert
niederzulegen. Ist eine Entscheidung durch den Obmann erforder-
lich, legt auch er sie mit Begriindung in einem Protokoll nieder. Die
Akten des Verfahrens werden von uns verwahrt.

9) Die Kosten der Arztekommission werden von ihr festgesetzt und
sind im Verhaltnis des Obsiegens von lhnen und uns zu tragen. Im
Fall der Neubemessung der Invaliditat gemaf Ziffer 9 e) der Zusatz-
bedingungen Basic, Ziffer 11 e) der Zusatzbedingungen Balance
und Ziffer 12 e) der Zusatzbedingungen Best Selection tragt die Kos-
ten, wer die Neubemessung verlangt hat.

Der Anteil der Kosten, den Sie zu tragen haben, ist mit 5 Prozent der
fur den Tod und Invaliditat zusammen versicherten Summe, hochs-
tens jedoch mit 50 Prozent des strittigen Betrages, begrenzt.

15. Welches Recht findet Anwendung?

Fir diesen Vertrag gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Zwin-
gende Osterreichische Verbraucherschutzvorschriften sind zu lhren Guns-
ten auch fir diesen Vertrag gultig.
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Zusatzbedingungen zu lhrer
Janitos Unfallversicherung Basic Osterreich

(Stand 01.08.2021)

Der Versicherungsumfang

1. Gegenstand der Versicherung

2. Pramienpflichtige und -freie Leistungen

3. Welche Auswirkung haben Krankheiten oder Gebrechen?

4. In welchen Féllen ist der Versicherungsschutz ausgeschlossen?

Sonstige Leistungserweiterungen
5. Familien-Vorsorgeversicherung

Der Versicherungsumfang

1. Gegenstand der Versicherung

1.1. Was ist versichert?

Wir bieten Versicherungsschutz bei Unféllen, die der versicherten Person
wahrend der Wirksamkeit des Vertrages zustoRen.

1.2. Wo besteht Versicherungsschutz?
Der Versicherungsschutz umfasst Unfélle auf der ganzen Welt.

1.3. Unfallbegriff

Ein Unfall liegt vor, wenn die versicherte Person durch ein plétzlich von
auflen auf ihren Korper wirkendes Ereignis (Unfallereignis) unfreiwillig
eine Gesundheitsschadigung erleidet.

1.4. Erhdhte Kraftanstrengungen
Als Unfall gilt auch, wenn durch eine erhéhte Kraftanstrengung

a)  Muskeln, Sehnen, Bander, Kapseln, Menisken oder Knorpel gezerrt
oder zerrissen werden oder

b)  Schadigungen an GliedmaRen oder der Wirbelséule eintreten oder
c)  Bauch- oder Unterleibsbriiche verursacht werden.
Ausgenommen hiervon sind Schadigungen an Bandscheiben.

1.5. Erweiterungen des Unfallbegriffs
Als Unfall gilt/gelten auch:

a) das bewusste in Kauf nehmen von Gesundheitsschéden, sofern die
versicherte Person diese infolge rechtméRiger Verteidigung oder bei
der Bemuhung zur Rettung von Menschen, Tieren oder Sachen er-
litten hat.

b)  plotzlich von auBen auf den Kérper wirkende mechanische, chemi-
sche, thermische oder elektrische Schadigungen sowie Schall-, Ex-
plosions- und sonstige Druckwellen.

c)  wenn die versicherte Person schadlichen Stoffen oder Einwirkungen
durch unabwendbare Umstande Uber einen Zeitraum von mehreren
Stunden ausgesetzt war.

d) das Erleiden eines Sonnenbrandes oder eines Sonnenstichs.

e) Gesundheitsschadigungen oder der Tod durch den Entzug von
Flussigkeit, Nahrung oder Sauerstoff. Dies gilt jedoch nicht, wenn
Verdursten, Verhungern oder der Sauerstoffentzug auf einem
Krankheitszustand beruht oder trotz arztlicher Behandlung die Auf-
nahme von Nahrungsflussigkeiten oder Nahrungsmitteln vom Kor-
per verweigert wird.

f) das infolge einer Entfiihrung oder Geiselnahme erfolgende unsach-
geméaRe Verabreichen von Medikamenten sowie der Medikamen-
tenentzug. Bei den hierdurch erlittenen Gesundheitsschéadigungen
wird auf die Anrechnung einer eventuellen Mitwirkung gemag Ziffer
3 der Zusatzbedingungen fur die Janitos Unfallversicherung verzich-
tet.

g) Gesundheitsschaden durch allergische Reaktionen oder einen
anaphylaktischen Schock,

6. Innovationsupdate
7. Zusatzpaket Medic

Der Leistungsfall

8. Was ist nach einem Unfall zu beachten (Obliegenheiten)?
9. Welche Folgen hat die Nichtbeachtung von Obliegenheiten?
10. Wann sind die Leistungen fallig?

- die infolge von Unfallverletzungen verursacht wurden. Dies
beinhaltet auch geringfligige Haut- oder Schleimhautverlet-
zungen sowie Tierbisse oder -stiche.

- die infolge von unfallbedingten HeilmaBnahmen verursacht
wurden.

h)  Gesundheitsschaden infolge der Aufnahme von Nahrung oder
sonstiger Stoffe durch den Schlund. Dies gilt insbesondere auch
dann, wenn es dadurch zu Vergiftungen oder allergischen Reaktio-
nen oder einem anaphylaktischen Schock kommt.

i) Gesundheitsschaden infolge von Erfrierungen sowie der Erfrie-
rungstod.

i) der Ertrinkungs- bzw. Erstickungstod unter Wasser.

k)  tauchtypische Gesundheitsschaden wie z. B. Caissonkrankheit oder
Trommelfellverletzungen. Darlber hinaus sind die Kosten fir De-
kompressionskammerbehandlungen geméan Ziffer 2.2.3 der Zusatz-
bedingungen mitversichert.

Die unter Ziffer 1.5 b) bis k) genannten Unfalle sind nur versichert, sofern
die versicherte Person die Gesundheitsschadigungen unfreiwillig erlitten
hat.

1.6. Infektionen

Im Rahmen der Leistungsarten Invaliditatsleistung und Unfall-Rente
gemaf Ziffer 2.1.1. und 2.1.2. der Zusatzbedingungen gilt die erstmalige
arztliche Diagnose von Infektionen bzw. Infektionskrankheiten als Unfall:

a) Infektionen und Infektionskrankheiten, die durch einen Unfall geméafn
Ziffer 1.3 der Zusatzbedingungen entstanden sind. Dazu zéhlen
insbesondere auch Infektionen durch Insektenstiche und -bisse oder
durch sonstige von Tieren verursachte Hautverletzungen (z. B. Bor-
reliose, FSME oder Malaria) sowie Infektionen durch sonstige ge-
ringfugige Haut- oder Schleimhautverletzungen.

b) Infektionen bzw. Infektionskrankheiten, die in Auslibung der versi-
cherten Berufstétigkeit der versicherten Person entstanden sind und
aus deren Krankheitsgeschichte, Befund oder Natur hervorgeht,
dass durch das Einspritzen infektidser Massen in Auge, Mund oder
Nase Krankheitserreger in den Korper gelangt sind. Anhauchen,
Anniesen oder Anhusten erfillen den Tatbestand des Einspritzens
nicht. Anhusten nur dann, wenn durch einen Hustenstol3 eines
Diphtheriekranken infektiose Massen in Auge, Mund oder Nase ge-
langen.

Voraussetzung fur den Versicherungsschutz ist, dass die erstmalige
arztliche Diagnose der Erkrankung frihestens 3 Monate nach Ausstel-
lung des Versicherungsscheins stattfindet.

2. Pramienpflichtige und -freie Leistungen

2.1. Welche Leistungsarten kdénnen pramienpflichtig verein-
bart werden?

Die von lhnen mit uns vereinbarten Leistungsarten und die Versiche-
rungssummen ergeben sich aus dem Vertrag.

2.1.1. Invaliditatsleistung

Versicherungsschutz fur Invaliditatsleistung besteht, sofern die Leistungs-
art im Versicherungsschein aufgefihrt ist.
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2.1.1.1 Voraussetzungen fir die Leistung

a)

b)

c)

d)

Infolge eines Unfalles muss eine dauerhafte Beeintrachtigung der
koérperlichen oder geistigen Leistungsfahigkeit der versicherten Per-
son eingetreten sein (Invaliditat).

Eine Beeintrachtigung ist dauerhaft, wenn sie voraussichtlich langer
als 3 Jahre bestehen wird und eine Anderung des Zustandes nicht
erwartet werden kann.

Die Invaliditat muss innerhalb von 14 Monaten nach dem Unfall
eingetreten sein.

Die Invaliditat muss innerhalb von 16 Monaten nach dem Unfall von
einem Arzt schriftlich festgestellt werden.

Die Invaliditdt muss innerhalb von 16 Monaten nach dem Unfall von
Ihnen bei uns geltend gemacht werden.

2.1.1.2 Artund Hohe der Leistung

a)
b)

c)

Die Invaliditatsleistung wird als Kapitalleistung gezahlt.

Grundlage fiir die Berechnung der Leistung bilden die vereinbarte
Versicherungssumme und der unfallbedingte Invaliditatsgrad.

Bei Verlust oder vélliger Funktionsunfahigkeit der nachstehend
genannten Korperteile, Koérperfunktionen und Sinnesorgane gelten
ausschlief3lich die in der vereinbarten Gliedertaxenvariante festge-
legten, in Prozentsatzen angegebenen Invaliditatsgrade. Bei Teil-
verlust oder teilweiser Funktionsbeeintrachtigung gilt der entspre-
chende Teil des jeweiligen Prozentsatzes.

Welche Gliedertaxenvariante fiir lhren Vertrag Giltigkeit hat, hangt
davon ab, welche Variante Sie mit uns vereinbart haben und ist im
Versicherungsschein aufgefihrt.

o o o Q Q
Alle Angaben in g % = % %I, % % § % §
Prozent 2 g ° § a g 2 § =% §

o o o [v] [v]
beide Augen 100 100 100 100 100
ein Auge 50 50 50 70 70
ein Auge, sofern das andere
bereits verloren oder véllig 65 100 100 100 100
funktionsunfahig war
Gehor beider Ohren 60 70 70 100 100
Gehor eines Ohres 30 35 35 70 70
Gehor eines Ohres, sofern
das des anderen bereits 45 100 100 100 100
vollstandig verloren war
Geruchssinn 15 20 20 25 25
Geschmackssinn 10 20 20 25 25
Stimme 60 100 100 100 100
Arm 70 75 100 80 100
s senbies |y |70 [0 [ 75 |
Ellenbogengelenks 65 | 65 | 10 | 70 | 100
Hand 65 65 100 65 100
Daumen 25 30 60 30 100
Zeigefinger 10 20 60 20 75
anderer Finger 5 10 20 10 20
;a;‘?(ﬂ‘fz;e Finger einer Hand _ 75 _ 75 _
Oherschenkels - 0 |0 | 70 | e | 80
e R R R
Eﬁggsbis unterhalb des 60 60 60 70 70
Ontersorancol 50 55 55 60 60
FuB 45 50 50 50 50
groRe Zehe 5 8 8 8 8
andere Zehe 2 5 5 5 5
beide Nieren 100 100 100 100 100
eine Niere 25 25 25 25 25
eine Niere, sofern die
andere bereits verloren oder 75 100 100 100 100
vollig funktionsunfahig war
Milz 10 10 10 10 10
e ooy | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gallenblase - 10 10 10 10
Magen - 30 30 30 30

d)

e)

9)

o] @ o] o] o]

Alle Angaben in B 2 5 2 |£8 |28 |=z8
Prozent S s g a £ 59 2s
) o o L) )

X X X X X

@ @ @ () ()

Dinndarm - 30 30 30 30
Dickdarm - 30 30 30 30
ein Lungenfligel - 50 50 50 50
Leber - 50 50 50 50
Bauchspeicheldriise - 35 35 35 35

Bei allen nicht in der Gliedertaxe genannten Korperteilen, Koérper-
funktionen und Sinnesorganen, bemisst sich der Invaliditatsgrad
danach, inwieweit die normale korperliche oder geistige Leistungs-
fahigkeit insgesamt beeintréchtigt ist. Dabei sind ausschlief3lich me-
dizinische Gesichtspunkte zu beriicksichtigen.

Bei den in der Gliedertaxe genannten inneren Organen kdnnen Sie
vor der gutachterlichen Erstbewertung in Textform verlangen, dass
keine Bemessung des Invaliditatsgrades nach der Gliedertaxe ge-
man Ziffer 2.1.1.2 c), sondern eine individuelle &rztliche Einschat-
zung anhand medizinischer Gesichtspunkte geméan Ziffer 2.1.1.2 d)
erfolgen soll.

Waren betroffene Korperteile oder Sinnesorgane oder deren Funk-
tionen bereits vor dem Unfall dauernd beeintrachtigt, wird der Inva-
liditatsgrad um die Vorinvaliditat gemindert.

Sind mehrere Korperteile oder Sinnesorgane durch den Unfall
beeintrachtigt, werden die nach den vorstehenden Bestimmungen
ermittelten Invaliditdtsgrade zusammengerechnet. Mehr als 100
Prozent werden jedoch nicht berticksichtigt.

2.1.1.3 Tod der versicherten Person nach dem Unfall

Stirbt die versicherte Person

a)

b)

unfallbedingt innerhalb eines Jahres nach dem Unfall, besteht kein
Anspruch auf Invaliditatsleistung.

nachdem ein Anspruch auf Invaliditatsleistung entstanden war aus
unfallfremder Ursache innerhalb eines Jahres nach dem Unfall oder
unabhéangig von der Ursache spéter als ein Jahr nach dem Unfall,
leisten wir nach dem Invaliditatsgrad, mit dem aufgrund der arztli-
chen Befunde zu rechnen gewesen waére.

2.1.1.4 Progressionsmodell

Im Grundmodell entspricht die Kapitalleistung dem durch den Grad der
Invaliditét bezeichneten Prozentsatz der Invaliditdétssumme. In den Pro-
gressionsmodellen ist der als Kapitalleistung zu erbringende Prozentsatz
der Invaliditdtssumme bei bestimmten Invaliditatsgraden hoher als der
Invaliditatsgrad.

Das mit uns fur die jeweilige versicherte Person vereinbarte Leistungs-
modell (Progression) ergibt sich aus dem Versicherungsschein und
seinen jeweiligen Nachtrégen.

Fahrt ein versicherter Unfall gemaR den Voraussetzungen und Bestim-
mungen zu einem Invaliditatsgrad von mehr als 25 Prozent, so erhoht
sich die Leistung wie folgt:

a)

b)

c)

d)
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Progressionsmodell 225

- der Uber 25 Prozent und unter 51 Prozent liegende Teil des
Invaliditatsgrades wird zweifach entschéadigt.

- der Uber 50 Prozent liegende Teil des Invaliditatsgrades wird
dreifach entschadigt.

Progressionsmodell 300

- der Uber 25 Prozent und unter 51 Prozent liegende Teil des
Invaliditatsgrades wird dreifach entschadigt.

- der Uber 50 Prozent liegende Teil des Invaliditatsgrades wird
vierfach entschadigt.

Progressionsmodell 400

- der Uber 25 Prozent und unter 51 Prozent liegende Teil des
Invaliditatsgrades wird dreifach entschadigt.

- der Uber 50 Prozent und unter 76 Prozent liegende Teil des
Invaliditatsgrades wird funffach entschadigt.

- der Uber 75 Prozent liegende Teil des Invaliditatsgrades wird
siebenfach entschéadigt.

Progressionsmodell 500

- der Uber 25 Prozent und unter 51 Prozent liegende Teil des
Invaliditatsgrades wird dreifach entschadigt.

- der Uber 50 Prozent und unter 76 Prozent liegende Teil des
Invaliditatsgrades wird funffach entschadigt.

- der Uber 75 Prozent liegende Teil des Invaliditatsgrades wird
elffach entschéadigt.
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e) Progressionsmodell 750
—  der Ulber 25 Prozent und unter 51 Prozent liegende Teil des Invaliditatsgrad g § § § ‘§ §
Invaliditatsgrades wird dreifach entschadigt. in Prozent ] < N N N <
- der Uber 50 Prozent und unter 76 Prozent liegende Teil des
Invaliditatsgrades wird achtfach entschadigt. 58 58 99 132 140 140 164
- der Uber 75 Prozent liegende Teil des Invaliditatsgrades wird 59 59 102 136 145 145 172
achtzehnfach entschadigt. 50 50 105 140 150 150 180
Hilfstabelle zur Leistungsberechnung je nach vereinbartem Leistungsmo- 61 61 108 144 155 155 188
dell (Progression) und Invaliditatsgrad: 62 62 111 148 160 160 196
63 63 114 152 165 165 204
64 64 117 156 170 170 212
Invaliditatsgrad § g <§ § § g 65 65 120 160 175 175 220
in Prozent 5] < < < < < 66 66 123 164 180 180 228
67 67 126 168 185 185 236
1 1 1 1 1 1 1 68 68 129 172 190 190 244
2 2 2 2 2 2 2 69 69 132 176 195 195 252
3 3 3 3 3 3 3 70 70 135 180 200 200 260
4 4 4 4 4 4 4 71 71 138 184 205 205 268
5 5 5 5 5 5 5 72 72 141 188 210 210 276
6 6 6 6 6 6 6 73 73 144 192 215 215 284
7 7 7 7 7 7 7 74 74 147 196 220 220 292
8 8 8 8 8 8 8 75 75 150 200 225 225 300
9 9 9 9 9 9 9 76 76 153 204 232 236 318
10 10 10 10 10 10 10 77 77 156 208 239 247 336
11 11 11 11 11 11 11 78 78 159 212 246 258 354
12 12 12 12 12 12 12 79 79 162 216 253 269 372
13 13 13 13 13 13 13 80 80 165 220 260 280 390
14 14 14 14 14 14 14 81 81 168 224 267 291 408
15 15 15 15 15 15 15 82 82 171 228 274 302 426
16 16 16 16 16 16 16 83 83 174 232 281 313 444
17 17 17 17 17 17 17 84 84 177 236 288 324 462
18 18 18 18 18 18 18 85 85 180 240 295 335 480
19 19 19 19 19 19 19 86 86 183 244 302 346 498
20 20 20 20 20 20 20 87 87 186 248 309 357 516
21 21 21 21 21 21 21 88 88 189 252 316 368 534
22 22 22 22 22 22 22 89 89 192 256 323 379 552
23 23 23 23 23 23 23 90 90 195 260 330 390 570
24 24 24 24 24 24 24 91 91 198 264 337 401 588
25 25 25 25 25 25 25 92 92 201 268 344 412 606
26 26 27 28 28 28 28 93 93 204 272 351 423 624
27 27 29 31 31 31 31 94 94 207 276 358 434 642
28 28 31 34 34 34 34 95 95 210 280 365 445 660
29 29 33 37 37 37 37 96 96 213 284 372 456 678
30 30 35 40 40 40 40 97 97 216 288 379 467 696
31 31 37 43 43 43 43 98 98 219 292 386 478 714
32 32 39 46 46 46 46 99 99 222 296 393 489 732
33 33 41 49 49 49 49 100 100 225 300 400 500 750
34 34 43 52 52 52 52
35 35 45 55 55 55 55 2.1.2. Unfall-Rente
36 36 47 58 58 58 58 Versicherungsschutz fur Unfall-Rente besteht, sofern die Leistungsart im
37 37 49 61 61 61 61 Versicherungsschein aufgefihrt ist.
38 38 51 64 64 64 64 2.1.2.1 Voraussetzungen fur die Leistung
39 39 53 67 67 67 67 _ ) -
a) Voraussetzung fur die lebenslange Leistung ab 35 Prozent Invalidi-
40 40 55 70 70 0 0 tat (sofern vereinbart):
41 41 57 73 73 73 73 ; _ . A )
Die Voraussetzung fir die Leistung einer Unfall-Rente gilt als erfullt,
42 42 59 6 6 6 6 wenn infolge eines Unfalles ein geméaR Ziffer 2.1.1. der Zusatzbe-
43 43 61 ) ) IC IC dingungen ermittelter, dauerhafter Invaliditatsgrad von mindestens
44 44 63 82 82 82 82 35 Prozent eingetreten ist.
45 45 65 85 85 85 85 b)  Voraussetzung fur die lebenslange Leistung ab 50 Prozent Invalidi-
46 46 67 88 88 88 88 tét (sofern vereinbart):
47 47 69 91 91 9 9 Die Voraussetzung fir die Leistung einer Unfall-Rente gilt als erfullt,
48 48 7 94 94 94 94 wenn infolge eines Unfalles ein gemaR Ziffer 2.1.1 der Zusatzbe-
49 49 73 97 97 97 97 dingungen ermittelter, dauerhafter Invaliditatsgrad von mindestens
50 50 75 100 100 100 100 50 Prozent eingetreten ist.
51 51 78 104 105 105 108 c) Zur Ermittlung des Invalidititsgrades bei der Unfall-Rente gilt
52 52 81 108 110 110 116 abweichend von Ziffer 2.1.1.2 c) der Zusatzbedingungen aus-
53 53 84 112 115 115 124 schlieRlich die nachfolgende Gliedertaxe ,Rente”.
54 54 87 116 120 120 132 Bei Verlust oder vélliger Funktionsunféhigkeit der nachstehend ge-
55 55 90 120 125 125 140 nannten Korperteile, Korperfunktionen und Sinnesorgane gelten
56 56 93 124 130 130 148 ausschlielich die in Prozentséatzen angegebenen Invaliditatsgrade.
57 57 % 128 135 135 156 Bei Teilverlust oder teilweiser Funktionsbeeintrachtigung gilt der
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entsprechende Teil des jeweiligen Prozentsatzes.
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d) Eine Minderung des Prozentsatzes des Invaliditatsgrades entspre-
chend dem Mitwirkungsanteil von Krankheiten oder Gebrechen ge-
maf Ziffer 3 der Zusatzbedingungen erfolgt generell nicht.

Geht die versicherte Person nach einem Unfall aus Pflichtgefiihl ihrem
Beruf soweit wie mdglich nach, so wird dieses nicht zu ihren Ungunsten
ausgelegt. Fir die Bemessung des Grades der Arbeitsbeeintrachtigung ist
der objektive &rztliche Befund ausschlaggebend.

Das Unfall-Tagegeld wird in Hohe der vereinbarten Versicherungssumme
berechnet. Es wird nach dem festgestellten Grad der Beeintrachtigung
der Berufstatigkeit oder Beschaftigung abgestuft.

Unfall-Tagegeld wird fiir die Dauer der arztlichen Behandlung, langstens
fur 365 Tage, vom Unfalltag an gerechnet, gezahilt.

Versicherungsschutz fur Unfall-Spitalgeld besteht, sofern die Leistungsart

Das vereinbarte Unfall-Spitalgeld wird fur jeden Kalendertag gezahlt,

a) an dem sich die versicherte Person unfallbedingt in einer medizi-
nisch notwendigen vollstationéren Heil- oder Rehabilitationsbehand-

b)  an dem bei der versicherten Person unfallbedingt ein medizinisch
notwendiger ambulant-operativer Eingriff durchgefiihrt wird.

Kuren sowie Aufenthalte in Sanatorien und Erholungsheimen gelten nicht
als medizinisch notwendige Heil- oder Rehabilitationsbehandlung.

Das Unfall-Spitalgeld wird in Hohe der vereinbarten Versicherungssumme

Das vereinbarte Unfall-Spitalgeld wird, vom Unfalltag an gerechnet,
innerhalb eines Zeitraums von langstens 2 Jahren gezahlt.

Versicherungsschutz fiir Unfall-Genesungsgeld besteht, sofern die Leis-
tungsart im Versicherungsschein aufgefiihrt ist.

Das vereinbarte Unfall-Genesungsgeld wird gezahlt, sofern ein Leis-
tungsanspruch auf Unfall-Spitalgeld gemaf Ziffer 2.1.4 der Zusatzbedin-

Das Unfall-Genesungsgeld wird in gleicher Héhe wie die vereinbarte
Versicherungssumme fur das Unfall-Spitalgeld gezahlt.

2.1.3.2 Hohe der Leistung
Alle Angaben in Prozent GIieR(iirtteaxe
beide Augen 100
ein Auge 70 2.1.3.3 Dauer der Leistung
ein Auge, sofern das andere bereits verloren oder véllig
funktionsunféhig war 80
Gehor beider Ohren 100
Gehor eines Ohres 70 2.1.4. Unfall-Spitalgeld
Gehﬁ_r_ eirjes Ohres, sofern das Gehér des anderen bereits 80
volistandig verloren war im Versicherungsschein aufgefiihrt ist.
Geruchssinn 10
Geschmackssinn 10 2.1.4.1 Voraussetzungen fur die Leistung
Stimme 60
Arm 75 mindestens jedoch fur 3 Tage:
Arm bis oberhalb des Ellenbogengelenks 70
Arm bis unterhalb des Ellenbogengelenks 65
Hand 65 lung befindet.
Daumen 30
Zeigefinger 20
anderer Finger 10
samtliche Finger einer Hand maximal 75
Bein uber der Mitte des Oberschenkels 70 2.1.4.2 Hohe der Leistung
Bein bis zur Mitte des Oberschenkels 70
Bein bis unterhalb des Knies 60 gezahlt.
Bein bis zur Mitte des Unterschenkels 55
FuR 50 2.1.4.3 Beginn und Dauer der Leistung
groRe Zehe 8
andere Zehe 5
b.ewle Nleren 100 2.1.5. Unfall-Genesungsgeld
eine Niere 25
eine Niere, spfgrn die andere bereits verloren oder véllig 100
funktionsunfahig war
Milz 10 2.1.5.1 Voraussetzungen fir die Leistung
Milz bei Kindern vor Vollendung des 14. Lebensjahres 20
Gallenblase 10
Magen 30 gungen besteht.
Dinndarm 30
Dickdarm 20 2.1.5.2 Hohe der Leistung
ein Lungenfitigel 50
Leber 50
Bauchspeicheldriise 35 2.1.5.3 Dauer der Leistung

2.1.2.2 Hohe der Leistung

Die Unfall-Rente wird in Hohe der vereinbarten Versicherungssumme
gezahit.

2.1.2.3 Beginn und Dauer der Leistung

Die Unfall-Rente wird riickwirkend ab Beginn des Monats, in dem sich der
Unfall ereignet hat, gezahlt. Die Zahlung erfolgt monatlich im Voraus.

Die Unfall-Rente wird bis zum Ersten des Monats gezahit, in dem

a) die versicherte Person stirbt. Zur Uberpriifung der Voraussetzungen
fur den Rentenbezug sind wir berechtigt Lebensbescheinigungen
anzufordern. Wird die Bescheinigung nicht unverziiglich Gbersandt,
ruht die Rentenzahlung ab der nachsten Falligkeit.

b)  eine nach Ziffer 9 der Zusatzbedingungen vorgenommene Neube-
messung ergeben hat, dass der unfallbedingte Invaliditatsgrad unter
35 Prozent geman Ziffer 2.1.2.1 a) oder 50 Prozent gemaR Ziffer
2.1.2.1 b) gesunken ist.

2.1.3. Unfall-Tagegeld

Versicherungsschutz fir Unfall-Tagegeld besteht, sofern die Leistungsart
im Versicherungsschein aufgefuhrt ist.

2.1.3.1 Voraussetzungen fir die Leistung

Das vereinbarte Unfall-Tagegeld wird gezahlt, sofern die versicherte
Person infolge eines Unfalles in ihrer Arbeitsfahigkeit beeintrachtigt und in
arztlicher Behandlung ist.

Unfall-Genesungsgeld wird fur die gleiche Anzahl von Kalendertagen
gezahlt, fur die ein Leistungsanspruch auf Unfall-Spitalgeld gemanR Ziffer
2.1.4 der Zusatzbedingungen bestand, langstens jedoch fiir 100 Tage.

2.1.6. Unfall-Todesfallleistung

Versicherungsschutz fir Unfall-Todesfallleistung besteht, sofern die
Leistungsart im Versicherungsschein aufgefuhrt ist.

2.1.6.1 Voraussetzungen fur die Leistung

Die vereinbarte Unfall-Todesfallleistung wird gezahlt, sofern die versicher-
te Person infolge eines Unfalles innerhalb eines Jahres nach dem Unfall
verstirbt.

Ist eine versicherte Person verschollen, so entsteht Anspruch auf die
Unfall-Todesfallleistung, sofern die versicherte Person im Aufgebotsver-
fahren fur tot erklart und die Verschollenheit 6ffentlich bekannt gemacht
wurde. Hat die versicherte Person die Verschollenheit tiberlebt, so ist die
Leistung zuriickzuzahlen.

2.1.6.2 Hohe der Leistung
Die Todesfallleistung wird in H6he der vereinbarten Versicherungssumme

gezahlt.
2.1.7. Heilkosten

Versicherungsschutz fur Heilkosten besteht, sofern die Leistungsart im
Versicherungsschein aufgefihrt ist.

4 von 12



Zusatzbedingungen zu lhrer Janitos Unfallversicherung Basic Osterreich

2.1.7.1 Voraussetzungen fiir die Leistung

Die unter Ziffer 2.1.7.2 der Zusatzbedingungen genannten Kosten werden
nur insoweit gewahrt, als der Krankenversicherer seine vertraglichen
Leistungen voll erflllt hat und diese zur Deckung der entstandenen
Kosten nicht ausgereicht haben. Ist der Krankenversicherer leistungsfrei
oder bestreitet er seine Leistungspflicht, so kann der Versicherungsneh-
mer sich unmittelbar an den Unfallversicherer halten.

2.1.7.2 Art und Hohe der Leistung

a) Fur die Behebung der Unfallfolgen werden die innerhalb eines
Jahres nach dem Unfall erwachsenen notwendigen Kosten des
Heilverfahrens fir kinstliche Glieder und anderweitige nach dem
arztlichen Ermessen erforderliche Anschaffungen bis zum versi-
cherten Betrag fiir jeden Versicherungsfall ersetzt. Als Kosten des
Heilverfahrens gelten Arzthonorare, soweit sie nach einer amtlichen
Gebuhrenordnung unter Beriicksichtigung der Verhéltnisse des
Versicherten begriindet sind, Kosten fiir Arzneien und sonstige arzt-
lich verordnete Hilfsmittel, Verbandszeug, notwendige Kranken-
transporte, stationare Behandlung und Verpflegung sowie fir Ront-
genaufnahmen.

b)  Ausgeschlossen vom Ersatz sind die Kosten fur Nahrungs- und
Genussmittel, fir Bade- und Erholungsreisen sowie fur Kranken-
pflege, soweit nicht die Zuziehung von beruflichem Pflegepersonal
arztlich angeordnet wird.

c) Die Entschadigung der genannten Kosten ist auf den im Versiche-
rungsschein ausgewiesenen Betrag begrenzt.

2.1.7.3 Kuindigung der Leistung

Versicherungsnehmer und Versicherer kénnen unter Einhaltung einer
Frist von 3 Monaten zum Ende des laufenden Versicherungsjahres durch
Erklarung in Textform verlangen, dass dieser Versicherungsschutz fur
Heilkosten mit Beginn des nachsten Versicherungsjahres entféllt.

Macht der Versicherer von diesem Recht gemafl Gebrauch, so kann der
Versicherungsnehmer diesen Vertrag innerhalb eines Monats ab Zugang
der Erklarung des Versicherers zum Ende des laufenden Versicherungs-
jahres kundigen.

2.2. Versicherte pramienfreie Leistungen

a) Die folgenden, pramienfreien Leistungen gelten automatisch versi-
chert, sofern mindestens die Leistungsart Invaliditatsleistung oder
Unfall-Rente vereinbart wurde.

b)  Bestehen bei Janitos mehrere Unfallversicherungen, kénnen die
préamienfreien Leistungen nur aus einem dieser Vertrage verlangt
werden.

c) Die pramienfreien Leistungen stehen ausschlief3lich subsidiar, also
nachrangig zur Verfugung. Das heif3t, es kénnen nur die Leistungen
und Restkosten geltend gemacht werden, fur die nicht ein anderer
Ersatzpflichtiger eintritt. Dies kann zum Beispiel ein Haftpflicht- oder
Krankenversicherer sein. Bestreitet der andere Ersatzpflichtige al-
lerdings seine Leistungspflicht, kénnen Sie sich auch direkt an Jani-
tos wenden.

d) Beziehen sich préamienfreie Leistungen auf Unfélle im Ausland,
dann gilt der Versicherungsschutz in allen Landern, in denen die
versicherte Person keinen festen Wohnsitz hat und in denen sie
sich nicht langer als 90 Tage im Jahr aufhalt.

2.2.1. Such-, Bergungs- und Rettungskosten

a) Nach einem Unfall der versicherten Person ersetzen wir die not-
wendigen Kosten fur Such-, Bergungs- und Rettungseinséatze von
offentlich-rechtlichen oder privatrechtlich organisierten Rettungs-
diensten, soweit hierfur Ublicherweise Gebuhren berechnet werden.

Die Kosten ersetzen wir auch dann, wenn ein Unfall nicht eingetre-
ten ist, aber unmittelbar drohte oder nach den konkreten Umstan-
den zu vermuten war.

b) Dartber hinaus tUbernehmen wir die im Rahmen von Such-, Ber-
gungs- und Rettungseinsatzen anfallenden Mehraufwendungen fur
Mittel und Einrichtungen, die zur Vermeidung von unfallbedingten
Gesundheitsschaden bei der versicherten Person notwendig sind.

c) Der Kostenersatz fur Such-, Bergungs- und Rettungseinséatze sowie
Mehraufwendungen ist auf insgesamt 25.000 Euro begrenzt.

2.2.2. Krankentransporte und Flugriickholungen

a) Nach einem Unfall der versicherten Person ersetzen wir die not-
wendigen
- Kosten fir den Transport der versicherten Person in das
nachste Spital oder in eine Spezialklinik, soweit er arztlich an-
geordnet oder nach Art der Verletzung unvermeidbar war.

- Mehraufwendungen fir den Ricktransport der verletzten Per-
son zu ihrem standigen Wohnsitz, soweit sie auf arztliche An-
ordnungen zurtickzufiihren sind oder nach Art der Verletzung
unvermeidbar waren. Die Leistungen umfassen dabei auch
Riickholungen in Ambulanzflugzeugen.

b) Die Kosten fur Kranken- und Ricktransporte werden im Rahmen
der Such-, Bergungs- und Rettungskosten gemaR Ziffer 2.2.1 der
Zusatzbedingungen ersetzt, maximal jedoch bis 25.000 Euro.

2.2.3. Behandlungskosten bei Tauchunfallen

Nach einem Tauchunfall der versicherten Person ersetzen wir die not-
wendigen Behandlungskosten in einer Dekompressionskammer.

Die Behandlungskosten werden im Rahmen der Such-, Bergungs- und
Rettungskosten geméaR Ziffer 2.2.1 der Zusatzbedingungen ersetzt,
maximal jedoch bis 25.000 Euro.

2.2.4. Bestattungs- und Uberfiihrungskosten

Bei einem unfallbedingten Todesfall im Inland ersetzen wir die Kosten fiir
die Uberfilhrung zum letzten stéandigen Wohnsitz.

Bei einem unfallbedingten Todesfall im Ausland ersetzen wir die Kosten
fur die Bestattung im Ausland oder fir die Uberfiihrung zum letzten
standigen Wohnsitz.

2.2.5. Kosmetische Operationen

a) Wurden unfallbedingte Beeintrachtigungen des &uReren Erschei-
nungsbildes der versicherten Person durch eine infolge des Unfalles
durchgefiihrte Heilbehandlung nicht beseitigt, ersetzen wir die not-
wendigen Kosten der kosmetischen Operationen zur Beseitigung
oder Minderung der Beeintrachtigungen. Zahnbehandlungen und
Zahnersatz gelten nicht als kosmetische Operationen.

b)  Ersetzt werden die Kosten fiir Arzthonorare, die sonstigen Kosten
der kosmetischen Operationen sowie die Kosten der Unterbringung
und Verpflegung im Spital.

c) Voraussetzung fir die Leistungen ist, dass die kosmetischen Ope-
rationen spéatestens bis zum Ablauf des dritten Jahres nach dem
Unfall erfolgt sind.

Hat die versicherte Person zum Unfallzeitpunkt das 18. Lebensjahr
noch nicht vollendet, genligt es, wenn die Operationen und Behand-
lungen vor Vollendung des 21. Lebensjahres erfolgen.

d) Der Kostenersatz fir kosmetische Operationen ist auf insgesamt
25.000 Euro begrenzt.

2.2.6. Kur- und Rehabilitationskosten

a)  Wir ersetzen die unfallbedingten, medizinisch notwendigen Kosten
fir Kur- und Rehabilitationsmanahmen der versicherten Person,
sofern die MaRnahmen
- infolge eines Unfalles notwendig werden, welcher gemag Zif-
fer 2.1.1. der Zusatzbedingungen zu einem dauerhaften Inva-
liditatsgrad von mindestens 25 Prozent gefuhrt hat und

- innerhalb von 3 Jahren, vom Unfalltag an gerechnet, durchge-
fahrt werden und

- fur einen zusammenh&ngenden Zeitraum von mindestens ei-
ner Woche durchgefiihrt werden.

b) Die Voraussetzungen, wie auch die medizinische Notwendigkeit,
sind durch ein arztliches Attest nachzuweisen.

c) Nicht als Kur- oder Rehabilitationsmalnahme im Sinne dieser
Bestimmungen gelten stationdre Behandlungen, bei denen die &rzt-
liche Heilbehandlung der Unfallfolgen im Vordergrund steht.

d) Der Kostenersatz fir Kur- und RehabilitationsmalRnahmen ist auf
insgesamt 5.000 Euro begrenzt..

2.2.7. UmschulungsmaRnahmen

a) Wir ersetzen die notwendigen und nachgewiesenen Kosten einer

staatlich anerkannten Umschulungsmaf3nahme, sofern

- die notwendigen Umschulungsmaflnahmen ausschlieRlich auf
die Folgen eines Unfalles der versicherten Person — ohne
Mitwirkung von Krankheiten und/oder Gebrechen gemaf Ziffer
3 der Zusatzbedingungen — zuriickzufiihren sind und

- die versicherte Person voraussichtlich au3erstande ist, ihren
Beruf oder eine ahnliche Tatigkeit auszutiben, die ihrer Aus-
bildung entspricht und gleichwertige Kenntnisse und Fahigkei-
ten voraussetzt und

- die Umschulungsmafnahmen innerhalb von 3 Jahren, vom
Unfalltag an gerechnet, durchgefiihrt werden.

b)  Der Kostenersatz fir UmschulungsmaBnahmen ist auf insgesamt
5.000 Euro begrenzt.
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2.2.8. Psychologische Betreuung

a) Wir ersetzen die notwendigen und nachgewiesenen Kosten fir

psychologische Betreuung und Behandlungen, sofern

- diese aufgrund einer direkten oder indirekten Unfalleinwirkung
arztlich angeordnet werden oder

- die versicherte Person unfallbedingt einen Leistungsanspruch
auf Sofortleistungen bei schweren Unfallverletzungen gemaf
Ziffer 2.2.11. der Zusatzbedingungen hat oder

- die versicherte Person einen Leistungsanspruch auf Kapital-
leistungen gemaf Ziffer 2.2.12 der Zusatzbedingungen hat
oder

- eine mitversicherte Person aufgrund eines Unfalles todlich
verletzt wird oder

- die versicherte Person Opfer eines Uberfalls oder einer Gei-
selnahme geworden ist, und danach eine psychologische So-
forthilfe arztlich angeordnet wird.

b)  Der Kostenersatz fur psychologische Betreuung und Behandlungen
ist auf insgesamt 500 Euro begrenzt.

2.2.9. Besondere Leistungen fir Kinder

2.2.9.1 Zusatzliche Todesfallleistung

Werden beide bei Janitos unfallversicherte Elternteile durch das gleiche
Unfallereignis todlich verletzt, wird zusétzlich — unabhangig von einem
bereits vertraglich vereinbarten Todesfallschutz — eine Todesfallleistung
von 10.000 Euro erbracht.

Voraussetzung ist, dass mindestens 1 Kind der versicherten Person das
18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat.

2.2.9.2 Haushaltshilfe und Kinderbetreuung

a) Kann die versicherte Person unfallbedingt ihren Versorgungs- und
Betreuungspflichten fiir im Haushalt lebende minderjahrige Kinder
nicht nachkommen, erstatten wir die nachgewiesenen Kosten fir
die Kinderbetreuung und eine Haushaltshilfe.

b)  Die Hohe der Leistungen betrdgt maximal 25 Euro pro Tag.

c) Die Leistungen werden erbracht, bis der versicherten Person zuge-
mutet werden kann, ihre Versorgungs- und Betreuungspflichten
wieder selbst zu Ubernehmen, langstens jedoch bis 30 Tage nach
dem Unfallereignis.

2.2.9.3 Rooming-in-Leistung

a) Befindet sich ein versichertes Kind nach einem Unfall, der sich vor
Vollendung des 14. Lebensjahres ereignet hat, in medizinisch not-
wendiger vollstationérer Heilbehandlung, Gbernehmen wir die not-
wendigen Kosten fir die Ubernachtung eines Erziehungsberechtig-
ten im Spital (Rooming-in).

b) Je Ubernachtung werden maximal 25 Euro ersetzt. Insgesamt
ibernehmen wir die Kosten fiir maximal 20 Ubernachtungen.

c) Die vollstationare Heilbehandlung aufgrund des Unfallereignisses ist
durch ein arztliches Attest nachzuweisen.

2.2.10. Versorgung von Haustieren

a) Kann die versicherte Person unfallbedingt ihren Versorgungspflich-
ten gegeniber den im Haushalt lebenden Haustieren nicht nach-
kommen, erstatten wir die notwendigen Kosten fur die tiergerechte
Unterbringung.

b)  Als Haustiere im Sinne dieser Bestimmungen gelten nur Tiere, die
in Deutschland allgemein ublich und in zulassiger Weise als Hau-
stiere gehalten werden, insbesondere Hunde, Katzen, Vogel sowie
kleine Saugetiere.

c)  Die Hohe der Leistung betréagt maximal 25 Euro pro Tag.

d) Die Leistungen werden erbracht, bis der versicherten Person zuge-
mutet werden kann, ihre Versorgungspflichten wieder selbst zu
Ubernehmen, langstens jedoch bis 14 Tage nach dem Unfallereig-
nis.

2.2.11. Sofortleistung bei schweren Unfallverletzungen

Wir zahlen bei Eintritt einer der unter a) bis d) genannten schweren
Unfallverletzungen eine Sofortleistung in Hohe von 10 Prozent der
versicherten Invaliditdtssumme (Grundsumme ohne Progression), maxi-
mal 10.000 Euro.

Voraussetzung fur die Leistung ist der Nachweis der Schwerverletzung
infolge eines Unfalles durch eine schriftliche arztliche Diagnose.

Ein Anspruch auf die Sofortleistung besteht jedoch nicht, wenn die versi-
cherte Person innerhalb von 72 Stunden nach dem Unfallereignis an
dessen Folgen verstirbt.

Die Sofortleistung wird auf die endgdiltige Invaliditatsleistung angerechnet.
Ein Ruckforderungsanspruch unsererseits entsteht allerdings nicht, wenn
die endglltige Invaliditatsleistung geringer als die Vorauszahlung ist oder
keine dauerhafte Invaliditat festgestellt wird.

a) Amputation mindestens eines ganzen Ful3es oder einer ganzen
Hand

b)  Querschnittslahmung nach Schadigung des Ruckenmarks
c) Dauerhafte Erblindung beider Augen

d) Dauerhafte Verminderung der Sehscharfe an jedem Auge um
mindestens 60 Prozent.

2.2.12. Kapitalleistung bei schweren Verbrennungen

a) Erleidet die versicherte Person unfreiwilig Verbrennungen
Ill. Grades von mehr als 30 Prozent der Kdrperoberflache, zahlen
wir eine Kapitalleistung in Hohe von 12 Prozent der versicherten In-
validitatssumme (Grundsumme ohne Progression), maximal 12.000
Euro.

b)  Voraussetzungen fir die Leistung sind der Nachweis der Verletzun-
gen durch ein facharztliches Attest sowie die Geltendmachung der
Leistung in Textform innerhalb von 3 Jahren nach dem Verlet-
zungsereignis.

c) Besteht gleichzeitig ein Anspruch auf Invaliditatsleistung gemaf
Ziffer 2.1.1 der Zusatzbedingungen, wird die Kapitalleistung auf die
endgultige Invaliditatsleistung angerechnet.

Ein Anspruch auf die Leistung besteht nicht, wenn die versicherte
Person innerhalb von 72 Stunden nach dem Verletzungsereignis an
dessen Folgen verstirbt.

3. Welche Auswirkung haben Krankheiten oder Ge-
brechen?

Haben Krankheiten oder Gebrechen bei der durch ein Unfallereignis
verursachten Gesundheitsschadigung oder deren Folgen mitgewirkt,

mindert sich im Falle einer Invaliditat der Prozentsatz des Invaliditats-
grades entsprechend dem Anteil der Krankheit oder des Gebrechens.

Betragt dieser Mitwirkungsanteil jedoch weniger als 30 Prozent, unter-
bleibt die Minderung.

4. In welchen Féllen ist der Versicherungsschutz aus-
geschlossen?

4.1. Geistes- oder Bewusstseinsstdrungen
Nicht versichert sind Unfélle durch Geistes- oder Bewusstseinsstérungen.
Davon abweichend besteht jedoch Versicherungsschutz fir:

a)  Unfalle durch Bewusstseinsstérungen, wenn diese Stdérungen durch
ein unter diesen Vertrag fallendes Unfallereignis verursacht wurden.

b)  Unfélle durch Bewusstseinsstdrungen, wenn diese Stérungen nicht
durch einen krankhaften Zustand verursacht wurden.

c) Unfalle durch Bewusstseinsstérungen infolge Alkoholkonsums.
Beim Lenken von versicherungspflichtigen motorisierten Fahrzeu-
gen jedoch nur, sofern der Blutalkoholgehalt zum Unfallzeitpunkt
1,3 Promille nicht Ubersteigt.

d) Unféalle unter Medikamenteneinfluss. Voraussetzung fir den Versi-
cherungsschutz ist, dass die Einnahme gemafl? den Anweisungen
des Arztes erfolgt ist und eine entsprechende &rztliche Verordnung
vorlag.

e) Unfalle durch Bewusstseinsstérungen infolge epileptischer Anfélle
oder sonstiger Krampfanfalle.

f) Unfalle durch Bewusstseinsstérungen infolge eines Schlaganfalls.
g) Unfélle durch Bewusstseinsstérungen infolge eines Herzinfarkts.

h)  Unfalle im Zustand der Ubermiidung (Schlaftrunkenheit), Unfalle
durch Einschlafen infolge einer Ubermiidung sowie Unfalle durch
Erschrecken.

4.2. Straftaten

Nicht versichert sind Unfalle, die der versicherten Person dadurch zusto-
Ren, dass sie vorsatzlich eine Straftat ausfuihrt oder versucht.

Davon abweichend besteht jedoch Versicherungsschutz fir Unféalle,

a) die eine minderjahrige versicherte Person durch Herstellung oder
Gebrauch selbst gebauter Feuerwerkskdrper erleidet, sofern durch
die Herstellung oder den Gebrauch der Feuerwerkskorper keine
Sachbeschéadigung oder Koérperverletzung beabsichtigt wurde.
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b)  die eine minderjahrige versicherte Person beim Lenken oder Fahren
von Land- und Wasserfahrzeugen erleidet, ohne im Besitz einer gul-
tigen Fahrerlaubnis zu sein. Voraussetzung ist jedoch, dass keine
weitere Straftat zur Ermdglichung der Fahrt begangen wurde.

c) infolge passiver oder aktiver Teilnahme an inneren Unruhen und
sonstigen gewalttdtigen Auseinandersetzungen, sofern die versi-
cherte Person nicht auf Seiten der Unruhestifter stand.

4.3. Kriegs- oder Blrgerkriegsereignisse

Nicht versichert sind Unfalle, die unmittelbar oder mittelbar durch Kriegs-
oder Biirgerkriegsereignisse verursacht sind.

Davon abweichend besteht jedoch Versicherungsschutz fiir

a) Auslandsreisen, wenn die versicherte Person uberraschend von
Kriegs- oder Burgerkriegsereignissen betroffen wird. Dieser Versi-
cherungsschutz besteht, so lange die versicherte Person nachweis-
lich keine Mdglichkeit hatte, das Kriegs- oder Birgerkriegsgebiet zu
verlassen, mindestens jedoch bis 14 Tage nach Kriegsausbruch
oder dem Beginn der Feindseligkeiten.

Die Erweiterung gilt nicht bei Reisen in oder durch Staaten, auf de-
ren Gebiet bereits Krieg oder Birgerkrieg herrscht. Sie gilt auch
nicht fur die aktive Teilnahme am Krieg oder Biirgerkrieg, fur Unfalle
durch ABC-Waffen sowie im Zusammenhang mit einem Krieg oder
kriegsahnlichen Zustand zwischen den L&ndern China, Deutsch-
land, Osterreich, Frankreich, GroRbritannien, Japan, Russland oder
USA.

b)  Terroranschlage in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammen-
hang mit einem Krieg oder Birgerkrieg, sofern sie auerhalb der
Territorien der Krieg flhrender Staaten veriibt werden.

4.4, Luftfahrtrisiken
Nicht versichert sind Unfélle

a) im Rahmen einer Tatigkeit als Luftfahrzeugfiihrer (auch Luftsportge-
ratefuhrer), soweit nach deutschem Recht dafiir eine Erlaubnis be-
notigt wird. Die Auslibung von Kite-Sportarten wird nicht als das
Fihren von Luftsportgerédten angesehen.

b)  im Rahmen einer Tatigkeit als sonstiges Besatzungsmitglied eines
Luftfahrzeuges.

c) im Rahmen einer mit Hilfe eines Luftfahrzeugs auszutibenden
beruflichen Tatigkeit.

d)  beider Benutzung von Raumfahrzeugen.

4.5. Motorfahrzeuge

4.5.1. Ausschluss von Rennveranstaltungen

Kein Versicherungsschutz besteht fur Unfélle als Fahrer, Beifahrer oder
Insasse eines Motorfahrzeuges wahrend der Teilnahme an Fahrtveran-
staltungen, bei denen es auf die Erzielung von Héchstgeschwindigkeiten
ankommt. Auch im Rahmen der dazugehérigen Ubungsfahrten besteht
kein Versicherungsschutz.

Davon abweichend besteht jedoch Versicherungsschutz beim Absolvieren
von Sicherheitstrainings sowie bei Fahrtveranstaltungen, bei denen es auf
die Erzielung einer Durchschnittsgeschwindigkeit ankommt. Dazu z&hlen
unter anderem Stern-, Zuverlassigkeits-, Orientierungs- und Ballonverfol-
gungsfahrten.

4.5.2. Motorradrisiko

a) Eingeschrankter Versicherungsschutz besteht fur Unfélle als Fahrer
eines Motorrades.

Die Hohe der Versicherungssummen bzw. der Pramie hangt maR-
geblich davon ab, ob die versicherte Person Fahrer eines Motorra-
des ist (Motorradrisiko). Als Motorrader gelten alle Kraftrader, Kraft-
roller, Quads oder Trikes mit einem Hubraum ab 50ccm.

Eine Anderung des Motorradrisikos der versicherten Person miis-
sen Sie uns unverzuglich mitteilen.

b)  Wegfall des Motorradrisikos

- Vermindert sich das Unfallrisiko der versicherten Person durch
Wegfall des Motorradrisikos und errechnen sich dadurch bei
gleich bleibender Pramie héhere Versicherungssummen, so
gelten diese sobald wir Kenntnis von der Anderung erlangen,
spétestens jedoch nach Ablauf von 30 Tagen ab der Ande-
rung. Grundlage der Berechnung bildet der zum Zeitpunkt der
Anderung giiltige Tarif.

- Sofern gewinscht, fihren wir den Vertrag auch mit den bishe-
rigen Versicherungssummen bei entsprechend verminderter
Pramie weiter, sobald uns eine entsprechende Erklarung von
Ihnen zugeht.

c) Hinzukommen des Motorradrisikos

- Erhoht sich das Unfallrisiko der versicherten Person durch
Hinzukommen des Motorradrisikos und errechnet sich
dadurch bei gleich bleibenden Versicherungssummen eine
héhere Pramie, so gilt diese ab dem Zeitpunkt der Motor-
radnutzung. Grundlage der Berechnung bildet der zum Zeit-
punkt der Anderung giiltige Tarif.

- Sofern gewuinscht, fihren wir den Vertrag auch mit der bishe-
rigen Pramie bei entsprechend verminderten Versicherungs-
summen weiter, sobald uns eine entsprechende Erklarung zu-
geht.

- Wird das hoéhere Unfallrisiko als Fahrer eines Motorrades nicht
angezeigt, bleibt der Versicherungsschutz zwar vollumfénglich
bestehen, es erfolgt jedoch immer eine Fortfiihrung des Ver-
trags mit der bisherigen Préamie bei entsprechend verminder-
ten Versicherungssummen mit Wirkung zum Zeitpunkt der
Motorradnutzung.

4.6. Strahlenschaden

Kein Versicherungsschutz besteht fur Strahlenschaden, soweit diese in
Zusammenhang mit Kernenergie stehen.

4.7. Schaden an Bandscheiben, inneren Organen und Ge-
hirn

Nicht versichert sind Gesundheitsschdden an Bandscheiben sowie
Blutungen aus inneren Organen und Gehirnblutungen.

Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn ein unter diesen Vertrag
fallendes Unfallereignis gemaR Ziffer 1.3 der Zusatzbedingungen die
Uberwiegende Ursache ist.

4.8. HeilmaRnahmen

Nicht versichert sind Gesundheitsschaden durch Heilmal3nahmen oder
Eingriffe am Korper der versicherten Person.

Davon abweichend besteht jedoch Versicherungsschutz, wenn

a) die Gesundheitsschédden in ursachlichem Zusammenhang mit
unfallbedingten, medizinisch notwendigen Impfungen sowie mit
Schutzimpfungen gegen versicherte Infektionen und versicherte
Infektionskrankheiten geméan Ziffer 1.6. der Zusatzbedingungen
stehen.

b) die HeilmaBnahmen oder Eingriffe in urséchlichem Zusammen-
hang mit einem unter diesen Vertrag fallendes Unfallereignis ste-
hen.

c) es sich bei den Eingriffen um Manikire, Pedikire sowie das Entfer-
nen von Huhneraugen oder Hornhaut handelt.

4.9. Krankhafte Stérungen infolge psychischer Reaktionen

Nicht versichert sind krankhafte Stérungen infolge psychischer Reaktio-
nen.

Davon abweichend besteht jedoch Versicherungsschutz fur psychische
und nervdse Stérungen, die im Anschluss an einen Unfall neu eintreten.

Die Leistungen werden jedoch nur erbracht, soweit diese Stérungen auf
eine durch den Unfall verursachte organische Erkrankung des Nervensys-
tems oder eine durch den Unfall neu entstandene Epilepsie zuruckzufuh-
ren sind.

4.10. Sportausubung

Kein Versicherungsschutz besteht fur Unfélle bei der Teilnahme an
Landes-, Bundes-, oder internationalen Wettbewerben auf dem Gebiet
des nordischen und alpinen Schisports, des Snowboardens sowie Free-
styling, Bob-, Schibob- oder Skeletonfahrens oder Rodeln sowie am
offiziellen Training fir diese Veranstaltungen.

Dariliber hinaus besteht kein Versicherungsschutz fur Unfélle, bei einer
entgeltlichen Teilnahme an Wettbewerben und Ligaspielen und bei dem
Training fur diese Veranstaltungen.

4.11. Berufsunfalle

Kein Versicherungsschutz besteht fiir Unfélle bei Tatigkeiten, die im
Rahmen der folgenden Berufsbilder auftreten:

Akrobaten, Mitarbeiter von Munitions-, Minensuch- und Raumtrupps,
Mitarbeiter von Betrieben, die explosive Stoffe herstellen, lagern oder
hiermit Handel treiben, Offshore-Besatzungen, Sprengmeister, Stuntman
und Testfahrer, Sportler mit Vertrdgen oder Lizenzen sowie Berufssport-
ler. (Sportler mit Vertrdgen oder Lizenzen im Sinne dieser Bedingungen
sind Personen, die Ihren Lebensunterhalt Gberwiegend durch die Aus-
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Uibung von Sport verdienen oder die durchschnittlich mehr als 3 Stunden
am Tag Sport betreiben).

Sonstige Leistungserweiterungen

5. Familien-Vorsorgeversicherung

5.1. EheschlieBung oder eingetragene Lebenspartnerschaft

a) Im Rahmen der Familienvorsorge gewéhren wir lhnen pramien-
freien, automatischen Versicherungsschutz im Falle einer Ehe-
schlieBung oder mit Beginn einer eingetragenen Lebenspartner-
schaft. Der Versicherungsschutz besteht allerdings nur dann, wenn
fur den Ehegatten bzw. Lebenspartner weder bei uns noch bei ei-
nem anderen Versicherer bereits eine Unfallversicherung besteht.

Der Versicherungsschutz umfasst die Leistungen der Produktlinie
Basic mit der Leistungsart Invaliditat, einer Versicherungssumme
von 30.000 Euro und Gliedertaxe ,Trend” ohne Progression.

b)  Der Versicherungsschutz wird fiir einen Zeitraum von 3 Monaten
gewahrt.

c)  Wird wahrend der Giltigkeit der Familienvorsorge kein Antrag auf
Einschluss des Ehepartners oder eingetragenen Lebenspartners
gestellt, entfallt der Versicherungsschutz der entsprechenden Per-
son nach Ablauf des versicherten Zeitraumes riickwirkend.

5.2. Schwangerschaft, Geburt oder Adoption

a) Im Rahmen der Familienvorsorge gewéhren wir Ihnen pramien-
freien, automatischen Versicherungsschutz im Falle einer Schwan-
gerschaft, Geburt oder Adoption.

Der Versicherungsschutz umfasst die Leistungen der Produktlinie
Basic mit der Leistungsart Invaliditat, einer Versicherungssumme
von 30.000 Euro und Gliedertaxe ,Trend”“ ohne Progression.

b)  Schwangerschaft
Fir lhre ungeborenen Kinder besteht Unfallversicherungsschutz
langstens bis zum Tag der Geburt. Gesundheitsschaden des unge-
borenen Kindes sind sowohl bei einer unfallbedingten Einwirkung
auf die Mutter, als auch bei einer direkten unfallbedingten Einwir-
kung auf das Kind versichert.

c)  Geburt eines Kindes
Der Versicherungsschutz fir lhre neugeborenen Kinder wird ab
dem Tag der Geburt fiir einen Zeitraum von 3 Monaten gewahrt.

d)  Adoption eines Kindes
Der Versicherungsschutz gilt fir Ihre adoptierten Kinder unter 10
Jahren. Er wird ab Rechtswirksamkeit der Adoption flir einen Zeit-
raum von 3 Monaten gewahrt.

e)  Wird wahrend der Giltigkeit der Familienvorsorge kein Antrag auf
Einschluss des neugeborenen oder adoptierten Kindes gestellt, ent-
fallt der Versicherungsschutz des entsprechenden Kindes nach Ab-
lauf des versicherten Zeitraumes riickwirkend.

5.3. Pramienbefreiung bei Tod des Versicherungsnehmers

a)  Wenn Sie wahrend der Versicherungsdauer sterben,

- wird die Versicherung lhres Kindes mit den zu diesem Zeit-
punkt geltenden Versicherungssummen bis zum Ablauf des
Versicherungsjahres pramienfrei weitergefiuhrt, in dem das
versicherte Kind das 18. Lebensjahr vollendet.

- wird — wenn nichts anderes vereinbart ist — der gesetzliche
Vertreter des Kindes neuer Versicherungsnehmer

b)  Voraussetzungen fur die Pramienbefreiung sind:

- Sie hatten bei Versicherungsbeginn das 45. Lebensjahr noch
nicht vollendet und

- die Versicherung war zum Zeitpunkt des Todes nicht gekiin-
digt und

- Ihr Tod wurde nicht durch Kriegs- oder Burgerkriegsereignisse
verursacht.

6. Innovationsupdate

Werden die dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Bedingungen
fur die Janitos Unfallversicherung oder Zusatzbedingungen fiir die Janitos
Unfallversicherung Osterreich ausschlieRlich zu Ihrem Vorteil und ohne
Mehrpréamie geéndert, so gelten die neuen Bedingungen mit sofortiger
Wirkung auch fur lhren Vertrag.

7. Zusatzpaket Medic

Versicherungsschutz fir das Zusatzpaket Medic besteht, sofern dieses im
Versicherungsschein aufgefiihrt ist.

7.1. Pflege-Assistanceleistungen

Die Pflege-Assistanceleistungen stehen ausschlieflich subsidiar, also
nachrangig zur Verfugung. Das heif3t, es kdnnen nur die Leistungen und
Restkosten geltend gemacht werden, fur die nicht ein anderer Ersatz-
pflichtiger eintritt. Dies kann zum Beispiel ein Haftpflichtversicherer oder
die gesetzliche Pflegeversicherung sein.

Bestreitet der andere Ersatzpflichtige allerdings seine Leistungspflicht,
kénnen Sie sich auch direkt an Janitos wenden.

Die Pflege-Assistanceleistungen werden ausschlieRlich in Osterreich
erbracht.

7.1.1. Pflege-Assistanceleistungen fur versicherte Personen

Die versicherte Person hat Anspruch auf die unter Ziffer 7.1.1 a) bis i)
aufgefihrten Pflege-Assistanceleistungen, sofern eine der beiden folgen-
den Voraussetzungen erfiillt wird und bei Eintritt des Unfalles noch keine

Pflegebedurftigkeit nach 0sterreichischem Bundespflegegeldgesetz

(Stand 24.03.2021) bestand.

- Die versicherte Person befand sich unfallbedingt tGber einen zu-
sammenhangenden Zeitraum von 16 Wochen in einer medizinisch
notwendigen, vollstationaren Heilbehandlung und ist danach in ihrer
korperlichen oder geistigen Leistungsfahigkeit so stark beeintrach-
tigt, dass sie Hilfe bei den gewdhnlichen und regelmagig wiederkeh-
renden Verrichtungen und Aufgaben des téaglichen Lebens benétigt.

- Bei der versicherten Person tritt eine der unter Ziffer 2.2.12 a) bis e)
oder Ziffer 2.2.13 der Zusatzbedingungen genannten schweren Un-
fallverletzungen ein und ist danach in ihrer korperlichen oder geisti-
gen Leistungsfahigkeit so stark beeintrachtigt, dass sie Hilfe bei den
gewohnlichen und regelmafiig wiederkehrenden Verrichtungen und
Aufgaben des taglichen Lebens benétigt.

Wir ibernehmen die Kosten der Vermittlung und Organisation qualifizier-
ter Dienstleister, sowie die notwendigen Kosten der Pflege-
Assistanceleistungen.

a) Tagliche Versorgung mit einer warmen Mahizeit.

b)  Bis zu zweimal pro Woche Einkauf von regelméfig bendtigten
Waren und Lebensmitteln sowie Erledigung notwendiger Besorgun-
gen (die Kosten fur eingekaufte Waren und Lebensmittel werden
nicht tbernommen).

c)  Bis zu zweimal pro Woche Fahrdienst inkl. Begleitung zu notwendi-
gen Behorden-, Arzt- und Therapieterminen im Umkreis von bis zu
50 km.

d) Bis zu insgesamt 10 Stunden pro Woche fur die Reinigung der
Wohnung, die Reinigung und Versorgung von Wé&sche sowie die
Versorgung von Pflanzen (auch im zur Wohnung gehérenden Vor-
garten).

e) Sofern die technischen Voraussetzungen gegeben sind, Versor-
gung mit einer Hausnotrufanlage, Uber die eine Rufzentrale 24
Stunden am Tag erreichbar ist.

f) Notfall-Vermittiung eines Pflegeplatzes fur nicht suizidgefahrdete
Erwachsene in einer qualitatsgepriften Pflegeeinrichtung. Es wird
ein moglichst ortsnaher Pflegeplatz vermittelt, ein Anspruch auf ei-
nen ortsnahen Pflegeplatz besteht jedoch nicht. Die Kosten fur die
Unterbringung werden nicht ubernommen.

g) Tag- und Nachtwache bis 48 Stunden nach dem Spitalaufenthalt,
soweit dies aus medizinischen Grunden erforderlich ist.

h) Information zur gesetzlichen Pflegeversicherung, Empfehlung
geeigneter Pflegeeinrichtungen, Beratung uber Pflegehilfsmittel so-
wie Vermittlung einer Pflegeschulung fur Angehdérige.

i) Téagliche Grundpflege im Sinne der gesetzlichen Pflegeversicherung
in den Bereichen Korperpflege, Erndhrung und Mobilitat. Die Leis-
tung wird fir 2 Monate ab Geltendmachung der Unfallleistung er-
bracht, langstens jedoch bis zu 6 Monate ab dem Unfallereignis.

Sofern in den jeweiligen Bestimmungen nichts anderes vereinbart ist,
enden samtliche unter Ziffer 7.1.1 a) bis h) aufgefihrten Pflege-
Assistanceleistungen spéatestens sechs Monate nach dem Unfallereignis.

7.1.2. Pflege-Assistanceleistungen fur Angehorige

a) Die gemaR Zziffer 7.1.1. a) bis i) der Zusatzbedingungen beschrie-
benen Pflege-Assistanceleistungen werden auch fur die in h&usli-
cher Gemeinschaft mit der versicherten Person lebenden pflegebe-
dirftigen Angehdrigen erbracht.
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b)

c)
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Die versicherte Person hat Anspruch auf die Pflege-
Assistanceleistungen fiur pflegebedirftige Angehérige, sofern die
folgende Voraussetzungen erfiillt werden:

- Bei der versicherten Person ist eine der unter Ziffer 2.2.12 a)
bis e) oder Ziffer 2.2.13 der Zusatzbedingungen genannten
schweren Unfallverletzungen eingetreten.

- Die pflegebedurftigen Angehdrigen waren bereits vor dem Un-
fall der versicherten Person ganz oder teilweise nicht in der
Lage, die Verrichtungen und Aufgaben des taglichen Lebens
zu bewaltigen.

- Die Pflegeaufgaben wurden bereits vor dem Unfallzeitpunkt
von der versicherten Person wahrgenommen.

Die Leistungen werden langstens bis 2 Monate nach dem Unfaller-
eignis erbracht.

7.2. Schwere Erkrankungen

7.2.1.

Was ist versichert?

Wir zahlen bei Vorliegen einer der aufgefiihrten schweren Erkrankungen,

deren

endgiiltige, nachweislich belegte Diagnose die versicherte Person

14 Tage Uberlebt, einen einmaligen Betrag von 2.000 Euro.

7.2.2.

a)

b)

7.2.3.

a)

b)

c)

7.2.4.

Allgemeine Erlauterungen

Die unter Ziffer 7.2.5 der Zusatzbedingungen genannten qualifizier-
ten Arzte bzw. Facharzte im Sinne dieser Versicherungsbedingun-
gen sind Arzte bzw. Fachdarzte, die in einem der folgenden Staaten
eine giltige staatliche Zulassung als Arzt bzw. Facharzt besitzen
und aktive Mitglieder der dort anséssigen Arztekammer sind: ein
Mitgliedstaat der EU, Australien, Island, Kanada, Liechtenstein,
Neuseeland, Norwegen, Schweiz, USA. Wir kénnen auch auf An-
trag Arzte, die in einem anderen Staat eine Zulassung besitzen und
Mitglied der entsprechenden Arztekammer sind, als qualifizierte Arz-
te anerkennen. Eine fur den Anspruch auf Leistung notwendige Di-
agnose bzw. Bestatigung muss endgiiltig und eindeutig sein sowie
eine Begriindung (ggf. auch die von uns ausdriicklich verlangten
Begrindungen bzw. Tests) enthalten. Soweit in den Definitionen
besondere Unterlagen genannt sind, sind sie der Diagnose bzw.
Bestatigung beizufiigen.

Wir haben versucht, die Definitionen fir Sie verstandlicher zu
machen, indem wir manchen Definitionen eine vereinfachte Erlaute-
rung medizinischer Begriffe beigefiigt haben. Diese vereinfachten
Erlauterungen sind jedoch rechtlich unverbindlich. Der Anspruch auf
Leistung hangt allein von der jeweiligen Definition, ggf. unter Be-
rucksichtigung von Ausschliissen, ab.

Allgemeine Ausschlusse

Grundsatzlich leisten wir fur Leistungsfélle, die wahrend der Versi-

cherungsdauer eingetreten sind, unabhéngig davon, wo und

wodurch es zum Versicherungsfall gekommen ist. Wir werden aber

nicht leisten, wenn der Versicherungsfall fir eine versicherte Person

verursacht worden ist

- durch absichtliche Selbstverletzung oder versuchte Selbstto-
tung.

- durch Abhéngigkeit oder Missbrauch von Alkohol sowie durch
den Konsum in Deutschland illegaler Drogen.

Beachten Sie bitte auch die Ausschliisse bestimmter Eingriffe und
Krankheitsbilder. Diese sind jeweils in den Bestimmungen und Be-
schreibungen der versicherten schweren Krankheiten aufgefihrt.

Dartber hinaus weisen wir explizit auf die Wartezeiten hin, die bei
der versicherten Angioplastie am Herzen gemaf3 Ziffer 7.2.5.3 der
Zusatzbedingungen, bei den versicherten Krebserkrankungen ge-
maf Ziffer 7.2.5.8 und Ziffer 7.2.5.9 der Zusatzbedingungen und bei
Multipler Sklerose gemaR Ziffer 7.2.5.14 der Zusatzbedingungen zu
beachten sind.

Regelung bei Eintritt eines Leistungsfalles

Sofern ein versicherter Leistungsfall aus einer der nach Ziffer 7.2.5 der
Zusatzbedingungen versicherten schweren Erkrankung eingetreten ist,
endet automatisch der Versicherungsschutz fur die betroffene Erkran-

kung.

Der Versicherungsschutz fir alle anderen unter Ziffer 7.2.5 der

Zusatzbedingungen aufgefiihrten schweren Erkrankungen bleibt dagegen
unverandert bestehen.

7.2.5.

7.2.5.

a)

Versicherte schwere Erkrankungen

1. Herzinfarkt

Das erste Auftreten eines Herzinfarktes, d. h. das Absterben eines
Teils des Herzmuskels infolge unzureichender Blutzufuhr zum
Herzmuskel (Myokard). Die Diagnose muss durch einen Kardiolo-
gen nach den Regeln der deutschen Gesellschaft fir Kardiologie

b)

bzw. den entsprechenden in einem anderen anerkannten Staat an-
gewandten Regeln und durch typische Brustschmerzen, erhdhte
herzspezifische Enzyme und frische, typische EKG-Veranderungen
nachgewiesen werden.

Vereinfachte Erlauterung:

Ein Herzinfarkt (auch Myokardinfarkt) tritt auf, wenn infolge man-
gelnder Sauerstoffversorgung ein Bereich des Herzmuskels ab-
stirbt. Ursache hierflr ist ein plétzlicher Verschluss einer Herz-
kranzarterie.

Kein Versicherungsschutz besteht fiir
- die Diagnose Angina Pectoris.

- Herzinfarkte, die bereits vor Vertragsabschluss diagnostiziert
wurden.

7.2.5.2. Bypass-Operation der HerzkranzgefaRe

a)

b)

Operation am offenen Herzen zur Beseitigung von Verengungen
und Verschlussen einer oder mehrerer Herzkranzgefae mittels An-
lage von Bypassgefaen. Die medizinische Notwendigkeit der Ope-
ration muss von einem Kardiologen nach den Regeln der deutschen
Gesellschaft fur Kardiologie bzw. den entsprechenden in einem an-
deren anerkannten Staat angewandten Regeln bestatigt und durch
eine Angiographie nachgewiesen werden.

Vereinfachte Erlauterung:

Eine Bypass-Operation ist erforderlich, wenn eine oder mehrere Ar-
terien, welche das Herz mit Blut versorgen, verengt oder verstopft
sind. Bei dem Eingriff wird nach medizinischer Praxis (Stand 2004)
eine Vene aus dem Oberschenkel oder aus der Brustwand des Pa-
tienten entnommen und dazu genutzt, das Blut an der blockierten
Stelle des Herzens vorbeizuleiten.

Kein Versicherungsschutz besteht fiir eine Bypass-Operation der
HerzkranzgefalRe, deren Notwendigkeit bereits vor Vertragsab-
schluss diagnostiziert wurde.

7.2.5.3. Angioplastie am Herzen

a)

b)

Behandlung zur Korrektur von zwei oder mehreren zu mindestens
70 Prozent verengten HerzkranzgefaBen. Die medizinische Not-
wendigkeit der Behandlung muss von einem Kardiologen nach den
Regeln der deutschen Gesellschaft fur Kardiologie bzw. den ent-
sprechenden in einem anderen anerkannten Staat angewandten
Regeln bestéatigt und durch eine Angiographie nachgewiesen wer-
den.

Beispiele eingeschlossener Behandlungen sind:

- Percutane transluminale Coronarangioplastie (PTCA)

- Implantation von Metallgeflechten (Stents)

- Atherektomie

- Ballondilatation und Rotarablation

- Laser

Vereinfachte Erlauterung:

Mit verschiedenen Techniken kdnnen Herzkranzgefalle erweitert
werden. Hierdurch ist es moglich, Ablagerungen an den GefaRwéan-
den zu entfernen und die Arterie mdglichst dauerhaft fir das Blut
wieder durchgéangig zu machen.

Kein Versicherungsschutz besteht fir eine Angioplastie am Herzen,
deren Notwendigkeit bereits vor Vertragsabschluss oder innerhalb
der ersten drei Monate nach Versicherungsbeginn bzw. nach Ein-
schluss des Zusatzbausteines diagnostiziert wurde/wird.

7.2.5.4. Aortenplastik

a)
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Operativer Eingriff an der thorakalen oder abdominalen Aorta
aufgrund einer lebensgeféahrlichen Gefal3erkrankung. Die medizini-
sche Notwendigkeit des Eingriffs aus diesem Grund muss von ei-
nem Kardiologen nach den Regeln der deutschen Gesellschaft fur
Kardiologie bzw. den entsprechenden in einem anderen anerkann-
ten Staat angewandten Regeln bestétigt werden.

Beispiele versicherter Eingriffe sind:

- Eingriffe an der Aortenbifurkation

- chirurgisches Einbringen von Gefal3prothesen bei Aorten-
aneurysma

- Aortendissektion.

Vereinfachte Erlauterung:

Die Aorta ist die Hauptschlagader des Kdrpers und liegt im Brust-
korb bzw. Bauchraum. Sie versorgt tber von ihr abgehende Arterien
den gesamten Korper mit sauerstoffreichem Blut. Die Aorta kann
durch GefaRverkalkungen (Arteriosklerose), die sich an den GefaR-
wéanden ablagern, verengt sein. Ausbuchtungen der GefalRwande
(sog. Aneurysmen) koénnen eine Erweiterung der Aorta verursa-
chen, was ebenfalls eine operative Behandlung erforderlich macht.



b)
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Kein Versicherungsschutz besteht fur

- das Einbringen von Stents mittels minimal invasiven Verfahren
und Eingriffen an den Seitenasten der Aorta.

- eine Aortenplastik am Herzen, deren Notwendigkeit bereits
vor Vertragsabschluss diagnostiziert wurde.

7.2.5.5. Herzklappenoperation

a)

b)

Die erste offene oder endoskopische Herzklappenchirurgie, ausge-
fuhrt um eine oder mehrere Herzklappen zu ersetzen oder zu repa-
rieren, als Folge von Schéden, die allein durch intraarterielle Kathe-
terverfahren nicht behoben werden kdnnen. Die Chirurgie muss auf
Empfehlung eines behandelnden Kardiologen hin erfolgen.

Vereinfachte Erlauterung:

Wenn eine Herzklappe nicht richtig funktioniert, weil sie verengt ist
oder nicht vollstandig schlieBt, kann eine Operation erforderlich
sein. Hierbei wird die betroffene Herzklappe wiederhergestellt bzw.
durch eine kinstliche Herzklappe ersetzt.

Kein Versicherungsschutz besteht fur eine Herzklappen-Operation,
deren Notwendigkeit bereits vor Vertragsabschluss diagnostiziert
wurde.

7.2.5.6. Erkrankung des Herzmuskels (Kardiomyopathie)

a)

b)

Schwere Stérung der Pumpfunktion des Herzens aufgrund entwe-
der einer Erweiterung der Herzhéhlen (dilatative Kardiomyopathie)
oder einer Zunahme der Herzwanddicke (hypertrophische Kardio-
myopathie). Es missen trotz optimaler medikamentdser Therapie
schwere Zeichen einer Herzleistungsschwache vorliegen (physische
Einschrankung von mindestens Klasse IV gemafl NYHA*). Die Di-
agnose muss durch einen Kardiologen nach den Regeln der deut-
schen Gesellschaft fir Kardiologie bzw. den entsprechenden in ei-
nem anderen anerkannten Staat angewandten Regeln nachgewie-
sen werden. *NYHA = New York Heart Association

Vereinfachte Erlauterung:

Kardiomyopathie ist ein ernst zu nehmender Zustand oft unbekann-
ter Ursache, wobei der Herzmuskel nicht mehr in der Lage ist, Blut
effektiv durch den Kérper zu pumpen. Manchmal ist dieser Zustand
nur voriibergehend, in einigen Féllen entwickelt sich jedoch eine
andauernde Herzschwéche.

Eine permanente Kardiomyopathie kann nicht geheilt werden und
verschlimmert sich mit der Zeit. Symptome sind Kurzatmigkeit bei
geringer Anstrengung, Brustschmerzen und ein allgemeines
Schwéchegefiihl.

Kein Versicherungsschutz besteht fir eine Erkrankungen des Herz-
muskels, die bereits vor Vertragsabschluss diagnostiziert wurde.

7.2.5.7. Schlaganfall

a)

b)

Dauerhafte Schadigung des Gehirns durch einen nach einer Ge-
hirnblutung, Thrombose oder Embolie erlittenen Hirninfarkt, der auf-
grund entsprechender bildgebender Diagnostik (Computer-
tomographie, Kernspintomographie) durch die Diagnose eines Arz-
tes fur Neurologie/Psychiatrie nachgewiesen wird. Ein dauerhafter
Verlust neurologischer Fahigkeiten ist ebenfalls &rztlich nachzuwei-
sen. Ausgeschlossen sind transitorische ischamische Attacken
(TIA).

Vereinfachte Erlauterung:

Das Gehirn kontrolliert alle Funktionen des Korpers. Verletzungen in
diesem Bereich kdnnen daher ernsthafte Auswirkungen haben. Ein
Schlaganfall (auch Hirninfarkt) tritt auf, wenn das Gehirn stark durch
interne Blutungen geschadigt wurde bzw. wenn die Blut- und
Sauerstoffversorgung durch eine verstopfte Arterie unterbunden ist
und es somit zu einer akuten Blutleere kommt. Eine transitorische
ischamische Attacke (TIA) ist eine Durchblutungsstdrung von kurzer
Dauer. Die Symptome bilden sich folgenlos innerhalb von 24 Stun-
den zuriick.

Kein Versicherungsschutz besteht fiir Schlaganfélle, die bereits vor
Vertragsabschluss diagnostiziert wurden.

7.2.5.8. Krebs (ohne Lymphknotenkrebs und Blutkrebs)

a)

Krebs ist die Diagnose eines fortgeschrittenen, bdsartigen Tumors.
Ein bdsartiger Tumor liegt vor, wenn es zu unkontrolliertem Wachs-
tum, der Aussaat von Tumorzellen mit Einwanderung in umliegen-
des Gewebe und der Zerstdrung von gesundem Gewebe kommt.

Krebserkrankungen werden entsprechend der Definition der ,TNM
Klassifikation maligner Tumore, Siebente Auflage® der International
Union against Cancer (UICC) in 4 Stadien klassifiziert (I — V). Diese
Stadieneinteilung folgt dem Schweregrad einer Krebserkrankung.

b)

Tumore des Gehirns werden wie Krebserkrankungen beriicksichtigt.
Diese Tumore werden entsprechend der WHO (World Health Orga-
nisation) Klassifikation von 2007 (WHO Classification of Tumours of
the Central Nervous System) nicht in Stadien sondern in ,Grade”
(Schweregrade) | bis 1V eingeteilt.

Versicherungsschutz besteht ausschlie3lich fur die Diagnose einer
Krebserkrankung ab Stadium Il bzw. Schweregrad Il bei Hirntumo-
ren.

Vereinfachte Erlauterung:

Der Begriff ,Krebs* umfasst alle Arten maligner (bdsartiger) Tumore,
die in der Lage sind, Krebszellen zu streuen. Im Gegensatz dazu
gibt es so genannte gutartige Tumore ohne Streutendenz. Maligne
Tumore kénnen schnell wachsen, umliegendes Gewebe befallen
und die Krebszellen kdnnen Gber Blutkreislauf und Lymphsystem in
andere Bereiche des Korpers vordringen. Tumore setzen ihr
Wachstum fort, wenn sie nicht zerstort oder entfernt werden.

Kein Versicherungsschutz besteht fir:

- alle Carcinoma-in-situ (TIS)

- Gebarmutterhalsdysplasien CIN-1, CIN-2, CIN-3

- Krebs, der bereits vor Vertragsabschluss oder innerhalb der
ersten sechs Monate nach Versicherungsbeginn bzw. nach
Einschluss des Zusatzbausteines diagnostiziert wurde/wird.

7.2.5.9. Lymphknotenkrebs und Blutkrebs

a)

b)

Unter diese Begriffe fallen alle Tumorformen des Blutes, der blutbil-
denden Organe und des Lymphsystems einschlieR3lich Leukéamie,
Lymphome und Morbus Hodgkin.

Die Krebserkrankungen der Lymphknoten und des Blutes werden je
nach Auspréagung in Stadien eingeteilt:

- Stadium 1: Befall einer einzigen Lymphknotenregion ober- o-
der unterhalb des Zwerchfells.

- Stadium 2: Befall von zwei oder mehr Lymphknotenregionen
ober- oder unterhalb des Zwerchfells.

- Stadium 3: Befall auf beiden Seiten des Zwerchfells.

- Stadium 4: Befall von nicht primar lymphatischen Organen
(z. B. Leber, Knochenmark).

Versicherungsschutz besteht ausschlief3lich fur alle Blutkrebs- oder
Lymphknotenkrebserkrankungen des Stadiums 3 oder gréf3er.

Vereinfachte Erlauterung:

Der Begriff ,Krebs* umfasst alle Arten maligner (b&sartiger) Tumore,
die in der Lage sind, Krebszellen zu streuen. Im Gegensatz dazu
gibt es so genannte gutartige Tumore ohne Streutendenz. Maligne
Tumore konnen schnell wachsen, umliegendes Gewebe befallen
und die Krebszellen kénnen uber Blutkreislauf und Lymphsystem in
andere Bereiche des Korpers vordringen. Tumore setzen ihr
Wachstum fort, wenn sie nicht zerstort oder entfernt werden.

Es besteht kein Versicherungsschutz fir Lymphknoten- oder Blut-
krebs, der bereits vor Vertragsabschluss oder innerhalb der ersten
sechs Monate nach Versicherungsbeginn bzw. nach Einschluss des
Zusatzbausteines diagnostiziert wurde/wird.

7.2.5.10. Nierenversagen

a)

b)

Endgdltiges, nicht mehr zu behebendes Versagen beider Nieren,
aufgrund dessen eine regelmafige Dialyse durchgefiihrt werden
muss. Die Diagnose muss durch einen Arzt fur Nephrologie nach-
gewiesen werden.

Vereinfachte Erlauterung:

Aufgabe der Nieren ist es, Abfallstoffe aus dem Blut zu filtern. Wenn
die Nieren nicht richtig funktionieren, sammeln sich die Abfallstoffe
im Korper an, was zu lebensbedrohlichen Gesundheitsproblemen
fuhren kann. Sofern eine Niere ausféllt, kann die zweite Niere die
Aufgabe mit Gbernehmen. Sobald aber beide Nieren nicht mehr in
der Lage sind, das Blut zu filtern, muss diese Aufgabe durch eine
Dialysemaschine Ubernommen werden bzw. ist eine Organtrans-
plantation erforderlich.

Kein Versicherungsschutz besteht fur ein Nierenversagen, das
bereits vor Vertragsabschluss diagnostiziert wurde.

7.2.5.11. Fortgeschrittene Lebererkrankung

a)
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Endstadium einer Lebererkrankung oder Diagnose einer Leberzir-
rhose. Es missen dabei mindestens zwei der folgenden Krank-
heitsbilder vorliegen:

- Hepatische Enzephalopathie

- Unkontrollierbarer Aszites (Wasserbauch)

- Permanente Gelbsucht

- Varizen (Krampfadern) in der Speiseréhre oder im Magen



b)
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Die Diagnose muss durch einen Arzt fir Gastroenterologie nachge-
wiesen werden.

Vereinfachte Erlauterung:

Eine fortgeschrittene Lebererkrankung hat das Versagen der meis-
ten oder sogar aller Leberfunktionen zur Folge. Charakteristische
Anzeichen fir diese Erkrankung sind die oben erwahnten Sympto-
me. Gelbsucht lasst die Haut gelblich erscheinen und ist ublicher-
weise ein Anzeichen fir eine nicht richtig funktionierende Leber.
+Wasserbauch” beschreibt eine Fllssigkeitsansammlung im Bauch-
bereich. Unter der hepatischen Enzephalopathie versteht man Be-
wusstseinsstérungen und Personlichkeitsveranderungen als Folge
des Leberversagens.

Kein Versicherungsschutz besteht fiir eine fortgeschrittene Leberer-
krankung, die bereits vor Vertragsabschluss diagnostiziert wurde.

7.2.5.12. Fortgeschrittene Lungenerkrankung (inklusive schwerem Em-

physem)

a)

b)

Endstadium einer Lungenerkrankung, die zur chronisch respiratori-

schen Insuffizienz fihrt. Die Diagnose muss aufgrund folgender Be-

funde durch einen Arzt fur Lungenkrankheiten nachgewiesen wer-

den:

- Eine ununterbrochene Sauerstoffversorgung wegen Hypoxie

- FEV1 (Forciertes expiratorisches Volumen in der 1. Sekunde
= Tiffenau-Test) betragt dauerhaft weniger als 1 Liter

- Ruhedyspnoe

- Arterielle Blutgasanalyse mit partiellem Sauerstoffdruck von
55 mm Hg oder weniger (Pa02 < 55 mm Hg)

Vereinfachte Erlauterung:

Bei der so genannten chronisch-obstruktiven Lungenerkrankung
kommt es zu einer Verengung groRRer Bereiche der Atemwege, was
vor allem beim Ausatmen zu einem erhohten Atemwegswiderstand
fuhrt. Eine Folge kann die Ausbildung eines Emphysems sein, d. h.,
der normale Aufbau der Lunge ist zerstdrt und es kommt zu einer
Lungenbléhung.

Kein Versicherungsschutz besteht fiir eine fortgeschrittene Lungen-
erkrankung, die bereits vor Vertragsabschluss diagnostiziert wurde.

7.2.5.13. Kinderldhmung (Poliomyelitis)

a)

b)

Infektion mit dem Poliovirus mit Beeinflussung von Atmung oder
Motorik, die zu einer dauerhaften paralytischen Erkrankung gefiihrt
hat. Die Diagnose muss durch einen Arzt fur Neurologie nachge-
wiesen werden.

Vereinfachte Erlauterung:

Kinderlahmung ist eine akute infektiose Erkrankung, die sich durch
Muskellahmung aufgrund einer Zerstérung von Zellen im Rucken-
mark oder Hirnstamm auszeichnet. Bedingt durch die auftretenden
Lahmungen, die eine oder mehrere Extremitaten oder Muskelgrup-
pen betreffen, kann es zu Muskelschwund mit anschlieBender De-
formation kommen, wenn keine Heilung zu erzielen ist. In friheren
Zeiten war diese Krankheit die haufigste Ursache einer Lahmung
bei Kindern und wurde aus diesem Grund als ,Kinderlahmung* be-
zeichnet.

Kein Versicherungsschutz besteht fir eine Kinderlahmung, die
bereits vor Vertragsabschluss diagnostiziert wurde.

7.2.5.14. Multiple Sklerose

a)

Definition der versicherten Multiple Sklerose:

Multiple Sklerose im Sinne der Bedingungen ist eine entziindliche
Erkrankung des Zentralen Nervensystems mit Entmarkungsherden
in der weiBen Substanz des Gehirns oder Rickenmarks.

Unsere Leistungspflicht besteht nur, wenn alle der folgenden Be-

dingungen erfullt sind und uns nachgewiesen werden:

- Bei schubférmigem Verlauf der Erkrankung miissen nach-
weisbar bereits mindestens zwei Schibe aufgetreten sein.

- Bei chronisch voranschreitendem (progredientem) Verlauf der
Erkrankung muss mindestens ein Jahr nach der erstmaligen
arztlichen Diagnose einer chronisch progredienten Multiplen
Sklerose vergangen sein.

Die Erkrankung manifestiert sich in neurologischen Defiziten, die
mindestens eine der folgenden Beeintrachtigungen zur Folge ha-
ben:

- Die versicherte Person ist dauerhaft, d. h. voraussichtlich tiber
einen Zeitraum von drei Jahren, nicht in der Lage — auch bei
Benutzung krankengerechter Essbestecke und TrinkgefaRe —
ohne fremde Hilfe bereits vorbereitete essfertige Nahrung und
Getrénke aufzunehmen.

b)

- Die versicherte Person ist dauerhaft, d. h. voraussichtlich tiber
einen Zeitraum von drei Jahren nicht in der Lage ohne Hilfs-
mittel (wie z. B. eine Gehhilfe oder einen Rollstuhl) eine Ent-
fernung von 200 Metern Uber einen ebenen Boden gehend zu-
riickzulegen, ohne anzuhalten, sich abzustiitzen oder sich
setzen zu missen.

- Es liegt ein neurologisch nachgewiesener Verlust des zentra-
len Sehens (ein so genanntes Zentralskotom) vor.

Wartezeiten bei MS Erkrankungen sowie Leistungsausschliisse:

Es besteht kein Versicherungsschutz fir MS Erkrankungen, deren
erstmalige Symptome vor dem Zeitpunkt des Vertragsabschlusses
oder innerhalb der ersten 12 Monate nach Versicherungsbeginn
bzw. nach Einschluss des Zusatzbausteines diagnostiziert worden
sind bzw. diagnostiziert werden.

7.2.5.15. Gutartiger Hirntumor

a)

b)

Nicht bosartiger Tumor des Hirns oder der Hirnanhangdriise. Die
medizinische Notwendigkeit einer Operation des Tumors oder, falls
inoperabel, das Vorliegen dauerhafter neurologischer Stdérungen
muss durch die Diagnose eines Arztes fiir Neurologie nachgewie-
sen werden.

Vereinfachte Erlauterung:

Ein gutartiger Tumor ist gekennzeichnet durch ein nicht krebsartiges
abnormales Gewebewachstum. Ein solcher Tumor im Gehirn ist
sehr ernst zu nehmen, auch wenn er nicht krebsartig ist. Der wach-
sende Tumor kann Druck auf andere Bereiche des Gehirns ausu-
ben und daher lebensbedrohlich sein, wenn er nicht entfernt wird.

Kein Versicherungsschutz besteht fir

- Zysten, Granulome, Neurinome, Abszesse, Malformationen
(Missbildungen) innerhalb oder auf3erhalb der Arterien oder
Venen des Gehirns sowie Hamatome und Tumore der Wirbel-
saule.

- gutartige Hirntumore, die bereits vor Vertragsabschluss diag-
nostiziert wurden.

7.2.5.16. Bakterielle Meningitis

a)

b)

Entziindung der Hirnh&ute oder der Rickenmarkshéute, die zu
einer mindestens drei Monate andauernden neurologischen Scha-
digung (z. B. Sprachstérungen, Halbseitenlahmung) fihrt. Die Diag-
nose muss durch einen Arzt fir Neurologie und durch eine Untersu-
chung der zerebrospinalen Flussigkeit (Liquor) nachgewiesen wer-
den.

Vereinfachte Erlauterung:

Meningitis ist eine Entziindung der harten oder weichen Hirnhaut
sowie der Rickenmarkshaute. Die Infektion kann durch Bakterien,
Viren, Protozoen (meist tropische Parasiten) oder Pilze verursacht
sein. Allgemein ist die Erkrankung als ,Hirnhautentziindung” be-
kannt.

Kein Versicherungsschutz besteht fur eine bakterielle Meningitis, die
bereits vor Vertragsabschluss diagnostiziert wurde.

7.2.5.17. Fortgeschrittene Alzheimer-Krankheit

a)

b)

Die Erkrankung muss vor dem 68. Geburtstag zum Verlust von
geistiger und sozialer Kompetenz sowie zur Notwendigkeit einer
stéandigen Beaufsichtigung fihren. Die Diagnose muss durch einen
Arzt fur Neurologie und durch standardisierte Tests und Fragebogen
fur Morbus Alzheimer nachgewiesen werden.

Vereinfachte Erlauterung:

Charakteristisch fur eine Alzheimer-Erkrankung ist der fortschrei-
tende Verlust von Erinnerungsvermdgen, Orientierung, Urteilsver-
mogen und Intelligenz. Der Verlauf der Erkrankung ist nicht aufzu-
halten. Symptome zeigen sich in einer Verminderung der Gehirn-
groRRe und einem Verlust von Nervenzellen im Gehirn.

Kein Versicherungsschutz besteht fur eine fortgeschrittene Alzhei-
mer-Krankheit, die bereits vor Vertragsabschluss diagnostiziert wur-
de.

7.2.5.18. Enzephalitis

a)
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Schwere Entziindung des Hirngewebes, die zu einer mindestens
drei Monate andauernden neurologischen Stérung (z. B. Sprachsto-
rungen) gefiihrt hat. Diese Schédigung muss durch einen Arzt fur
Neurologie nachgewiesen werden.

Vereinfachte Erlauterung:

Enzephalitis ist eine Entziindung der grauen bzw. weien Substanz
des Hirngewebes oder des gesamten Gehirns und wird verursacht
durch Bakterien, Viren oder Protozoen (meist tropische Parasiten).



b)

Zusatzbedingungen zu lhrer Janitos Unfallversicherung Basic Osterreich

Kein Versicherungsschutz besteht fur eine Enzephalitis, die bereits
vor Vertragsabschluss diagnostiziert wurde.

7.2.5.19. Pflegebeddrftigkeit

a)

b)

Die versicherte Person erhalt wahrend der Vertragslaufzeit eine
Einstufung in die Pflegestufe I, II, Ill, 1V, V, VI oder VII nach &ster-
reichischem Bundespflegegeldgesetz (Stand 24.03.2021).

Kein Versicherungsschutz besteht, sofern bereits vor Vertragsab-
schluss eine Pflegebediirftigkeit bestand oder festgestellt wurde.

Der Leistungsfall

8. Was ist nach einem Unfall zu beachten (Obliegen-
heiten)?

Ohne lhre Mitwirkung und die der versicherten Person kénnen wir unsere
Leistung nicht erbringen.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Nach einem Unfall, der voraussichtlich eine Leistungspflicht herbei-
fuhrt, missen Sie oder die versicherte Person unverzuglich einen
Arzt hinzuziehen, seine Anordnungen befolgen und uns unterrich-
ten.

Es liegt keine Obliegenheitsverletzung vor, wenn die versicherte
Person bei zunéchst geringfiigig erscheinenden Unfallfolgen erst
dann einen Arzt hinzuzieht und uns unterrichtet, wenn der wirkliche
Umfang erkennbar wird. Eine generelle Verpflichtung der versicher-
ten Person sich einer Operation zu unterziehen, besteht jedoch
nicht.

Die von uns Ubersandte Unfallanzeige missen Sie oder die versi-
cherte Person wahrheitsgemaf? ausfillen und uns zuriicksenden;
von uns darlber hinaus geforderte sachdienliche Auskiinfte missen
in gleicher Weise erteilt werden.

Es liegt keine Obliegenheitsverletzung vor, wenn Sie oder die
versicherte Person die Schadenmeldung gemaR Ziffer 7 a) und b)
innerhalb des ersten Jahres vom Unfalltag an gerechnet bei uns
einreichen.

Werden Arzte von uns beauftragt, muss sich die versicherte Person
auch von diesen untersuchen lassen. Die notwendigen Kosten ein-
schlieflich eines dadurch entstandenen Verdienstausfalles tragen
wir.

Kann bei Selbststandigen der Verdienstausfall nicht konkret nach-
gewiesen werden, wird ein fester Betrag von 2 Promille der fir die
versicherte Person vereinbarten Invaliditdtsgrundsumme, héchstens
jedoch 500 Euro erstattet.

Arzte, die die versicherte Person — auch aus anderen Anlassen —
behandelt oder untersucht haben, andere Versicherer, Versiche-
rungstrager und Behorden sind zu ermachtigen, alle erforderlichen
Auskiinfte zu erteilen.

Uns ist das Recht zu verschaffen, gegebenenfalls eine Obduktion
durch einen von uns beauftragten Arzt vornehmen zu lassen.

9. Welche Folgen hat die Nichtbeachtung von Oblie-
genheiten?

a)

b)

c)

Wird eine Obliegenheit gemaR Ziffer 7 der Zusatzbedingungen
vorsétzlich verletzt, verlieren Sie lhren Versicherungsschutz.

Bei grob fahrlassiger Verletzung einer Obliegenheit sind wir berech-
tigt, unsere Leistung in einem der Schwere lhres Verschuldens ent-
sprechenden Verhdltnis zu kirzen. Beides gilt nur, wenn wir Sie
durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolgen
hingewiesen haben.

Weisen Sie nach, dass Sie die Obliegenheit nicht grob fahrlassig
verletzt haben, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn Sie nachwei-
sen, dass die Verletzung der Obliegenheit weder fur den Eintritt o-
der die Feststellung des Versicherungsfalls noch fur die Feststel-
lung oder den Umfang der Leistung urséchlich war. Das gilt nicht,
wenn Sie die Obliegenheit arglistig verletzt haben.

Unterlassen Sie die Abgabe einer Anzeige oder geben fahrlassig
eine unrichtige Anzeige ab oder unterlassen fahrlassig die Erfiillung
einer sonstigen Obliegenheit, so werden wir von der Verpflichtung
zur Leistung jedoch nicht frei, wenn Sie nachweisen, dass das Ver-
saumnis nur auf einem Versehen beruht und nach seinem Erken-
nen unverzuglich nachgeholt wird. Handelt es sich um die Anzeige
eines Umstandes, aufgrund dessen eine Zuschlagspramie zu ent-
richten ist, so muss diese riickwirkend ab dem Zeitpunkt bezahlt
werden, an dem dieser Umstand eingetreten ist.

d)

Diese Bestimmungen gelten unabhéngig davon, ob wir ein uns
zustehendes Kundigungsrecht wegen der Verletzung einer vorver-
traglichen Anzeigepflicht austiben.

10. Wann sind die Leistungen fallig?

a)

b)

c)

d)

e)

9)
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Wir sind verpflichtet, innerhalb eines Monats — beim Invaliditats-

anspruch innerhalb von drei Monaten — in Textform zu erklaren, ob

und in welchem Umfang wir einen Anspruch anerkennen. Die Fris-

ten beginnen mit dem Eingang folgender Unterlagen:

- Nachweis des Unfallhergangs und der Unfallfolgen,

- beim Invaliditatsanspruch zuséatzlich der Nachweis Uber den
Abschluss des Heilverfahrens, soweit es fur die Bemessung
der Invaliditét notwendig ist.

Die arztlichen Gebiihren, die lhnen zur Begriindung des Leistungs-
anspruchs entstehen, tibernehmen wir.

Erkennen wir den Anspruch an oder haben wir uns mit lhnen tber
Grund und Hohe geeinigt, leisten wir innerhalb von zwei Wochen.

Steht die Leistungspflicht zundchst nur dem Grunde nach fest,
zahlen wir — auf Ihren Wunsch — angemessene Vorschiisse.

Vor Abschluss des Heilverfahrens kann ein angemessener Vor-
schuss innerhalb eines Jahres nach dem Unfall nur verlangt wer-
den, sofern keine akute Lebensgefahr mehr besteht.

Sie und wir sind berechtigt, den Grad der Invaliditat jahrlich, langs-
tens bis zu drei Jahren nach dem Unfall, erneut &rztlich bemessen
zu lassen. Bei Kindern bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres
verlangert sich diese Frist von drei auf finf Jahre. Dieses Recht
muss von uns zusammen mit unserer Erklarung Gber unsere Leis-
tungspflicht geman Ziffer 9 a), von lhnen vor Ablauf der Frist aus-
gelibt werden.

Ergibt die endgliltige Bemessung eine hohere Invaliditatsleistung,
als wir bereits erbracht haben, ist der Mehrbetrag mit 5 Prozent
jahrlich zu verzinsen.

Zur Priifung der Voraussetzungen fir den Rentenbezug sind wir
berechtigt, Lebensbescheinigungen anzufordern. Wird die Beschei-
nigung nicht unverziglich tibersandt, ruht die Rentenzahlung ab der
nachsten Falligkeit.
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	Versicherbare Risiken 
	Versicherbare Risiken 
	Versicherbare Risiken 
	 



	 
	 
	 
	 
	Höchstversicherungssummen 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Grundinvalidität ohne Unfallrente 
	Grundinvalidität ohne Unfallrente 
	Invaliditätsgrundsumme bei linearer Progression 
	Invaliditätsgrundsumme bei linearer Progression 
	Invaliditätsgrundsumme bei linearer Progression 
	Invaliditätsgrundsumme bei linearer Progression 

	250.000 EUR 
	250.000 EUR 


	Invaliditätsgrundsumme bei 225 % Progression 
	Invaliditätsgrundsumme bei 225 % Progression 
	Invaliditätsgrundsumme bei 225 % Progression 

	250.000 EUR 
	250.000 EUR 


	Invaliditätsgrundsumme bei 300 % Progression 
	Invaliditätsgrundsumme bei 300 % Progression 
	Invaliditätsgrundsumme bei 300 % Progression 

	250.000 EUR 
	250.000 EUR 


	Invaliditätsgrundsumme bei 400 % Progression 
	Invaliditätsgrundsumme bei 400 % Progression 
	Invaliditätsgrundsumme bei 400 % Progression 

	240.000 EUR 
	240.000 EUR 


	Invaliditätsgrundsumme bei 500 % Progression 
	Invaliditätsgrundsumme bei 500 % Progression 
	Invaliditätsgrundsumme bei 500 % Progression 

	240.000 EUR 
	240.000 EUR 


	Invaliditätsgrundsumme bei 750 % Progression 
	Invaliditätsgrundsumme bei 750 % Progression 
	Invaliditätsgrundsumme bei 750 % Progression 

	170.000 EUR 
	170.000 EUR 



	 


	TR
	Grundinvalidität mit Unfallrente von 200 EUR bis 500 EUR 
	Grundinvalidität mit Unfallrente von 200 EUR bis 500 EUR 
	Invaliditätsgrundsumme bei linearer Progression 
	Invaliditätsgrundsumme bei linearer Progression 
	Invaliditätsgrundsumme bei linearer Progression 
	Invaliditätsgrundsumme bei linearer Progression 

	225.000 EUR 
	225.000 EUR 


	Invaliditätsgrundsumme bei 225 % Progression 
	Invaliditätsgrundsumme bei 225 % Progression 
	Invaliditätsgrundsumme bei 225 % Progression 

	225.000 EUR 
	225.000 EUR 


	Invaliditätsgrundsumme bei 300 % Progression 
	Invaliditätsgrundsumme bei 300 % Progression 
	Invaliditätsgrundsumme bei 300 % Progression 

	225.000 EUR 
	225.000 EUR 


	Invaliditätsgrundsumme bei 400 % Progression 
	Invaliditätsgrundsumme bei 400 % Progression 
	Invaliditätsgrundsumme bei 400 % Progression 

	175.000 EUR 
	175.000 EUR 


	Invaliditätsgrundsumme bei 500 % Progression 
	Invaliditätsgrundsumme bei 500 % Progression 
	Invaliditätsgrundsumme bei 500 % Progression 

	175.000 EUR 
	175.000 EUR 


	Invaliditätsgrundsumme bei 750 % Progression 
	Invaliditätsgrundsumme bei 750 % Progression 
	Invaliditätsgrundsumme bei 750 % Progression 

	125.000 EUR 
	125.000 EUR 



	 


	TR
	Grundinvalidität mit Unfallrente von 501 EUR bis 1000 EUR 
	Grundinvalidität mit Unfallrente von 501 EUR bis 1000 EUR 
	Invaliditätsgrundsumme bei linearer Progression 
	Invaliditätsgrundsumme bei linearer Progression 
	Invaliditätsgrundsumme bei linearer Progression 
	Invaliditätsgrundsumme bei linearer Progression 

	150.000 EUR 
	150.000 EUR 


	Invaliditätsgrundsumme bei 225 % Progression 
	Invaliditätsgrundsumme bei 225 % Progression 
	Invaliditätsgrundsumme bei 225 % Progression 

	150.000 EUR 
	150.000 EUR 


	Invaliditätsgrundsumme bei 300 % Progression 
	Invaliditätsgrundsumme bei 300 % Progression 
	Invaliditätsgrundsumme bei 300 % Progression 

	150.000 EUR 
	150.000 EUR 


	Invaliditätsgrundsumme bei 400 % Progression 
	Invaliditätsgrundsumme bei 400 % Progression 
	Invaliditätsgrundsumme bei 400 % Progression 

	112.000 EUR 
	112.000 EUR 


	Invaliditätsgrundsumme bei 500 % Progression 
	Invaliditätsgrundsumme bei 500 % Progression 
	Invaliditätsgrundsumme bei 500 % Progression 

	112.000 EUR 
	112.000 EUR 


	Invaliditätsgrundsumme bei 750 % Progression 
	Invaliditätsgrundsumme bei 750 % Progression 
	Invaliditätsgrundsumme bei 750 % Progression 

	  80.000 EUR 
	  80.000 EUR 



	 


	TR
	• Unfall-Rente 
	• Unfall-Rente 
	• Unfall-Rente 
	• Unfall-Rente 


	2.000 EUR ohne Absicherung einer Invalidität  
	1.000 EUR mit Absicherung einer Invalidität 
	• Unfall-Todesfallleistung 
	• Unfall-Todesfallleistung 
	• Unfall-Todesfallleistung 


	300.000 EUR 
	• Unfall-Spitalgeld 
	• Unfall-Spitalgeld 
	• Unfall-Spitalgeld 


	75 EUR 
	• Unfall-Spitalgeld mit Genesungsgeld 
	• Unfall-Spitalgeld mit Genesungsgeld 
	• Unfall-Spitalgeld mit Genesungsgeld 


	75 EUR 
	• Unfall-Krankentagegeld 
	• Unfall-Krankentagegeld 
	• Unfall-Krankentagegeld 


	25 EUR 
	• Heilkosten 
	• Heilkosten 
	• Heilkosten 


	3.000 EUR 
	• Kumulrisiko pro Vertrag  
	• Kumulrisiko pro Vertrag  
	• Kumulrisiko pro Vertrag  


	4.000.000 EUR 


	 
	 
	 
	Mindestversicherungssummen 
	 

	• Grundinvaliditätssumme 
	• Grundinvaliditätssumme 
	• Grundinvaliditätssumme 
	• Grundinvaliditätssumme 


	10.000 EUR 
	• Unfall-Rente 
	• Unfall-Rente 
	• Unfall-Rente 


	200 EUR 
	• Unfall-Todesfallleistung 
	• Unfall-Todesfallleistung 
	• Unfall-Todesfallleistung 


	5.000 EUR 
	• Unfall-Spitalgeld 
	• Unfall-Spitalgeld 
	• Unfall-Spitalgeld 


	5 EUR 
	• Unfall-Spitalgeld mit Genesungsgeld 
	• Unfall-Spitalgeld mit Genesungsgeld 
	• Unfall-Spitalgeld mit Genesungsgeld 


	5 EUR 
	• Unfall-Krankentagegeld 
	• Unfall-Krankentagegeld 
	• Unfall-Krankentagegeld 


	5 EUR 


	 
	 
	 
	Annahme Gliedertaxen 

	Mediziner  
	Mediziner  
	Nur Human- und Zahnmediziner, keine Tiermediziner oder sonstige Heilberufe 


	 
	 
	 
	Annahme Zusatzpakete 

	Medic und Plus 
	Medic und Plus 
	Nur in Verbindung mit den Produktlinien Balance und Best Selection möglich 


	 
	 
	 
	Besonderheiten bei Senioren 
	(ab 68 Jahren) 

	• Unfall-Rente ab 50 % bis 2.000 EUR möglich  
	• Unfall-Rente ab 50 % bis 2.000 EUR möglich  
	• Unfall-Rente ab 50 % bis 2.000 EUR möglich  
	• Unfall-Rente ab 50 % bis 2.000 EUR möglich  

	• Gliedertaxenvarianten nur Gliedertaxe Rente möglich 
	• Gliedertaxenvarianten nur Gliedertaxe Rente möglich 

	• Unfall-Todesfallleistung bis 300.000 EUR möglich 
	• Unfall-Todesfallleistung bis 300.000 EUR möglich 

	• Nicht möglich: Invalidität mit Einmalleistung, Unfall-Krankentagegeld und Zusatzpakete 
	• Nicht möglich: Invalidität mit Einmalleistung, Unfall-Krankentagegeld und Zusatzpakete 






	 
	 
	 
	 
	 
	Gefahrengruppen 

	Gefahrengruppe A 
	Gefahrengruppe A 
	Der Gefahrengruppe A sind versicherte Personen zuzuordnen die einer verwaltenden / 
	beratenden Tätigkeit nachgehen. Hierunter fallen beispielsweise folgende Berufe: 
	Bankkaufleute, Buchhalter, Datentypisten, Handelsvertreter, Pädagogen, Produktmanager, 
	Richter, Sachbearbeiter, Tagesmütter, Verkäufer, Versicherungsfachleute, Wirtschaftswissen-schaftler.  
	 
	Im Zweifel halten Sie bitte Rücksprache mit der Vertriebsunterstützung. 


	TR
	Gefahrengruppe B 
	Gefahrengruppe B 
	Der Gefahrengruppe B sind versicherte Personen zuzuordnen die einer körperlichen / 
	handwerklichen Tätigkeit nachgehen. Hierunter fallen beispielsweise folgende Berufe: Gärtner, 
	Drucker, Schlosser, Bäcker, Köche, Gastwirte, Techniker, Elektriker, Gastronomen, 
	Hausmeister, Sportlehrer. 
	 
	Im Zweifel halten Sie bitte Rücksprache mit der Vertriebsunterstützung. 


	TR
	Gefahrengruppe C 
	Gefahrengruppe C 
	Der Gefahrengruppe C sind versicherte Personen zuzuordnen die in Ihrem Beruf einer 
	besonders risikoreichen Tätigkeit nachgehen. Hierunter fallen beispielsweise folgende Berufe: 
	Dachdecker, Feuerwehrleute, Jäger, Landwirte, Maurer, Polizist, Soldaten, Tischler. 
	 
	Die Absicherung der Berufe gemäß Gefahrengruppe C sind in der Produktlinie Balance Trend 
	Spezial nicht möglich. 
	 
	Im Zweifel halten Sie bitte Rücksprache mit der Vertriebsunterstützung. 


	 
	 
	 
	Prämienzahlung 

	• Zahlung per SEPA-Lastschriftverfahren bei monatlicher, vierteljährlicher, halbjährlicher oder jährlicher Zahlweise möglich  
	• Zahlung per SEPA-Lastschriftverfahren bei monatlicher, vierteljährlicher, halbjährlicher oder jährlicher Zahlweise möglich  
	• Zahlung per SEPA-Lastschriftverfahren bei monatlicher, vierteljährlicher, halbjährlicher oder jährlicher Zahlweise möglich  
	• Zahlung per SEPA-Lastschriftverfahren bei monatlicher, vierteljährlicher, halbjährlicher oder jährlicher Zahlweise möglich  

	• Zahlung per Rechnung nur bei halbjährlicher und jährlicher Zahlweise möglich 
	• Zahlung per Rechnung nur bei halbjährlicher und jährlicher Zahlweise möglich 






	 
	Nicht versicherbare und anfragepflichtige Risiken 
	Nicht versicherbare und anfragepflichtige Risiken 
	Nicht versicherbare und anfragepflichtige Risiken 
	Nicht versicherbare und anfragepflichtige Risiken 
	Nicht versicherbare und anfragepflichtige Risiken 
	 



	 
	 
	 
	 
	Nicht versicherbare Risiken 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kündigung durch den Vorversicherer 
	Kündigung durch den Vorversicherer 
	Wurde der Vertrag durch den Vorversicherer gekündigt, ist die Annahme nicht möglich. 


	TR
	Vertragslaufzeit 
	Vertragslaufzeit 
	Kurzfristige Versicherungen (Laufzeit unter einem Jahr) sind nicht möglich. 


	TR
	Vertragsbeginn 
	Vertragsbeginn 
	Der beantragte Vertragsbeginn darf nicht mehr als 15 Monate in der Zukunft liegen. 


	TR
	Ausland 
	Ausland 
	Ständiger oder unbefristeter Auslandsaufenthalt/ Wohnsitz des Versicherungsnehmers im Ausland. 


	TR
	• Alle Risiken, die nicht unter versicherbare Risiken geführt werden. 
	• Alle Risiken, die nicht unter versicherbare Risiken geführt werden. 
	• Alle Risiken, die nicht unter versicherbare Risiken geführt werden. 
	• Alle Risiken, die nicht unter versicherbare Risiken geführt werden. 

	• Luftfahrtrisiko 
	• Luftfahrtrisiko 

	• Berufs-, Lizenz- und Vertragssportler (Sportler mit Verträgen oder Lizenzen im Sinne die-ser Bedingungen sind Personen, die ihren Lebensunterhalt überwiegend durch die Aus-übung von Sport verdienen oder die durchschnittlich mehr als 3 Stunden am Tag Sport be-treiben) 
	• Berufs-, Lizenz- und Vertragssportler (Sportler mit Verträgen oder Lizenzen im Sinne die-ser Bedingungen sind Personen, die ihren Lebensunterhalt überwiegend durch die Aus-übung von Sport verdienen oder die durchschnittlich mehr als 3 Stunden am Tag Sport be-treiben) 

	• Personen mit gefährlicher Berufstätigkeit (z.B. Akrobat, Mitarbeiter von Munitions-, 
	• Personen mit gefährlicher Berufstätigkeit (z.B. Akrobat, Mitarbeiter von Munitions-, 


	Minensuch-, Räumtrupps, Mitarbeiter von Betrieben, die explosive Stoffe herstellen, lagern 
	oder hiermit Handel treiben, Offshore-Besatzungen, Schiffsmannschaften, Berufstaucher, 
	Sprengmeister, Stuntman, Testfahrer) - Im Zweifel bitte Rücksprache mit der 
	Vertriebsunterstützung halten. 
	• Personen in Pflegestufe IV, V, VI oder VII nach dem österreichischen Bundespflegegeld-gesetz 
	• Personen in Pflegestufe IV, V, VI oder VII nach dem österreichischen Bundespflegegeld-gesetz 
	• Personen in Pflegestufe IV, V, VI oder VII nach dem österreichischen Bundespflegegeld-gesetz 

	• Personen die an einer Glasknochenkrankheit leiden (Osteogenesis imperfecta) 
	• Personen die an einer Glasknochenkrankheit leiden (Osteogenesis imperfecta) 

	• Personen die an Knochenkrebs leiden 
	• Personen die an Knochenkrebs leiden 

	• Drei oder mehr Vorschäden mit unfallbedingter Invalidität 
	• Drei oder mehr Vorschäden mit unfallbedingter Invalidität 




	 
	 
	 
	Anfragepflichtige Risiken 
	 

	Schadenverlauf 
	Schadenverlauf 
	Bei mehr als einem Vorschaden mit unfallbedingter Invalidität in den letzten 5 Jahren wird die Annahme durch die Janitos Versicherung AG individuell geprüft. 




	 
	Die Leistungen der Janitos Unfallversicherung Österreich 
	Die Leistungen der Janitos Unfallversicherung Österreich 
	Die Leistungen der Janitos Unfallversicherung Österreich 
	Die Leistungen der Janitos Unfallversicherung Österreich 
	Die Leistungen der Janitos Unfallversicherung Österreich 
	(Stand: 01.08.2021) 




	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Basic 
	Basic 

	Balance 
	Balance 

	Best Selection 
	Best Selection 



	Leistungs- und Updategarantie 
	Leistungs- und Updategarantie 
	Leistungs- und Updategarantie 
	Leistungs- und Updategarantie 

	 
	 

	 
	 

	 
	 


	Innovationsupdate 
	Innovationsupdate 
	Innovationsupdate 

	✓ 
	✓ 

	✓ 
	✓ 

	✓ 
	✓ 


	Neutarifgarantie (garantierte Leistungen zukünftiger Bedingungswerke, auch wenn es sich um eine neue Tarifgeneration mit geänderter Preisstruktur handelt) 
	Neutarifgarantie (garantierte Leistungen zukünftiger Bedingungswerke, auch wenn es sich um eine neue Tarifgeneration mit geänderter Preisstruktur handelt) 
	Neutarifgarantie (garantierte Leistungen zukünftiger Bedingungswerke, auch wenn es sich um eine neue Tarifgeneration mit geänderter Preisstruktur handelt) 

	– 
	– 

	– 
	– 

	✓ 
	✓ 


	Individualgarantie 
	Individualgarantie 
	Individualgarantie 

	– 
	– 

	– 
	– 

	✓ 
	✓ 


	Progression und Gliedertaxe 
	Progression und Gliedertaxe 
	Progression und Gliedertaxe 

	 
	 

	 
	 

	 
	 


	6 Gliedertaxen: Trend, Top, Sinne, Hand, Med (nur Ärzte), Rente 
	6 Gliedertaxen: Trend, Top, Sinne, Hand, Med (nur Ärzte), Rente 
	6 Gliedertaxen: Trend, Top, Sinne, Hand, Med (nur Ärzte), Rente 

	✓ 
	✓ 

	✓ 
	✓ 

	✓ 
	✓ 


	6 Progressionen: Linear, 225 %, 300 %, 400 %, 500 % oder 750 % 
	6 Progressionen: Linear, 225 %, 300 %, 400 %, 500 % oder 750 % 
	6 Progressionen: Linear, 225 %, 300 %, 400 %, 500 % oder 750 % 

	✓ 
	✓ 

	✓ 
	✓ 

	✓ 
	✓ 


	Fristen & Mitwirkung 
	Fristen & Mitwirkung 
	Fristen & Mitwirkung 

	 
	 

	 
	 

	 
	 


	Schadenmeldung bis 12 Monate nach dem Unfallereignis möglich 
	Schadenmeldung bis 12 Monate nach dem Unfallereignis möglich 
	Schadenmeldung bis 12 Monate nach dem Unfallereignis möglich 

	✓ 
	✓ 

	✓ 
	✓ 

	✓ 
	✓ 


	Eintritt der Invalidität 
	Eintritt der Invalidität 
	Eintritt der Invalidität 

	14 Monate 
	14 Monate 

	15 Monate 
	15 Monate 

	18 Monate 
	18 Monate 


	Feststellung und Geltendmachung der Invalidität 
	Feststellung und Geltendmachung der Invalidität 
	Feststellung und Geltendmachung der Invalidität 

	16 Monate 
	16 Monate 

	21 Monate 
	21 Monate 

	24 Monate 
	24 Monate 


	Anrechnung Mitwirkungsanteil ab 
	Anrechnung Mitwirkungsanteil ab 
	Anrechnung Mitwirkungsanteil ab 

	30 % 
	30 % 

	50 % 
	50 % 

	75 %  
	75 %  
	(ausgenommen bei  Osteoporose, Kraftanstrengung u. Eigenbewegung: ab 50%) 


	Generell keine Anrechnung eines Mitwirkungsanteils ab Invaliditätsgrad über 50 % 
	Generell keine Anrechnung eines Mitwirkungsanteils ab Invaliditätsgrad über 50 % 
	Generell keine Anrechnung eines Mitwirkungsanteils ab Invaliditätsgrad über 50 % 

	– 
	– 

	– 
	– 

	✓ 
	✓ 


	Erweiterungen des Unfallbegriffs 
	Erweiterungen des Unfallbegriffs 
	Erweiterungen des Unfallbegriffs 

	 
	 

	 
	 

	 
	 


	Durch erhöhte Kraftanstrengung verursachte Bauch- und Unterleibsbrüche 
	Durch erhöhte Kraftanstrengung verursachte Bauch- und Unterleibsbrüche 
	Durch erhöhte Kraftanstrengung verursachte Bauch- und Unterleibsbrüche 

	✓ 
	✓ 

	✓ 
	✓ 

	✓ 
	✓ 


	Durch erhöhte Kraftanstrengung verursachtes Zerren oder Zerreißen von Gelenken, Mus-keln, Sehnen, Bänder, Kapseln, Menisken und Knorpeln 
	Durch erhöhte Kraftanstrengung verursachtes Zerren oder Zerreißen von Gelenken, Mus-keln, Sehnen, Bänder, Kapseln, Menisken und Knorpeln 
	Durch erhöhte Kraftanstrengung verursachtes Zerren oder Zerreißen von Gelenken, Mus-keln, Sehnen, Bänder, Kapseln, Menisken und Knorpeln 

	✓ 
	✓ 

	✓ 
	✓ 

	✓ 
	✓ 


	Durch erhöhte Kraftanstrengung verursachte sonstige Schädigungen an Gliedmaßen oder der Wirbelsäule; ausgenommen Schäden an Bandscheiben 
	Durch erhöhte Kraftanstrengung verursachte sonstige Schädigungen an Gliedmaßen oder der Wirbelsäule; ausgenommen Schäden an Bandscheiben 
	Durch erhöhte Kraftanstrengung verursachte sonstige Schädigungen an Gliedmaßen oder der Wirbelsäule; ausgenommen Schäden an Bandscheiben 

	✓ 
	✓ 

	✓ 
	✓ 

	✓ 
	✓ 


	Durch erhöhte Kraftanstrengung verursachte Gesundheitsschäden am gesamten Körper;  ausgenommen Schäden an Bandscheiben 
	Durch erhöhte Kraftanstrengung verursachte Gesundheitsschäden am gesamten Körper;  ausgenommen Schäden an Bandscheiben 
	Durch erhöhte Kraftanstrengung verursachte Gesundheitsschäden am gesamten Körper;  ausgenommen Schäden an Bandscheiben 

	– 
	– 

	optional über 
	optional über 
	Plus Paket 

	✓ 
	✓ 


	Durch Eigenbewegungen verursachte Gesundheitsschäden am gesamten Körper; ausgenommen Schäden an Bandscheiben 
	Durch Eigenbewegungen verursachte Gesundheitsschäden am gesamten Körper; ausgenommen Schäden an Bandscheiben 
	Durch Eigenbewegungen verursachte Gesundheitsschäden am gesamten Körper; ausgenommen Schäden an Bandscheiben 

	– 
	– 

	optional über 
	optional über 
	Plus Paket 

	✓ 
	✓ 


	Bemühungen zur Rettung von Menschen, Tieren oder Sachen 
	Bemühungen zur Rettung von Menschen, Tieren oder Sachen 
	Bemühungen zur Rettung von Menschen, Tieren oder Sachen 

	✓ 
	✓ 

	✓ 
	✓ 

	✓ 
	✓ 


	Innere Unruhen / gewalttätige Auseinandersetzungen 
	Innere Unruhen / gewalttätige Auseinandersetzungen 
	Innere Unruhen / gewalttätige Auseinandersetzungen 

	✓ 
	✓ 

	✓ 
	✓ 

	✓ 
	✓ 


	Bewusstseinsstörungen durch Alkohol beim Führen eines Kfz (Alkoholklausel) 
	Bewusstseinsstörungen durch Alkohol beim Führen eines Kfz (Alkoholklausel) 
	Bewusstseinsstörungen durch Alkohol beim Führen eines Kfz (Alkoholklausel) 

	bis zu 1,3 ‰ 
	bis zu 1,3 ‰ 

	bis zu 1,3 ‰ 
	bis zu 1,3 ‰ 

	bis zu 1,6 ‰ 
	bis zu 1,6 ‰ 


	Bewusstseinsstörungen durch Herzinfarkt, Schlaganfall oder Epilepsie 
	Bewusstseinsstörungen durch Herzinfarkt, Schlaganfall oder Epilepsie 
	Bewusstseinsstörungen durch Herzinfarkt, Schlaganfall oder Epilepsie 

	✓ 
	✓ 

	✓ 
	✓ 

	✓ 
	✓ 


	Bewusstseinsstörungen durch Medikamente 
	Bewusstseinsstörungen durch Medikamente 
	Bewusstseinsstörungen durch Medikamente 

	✓ 
	✓ 

	✓ 
	✓ 

	✓ 
	✓ 


	Bewusstseinsstörungen durch K.o.-Tropfen 
	Bewusstseinsstörungen durch K.o.-Tropfen 
	Bewusstseinsstörungen durch K.o.-Tropfen 

	– 
	– 

	– 
	– 

	✓ 
	✓ 


	Bewusstseinsstörungen durch Herz- oder Kreislaufstörungen sowie Witterungsbedingungen 
	Bewusstseinsstörungen durch Herz- oder Kreislaufstörungen sowie Witterungsbedingungen 
	Bewusstseinsstörungen durch Herz- oder Kreislaufstörungen sowie Witterungsbedingungen 

	– 
	– 

	–  
	–  

	✓ 
	✓ 


	Bewusstseinsstörungen durch Über- / Unterzuckerung 
	Bewusstseinsstörungen durch Über- / Unterzuckerung 
	Bewusstseinsstörungen durch Über- / Unterzuckerung 

	– 
	– 

	– 
	– 

	✓ 
	✓ 


	Vergiftungen durch Unfallverletzungen, Tierbisse/-stiche sowie Nahrungsaufnahme 
	Vergiftungen durch Unfallverletzungen, Tierbisse/-stiche sowie Nahrungsaufnahme 
	Vergiftungen durch Unfallverletzungen, Tierbisse/-stiche sowie Nahrungsaufnahme 

	✓ 
	✓ 

	✓ 
	✓ 

	✓ 
	✓ 


	Zeitraum, in dem die allmähliche Schädigung durch sonstige Stoffe oder Einwirkungen (z. B. Gase, Dämpfe, Säuren, Kälte, Hitze etc.) als plötzliches Ereignis gilt 
	Zeitraum, in dem die allmähliche Schädigung durch sonstige Stoffe oder Einwirkungen (z. B. Gase, Dämpfe, Säuren, Kälte, Hitze etc.) als plötzliches Ereignis gilt 
	Zeitraum, in dem die allmähliche Schädigung durch sonstige Stoffe oder Einwirkungen (z. B. Gase, Dämpfe, Säuren, Kälte, Hitze etc.) als plötzliches Ereignis gilt 

	mehrere Stunden 
	mehrere Stunden 

	mehrere Stunden 
	mehrere Stunden 

	bis zu 7 Tage 
	bis zu 7 Tage 


	Strahlenschäden aller Art (ausgenommen Kernenergie) 
	Strahlenschäden aller Art (ausgenommen Kernenergie) 
	Strahlenschäden aller Art (ausgenommen Kernenergie) 

	✓ 
	✓ 

	✓ 
	✓ 

	✓ 
	✓ 


	Tauchertypische Gesundheitsschäden (z. B. Trommelfellverletzungen, Caissonkrankheit) 
	Tauchertypische Gesundheitsschäden (z. B. Trommelfellverletzungen, Caissonkrankheit) 
	Tauchertypische Gesundheitsschäden (z. B. Trommelfellverletzungen, Caissonkrankheit) 

	✓ 
	✓ 

	✓ 
	✓ 

	✓ 
	✓ 


	Infektionen durch Unfallverletzungen, Tierbisse/-stiche sowie Nahrungsaufnahme 
	Infektionen durch Unfallverletzungen, Tierbisse/-stiche sowie Nahrungsaufnahme 
	Infektionen durch Unfallverletzungen, Tierbisse/-stiche sowie Nahrungsaufnahme 

	✓ 
	✓ 

	✓ 
	✓ 

	✓ 
	✓ 


	Erstdiagnose bestimmter Infektionskrankheiten gilt als Unfall (z. B. Cholera, Diphtherie) 
	Erstdiagnose bestimmter Infektionskrankheiten gilt als Unfall (z. B. Cholera, Diphtherie) 
	Erstdiagnose bestimmter Infektionskrankheiten gilt als Unfall (z. B. Cholera, Diphtherie) 

	– 
	– 

	– 
	– 

	✓ 
	✓ 


	Berufliche Infektionen 
	Berufliche Infektionen 
	Berufliche Infektionen 

	✓ 
	✓ 

	✓ 
	✓ 

	✓ 
	✓ 


	Allergische Reaktionen durch Unfallverletzungen, Tierbisse/-stiche sowie Nahrungsaufnah-me 
	Allergische Reaktionen durch Unfallverletzungen, Tierbisse/-stiche sowie Nahrungsaufnah-me 
	Allergische Reaktionen durch Unfallverletzungen, Tierbisse/-stiche sowie Nahrungsaufnah-me 

	✓ 
	✓ 

	✓ 
	✓ 

	✓ 
	✓ 


	Gesundheitsschäden durch Schutzimpfungen gegen versicherte Infektionen 
	Gesundheitsschäden durch Schutzimpfungen gegen versicherte Infektionen 
	Gesundheitsschäden durch Schutzimpfungen gegen versicherte Infektionen 

	✓ 
	✓ 

	✓ 
	✓ 

	✓ 
	✓ 


	Gesundheitsschäden durch Schutzimpfungen gegen alle Infektionen 
	Gesundheitsschäden durch Schutzimpfungen gegen alle Infektionen 
	Gesundheitsschäden durch Schutzimpfungen gegen alle Infektionen 

	– 
	– 

	– 
	– 

	✓ 
	✓ 


	Schutz bei Fahrtveranstaltungen (Stern-, Zuverlässigkeits- und Orientierungsfahrten oder Sicherheitstrainings) 
	Schutz bei Fahrtveranstaltungen (Stern-, Zuverlässigkeits- und Orientierungsfahrten oder Sicherheitstrainings) 
	Schutz bei Fahrtveranstaltungen (Stern-, Zuverlässigkeits- und Orientierungsfahrten oder Sicherheitstrainings) 

	✓ 
	✓ 

	✓ 
	✓ 

	✓ 
	✓ 


	Schutz beim gelegentlichen Kart fahren 
	Schutz beim gelegentlichen Kart fahren 
	Schutz beim gelegentlichen Kart fahren 

	– 
	– 

	– 
	– 

	✓ 
	✓ 


	Passives Kriegsrisiko 
	Passives Kriegsrisiko 
	Passives Kriegsrisiko 

	14 Tage 
	14 Tage 

	14 Tage 
	14 Tage 

	21 Tage 
	21 Tage 


	Passives Kriegsrisiko, sofern nachweislich keine Ausreisemöglichkeit besteht 
	Passives Kriegsrisiko, sofern nachweislich keine Ausreisemöglichkeit besteht 
	Passives Kriegsrisiko, sofern nachweislich keine Ausreisemöglichkeit besteht 

	unbegrenzt 
	unbegrenzt 

	unbegrenzt 
	unbegrenzt 

	unbegrenzt 
	unbegrenzt 


	Gesundheitsschäden durch Erfrierungen 
	Gesundheitsschäden durch Erfrierungen 
	Gesundheitsschäden durch Erfrierungen 

	✓ 
	✓ 

	✓ 
	✓ 

	✓ 
	✓ 


	Gesundheitsschäden durch Flüssigkeits-, Nahrungs- und Sauerstoffentzug 
	Gesundheitsschäden durch Flüssigkeits-, Nahrungs- und Sauerstoffentzug 
	Gesundheitsschäden durch Flüssigkeits-, Nahrungs- und Sauerstoffentzug 

	✓ 
	✓ 

	✓ 
	✓ 

	✓ 
	✓ 




	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Basic 
	Basic 

	Balance 
	Balance 

	Best Selection 
	Best Selection 



	Gesundheitsschäden durch Sonnenbrand/Sonnenstich 
	Gesundheitsschäden durch Sonnenbrand/Sonnenstich 
	Gesundheitsschäden durch Sonnenbrand/Sonnenstich 
	Gesundheitsschäden durch Sonnenbrand/Sonnenstich 

	✓ 
	✓ 

	✓ 
	✓ 

	✓ 
	✓ 


	Gesundheitsschäden durch Medikamentenentzug infolge Entführung und Geiselnahme 
	Gesundheitsschäden durch Medikamentenentzug infolge Entführung und Geiselnahme 
	Gesundheitsschäden durch Medikamentenentzug infolge Entführung und Geiselnahme 

	✓ 
	✓ 

	✓ 
	✓ 

	✓ 
	✓ 


	Blutungen innerer Organe und Gehirnblutungen infolge eines versicherten Unfalls sind auch versichert, wenn der Unfall nicht die überwiegende Ursache ist. 
	Blutungen innerer Organe und Gehirnblutungen infolge eines versicherten Unfalls sind auch versichert, wenn der Unfall nicht die überwiegende Ursache ist. 
	Blutungen innerer Organe und Gehirnblutungen infolge eines versicherten Unfalls sind auch versichert, wenn der Unfall nicht die überwiegende Ursache ist. 

	– 
	– 

	optional über 
	optional über 
	Plus Paket 

	optional über 
	optional über 
	Plus Paket 


	Versicherte Kosten 
	Versicherte Kosten 
	Versicherte Kosten 

	 
	 

	 
	 

	 
	 


	Such-, Bergungs- und Rettungskosten (SBR-Kosten) 
	Such-, Bergungs- und Rettungskosten (SBR-Kosten) 
	Such-, Bergungs- und Rettungskosten (SBR-Kosten) 

	25.000 € 
	25.000 € 

	35.000 € 
	35.000 € 

	50.000 € 
	50.000 € 


	Unfalltransportkosten inkl. Flugrückholungen im Rahmen der SBR-Kosten 
	Unfalltransportkosten inkl. Flugrückholungen im Rahmen der SBR-Kosten 
	Unfalltransportkosten inkl. Flugrückholungen im Rahmen der SBR-Kosten 

	25.000 € 
	25.000 € 

	35.000 € 
	35.000 € 

	50.000 € 
	50.000 € 


	Behandlungskosten bei Tauchunfällen im Rahmen der SBR-Kosten 
	Behandlungskosten bei Tauchunfällen im Rahmen der SBR-Kosten 
	Behandlungskosten bei Tauchunfällen im Rahmen der SBR-Kosten 

	25.000 € 
	25.000 € 

	35.000 € 
	35.000 € 

	50.000 € 
	50.000 € 


	Bestattungs- und Überführungskosten 
	Bestattungs- und Überführungskosten 
	Bestattungs- und Überführungskosten 

	unbegrenzt 
	unbegrenzt 

	unbegrenzt 
	unbegrenzt 

	Unbegrenzt 
	Unbegrenzt 


	Kosten kosmetischer Operationen (KosOP-Kosten) 
	Kosten kosmetischer Operationen (KosOP-Kosten) 
	Kosten kosmetischer Operationen (KosOP-Kosten) 

	25.000 € 
	25.000 € 

	35.000 € 
	35.000 € 

	50.000 € 
	50.000 € 


	Kosten für Zahnersatz im Rahmen der KosOP-Kosten – nat. Schneide- u. Eckzähne 
	Kosten für Zahnersatz im Rahmen der KosOP-Kosten – nat. Schneide- u. Eckzähne 
	Kosten für Zahnersatz im Rahmen der KosOP-Kosten – nat. Schneide- u. Eckzähne 

	– 
	– 

	35.000 €  
	35.000 €  

	50.000 € 
	50.000 € 


	Kosten für Zahnersatz im Rahmen der KosOP-Kosten – alle nat. und künstliche Zähne 
	Kosten für Zahnersatz im Rahmen der KosOP-Kosten – alle nat. und künstliche Zähne 
	Kosten für Zahnersatz im Rahmen der KosOP-Kosten – alle nat. und künstliche Zähne 

	– 
	– 

	– 
	– 

	50.000 € 
	50.000 € 


	Kur- und Rehabilitationskosten 
	Kur- und Rehabilitationskosten 
	Kur- und Rehabilitationskosten 

	5.000 € 
	5.000 € 

	15.000 € 
	15.000 € 

	30.000 € 
	30.000 € 


	Behinderungsbedingte Kosten (u. a. Umbau Kfz und Wohnung, Rollstuhl etc.) 
	Behinderungsbedingte Kosten (u. a. Umbau Kfz und Wohnung, Rollstuhl etc.) 
	Behinderungsbedingte Kosten (u. a. Umbau Kfz und Wohnung, Rollstuhl etc.) 

	– 
	– 

	– 
	– 

	10.000 € 
	10.000 € 


	Umschulungsmaßnahmen 
	Umschulungsmaßnahmen 
	Umschulungsmaßnahmen 

	5.000 € 
	5.000 € 

	5.000 € 
	5.000 € 

	8.000 € 
	8.000 € 


	Kosten psychologischer Betreuung 
	Kosten psychologischer Betreuung 
	Kosten psychologischer Betreuung 

	500 € 
	500 € 

	500 € 
	500 € 

	1.000 € 
	1.000 € 


	Kosten der Haustierbetreuung 
	Kosten der Haustierbetreuung 
	Kosten der Haustierbetreuung 

	25 € / Tag max. 14 Tage 
	25 € / Tag max. 14 Tage 

	25 € / Tag max. 14 Tage 
	25 € / Tag max. 14 Tage 

	30 € / Tag max. 30 Tage 
	30 € / Tag max. 30 Tage 


	Gipsgeld 
	Gipsgeld 
	Gipsgeld 

	– 
	– 

	optional über 
	optional über 
	Plus Paket 

	250 € 
	250 € 


	Heilkosten 
	Heilkosten 
	Heilkosten 

	optional gegen Zuschlag bis max. 3.000 € 
	optional gegen Zuschlag bis max. 3.000 € 

	optional gegen Zuschlag bis max. 3.000 € 
	optional gegen Zuschlag bis max. 3.000 € 

	optional gegen Zuschlag bis max. 3.000 € 
	optional gegen Zuschlag bis max. 3.000 € 


	Besondere Leistungen für minderjährige Kinder 
	Besondere Leistungen für minderjährige Kinder 
	Besondere Leistungen für minderjährige Kinder 

	 
	 

	 
	 

	 
	 


	Vollwaisenrente für versicherte Kinder bei Tod beider Elternteile durch das gleiche Unfallereignis 
	Vollwaisenrente für versicherte Kinder bei Tod beider Elternteile durch das gleiche Unfallereignis 
	Vollwaisenrente für versicherte Kinder bei Tod beider Elternteile durch das gleiche Unfallereignis 

	– 
	– 

	– 
	– 

	50 x Prämie, max. 8.000 € 
	50 x Prämie, max. 8.000 € 


	Haushaltshilfe und Kinderbetreuung 
	Haushaltshilfe und Kinderbetreuung 
	Haushaltshilfe und Kinderbetreuung 

	25 € / Tag max. 30 Tage 
	25 € / Tag max. 30 Tage 

	25 € / Tag max. 30 Tage 
	25 € / Tag max. 30 Tage 

	50 € / Tag max. 30 Tage 
	50 € / Tag max. 30 Tage 


	Privat- und Nachhilfeunterricht 
	Privat- und Nachhilfeunterricht 
	Privat- und Nachhilfeunterricht 

	– 
	– 

	– 
	– 

	30 € / Tag max. 30 Tage 
	30 € / Tag max. 30 Tage 


	Rooming-in-Leistungen 
	Rooming-in-Leistungen 
	Rooming-in-Leistungen 

	25 € / Nacht max. 20 Nächte 
	25 € / Nacht max. 20 Nächte 

	25 € / Nacht max. 20 Nächte 
	25 € / Nacht max. 20 Nächte 

	50 € / Nacht max. 20 Nächte 
	50 € / Nacht max. 20 Nächte 


	Schutz beim Umgang mit selbst gebauten Feuerwerkskörpern 
	Schutz beim Umgang mit selbst gebauten Feuerwerkskörpern 
	Schutz beim Umgang mit selbst gebauten Feuerwerkskörpern 

	✓ 
	✓ 

	✓ 
	✓ 

	✓ 
	✓ 


	Schutz beim unerlaubten Fahren von Kraft- u. Wasserfahrzeugen 
	Schutz beim unerlaubten Fahren von Kraft- u. Wasserfahrzeugen 
	Schutz beim unerlaubten Fahren von Kraft- u. Wasserfahrzeugen 

	✓ 
	✓ 

	✓ 
	✓ 

	✓ 
	✓ 


	Rehabilitationsmanagement 
	Rehabilitationsmanagement 
	Rehabilitationsmanagement 

	 
	 

	 
	 

	 
	 


	Organisation und Koordination der medizinischen Rehabilitation durch persönliche Betreuer 
	Organisation und Koordination der medizinischen Rehabilitation durch persönliche Betreuer 
	Organisation und Koordination der medizinischen Rehabilitation durch persönliche Betreuer 

	– 
	– 

	– 
	– 

	✓ 
	✓ 


	Organisation und Koordination der beruflichen Wiedereingliederung durch persönliche Betreuer 
	Organisation und Koordination der beruflichen Wiedereingliederung durch persönliche Betreuer 
	Organisation und Koordination der beruflichen Wiedereingliederung durch persönliche Betreuer 

	– 
	– 

	– 
	– 

	✓ 
	✓ 


	Besondere Leistungen im Ausland 
	Besondere Leistungen im Ausland 
	Besondere Leistungen im Ausland 

	 
	 

	 
	 

	 
	 


	Kostenübernahmegarantie (Vorleistung) für stationäre Behandlungen 
	Kostenübernahmegarantie (Vorleistung) für stationäre Behandlungen 
	Kostenübernahmegarantie (Vorleistung) für stationäre Behandlungen 

	– 
	– 

	15.000 € 
	15.000 € 

	15.000 € 
	15.000 € 


	Informationen zu ärztlicher Versorgung und deutschsprachigen Ärzten vor Ort / Herstellung Kontakt zwischen behandelnden Ärzten / Information an Angehörige und Arbeitgeber 
	Informationen zu ärztlicher Versorgung und deutschsprachigen Ärzten vor Ort / Herstellung Kontakt zwischen behandelnden Ärzten / Information an Angehörige und Arbeitgeber 
	Informationen zu ärztlicher Versorgung und deutschsprachigen Ärzten vor Ort / Herstellung Kontakt zwischen behandelnden Ärzten / Information an Angehörige und Arbeitgeber 

	– 
	– 

	✓ 
	✓ 

	✓ 
	✓ 


	Besorgung inkl. Versand- und Zollkosten von Arznei-, Hilfsmitteln und medizinischen Geräten 
	Besorgung inkl. Versand- und Zollkosten von Arznei-, Hilfsmitteln und medizinischen Geräten 
	Besorgung inkl. Versand- und Zollkosten von Arznei-, Hilfsmitteln und medizinischen Geräten 

	– 
	– 

	✓ 
	✓ 

	✓ 
	✓ 


	Mehrkosten durch Spital-Aufenthalt für Rückreise-, Unterbringungs- und Verpflegungskos-ten für VN, (Ehe-)Partner, Familienangehörige und sonstige versicherte Mitreisende 
	Mehrkosten durch Spital-Aufenthalt für Rückreise-, Unterbringungs- und Verpflegungskos-ten für VN, (Ehe-)Partner, Familienangehörige und sonstige versicherte Mitreisende 
	Mehrkosten durch Spital-Aufenthalt für Rückreise-, Unterbringungs- und Verpflegungskos-ten für VN, (Ehe-)Partner, Familienangehörige und sonstige versicherte Mitreisende 

	– 
	– 

	✓ 
	✓ 

	✓ 
	✓ 


	Kosten einer Rückreisebegleitung für VN, (Ehe-)Partner, Familienangehörige und sonstige versicherte Mitreisende, sofern sie alters- oder krankheitsbedingt auf eine Begleitperson angewiesen sind. 
	Kosten einer Rückreisebegleitung für VN, (Ehe-)Partner, Familienangehörige und sonstige versicherte Mitreisende, sofern sie alters- oder krankheitsbedingt auf eine Begleitperson angewiesen sind. 
	Kosten einer Rückreisebegleitung für VN, (Ehe-)Partner, Familienangehörige und sonstige versicherte Mitreisende, sofern sie alters- oder krankheitsbedingt auf eine Begleitperson angewiesen sind. 

	– 
	– 

	✓ 
	✓ 

	✓ 
	✓ 


	Reisekosten für den Krankenbesuchs einer nahestehender Person 
	Reisekosten für den Krankenbesuchs einer nahestehender Person 
	Reisekosten für den Krankenbesuchs einer nahestehender Person 

	– 
	– 

	✓ 
	✓ 

	✓ 
	✓ 


	Kosten für den Heimtransport von Haustieren 
	Kosten für den Heimtransport von Haustieren 
	Kosten für den Heimtransport von Haustieren 

	– 
	– 

	✓ 
	✓ 

	✓ 
	✓ 


	Vorsorgeleistungen 
	Vorsorgeleistungen 
	Vorsorgeleistungen 

	 
	 

	 
	 

	 
	 


	Automatischer, beitragsfreier Schutz während der Schwangerschaft 
	Automatischer, beitragsfreier Schutz während der Schwangerschaft 
	Automatischer, beitragsfreier Schutz während der Schwangerschaft 

	✓ 
	✓ 

	✓ 
	✓ 

	✓ 
	✓ 


	Automatischer, beitragsfreier Schutz ab Geburt oder Adoption 
	Automatischer, beitragsfreier Schutz ab Geburt oder Adoption 
	Automatischer, beitragsfreier Schutz ab Geburt oder Adoption 

	3 Monate 
	3 Monate 

	6 Monate 
	6 Monate 

	Bis zur nächsten Hauptfälligkeit + 1Jahr 
	Bis zur nächsten Hauptfälligkeit + 1Jahr 


	Automatischer, beitragsfreier Schutz ab Eheschließung 
	Automatischer, beitragsfreier Schutz ab Eheschließung 
	Automatischer, beitragsfreier Schutz ab Eheschließung 

	3 Monate 
	3 Monate 

	3 Monate 
	3 Monate 

	Bis zur nächsten Hauptfälligkeit + 1Jahr 
	Bis zur nächsten Hauptfälligkeit + 1Jahr 


	Beitragsbefreiung für Kinder bei Tod des VN  
	Beitragsbefreiung für Kinder bei Tod des VN  
	Beitragsbefreiung für Kinder bei Tod des VN  

	bis 18. Leb.jahr 
	bis 18. Leb.jahr 

	bis 18. Leb.jahr 
	bis 18. Leb.jahr 

	bis 21. Leb.jahr 
	bis 21. Leb.jahr 




	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Basic 
	Basic 

	Balance 
	Balance 

	Best Selection 
	Best Selection 



	Sofortleistung bei schweren Verletzungen 
	Sofortleistung bei schweren Verletzungen 
	Sofortleistung bei schweren Verletzungen 
	Sofortleistung bei schweren Verletzungen 

	 
	 

	 
	 

	 
	 


	Versicherte Sofortleistung 
	Versicherte Sofortleistung 
	Versicherte Sofortleistung 

	10 % der VS, max. 10.000 € 
	10 % der VS, max. 10.000 € 

	15.000 €, 
	15.000 €, 
	max. bis VS 

	15.000 €, 
	15.000 €, 
	max. bis VS 


	Kapitalleistung bei schweren Verbrennungen 
	Kapitalleistung bei schweren Verbrennungen 
	Kapitalleistung bei schweren Verbrennungen 

	12 % der VS, max. 12.000 € 
	12 % der VS, max. 12.000 € 

	18.000 €, 
	18.000 €, 
	max. bis VS 

	18.000 €, 
	18.000 €, 
	max. bis VS 


	Erweiterte Sofortleistung / Kapitalleistung nach Bau oder Erwerb einer Immobilie 
	Erweiterte Sofortleistung / Kapitalleistung nach Bau oder Erwerb einer Immobilie 
	Erweiterte Sofortleistung / Kapitalleistung nach Bau oder Erwerb einer Immobilie 

	– 
	– 

	optional über 
	optional über 
	Plus Paket 

	optional über 
	optional über 
	Plus Paket 


	Unfall-Rente 
	Unfall-Rente 
	Unfall-Rente 

	 
	 

	 
	 

	 
	 


	Dynamisierung der Leistung vor Schadeneintritt (Aktivdynamik) 
	Dynamisierung der Leistung vor Schadeneintritt (Aktivdynamik) 
	Dynamisierung der Leistung vor Schadeneintritt (Aktivdynamik) 

	optional 3 % 
	optional 3 % 

	optional 3 % 
	optional 3 % 

	optional 3 % 
	optional 3 % 


	Dynamisierung der Leistung während Rentenbezug (Passivdynamik) 
	Dynamisierung der Leistung während Rentenbezug (Passivdynamik) 
	Dynamisierung der Leistung während Rentenbezug (Passivdynamik) 

	– 
	– 

	– 
	– 

	1,5 % 
	1,5 % 


	Bei unfall- oder krankheitsbedingtem Tod während Rentenbezug, wird Unfall-Rente an Erbberechtigte fortgezahlt (Ehe-/Partner bis max. 5 Jahre, Kinder bis 18. Lebensjahr) 
	Bei unfall- oder krankheitsbedingtem Tod während Rentenbezug, wird Unfall-Rente an Erbberechtigte fortgezahlt (Ehe-/Partner bis max. 5 Jahre, Kinder bis 18. Lebensjahr) 
	Bei unfall- oder krankheitsbedingtem Tod während Rentenbezug, wird Unfall-Rente an Erbberechtigte fortgezahlt (Ehe-/Partner bis max. 5 Jahre, Kinder bis 18. Lebensjahr) 

	– 
	– 

	optional über 
	optional über 
	Plus Paket 

	optional über 
	optional über 
	Plus Paket 


	Unfall-Todesfallleistung 
	Unfall-Todesfallleistung 
	Unfall-Todesfallleistung 

	 
	 

	 
	 

	 
	 


	Ertrinken, Ersticken, Erfrieren im oder unter Wasser 
	Ertrinken, Ersticken, Erfrieren im oder unter Wasser 
	Ertrinken, Ersticken, Erfrieren im oder unter Wasser 

	✓ 
	✓ 

	✓ 
	✓ 

	✓ 
	✓ 


	Verschollenheit gilt als Todesfall 
	Verschollenheit gilt als Todesfall 
	Verschollenheit gilt als Todesfall 

	✓ 
	✓ 

	✓ 
	✓ 

	✓ 
	✓ 


	Unfalltod infolge einer Geistes- oder Bewusstseinsstörung 
	Unfalltod infolge einer Geistes- oder Bewusstseinsstörung 
	Unfalltod infolge einer Geistes- oder Bewusstseinsstörung 

	– 
	– 

	– 
	– 

	10 % der Todesfall-VS 
	10 % der Todesfall-VS 


	Todesfall-Leistung bis 2 Jahre nach dem Unfalltag 
	Todesfall-Leistung bis 2 Jahre nach dem Unfalltag 
	Todesfall-Leistung bis 2 Jahre nach dem Unfalltag 

	– 
	– 

	✓ 
	✓ 

	✓ 
	✓ 


	Todesfallleistung bei Tod beider versicherter Elternteile durch das gleiche Unfallereignis (auch wenn keine Todesfall-Leistung vereinbart war) 
	Todesfallleistung bei Tod beider versicherter Elternteile durch das gleiche Unfallereignis (auch wenn keine Todesfall-Leistung vereinbart war) 
	Todesfallleistung bei Tod beider versicherter Elternteile durch das gleiche Unfallereignis (auch wenn keine Todesfall-Leistung vereinbart war) 

	10.000 € 
	10.000 € 

	10.000 € 
	10.000 € 

	10.000 € 
	10.000 € 


	Doppelte Todesfallsumme bei Tod beider vers. Elternteile durch das gleiche Unfallereignis 
	Doppelte Todesfallsumme bei Tod beider vers. Elternteile durch das gleiche Unfallereignis 
	Doppelte Todesfallsumme bei Tod beider vers. Elternteile durch das gleiche Unfallereignis 

	– 
	– 

	bis 30.000 € 
	bis 30.000 € 

	bis 50.000 € 
	bis 50.000 € 


	Unfall-Spitalgeld 
	Unfall-Spitalgeld 
	Unfall-Spitalgeld 

	 
	 

	 
	 

	 
	 


	Dauer des Spitalgeldes 
	Dauer des Spitalgeldes 
	Dauer des Spitalgeldes 

	bis zu 2 Jahre 
	bis zu 2 Jahre 

	bis zu 2 Jahre 
	bis zu 2 Jahre 

	bis zu 5 Jahre 
	bis zu 5 Jahre 


	3 Tage Spitalgeld bei ambulanten Operationen 
	3 Tage Spitalgeld bei ambulanten Operationen 
	3 Tage Spitalgeld bei ambulanten Operationen 

	✓ 
	✓ 

	✓ 
	✓ 

	✓ 
	✓ 


	Verdopplung des Spitalgeldes bei Auslandsaufenthalten 
	Verdopplung des Spitalgeldes bei Auslandsaufenthalten 
	Verdopplung des Spitalgeldes bei Auslandsaufenthalten 

	– 
	– 

	– 
	– 

	✓ 
	✓ 


	Komageld 
	Komageld 
	Komageld 

	– 
	– 

	– 
	– 

	bis zu  30 €/Tag max. 100 Tage 
	bis zu  30 €/Tag max. 100 Tage 


	Pflegegeld 
	Pflegegeld 
	Pflegegeld 

	– 
	– 

	optional über 
	optional über 
	Plus Paket 

	optional über 
	optional über 
	Plus Paket 


	Unfall-Genesungsgeld (GG) 
	Unfall-Genesungsgeld (GG) 
	Unfall-Genesungsgeld (GG) 

	 
	 

	 
	 

	 
	 


	Dauer des GG 
	Dauer des GG 
	Dauer des GG 

	bis zu 100 Tage 
	bis zu 100 Tage 

	bis zu 100 Tage 
	bis zu 100 Tage 

	bis zu 500 Tage 
	bis zu 500 Tage 


	3 Tage GG bei ambulanten Operationen 
	3 Tage GG bei ambulanten Operationen 
	3 Tage GG bei ambulanten Operationen 

	✓ 
	✓ 

	✓ 
	✓ 

	✓ 
	✓ 


	Besonderheiten 
	Besonderheiten 
	Besonderheiten 

	 
	 

	 
	 

	 
	 


	Familienrabatt ab 2 versicherten Personen 
	Familienrabatt ab 2 versicherten Personen 
	Familienrabatt ab 2 versicherten Personen 

	15 % 
	15 % 

	15 % 
	15 % 

	15 % 
	15 % 


	Familienrabatt ab 4 versicherten Personen 
	Familienrabatt ab 4 versicherten Personen 
	Familienrabatt ab 4 versicherten Personen 

	20 % 
	20 % 

	20 % 
	20 % 

	20 % 
	20 % 


	Dynamische Leistungs- und Prämienentwicklung 
	Dynamische Leistungs- und Prämienentwicklung 
	Dynamische Leistungs- und Prämienentwicklung 

	optional 3 % 
	optional 3 % 

	optional 3 % 
	optional 3 % 

	optional 3 % 
	optional 3 % 


	Verdienstausfall von Selbständigen und Freiberuflern bei angeordneten Arztbesuchen 
	Verdienstausfall von Selbständigen und Freiberuflern bei angeordneten Arztbesuchen 
	Verdienstausfall von Selbständigen und Freiberuflern bei angeordneten Arztbesuchen 

	2 ‰ der VS, 
	2 ‰ der VS, 
	max. 500 € 

	2 ‰ der VS, 
	2 ‰ der VS, 
	max. 500 € 

	2 ‰ der VS, 
	2 ‰ der VS, 
	max. 500 € 


	Leistung vor Abschluss des Heilverfahrens (auch ohne vereinbarte Todesfallleistung) 
	Leistung vor Abschluss des Heilverfahrens (auch ohne vereinbarte Todesfallleistung) 
	Leistung vor Abschluss des Heilverfahrens (auch ohne vereinbarte Todesfallleistung) 

	✓ 
	✓ 

	✓ 
	✓ 

	✓ 
	✓ 


	Versehensklausel 
	Versehensklausel 
	Versehensklausel 

	✓ 
	✓ 

	✓ 
	✓ 

	✓ 
	✓ 


	Verspätete Hinzuziehung eines Arztes bei geringfügig erscheinenden Verletzungen 
	Verspätete Hinzuziehung eines Arztes bei geringfügig erscheinenden Verletzungen 
	Verspätete Hinzuziehung eines Arztes bei geringfügig erscheinenden Verletzungen 

	✓ 
	✓ 

	✓ 
	✓ 

	✓ 
	✓ 


	Ärztliche Gebühren zur Begründung des Leitungsanspruchs 
	Ärztliche Gebühren zur Begründung des Leitungsanspruchs 
	Ärztliche Gebühren zur Begründung des Leitungsanspruchs 

	✓ 
	✓ 

	✓ 
	✓ 

	✓ 
	✓ 


	Prämienbefreiung bei Arbeitslosigkeit 
	Prämienbefreiung bei Arbeitslosigkeit 
	Prämienbefreiung bei Arbeitslosigkeit 

	– 
	– 

	– 
	– 

	12 Monate 
	12 Monate 


	Erweiterungen im optionalen Zusatzpaket Plus 
	Erweiterungen im optionalen Zusatzpaket Plus 
	Erweiterungen im optionalen Zusatzpaket Plus 

	 
	 

	 
	 

	 
	 


	Durch Eigenbewegungen verursachte Gesundheitsschäden am gesamten Körper; ausgenommen Schäden an Bandscheiben 
	Durch Eigenbewegungen verursachte Gesundheitsschäden am gesamten Körper; ausgenommen Schäden an Bandscheiben 
	Durch Eigenbewegungen verursachte Gesundheitsschäden am gesamten Körper; ausgenommen Schäden an Bandscheiben 

	– 
	– 

	✓ 
	✓ 

	über die 
	über die 
	Produktlinie versichert 


	Such-, Bergungs- und Rettungskosten 
	Such-, Bergungs- und Rettungskosten 
	Such-, Bergungs- und Rettungskosten 

	– 
	– 

	unbegrenzt 
	unbegrenzt 

	unbegrenzt 
	unbegrenzt 


	Unfalltransportkosten inkl. Flugrückholungen 
	Unfalltransportkosten inkl. Flugrückholungen 
	Unfalltransportkosten inkl. Flugrückholungen 

	– 
	– 

	unbegrenzt 
	unbegrenzt 

	unbegrenzt 
	unbegrenzt 


	Behandlungskosten bei Tauchunfällen 
	Behandlungskosten bei Tauchunfällen 
	Behandlungskosten bei Tauchunfällen 

	– 
	– 

	unbegrenzt 
	unbegrenzt 

	unbegrenzt 
	unbegrenzt 


	Kosten kosmetischer Operationen (inkl. Kosten für Zahnersatz für alle Zähne) 
	Kosten kosmetischer Operationen (inkl. Kosten für Zahnersatz für alle Zähne) 
	Kosten kosmetischer Operationen (inkl. Kosten für Zahnersatz für alle Zähne) 

	– 
	– 

	unbegrenzt 
	unbegrenzt 

	unbegrenzt 
	unbegrenzt 


	Kur- und Rehabilitationskosten 
	Kur- und Rehabilitationskosten 
	Kur- und Rehabilitationskosten 

	– 
	– 

	unbegrenzt 
	unbegrenzt 

	unbegrenzt 
	unbegrenzt 


	Behinderungsbedingte Kosten (u. a. Umbau Kfz und Wohnung, Rollstuhl etc.) 
	Behinderungsbedingte Kosten (u. a. Umbau Kfz und Wohnung, Rollstuhl etc.) 
	Behinderungsbedingte Kosten (u. a. Umbau Kfz und Wohnung, Rollstuhl etc.) 

	– 
	– 

	25.000 € 
	25.000 € 

	25.000 € 
	25.000 € 


	Umschulungsmaßnahmen 
	Umschulungsmaßnahmen 
	Umschulungsmaßnahmen 

	– 
	– 

	unbegrenzt 
	unbegrenzt 

	unbegrenzt 
	unbegrenzt 




	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Basic 
	Basic 

	Balance 
	Balance 

	Best Selection 
	Best Selection 



	Kosten psychologischer Betreuung 
	Kosten psychologischer Betreuung 
	Kosten psychologischer Betreuung 
	Kosten psychologischer Betreuung 

	– 
	– 

	5.000 € 
	5.000 € 

	5.000 € 
	5.000 € 


	Kosten der Haustierbetreuung 
	Kosten der Haustierbetreuung 
	Kosten der Haustierbetreuung 

	– 
	– 

	unbegrenzt max. 12 Monate 
	unbegrenzt max. 12 Monate 

	unbegrenzt max. 12 Monate 
	unbegrenzt max. 12 Monate 


	 
	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 


	Versicherte Sofort- bzw. Kapitalleistung bei schweren Verletzungen / Verbrennungen 
	Versicherte Sofort- bzw. Kapitalleistung bei schweren Verletzungen / Verbrennungen 
	Versicherte Sofort- bzw. Kapitalleistung bei schweren Verletzungen / Verbrennungen 

	– 
	– 

	25.000 € 
	25.000 € 

	25.000 € 
	25.000 € 


	Erweiterte Sofortleistung / Kapitalleistung nach Bau oder Erwerb einer Immobilie 
	Erweiterte Sofortleistung / Kapitalleistung nach Bau oder Erwerb einer Immobilie 
	Erweiterte Sofortleistung / Kapitalleistung nach Bau oder Erwerb einer Immobilie 

	– 
	– 

	1. Jahr: 50.000 € 
	1. Jahr: 50.000 € 
	2. Jahr: 45.000 € 
	3. Jahr: 40.000 € 
	4. Jahr: 35.000 € 
	5. Jahr: 35.000 € 

	1. Jahr: 50.000 € 
	1. Jahr: 50.000 € 
	2. Jahr: 45.000 € 
	3. Jahr: 40.000 € 
	4. Jahr: 35.000 € 
	5. Jahr: 35.000 € 


	Bewusstseinsstörungen durch Alkohol beim Führen eines Kfz (Alkoholklausel) 
	Bewusstseinsstörungen durch Alkohol beim Führen eines Kfz (Alkoholklausel) 
	Bewusstseinsstörungen durch Alkohol beim Führen eines Kfz (Alkoholklausel) 

	– 
	– 

	ohne Promillegrenze 
	ohne Promillegrenze 

	ohne Promillegrenze 
	ohne Promillegrenze 


	Blutungen innerer Organe und Gehirnblutungen infolge eines versicherten Unfalls sind auch versichert, wenn der Unfall nicht die überwiegende Ursache ist. 
	Blutungen innerer Organe und Gehirnblutungen infolge eines versicherten Unfalls sind auch versichert, wenn der Unfall nicht die überwiegende Ursache ist. 
	Blutungen innerer Organe und Gehirnblutungen infolge eines versicherten Unfalls sind auch versichert, wenn der Unfall nicht die überwiegende Ursache ist. 

	– 
	– 

	✓ 
	✓ 

	✓ 
	✓ 


	Unfalltod infolge einer Geistes- oder Bewusstseinsstörung 
	Unfalltod infolge einer Geistes- oder Bewusstseinsstörung 
	Unfalltod infolge einer Geistes- oder Bewusstseinsstörung 

	– 
	– 

	100 % der Todesfall-VS 
	100 % der Todesfall-VS 

	100 % der Todesfall-VS 
	100 % der Todesfall-VS 


	Spitalgeld und GG bei ambulanten Operationen 
	Spitalgeld und GG bei ambulanten Operationen 
	Spitalgeld und GG bei ambulanten Operationen 

	– 
	– 

	5 Tage 
	5 Tage 

	5 Tage 
	5 Tage 


	Spitalgeld und GG bei stationären Kur- oder Sanatoriumsaufenthalten, sowie Aufenthalten in einem Pflege- oder Seniorenheim in unmittelbarem Anschluss an einen Spital-Aufenthalt 
	Spitalgeld und GG bei stationären Kur- oder Sanatoriumsaufenthalten, sowie Aufenthalten in einem Pflege- oder Seniorenheim in unmittelbarem Anschluss an einen Spital-Aufenthalt 
	Spitalgeld und GG bei stationären Kur- oder Sanatoriumsaufenthalten, sowie Aufenthalten in einem Pflege- oder Seniorenheim in unmittelbarem Anschluss an einen Spital-Aufenthalt 

	– 
	– 

	✓ 
	✓ 

	✓ 
	✓ 


	Spitalgeld und GG bei Knochenbrüchen auch ohne Spital-Aufenthalt oder ambulante Opera-tion 
	Spitalgeld und GG bei Knochenbrüchen auch ohne Spital-Aufenthalt oder ambulante Opera-tion 
	Spitalgeld und GG bei Knochenbrüchen auch ohne Spital-Aufenthalt oder ambulante Opera-tion 

	– 
	– 

	✓ 
	✓ 

	✓ 
	✓ 


	Pflegegeld (PS = Pflegestufe des österreichischen Bundespflegegeldgesetzes (Stand 01.09.2012) 
	Pflegegeld (PS = Pflegestufe des österreichischen Bundespflegegeldgesetzes (Stand 01.09.2012) 
	Pflegegeld (PS = Pflegestufe des österreichischen Bundespflegegeldgesetzes (Stand 01.09.2012) 

	– 
	– 

	PS I-III   = 30 € /Tag PS IV     = 40 € /Tag PS V-VII = 60 € /Tag 
	PS I-III   = 30 € /Tag PS IV     = 40 € /Tag PS V-VII = 60 € /Tag 

	PS I-III   = 30 € /Tag PS IV     = 40 € /Tag PS V-VII = 60 € /Tag 
	PS I-III   = 30 € /Tag PS IV     = 40 € /Tag PS V-VII = 60 € /Tag 


	Komageld 
	Komageld 
	Komageld 

	– 
	– 

	30 € / Tag, max. 3 Jahre 
	30 € / Tag, max. 3 Jahre 

	30 € / Tag, max. 3 Jahre 
	30 € / Tag, max. 3 Jahre 


	Vollwaisenrente für versicherte Kinder bei Tod beider Elternteile durch das gleiche Unfallereignis 
	Vollwaisenrente für versicherte Kinder bei Tod beider Elternteile durch das gleiche Unfallereignis 
	Vollwaisenrente für versicherte Kinder bei Tod beider Elternteile durch das gleiche Unfallereignis 

	– 
	– 

	50 x Prämie, min. 12.000 € 
	50 x Prämie, min. 12.000 € 

	50 x Prämie, min. 12.000 € 
	50 x Prämie, min. 12.000 € 


	Haushaltshilfe und Kinderbetreuung 
	Haushaltshilfe und Kinderbetreuung 
	Haushaltshilfe und Kinderbetreuung 

	– 
	– 

	120 € / Tag max. 6 Monate 
	120 € / Tag max. 6 Monate 

	120 € / Tag max. 6 Monate 
	120 € / Tag max. 6 Monate 


	Privat- und Nachhilfeunterricht 
	Privat- und Nachhilfeunterricht 
	Privat- und Nachhilfeunterricht 

	– 
	– 

	unbegrenzt 
	unbegrenzt 
	max. 6 Monate 

	unbegrenzt 
	unbegrenzt 
	max. 6 Monate 


	Rooming-in-Leistungen 
	Rooming-in-Leistungen 
	Rooming-in-Leistungen 

	– 
	– 

	unbegrenzt 
	unbegrenzt 

	unbegrenzt 
	unbegrenzt 


	Bei unfall- oder krankheitsbedingtem Tod während Rentenbezug, wird Unfall-Rente an Erbberechtigte fortgezahlt (Ehe-/Partner bis max. 5 Jahre, Kinder bis 18. Lebensjahr) 
	Bei unfall- oder krankheitsbedingtem Tod während Rentenbezug, wird Unfall-Rente an Erbberechtigte fortgezahlt (Ehe-/Partner bis max. 5 Jahre, Kinder bis 18. Lebensjahr) 
	Bei unfall- oder krankheitsbedingtem Tod während Rentenbezug, wird Unfall-Rente an Erbberechtigte fortgezahlt (Ehe-/Partner bis max. 5 Jahre, Kinder bis 18. Lebensjahr) 

	– 
	– 

	100 % d. Rente 
	100 % d. Rente 

	100 % d. Rente 
	100 % d. Rente 


	Verdienstausfall von Selbständigen und Freiberuflern bei angeordneten Arztbesuchen 
	Verdienstausfall von Selbständigen und Freiberuflern bei angeordneten Arztbesuchen 
	Verdienstausfall von Selbständigen und Freiberuflern bei angeordneten Arztbesuchen 

	– 
	– 

	4 ‰ der VS, 
	4 ‰ der VS, 
	max. 1000 € 

	4 ‰ der VS, 
	4 ‰ der VS, 
	max. 1000 € 


	Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit 
	Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit 
	Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit 

	 
	 

	36 Monate 
	36 Monate 

	36 Monate 
	36 Monate 


	Gipsgeld 
	Gipsgeld 
	Gipsgeld 

	– 
	– 

	250 € 
	250 € 

	über die  
	über die  
	Produktlinie versichert 


	Erweiterungen im optionalen Zusatzpaket Medic 
	Erweiterungen im optionalen Zusatzpaket Medic 
	Erweiterungen im optionalen Zusatzpaket Medic 

	 
	 

	 
	 

	 
	 


	Bis zu 6 Monate Pflege-Assistanceleistungen, u. a. 
	Bis zu 6 Monate Pflege-Assistanceleistungen, u. a. 
	Bis zu 6 Monate Pflege-Assistanceleistungen, u. a. 
	- Grundpflege 
	- Grundpflege 
	- Grundpflege 

	- tägliche Mahlzeit 
	- tägliche Mahlzeit 

	- Wäsche- und Haushaltsservice 
	- Wäsche- und Haushaltsservice 

	- Begleitung bei Arztbesuchen 
	- Begleitung bei Arztbesuchen 

	- etc. 
	- etc. 



	– 
	– 

	✓ 
	✓ 

	✓ 
	✓ 


	Einmalleistung bei schweren Erkrankungen, u. a. 
	Einmalleistung bei schweren Erkrankungen, u. a. 
	Einmalleistung bei schweren Erkrankungen, u. a. 
	- Krebserkrankungen 
	- Krebserkrankungen 
	- Krebserkrankungen 

	- Herzinfarkt 
	- Herzinfarkt 

	- Schlaganfall 
	- Schlaganfall 

	- Nierenversagen 
	- Nierenversagen 

	- etc. 
	- etc. 



	– 
	– 

	2.000 € 
	2.000 € 

	2.000 € 
	2.000 € 


	5.000 € für notwendige kosmetische Operationen bei schweren Erkrankungen, z. B. Brustkrebs 
	5.000 € für notwendige kosmetische Operationen bei schweren Erkrankungen, z. B. Brustkrebs 
	5.000 € für notwendige kosmetische Operationen bei schweren Erkrankungen, z. B. Brustkrebs 

	– 
	– 

	5.000 € 
	5.000 € 

	5.000 € 
	5.000 € 




	✓ = mitversichert 
	Bitte beachten Sie, dass diese Übersicht nur einen Auszug und keine umfassende Aufzählung aller Leistungserweiterungen darstellt. Rechtsgrundlage sind jeweils die im Vertrag vereinbarten Versicherungsbedingungen. 
	 
	Die Gliedertaxen der Janitos Unfallversicherung Österreich 
	Die Gliedertaxen der Janitos Unfallversicherung Österreich 
	Die Gliedertaxen der Janitos Unfallversicherung Österreich 
	Die Gliedertaxen der Janitos Unfallversicherung Österreich 
	Die Gliedertaxen der Janitos Unfallversicherung Österreich 
	(Stand: 01.08.2021) 




	Angabe aller Invaliditätsgrade in Prozent 
	Bei Verlust oder völliger Funktionsunfähigkeit der nachstehend genannten Körperteile und Sinnesorgane 
	Bei Verlust oder völliger Funktionsunfähigkeit der nachstehend genannten Körperteile und Sinnesorgane 
	Bei Verlust oder völliger Funktionsunfähigkeit der nachstehend genannten Körperteile und Sinnesorgane 
	Bei Verlust oder völliger Funktionsunfähigkeit der nachstehend genannten Körperteile und Sinnesorgane 
	Bei Verlust oder völliger Funktionsunfähigkeit der nachstehend genannten Körperteile und Sinnesorgane 

	AUVB 2008 
	AUVB 2008 
	(02/2011) 

	Trend 
	Trend 

	Top 
	Top 

	Sinne 
	Sinne 

	Hand 
	Hand 

	Med 
	Med 

	Rente** 
	Rente** 



	beide Augen 
	beide Augen 
	beide Augen 
	beide Augen 

	100 
	100 

	100 
	100 

	100 
	100 

	100 
	100 

	100 
	100 

	100 
	100 

	100 
	100 


	ein Auge 
	ein Auge 
	ein Auge 

	35 
	35 

	50 
	50 

	50 
	50 

	70 
	70 

	50 
	50 

	70 
	70 

	70 
	70 


	ein Auge, sofern das andere bereits verloren oder völlig funktionsunfähig war 
	ein Auge, sofern das andere bereits verloren oder völlig funktionsunfähig war 
	ein Auge, sofern das andere bereits verloren oder völlig funktionsunfähig war 

	65 
	65 

	65 
	65 

	100 
	100 

	100 
	100 

	100 
	100 

	100 
	100 

	80 
	80 


	Gehör beider Ohren 
	Gehör beider Ohren 
	Gehör beider Ohren 

	60 
	60 

	60 
	60 

	70 
	70 

	100 
	100 

	70 
	70 

	100 
	100 

	100 
	100 


	Gehör eines Ohres 
	Gehör eines Ohres 
	Gehör eines Ohres 

	15 
	15 

	30 
	30 

	35 
	35 

	70 
	70 

	35 
	35 

	70 
	70 

	70 
	70 


	Gehör eines Ohres, sofern das Gehör des ande-ren bereits vollständig verloren war 
	Gehör eines Ohres, sofern das Gehör des ande-ren bereits vollständig verloren war 
	Gehör eines Ohres, sofern das Gehör des ande-ren bereits vollständig verloren war 

	45 
	45 

	45 
	45 

	100 
	100 

	100 
	100 

	100 
	100 

	100 
	100 

	80 
	80 


	Geruchssinn 
	Geruchssinn 
	Geruchssinn 

	10 
	10 

	15 
	15 

	20 
	20 

	25 
	25 

	20 
	20 

	25 
	25 

	10 
	10 


	Geschmackssinn 
	Geschmackssinn 
	Geschmackssinn 

	5 
	5 

	10 
	10 

	20 
	20 

	25 
	25 

	20 
	20 

	25 
	25 

	10 
	10 


	Stimme 
	Stimme 
	Stimme 

	Nicht geregelt* 
	Nicht geregelt* 

	60 
	60 

	100 
	100 

	100 
	100 

	100 
	100 

	100 
	100 

	60 
	60 


	Arm 
	Arm 
	Arm 

	70 
	70 

	70 
	70 

	75 
	75 

	80 
	80 

	100 
	100 

	100 
	100 

	75 
	75 


	Arm bis oberhalb des Ellenbogengelenks 
	Arm bis oberhalb des Ellenbogengelenks 
	Arm bis oberhalb des Ellenbogengelenks 

	Nicht geregelt* 
	Nicht geregelt* 

	70 
	70 

	70 
	70 

	75 
	75 

	100 
	100 

	100 
	100 

	70 
	70 


	Arm bis unterhalb des Ellenbogengelenks 
	Arm bis unterhalb des Ellenbogengelenks 
	Arm bis unterhalb des Ellenbogengelenks 

	Nicht geregelt* 
	Nicht geregelt* 

	65 
	65 

	65 
	65 

	70 
	70 

	100 
	100 

	100 
	100 

	65 
	65 


	Hand 
	Hand 
	Hand 

	Nicht geregelt* 
	Nicht geregelt* 

	65 
	65 

	65 
	65 

	65 
	65 

	100 
	100 

	100 
	100 

	65 
	65 


	Daumen 
	Daumen 
	Daumen 

	20 
	20 

	25 
	25 

	30 
	30 

	30 
	30 

	60 
	60 

	100 
	100 

	30 
	30 


	Zeigefinger 
	Zeigefinger 
	Zeigefinger 

	10 
	10 

	10 
	10 

	20 
	20 

	20 
	20 

	60 
	60 

	75 
	75 

	20 
	20 


	anderer Finger 
	anderer Finger 
	anderer Finger 

	5 
	5 

	5 
	5 

	10 
	10 

	10 
	10 

	20 
	20 

	20 
	20 

	10 
	10 


	sämtliche Finger einer Hand maximal 
	sämtliche Finger einer Hand maximal 
	sämtliche Finger einer Hand maximal 

	Nicht geregelt* 
	Nicht geregelt* 

	Nicht geregelt* 
	Nicht geregelt* 

	75 
	75 

	75 
	75 

	Nicht geregelt* 
	Nicht geregelt* 

	Nicht geregelt* 
	Nicht geregelt* 

	75 
	75 


	Bein über der Mitte des Oberschenkels 
	Bein über der Mitte des Oberschenkels 
	Bein über der Mitte des Oberschenkels 

	70 
	70 

	70 
	70 

	70 
	70 

	80 
	80 

	70 
	70 

	80 
	80 

	70 
	70 


	Bein bis zur Mitte des Oberschenkels 
	Bein bis zur Mitte des Oberschenkels 
	Bein bis zur Mitte des Oberschenkels 

	Nicht geregelt* 
	Nicht geregelt* 

	70 
	70 

	70 
	70 

	75 
	75 

	70 
	70 

	75 
	75 

	70 
	70 


	Bein bis unterhalb des Knies 
	Bein bis unterhalb des Knies 
	Bein bis unterhalb des Knies 

	Nicht geregelt* 
	Nicht geregelt* 

	60 
	60 

	60 
	60 

	70 
	70 

	60 
	60 

	70 
	70 

	60 
	60 


	Bein bis zur Mitte des Unterschenkels 
	Bein bis zur Mitte des Unterschenkels 
	Bein bis zur Mitte des Unterschenkels 

	Nicht geregelt* 
	Nicht geregelt* 

	50 
	50 

	55 
	55 

	60 
	60 

	55 
	55 

	60 
	60 

	55 
	55 


	Fuß 
	Fuß 
	Fuß 

	Nicht geregelt* 
	Nicht geregelt* 

	45 
	45 

	50 
	50 

	50 
	50 

	50 
	50 

	50 
	50 

	50 
	50 


	große Zehe 
	große Zehe 
	große Zehe 

	5 
	5 

	5 
	5 

	8 
	8 

	8 
	8 

	8 
	8 

	8 
	8 

	8 
	8 


	andere Zehe 
	andere Zehe 
	andere Zehe 

	2 
	2 

	2 
	2 

	5 
	5 

	5 
	5 

	5 
	5 

	5 
	5 

	5 
	5 


	beide Nieren 
	beide Nieren 
	beide Nieren 

	Nicht geregelt* 
	Nicht geregelt* 

	100 
	100 

	100 
	100 

	100 
	100 

	100 
	100 

	100 
	100 

	100 
	100 


	eine Niere 
	eine Niere 
	eine Niere 

	20 
	20 

	25 
	25 

	25 
	25 

	25 
	25 

	25 
	25 

	25 
	25 

	25 
	25 


	eine Niere, sofern die andere bereits verloren oder völlig funktionsunfähig war 
	eine Niere, sofern die andere bereits verloren oder völlig funktionsunfähig war 
	eine Niere, sofern die andere bereits verloren oder völlig funktionsunfähig war 

	Nicht geregelt* 
	Nicht geregelt* 

	75 
	75 

	100 
	100 

	100 
	100 

	100 
	100 

	100 
	100 

	100 
	100 


	Milz 
	Milz 
	Milz 

	10 
	10 

	10 
	10 

	10 
	10 

	10 
	10 

	10 
	10 

	10 
	10 

	10 
	10 


	Milz bei Kindern vor Vollendung des 14. Lebens-jahres 
	Milz bei Kindern vor Vollendung des 14. Lebens-jahres 
	Milz bei Kindern vor Vollendung des 14. Lebens-jahres 

	Nicht geregelt* 
	Nicht geregelt* 

	20 
	20 

	20 
	20 

	20 
	20 

	20 
	20 

	20 
	20 

	20 
	20 


	Gallenblase 
	Gallenblase 
	Gallenblase 

	Nicht geregelt* 
	Nicht geregelt* 

	Nicht geregelt* 
	Nicht geregelt* 

	10 
	10 

	10 
	10 

	10 
	10 

	10 
	10 

	10 
	10 


	Magen 
	Magen 
	Magen 

	Nicht geregelt* 
	Nicht geregelt* 

	Nicht geregelt* 
	Nicht geregelt* 

	30 
	30 

	30 
	30 

	30 
	30 

	30 
	30 

	30 
	30 


	Dünndarm 
	Dünndarm 
	Dünndarm 

	Nicht geregelt* 
	Nicht geregelt* 

	Nicht geregelt* 
	Nicht geregelt* 

	30 
	30 

	30 
	30 

	30 
	30 

	30 
	30 

	30 
	30 


	Dickdarm 
	Dickdarm 
	Dickdarm 

	Nicht geregelt* 
	Nicht geregelt* 

	Nicht geregelt* 
	Nicht geregelt* 

	30 
	30 

	30 
	30 

	30 
	30 

	30 
	30 

	30 
	30 


	ein Lungenflügel 
	ein Lungenflügel 
	ein Lungenflügel 

	Nicht geregelt* 
	Nicht geregelt* 

	Nicht geregelt* 
	Nicht geregelt* 

	50 
	50 

	50 
	50 

	50 
	50 

	50 
	50 

	50 
	50 


	Leber 
	Leber 
	Leber 

	Nicht geregelt* 
	Nicht geregelt* 

	Nicht geregelt* 
	Nicht geregelt* 

	50 
	50 

	50 
	50 

	50 
	50 

	50 
	50 

	50 
	50 


	Bauchspeicheldrüse 
	Bauchspeicheldrüse 
	Bauchspeicheldrüse 

	Nicht geregelt* 
	Nicht geregelt* 

	Nicht geregelt* 
	Nicht geregelt* 

	35 
	35 

	35 
	35 

	35 
	35 

	35 
	35 

	35 
	35 




	*Invaliditätsgrad abhängig von ärztlichem Gutachten 
	**Gliedertaxe „Rente“ gilt immer und ausschließlich bei Vereinbarung der Leistungsart Unfall-Rente 
	Bei den hier genannten inneren Organen kann vor der gutachterlichen Erstbewertung verlangt werden, anstelle der Bewertung anhand der aufgeführten Invaliditätsgrade, alternativ eine individuelle ärztliche Einschätzung anhand medizinischer Gesichtspunkte vorzunehmen. 
	AUVB 2008 = Allgemeine Bedingungen zur Unfallversicherung Version 02/2011 
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	Dieses Blatt dient nur Ihrer Information und gibt Ihnen einen kurzen Überblick über die wesentlichen Inhalte Ihrer Versiche
	Dieses Blatt dient nur Ihrer Information und gibt Ihnen einen kurzen Überblick über die wesentlichen Inhalte Ihrer Versiche
	-
	rung. Die vollständigen Informationen finden Sie in Ihren Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag, Versicherungsschein 
	und Versicherungsbedingungen). Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch.

	Um welche Art von Versicherung handelt es sich?
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	Wir bieten Ihnen eine private Unfallversicherung an. Sie sichert ab gegen Risiken durch Unfallverletzungen. 
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	Was ist versichert?
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	Versichert sind Unfälle. Ein Unfall liegt z. B. vor, wenn die versicherte Person sich verletzt, weil sie stolpert, ausrutscht oder stürzt. Dafür können Sie insbesondere zwischen folgenden Leistungsarten wählen:


	Geldleistungen
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	Einmalige Invaliditätsleistung bei dauerhaften Beeinträchtigungen (z.B. Bewegungseinschränkungen);
	-
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	Einmalige Geldleistung im Todesfall;


	9
	9
	9
	9
	 

	Lebenslange Unfallrente bei besonders schweren Beeinträchtigungen;
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	Spitalgeldtagegeld bei Spitalaufenthalten oder ambulanten Operationen;
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	Kostenersatz für Such-, Bergungs- und Rettungseinsätze;
	-
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	Kostenersatz für kosmetische Operationen.


	Dienstleistungen
	9
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	Häusliche Hilfe in der ersten Zeit nach einem Unfall (z.B. Pflege, Menüservice, Haushaltshilfe);
	-



	9
	9
	9
	9
	 

	Professionelles Rehabilitationsmanagement.


	Welche Leistungsarten konkret versichert sind, können Sie den Vertragsunterlagen entnehmen.
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	Die Höhe der Versicherungssummen und der versicherten Leistungen können Sie den Vertragsunterlagen entnehmen.
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	Krankheiten, zum Beispiel: Diabetes, Gelenksarthrose, Schlaganfall;
	-



	8
	8
	8
	8
	 

	Kosten für die ärztliche Heilbehandlung;


	8
	8
	8
	8
	 

	Sachschäden (z.B. Brille, Kleidung).



	Figure
	Gibt es Deckungsbeschränkungen?
	Gibt es Deckungsbeschränkungen?
	Nicht alle denkbaren Fälle sind versichert. Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind zum Beispiel:
	!
	!
	!
	!
	 

	Unfälle durch Drogenkonsum;


	!
	!
	!
	!
	 

	Unfälle bei der vorsätzlichen Begehung einer Straftat;


	!
	!
	!
	!
	 

	Unfälle durch die Teilnahme an Rennveranstaltungen mit Motorfahrzeugen;
	-



	!
	!
	!
	!
	 

	Bandscheibenschäden.


	Wenn Unfallfolgen und Krankheiten zusammentreffen, kann es zu Leistungskürzungen kommen.
	-
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	Wo bin ich versichert?
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	Sie haben weltweit Versicherungsschutz.
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	Welche Verpflichtungen habe ich?
	Welche Verpflichtungen habe ich?
	Es bestehen zum Beispiel folgende Pflichten:
	-
	-
	-
	-
	 

	Sie müssen alle Fragen im Antragsformular wahrheitsgemäß und vollständig beantworten.

	-
	-
	-
	 

	Die Versicherungsprämien müssen Sie rechtzeitig und vollständig bezahlen.

	-
	-
	-
	 

	Sie müssen uns einen Berufswechsel so bald wie möglich anzeigen, damit wir den Vertrag anpassen können.

	-
	-
	-
	 

	Nach einem Unfall müssen Sie sofort einen Arzt aufsuchen und uns über den Unfall informieren.
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	Wann und wie zahle ich?
	Wann und wie zahle ich?
	Die erste Prämie müssen Sie spätestens zwei Wochen nach Erhalt des Versicherungsscheins zahlen. Wann Sie die weiteren Prämien zahlen müssen, ist im Versicherungsschein genannt. 
	Die Prämien sind gemäß der vereinbarten Zahlungsart (Einzug per SEPA-Lastschrift oder Zahlung per Rechnung) und Zahlungsweise zu entrichten. Die Zahlungsweise können Sie ebenfalls Ihrem Versicherungsschein entnehmen. Diese kann, in Abhängigkeit der jeweiligen Annahmerichtlinien, monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich vereinbart werden.
	-
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	Wann beginnt und endet die Deckung?
	Wann beginnt und endet die Deckung?
	Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. 
	Voraussetzung ist, dass Sie die erste Versicherungsprämie gezahlt haben. Anderenfalls beginnt der Versicherungsschutz mit der Zahlung. 
	-

	Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr, verlängert er sich automatisch um jeweils ein weiteres Jahr, außer Sie oder wir haben den Vertrag gekündigt.
	Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von drei Jahren oder mehr, dann können Sie Ihren Vertrag zum Ende des dritten Jahres kündigen.
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	Wie kann ich den Vertrag kündigen?
	Wie kann ich den Vertrag kündigen?
	Sie oder wir können den Vertrag zum Ablauf der zunächst vereinbarten Vertragsdauer und zum Ablauf jedes Verlängerungsjahres kündigen. Die Kündigung muss der jeweiligen Vertragspartei spätestens einen Monat vor dem Ende der Vertragsdauer zugegangen sein. 
	-

	Beträgt die Vertragsdauer mehr als drei Jahre, können Sie als Versicherungsnehmer den Vertrag zum Ende des dritten Versicherungsjahres oder jedes darauffolgenden Jahres kündigen. Die Kündigung muss uns spätestens einen Monat vor der Hauptfälligkeit des Vertrages zugegangen sein. Außerdem können Sie und wir den Versicherungsvertrag unter bestimmten Voraussetzungen vorzeitig kündigen. Das ist zum Beispiel nach einem Schadenfall möglich. Dann endet die Versicherung schon vor Ende der vereinbarten Dauer.
	-
	-



	Stand: März 2023
	Stand: März 2023
	Stand: März 2023
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	Allgemeine Kundeninformation 
	Allgemeine Kundeninformation 
	Sect
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	INFORMATIONEN ZUM VERSICHERER 
	INFORMATIONEN ZUM VERSICHERER 
	Gesellschaftsangaben und ladungsfähige Anschrift 
	Gesellschaftsangaben und ladungsfähige Anschrift 
	Janitos Versicherung AG 
	Rechtsform Aktiengesellschaft Registergericht und -nummer Handelsregister Mannheim / HRB 336562 Steuernummer Ust-ID: DE 814582874 Vorsitzender des Aufsichtsrats Thomas Bischof 
	Vorstand 
	Vorstand 
	Vorstand 
	Frank Bettermann 

	TR
	Emanuel Issagholian Hadani 

	Postanschrift/Hausanschrift 
	Postanschrift/Hausanschrift 
	Postfach 10 41 69 

	TR
	69031 Heidelberg 

	TR
	Im Breitspiel 2-4 

	TR
	69126 Heidelberg 

	Ladungsfähige Anschrift 
	Ladungsfähige Anschrift 
	siehe Postanschrift/Hausanschrift 



	Gothaer Allgemeine Versicherung AG 
	Gothaer Allgemeine Versicherung AG 
	Risikoträger der Wohnmobil- und Wohnwagenversicherung Rechtsform Aktiengesellschaft Registergericht und -nummer Handelsregister Kn / HRB 21433 Steuernummer Ust-ID: DE122786654 Vorsitzender des Aufsichtsrats Prof. Dr. Werner Gg Vorstand Thomas Bischof (Vorsitzender) 
	Dr. Sylvia Eichelberg Harald Ingo Epple Dr. Andreas Eurich Frank Lamsfuß Christian Ritz Oliver Schoeller Alina vom Bruck 
	Postanschrift/Hausanschrift Gothaer Allee 1, 50969 Kn Ladungsfähige Anschrift siehe Postanschrift/Hausanschrift 

	HDI Versicherung AG 
	HDI Versicherung AG 
	Risikoträger und Hersteller der Berufshaftpflichtversicherung 
	Rechtsform Aktiengesellschaft Registergericht und -nummer Handelsregister Hannover / B 58934 Steuernummer Ust-ID: DE 8135966643 Vorsitzender des Aufsichtsrats Dr. Jan-Philipp Ltke Vorstand Dr. Daniel Schulze Lammers 
	(Vorsitzender) Norbert Eickermann Dr. Philipp Horsch Thomas Lr Jens Warkentin 
	Postanschrift/Hausanschrift HDI-Platz 1, 30659 Hannover Ladungsfähige Anschrift siehe Postanschrift/Hausanschrift 

	DEURAG Deutsche Rechtsschutz Versicherung AG 
	DEURAG Deutsche Rechtsschutz Versicherung AG 
	Risikoträger der Rechtsschutzkomponente in der Privathaftpflichtversicherung Best Selection und Premium Rechtsform Aktiengesellschaft Registergericht und -nummer Handelsregister Wiesbaden / HRB 3995 Steuernummer Ust-ID: DE 811344831 Vorsitzender des Aufsichtsrats Fabian Schneider Vorstand Stephan Mielke 
	-

	Markus Spigiel Postanschrift/Hausanschrift Abraham-Lincoln-Str. 3, 65189 Wiesbaden Ladungsfähige Anschrift siehe Postanschrift/Hausanschrift 
	Zusätzliche Informationen: 
	www.janitos.de/phv-rechtsschutz 


	Inter Partner Assistance S.A. Direktion f Deutschland 
	Inter Partner Assistance S.A. Direktion f Deutschland 
	Risikoträger des Online-Schutzes im Rahmen der Hausrat-und 
	Privathaftpflichtversicherung sowie des Produktbausteins JurDrive 
	in der Kraftfahrzeugversicherung Rechtsform Aktiengesellschaft Registergericht und -nummer Handelsregister Kn / HRB 89668 Steuernummer Ust-ID: DE 129274544 Hauptbevollmächtigter Alexander Hofmann Postanschrift/Hausanschrift Colonia-Allee 10-20, 51067 Kn Ladungsfähige Anschrift siehe Postanschrift/Hausanschrift 

	Zuständige Aufsichtsbehde 
	Zuständige Aufsichtsbehde 
	Bundesanstalt f Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
	Bereich Versicherungen Graurheindorfer Str. 108 53117 Bonn 

	Ansprechpartner zur außergerichtlichen Schlichtung 
	Ansprechpartner zur außergerichtlichen Schlichtung 
	Ihre individuelle, persliche und kompetente Beratung ist unser Ziel. Sollten Sie dennoch einmal nicht zufrieden sein, wenden Sie sich bitte an das Beschwerdemanagement der Janitos Versicherung AG. 

	Janitos Versicherung AG 
	Janitos Versicherung AG 
	Beschwerdemanagement Im Breitspiel 2-4 69126 Heidelberg Fon: +49 6221 709 1460 
	Die Janitos Versicherung AG nimmt am außergerichtlichen Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teil. Zuständige Verbraucherschlichtungsstelle ist der: 
	-


	Versicherungsombudsmann e.V. 
	Versicherungsombudsmann e.V. 
	Postfach 08 06 32 10006 Berlin 
	www.versicherungsombudsmann.de 

	OMBUDSMANN Private Kranken- und Pflegeversicherung 
	OMBUDSMANN Private Kranken- und Pflegeversicherung 
	Postfach 06 02 22 10052 Berlin 
	www.pkv-ombudsmann.de 

	Hier knen Sie außergerichtlich Beschwerde einlegen. Hiervon unberrt bleibt Ihre Mlichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten. 
	-




	INFORMATIONEN ZUR VERSICHERUNGSLEISTUNG UND ZUM GESAMTBEITRAG 
	INFORMATIONEN ZUR VERSICHERUNGSLEISTUNG UND ZUM GESAMTBEITRAG 
	Die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung, wie Art, Umfang, Fälligkeit und Erflung der Versicherungsleistungen sowie die Gesamtprämie (Gesamtpreis und eingerechnete Kosten) haben wir Ihnen bereits im Produktinformationsblatt bzw. im Vorschlag zu Ihrer Versicherung genannt. 
	-



	INFORMATIONEN ZUM VERTRAG 
	INFORMATIONEN ZUM VERTRAG 
	INFORMATIONEN ZUM VERTRAG 

	Gtigkeitsdauer von Vorschlägen und sonstigen vorvertraglichen Angaben 
	Gtigkeitsdauer von Vorschlägen und sonstigen vorvertraglichen Angaben 
	Gtigkeitsdauer von Vorschlägen und sonstigen vorvertraglichen Angaben 
	Grundsätzlich haben die Ihnen f den Abschluss eines Versicherungsvertrages zur Verfung gestellten Informationen eine befristete Gtigkeitsdauer. Dies gilt sowohl bei unverbindlichen Werbemaßnahmen (Broschen, Annoncen etc.) als auch bei Vorschlägen und sonstigen Preisangaben. Sofern in den Unterlagen keine Gtigkeitsdauer angegeben ist, halten wir uns an die gemachten Angaben 6 Wochen gebunden. Danach unterbreiten wir gerne einen neuen Vorschlag. 
	-
	-
	-
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	Sect
	Figure


	Bindefrist 
	Bindefrist 
	Bindefrist 
	Sie sind an Ihren Antrag auf Abschluss eines Versicherungsvertrages einen Monat gebunden. 
	Zustandekommen des Vertrags 
	Grundsätzlich kommt der Versicherungsvertrag durch Ihre und unsere inhaltlich ereinstimmende Vertragserklärungen (Willenserklärungen) zustande, wenn Sie Ihre Vertragserklärung nicht innerhalb von zwei Wochen widerrufen. 
	Laufzeit des Vertrages 
	Die Vertragsdauer entnehmen Sie dem Produktinformationsblatt bzw. dem Vorschlag zu Ihrer Versicherung. 
	Beendigung des Vertrages 
	Einzelheiten entnehmen Sie dem Produktinformationsblatt und den Versicherungsbedingungen. 
	Vertragssprache 
	Sämtliche das Vertragsverhältnis betreffende Informationen und 
	Kommunikation finden in deutscher Sprache statt. 

	Anwendbares Recht 
	Anwendbares Recht 
	Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

	Gerichtsstand 
	Gerichtsstand 
	Ansprhe aus dem Versicherungsvertrag knen vor dem zuständigen Gericht Ihres Wohnortes geltend gemacht werden. 



	WIDERRUFSBELEHRUNG 
	WIDERRUFSBELEHRUNG 
	WIDERRUFSBELEHRUNG 
	ABSCHNITT 1: WIDERRUFSRECHT, WIDERRUFSFOLGEN UND BESONDERE HINWEISE 
	Widerrufsrecht 
	Widerrufsrecht 
	Sie knen Ihre Vertragserklärung innerhalb einer Frist von 14 Tagen ohne Angabe von Grden in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. 
	Die Widerrufsfrist beginnt, nachdem Ihnen der Versicherungsschein sowie die Vertragsbestimmungen, einschließlich der f das Vertragsverhältnis geltenden allgemeinen Versicherungsbedingungen, diese wiederum einschließlich der Tarifbestimmungen, diese Belehrung, das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten und weiteren in Abschnitt 2 aufgefrten Informationen jeweils in Textform zugegangen sind. 
	-


	Zur Wahrung der Widerrufsfrist gent die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. 
	Zur Wahrung der Widerrufsfrist gent die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. 
	Der Widerruf ist zu richten an: Janitos Versicherung AG Im Breitspiel 2-4, 69126 Heidelberg E-Mail: 
	Versicherung@Janitos.de 

	Einen Widerruf zur Berufshaftpflichtversicherung können Sie auch an den Hersteller und Risikoträger der Berufshaftpflichtversicherung 
	richten: HDI Versicherung AG, HDI Platz 1, 30659 Hannover E-Mail: 
	ZFPBVertragsservice@hdi.de 


	Widerrufsfolgen 
	Widerrufsfolgen 
	Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, darf der Versicherer in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich um einen Betrag aus Anzahl der Tage, an denen Versicherungsschutz bestanden hat, multipliziert mit 1/360
	-
	-
	-

	Haben Sie Ihr Widerrufsrecht hinsichtlich des Versicherungsvertrages wirksam ausget, so sind Sie auch an einen mit dem Versicherungsvertrag zusammenhängenden Vertrag nicht mehr gebunden. Ein zusammenhängender Vertrag liegt vor, wenn er einen Bezug zu dem widerrufenen Vertrag aufweist und eine Dienstleistung des Versicherers oder eines Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen dem Dritten und dem Versicherer betrifft. Eine Vertragsstrafe darf weder vereinbart noch verlangt werden. 
	-
	-
	-



	Besondere Hinweise 
	Besondere Hinweise 
	Besondere Hinweise 
	Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch vom Versicherer vollständig erflt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausget haben. Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen mit einer Laufzeit von weniger als einem Monat. Soweit 
	eine vorläufige Deckung erteilt wurde, endet diese mit dem Zugang des 
	Widerrufs bei uns. 
	ABSCHNITT 2: AUFLISTUNG DER FÜR DEN FRISTBEGINN ERFORDERLICHEN WEITEREN INFORMATIONEN 
	Hinsichtlich der in Abschnitt 1 Satz 2 genannten weiteren Informationen 
	werden die Informationspflichten im Folgenden im Einzelnen aufgeführt: 

	Informationspflichten bei allen Versicherungszweigen 
	Informationspflichten bei allen Versicherungszweigen 
	Informationspflichten bei allen Versicherungszweigen 
	Der Versicherer hat Ihnen folgende Informationen zur Verfung zu stellen:
	 1.
	 1.
	 1.
	 Identität des Versicherers: Versicherer ist die Janitos Versicherung AG in der Rechtsform der Aktiengesellschaft mit Sitz in Heidelberg, Amtsgericht Mannheim HRB 336562. Die Anschrift der Hauptverwaltung lautet: Im Breitspiel 2-4, 69126 Heidelberg. 

	2.
	2.
	 Identität eines Vertreters des Versicherers innerhalb der EU: Entfällt 

	3.
	3.
	 Ladungsfähige Anschrift des Versicherers: Die f die Geschäftsbeziehung zwischen Ihnen und uns maßgebliche Anschrift lautet: Janitos Versicherung AG, Im Breitspiel 2-4, 69126 Heidelberg. Die Janitos Versicherung AG wird vertreten durch den Vorstand. 
	-


	4.
	4.
	 Hauptgeschäftstätigkeit und zuständige Aufsichtsbehde: Die Janitos Versicherung AG ist durch die Bundesanstalt f Finanzdienstleistungsaufsicht zum Betrieb von Haftpflicht-, Unfall-, Kraftfahrt- und Sachversicherungen zugelassen. Die zuständige Aufsichtsbehde ist die Bundesanstalt f Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn. 
	-
	-


	5.
	5.
	 Garantie-/Sicherungsfonds: Entfällt 

	6. 
	6. 
	Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung: a) F die Versicherung(en) gelten die beigeften, f die jeweiligen Tarife gtigen Versicherungsbedingungen. 
	-



	b) Art, Umfang und Fälligkeit der Leistung des Versicherers Art, Umfang und Fälligkeit der Versicherungsleistung ergeben sich aus den Versicherungsbedingungen in Verbindung mit diesem Angebot/Versicherungsschein. 
	-

	7.
	7.
	7.
	 Gesamtpreis der Versicherung: Den Gesamtpreis (einschließlich Versicherungssteuer) f die Versicherung(en) knen Sie dem Angebot/Versicherungsschein entnehmen. 
	-
	-


	8. 
	8. 
	Steuern, Gebren oder Kosten: Zusätzliche Gebren oder Kosten f die Antragsbearbeitung werden nicht erhoben. Vermittler sind nicht berechtigt, von Ihnen irgendwelche besonderen Gebren oder Kosten f die Aufnahme des Antrages zu erheben. 

	9.
	9.
	 Einzelheiten zur Prämienzahlung: Je nach Vereinbarung werden die Prämien entweder durchlaufende Zahlungen monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich oder als Einmalprämie im Vorausgezahlt. Entsprechend der Vereinbarung er die zeitliche Bemessung der Prämien umfasst die Versicherungsperiode einen Monat, ein Vierteljahr, ein halbes Jahr oder ein Jahr. 
	-
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	Sect
	Figure
	Bei einer Einmalprämie ist die Versicherungsperiode die vereinbarte Vertragsdauer, jedoch hhstens ein Jahr. Die Prämien werden zu Beginn einer jeden Versicherungsperiode fällig. Die erste oder einmalige Prämie wird zwei Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins fällig, jedoch nicht vor dem im Versicherungsvertrag vereinbarten Versicherungsbeginn. Sie haben diese Prämie dann unverzlich (d. h. spätestens innerhalb zwei Wochen) zu zahlen. Alle weiteren Prämien (Folgeprämien) werden jeweils zum vereinbarten F
	-

	10.
	10.
	10.
	 Befristung der Gtigkeitsdauer der zur Verfung gestellten Informationen: Wir halten uns ab dem Ausfertigungsdatum der Angebotsunterlagen 6 Wochen an das Angebot – einschließlich der angegebenen Versicherungsprämie – gebunden. 
	-
	-


	11.
	11.
	 Finanzdienstleistung mit Bezug auf speziell risikobehaftete Finanzinstrumente: Entfällt 
	-


	12. 
	12. 
	Zu-Stande-Kommen des Vertrages: Sie knen unser Vertragsangebot innerhalb von 6 Wochen ab Ausfertigungsdatum annehmen. Wenn die Annahmeerklärung innerhalb der Frist und ohne Zusätze/Abweichungen erfolgt, kommt der Vertrag mit Zugang der Erklärung bei uns zu Stande. Unter der Voraussetzung der rechtzeitigen Prämienzahlung (s. hierzu Nr. 


	9) besteht dann von dem im Versicherungsschein bezeichneten Tag des Versicherungsbeginns an Versicherungsschutz. 
	13. Widerrufsbelehrung: Widerrufsrecht Sie knen Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Grden in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes in 
	-

	Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der VVG-Informationspflichtenverordnung 
	und diese Belehrung jeweils in Textform erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist gent die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an die: 
	Janitos Versicherung AG Im Breitspiel 2-4, 69126 Heidelberg Fax: +49 6221 709 1001 E-Mail: 
	Versicherung@janitos.de 

	Einen Widerruf zur Berufshaftpflichtversicherung können Sie auch an den Hersteller und Risikoträger der Berufshaftpflichtversicherung richten: 
	HDI Versicherung AG HDI Platz 1, 30659 Hannover E-Mail: 
	ZFPBVertragsservice@hdi.de 

	Widerrufsfolgen: Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz, und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, dfen wir in diesem Fall einbehalten. Der uns zustehende Betrag errechnet sich je nach Zahlungsweise der Prämie wie folgt: 
	-
	-

	a)
	a)
	a)
	 bei vereinbarter jährlicher Zahlungsweise: die Anzahl der Tage ab Vertragsbeginn bis zum Zugang des Widerrufs multipliziert mit 1/360 der Jahresprämie; 

	b)
	b)
	 bei vereinbarter halbjährlicher Zahlungsweise: die Anzahl der Tage ab Vertragsbeginn bis zum Zugang des Widerrufs multipliziert mit 1/180 der Halbjahresprämie; 

	c) 
	c) 
	bei vereinbarter vierteljährlicher Zahlungsweise: Vierteljahresprämie; 


	d) bei der Anzahl der Tage ab Vertragsbeginn bis zum Zugang des Widerrufs multipliziert mit 1/90 der vereinbarten monatlicher Zahlungsweise: die Anzahl der Tage ab Vertragsbeginn bis zum Zugang des Widerrufs multipliziert mit 1/30 der Monatsprämie. Basis f die Berechnung ist die im Versicherungsschein gemäß der vereinbarten Zahlungsweise ausgewiesene Prämie. Die Erstattung zurkzuzahlender Beträge erfolgt unverzlich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem 
	-
	-

	Besondere Hinweise Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns vollständig erflt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausget haben. 
	14.
	14.
	14.
	 Laufzeit: Die vereinbarte Laufzeit der Versicherung(en) ergibt sich aus diesem Angebot/Versicherungsschein. Bei Verträgen mit einer Laufzeit von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag mit Ablauf der Vertragslaufzeit stillschweigend jeweils von Jahr zu Jahr, wenn nicht vor dem jeweiligen Ablauf der anderen Partei eine Kdigung in Textform zugegangen ist. 

	15. 
	15. 
	Angaben zur Vertragsbeendigung: Sie knen den Vertrag zum Ende der vereinbarten Dauer unter Einhaltung der vereinbarten Kdigungsfrist in Textform kdigen. Weitere außerordentliche Kdigungsmlichkeiten f Sie (z. B. nach einem Schadensfall oder wegen einer Erhung der Prämien) bzw. f uns (z. B. wegen Verzuges mit der Prämienzahlung) sowie sonstige Beendigungsgrde (z. B. Wegfall des versicherten Risikos) sind in den einzelnen Versicherungsbedingungen geregelt. 
	-


	16. 
	16. 
	Vorvertraglich anwendbares Recht anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union: Entfällt 
	-


	17.
	17.
	 Anwendbares Recht: Es findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. 
	-


	18.
	18.
	 Sprache: Die Vertragsbedingungen und die hier unter den Nummern 1 bis 20 gegebenen Informationen sind in deutscher Sprache verfasst. Auch die Kommunikation während der Laufzeit dieser Versicherung(en) erfolgt in Deutsch. 

	19.
	19.
	 Versicherungsombudsmann: Die Janitos Versicherung AG nimmt am außergerichtlichen Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teil. Zuständige Verbraucherschlichtungsstelle ist der: Versicherungsombudsmann e. V. Postfach 08 06 32, 10006 Berlin 
	-
	www.versicherungsombudsmann.de 



	OMBUDSMANN Private Kranken- und Pflegeversicherung 
	Postfach 06 02 22, 10052 Berlin 
	www.pkv-ombudsmann.de 

	Hier knen Sie außergerichtlich Beschwerde eingelegen. Hiervon unberrt bleibt Ihre Mlichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten. 
	-

	20. Beschwerdemlichkeit bei der Aufsichtsbehde: Eine Beschwerde kann auch gerichtet werden an: 
	Bundesanstalt f Finanzdienstleistungsaufsicht Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn 
	Die Finanzmarktaufsicht (FMA) Otto-Wagner-Platz 5, A-1090 Wien 
	ENDE DER WIDERRUFSBELEHRUNG 
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	Datenschutz-Informationsblatt 
	Datenschutz-Informationsblatt 
	Sect
	Figure
	Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie er die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die Janitos Versicherung AG und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte. 
	-

	VERANTWORTLICHER FÜR DIE DATENVERARBEITUNG 
	VERANTWORTLICHER FÜR DIE DATENVERARBEITUNG 
	Janitos Versicherung AG 
	Im Breitspiel 2-4, Office Port II 
	69126 Heidelberg Telefon: +49 6221 709 1000 Fax: +49 6221 709 1001 E-Mail: 
	versicherung@janitos.de 

	Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post unter der o.g. Adresse mit dem Zusatz – Datenschutzbeauftragter – oder per E-Mail unter: 
	datenschutzbeauftragter@janitos.de 


	ZWECKE UND RECHTSGRUNDLAGEN DER DATENVERARBEITUNG 
	ZWECKE UND RECHTSGRUNDLAGEN DER DATENVERARBEITUNG 
	Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), der datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze. Darer hinaus hat sich unser Unternehmen auf die „Verhaltensregeln f den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die deutsche 
	-
	-

	Versicherungswirtschaft“ verpflichtet, die die oben genannten Gesetze für 
	die Versicherungswirtschaft präzisieren. Diese knen Sie im Internet unter 
	https://www.janitos.de/datenschutz abrufen. 

	Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benigen wir die von Ihnen hierbei gemachten Angaben f den Abschluss des Vertrages und zur Einschätzung des von uns zu ernehmenden Risikos. Kommt der Versicherungsvertrag zustande, verarbeiten wir diese Daten zur Durchfrung des Vertragsverhältnisses, z. B. zur Policierung oder Rechnungsstellung. Angaben zum Schaden benigen wir etwa, um pren zu knen, ob ein Versicherungsfall eingetreten und wie hoch der Schaden ist. 
	-
	-

	Der Abschluss, die Durchfrung des Versicherungsvertrages bzw. eine Entscheidung er geltend gemachte Ansprhe oder die Bearbeitung eines Schadenfalls ist ohne die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht mlich. 
	Darer hinaus benigen wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erstellung von versicherungsspezifischen Statistiken, z. B. für die Entwicklung neuer Tarife oder zur Erflung aufsichtsrechtlicher Vorgaben. Die Daten nutzen wir f eine Betrachtung der gesamten Kundenbeziehung, beispielsweise zur Beratung hinsichtlich einer Vertragsanpassung, -ergänzung, f Kulanzentscheidungen oder f umfassende Auskunftserteilungen. 
	-
	-
	-

	Rechtsgrundlage f diese Verarbeitungen personenbezogener Daten f vorvertragliche und vertragliche Zwecke ist Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO. Soweit daf besondere Kategorien personenbezogener Daten (z. B. Ihre Gesundheitsdaten bei Abschluss eines Kranken- oder Unfallversicherungsvertrages) erforderlich sind, holen wir Ihre Einwilligung nach Art. 9 Abs. 2 a) i. V. 
	-
	-

	m. Art. 7 DSGVO ein. Erstellen wir Statistiken mit diesen Datenkategorien, erfolgt dies auf Grundlage von Art. 9 Abs. 2 j) DSGVO i. V. m. § 27 BDSG. 
	Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von uns oder von Dritten zu wahren (Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO). Dies kann insbesondere erforderlich sein: 
	• 
	• 
	• 
	zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs, 

	• 
	• 
	zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, insbesonderenutzen wir Datenanalysen und –recherchen (auch in fentlich zugänglichen Quellen) zur Erkennung von Hinweisen, die auf Versicherungsmissbrauch hindeuten knen. 
	-
	-



	Darer hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erf
	-

	lung gesetzlicher Verpflichtungen wie z. B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben, handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten oder unserer Beratungspflicht. Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen in diesem 
	-

	Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen i. V. m. Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO. 
	Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten f einen oben nicht genannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen darer zuvor informieren. 
	-



	KATEGORIEN VON EMPFÄNGERN DER PERSONENBEZOGENEN DATEN 
	KATEGORIEN VON EMPFÄNGERN DER PERSONENBEZOGENEN DATEN 
	KATEGORIEN VON EMPFÄNGERN DER PERSONENBEZOGENEN DATEN 
	Rkversicherer: 
	Rkversicherer: 
	Von uns ernommene Risiken versichern wir bei speziellen Versicherungsunternehmen (Rkversicherer). Daf kann es erforderlich sein, Ihre Vertrags- und ggf. Schadendaten an einen Rkversicherer zu ermitteln, damit dieser sich ein eigenes Bild er das Risiko oder den Versicherungsfall machen kann. Darer hinaus ist es mlich, dass der Rkversicherer unser Unternehmen aufgrund seiner besonderen Sachkunde bei der Risiko- oder Leistungsprung sowie bei der Bewertung von Verfahrensabläufen unterstzt. Wir ermitteln Ihre Da
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	Vermittler: 
	Vermittler: 
	Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsverträge von einem Vermittler betreut werden, verarbeitet Ihr Vermittler die zum Abschluss und zur Durchfrung des Vertrages benigten Antrags-, Vertrags- und Schadendaten. Auch ermittelt unser Unternehmen diese Daten an die Sie betreuenden Vermittler, soweit diese die Informationen zu Ihrer Betreuung und Beratung in Ihren Versicherungsangelegenheiten benigen. 
	-
	-
	-


	Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe: 
	Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe: 
	Spezialisierte Unternehmen bzw. Bereiche unserer Unternehmensgruppe nehmen bestimmte Datenverarbeitungsaufgaben f die in der Gruppe verbundenen Unternehmen zentral wahr. In unserer Dienstleisterliste finden Sie die Unternehmen, die an einer zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmen. Die Dienstleisterliste knen Sie in der jeweils aktuellen Verentnehmen. 
	-
	-
	sion auf unserer Internetseite unter https://www.janitos.de/datenschutz 



	Externe Dienstleister: 
	Externe Dienstleister: 
	Externe Dienstleister: 
	Wir bedienen uns zur Erflung unserer vertraglichen und gesetzlichen 
	Pflichten zum Teil externer Auftragnehmer und Dienstleister. 

	Stand: Januar 2026 Das Datenschutz-Informationsblatt wird laufend aktualisiert. Die aktuellste Fassung finden Sie unter janitos.de/datenschutz Seite 1/2 
	Sect
	Figure
	Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer und Dienstleister, zu denen nicht nur vorergehende Geschäftsbeziehungen bestehen, knen Sie der Übersicht im Anhang sowie in der jeweils aktuellen Verentnehmen. 
	-
	-
	sion auf unserer Internetseite unter https://www.janitos.de/datenschutz 



	Weitere Empfänger: 
	Weitere Empfänger: 
	Darer hinaus knen wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere Empfänger ermitteln, wie etwa an Behden zur Erflung gesetzlicher 
	Mitteilungspflichten (z. B. Sozialversicherungsträger, Finanzbehörden 
	oder Strafverfolgungsbehden). 


	DAUER DER DATENSPEICHERUNG 
	DAUER DER DATENSPEICHERUNG 
	DAUER DER DATENSPEICHERUNG 
	Wir lchen Ihre personenbezogenen Daten sobald sie f die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann es vorkommen, dass personenbezogene Daten f die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprhe gegen unser Unternehmen geltend gemacht werden knen (gesetzliche Verjährungsfrist von drei oder bis zu dreißig Jahren). Zudem speichern wir Ihre personenbezogenen Daten, soweit wir dazu gesetzlich 
	-

	verpflichtet sind. Entsprechende Nachweis- und Aufbewahrungspflichten 
	ergeben sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung und dem Geldwäschegesetz. Die Speicherfristen betragen danach bis zu zehn Jahren. 
	-
	-


	BETROFFENENRECHTE 
	BETROFFENENRECHTE 
	Sie können unter der o. g. Adresse Auskunft über die zu Ihrer Person 
	gespeicherten Daten verlangen. Darer hinaus knen Sie unter bestimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder die Lchung Ihrer Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zustehen. 
	-
	-


	WIDERSPRUCHSRECHT 
	WIDERSPRUCHSRECHT 
	Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
	Daten zu Zwecken der Direktwerbung zu widersprechen. 
	Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, 
	knen Sie dieser Verarbeitung widersprechen, wenn sich aus Ihrer 
	besonderen Situation Grde ergeben, die gegen die Datenverarbei 
	tung sprechen. 

	Sect
	H5
	P
	HyphenSpan

	BESCHWERDERECHT Sie haben die Mlichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben genann-ten Datenschutzbeauftragten oder an eine Datenschutzaufsichtsbehde zu wenden. Die f uns zuständige Datenschutzaufsichtsbehde ist: Landesbeauftragte f den Datenschutz und die Informationsfreiheit Heilbronner Straße 3570191 Stuttgart

	HINWEIS- UND INFORMATIONSSYSTEM DER VERSICHERUNGSWIRTSCHAFT 
	HINWEIS- UND INFORMATIONSSYSTEM DER VERSICHERUNGSWIRTSCHAFT 
	Die Versicherungswirtschaft nutzt das Hinweis- und Informationssystem (HIS) der Besurance HIS GmbH zur Unterstzung der Risikobeurteilung im Antragsfall, zur Sachverhaltsaufklärung bei der Leistungsprung sowie bei der Bekämpfung von Versicherungsmissbrauch. Daf ist ein Austausch bestimmter personenbezogener Daten mit dem HIS erforderlich. Im Rahmen der Schadenbearbeitung knen Daten zum Versicherungs
	-
	-
	-

	objekt (Fahrzeugidentifikationsdaten oder Adresse des Gebäudes) sowie Angaben zu Ihrer Person (Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, frühere Anschriften) an die Besurance HIS GmbH ermittelt (HIS-Anfrage) werden. Die Besurance HIS GmbH erprt anhand dieser Daten, ob zu 
	-

	Ihrer Person und/oder zu Ihrem Versicherungsobjekt im „Hinweis- und 
	Informationssystem der Versicherungswirtschaft“ (HIS) Informationen gespeichert sind, die auf ein erhtes Risiko oder Unregelmäßigkeiten in einem Versicherungsfall hindeuten knen. Solche Informationen knen nur aufgrund einer freren Meldung eines Versicherungsunternehmens an das HIS vorliegen (HIS-Einmeldung), er die Sie ggf. von dem einmeldenden Versicherungsunternehmen gesondert informiert worden sind. Daten, die aufgrund einer HIS-Einmeldung im HIS gespeichert sind, werden von der Besurance HIS GmbH an uns
	-
	-
	-

	rungsunternehmen, übermittelt. Nähere Informationen zum HIS finden 
	Sie auf folgenden Internetseiten: www.besurance-his.de  
	Sie auf folgenden Internetseiten: www.besurance-his.de  


	DATENAUSTAUSCH MIT IHREM FRÜHEREN VERSICHERER 
	DATENAUSTAUSCH MIT IHREM FRÜHEREN VERSICHERER 
	Um Ihre Angaben bei Abschluss des Versicherungsvertrages (z. B. zur Mitnahme eines Schadensfreiheitsrabattes in der Kfz-Haftpflichtversicherung) bzw. Ihre Angaben bei Eintritt des Versicherungsfalls erpren und bei Bedarf ergänzen zu knen, kann im daf erforderlichen Umfang ein Austausch von personenbezogenen Daten mit dem von Ihnen im Antrag benannten freren Versicherer erfolgen. 
	-


	BONITÄTSAUSKÜNFTE 
	BONITÄTSAUSKÜNFTE 
	Soweit es zur Wahrung unserer berechtigten Interessen notwendig ist, fragen wir bei einer Auskunftei (z.B. SCHUFA Holding AG, infoscore Consumer Data GmbH) Informationen zur Beurteilung Ihres allgemeinen Zahlungsverhaltens ab. 
	-



	DATENÜBERMITTLUNG IN EIN DRITTLAND 
	DATENÜBERMITTLUNG IN EIN DRITTLAND 
	DATENÜBERMITTLUNG IN EIN DRITTLAND 
	Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) ermitteln, erfolgt die Übermittlung nur, soweit dem Drittland durch die EU-Kommission ein angemessenes Datenschutzniveau bestätigt wurde oder andere angemessene Datenschutzgarantien (z. B. verbindliche unternehmensinterne Datenschutzvorschriften oder EU-Standardvertragsklauseln) vorhanden sind. 
	-
	-
	-


	Stand: Januar 2026 Das Datenschutz-Informationsblatt wird laufend aktualisiert. Die aktuellste Fassung finden Sie unter janitos.de/datenschutz Seite 2/2 
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	Die Versicherungsdauer 
	Die Versicherungsdauer 
	1. Wann beginnt und wann endet der Vertrag? 
	Die Versicherungsprämie 
	2. Was müssen Sie bei der Prämienzahlung beachten? 
	3. Prämienanpassungsklausel 
	Weitere Bestimmungen 
	4. Wie sind die Rechtsverhältnisse der am Vertrag beteiligten Personen zueinander? 
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	Sie als Versicherungsnehmer sind unser Vertragspartner. 
	Versicherte Person können Sie oder jemand anderer sein. 
	Wir als Versicherer erbringen die vertraglich vereinbarten Leistungen. 
	Die Versicherungsdauer  
	1.  Wann beginnt und wann endet der Vertrag? 
	1.1.  Beginn des Versicherungsschutzes 
	Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein ange-gebenen Zeitpunkt, wenn Sie die erste Prämie unverzüglich nach Fällig-keit im Sinne von Ziffer 
	Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein ange-gebenen Zeitpunkt, wenn Sie die erste Prämie unverzüglich nach Fällig-keit im Sinne von Ziffer 
	2.3
	2.3

	 der Allgemeinen Bedingungen zahlen. 

	1.2.  Dauer und Ende des Vertrages 
	Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit abge-schlossen.  
	a) Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht Ihnen oder uns spätes-tens einen Monat vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjah-res eine Kündigung zugegangen ist.  
	a) Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht Ihnen oder uns spätes-tens einen Monat vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjah-res eine Kündigung zugegangen ist.  
	a) Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht Ihnen oder uns spätes-tens einen Monat vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjah-res eine Kündigung zugegangen ist.  

	b) Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.  
	b) Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.  

	c) Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren können Sie den Vertrag schon zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauf fol-genden Jahres kündigen; die Kündigung muss uns spätestens einen  Monat vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugegan-gen sein.  
	c) Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren können Sie den Vertrag schon zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauf fol-genden Jahres kündigen; die Kündigung muss uns spätestens einen  Monat vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugegan-gen sein.  

	d) Die Kündigung kann auf einzelne versicherte Personen oder einzel-ne Leistungsarten beschränkt werden. 
	d) Die Kündigung kann auf einzelne versicherte Personen oder einzel-ne Leistungsarten beschränkt werden. 


	1.3.  Kündigung nach Versicherungsfall 
	a) Den Vertrag können Sie oder wir durch Kündigung beenden, wenn wir eine Leistung erbracht oder Sie gegen uns Klage auf eine Leis-tung erhoben haben. Die Kündigung kann auf die betroffene versi-cherte Person oder die betroffene Leistungsart beschränkt werden. 
	a) Den Vertrag können Sie oder wir durch Kündigung beenden, wenn wir eine Leistung erbracht oder Sie gegen uns Klage auf eine Leis-tung erhoben haben. Die Kündigung kann auf die betroffene versi-cherte Person oder die betroffene Leistungsart beschränkt werden. 
	a) Den Vertrag können Sie oder wir durch Kündigung beenden, wenn wir eine Leistung erbracht oder Sie gegen uns Klage auf eine Leis-tung erhoben haben. Die Kündigung kann auf die betroffene versi-cherte Person oder die betroffene Leistungsart beschränkt werden. 

	b) Die Kündigung muss Ihnen oder uns spätestens einen Monat nach Leistung oder – im Falle eines Rechtsstreits – nach Klagerücknah-me, Anerkenntnis, Vergleich oder Rechtskraft des Urteils in Textform zugegangen sein.  
	b) Die Kündigung muss Ihnen oder uns spätestens einen Monat nach Leistung oder – im Falle eines Rechtsstreits – nach Klagerücknah-me, Anerkenntnis, Vergleich oder Rechtskraft des Urteils in Textform zugegangen sein.  

	c) Kündigen Sie, wird Ihre Kündigung sofort nach ihrem Zugang bei uns wirksam. Sie können jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu jedem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ablauf des Versi-cherungsjahres, wirksam wird.  
	c) Kündigen Sie, wird Ihre Kündigung sofort nach ihrem Zugang bei uns wirksam. Sie können jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu jedem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ablauf des Versi-cherungsjahres, wirksam wird.  

	d) Eine Kündigung durch uns wird einen Monat nach ihrem Zugang bei Ihnen wirksam.  
	d) Eine Kündigung durch uns wird einen Monat nach ihrem Zugang bei Ihnen wirksam.  


	1.4.  Ruhen des Versicherungsschutzes bei militärischen  Einsätzen 
	Der Versicherungsschutz tritt für die versicherte Person außer Kraft, sobald sie Dienst in einer militärischen oder ähnlichen Formation leistet, die an einem Krieg oder kriegsmäßigen Einsatz zwischen den Ländern China, Deutschland, Österreich, Frankreich, Großbritannien, Japan, Russland oder USA beteiligt ist. Der Versicherungsschutz lebt wieder auf, sobald uns Ihre Anzeige über die Beendigung des Dienstes zugegangen ist. 
	1.5.  Versicherungsjahr 
	Das Versicherungsjahr erstreckt sich über einen Zeitraum von zwölf Monaten. Besteht die vereinbarte Vertragsdauer jedoch nicht aus ganzen Jahren, wird das erste Versicherungsjahr entsprechend verkürzt. Die folgenden Versicherungsjahre bis zum vereinbarten Vertragsablauf sind jeweils ganze Jahre. 
	Die Versicherungsprämie 
	2.  Was müssen Sie bei der Prämienzahlung beach-ten?  
	Was geschieht, wenn Sie eine Prämie nicht rechtzeitig zahlen?  
	2.1.  Prämienzahlung 
	Die Prämien können je nach Vereinbarung durch Monats-, Vierteljahres-, Halbjahres- oder Jahresprämien entrichtet werden. Die Versicherungspe-riode umfasst bei Monatsprämien einen Monat, bei Vierteljahresprämien ein Vierteljahr, bei Halbjahresprämien ein Halbjahr und bei Jahresprämien ein Jahr. 
	2.2.  Versicherungssteuer 
	Die in Rechnung gestellte Prämie enthält die Versicherungssteuer, die Sie in der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten haben.  
	2.3.  Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung der ersten  oder einmaligen Prämie 
	2.3.1. Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung 
	Die erste Prämie wird unverzüglich nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins fällig.  
	2.3.2. Späterer Beginn des Versicherungsschutzes 
	Zahlen Sie die erste oder einmalige Prämie nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt, sofern Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechts-folge aufmerksam gemacht wurden. Das gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben. 
	2.3.3. Rücktritt 
	Zahlen Sie die erste oder einmalige Prämie nicht rechtzeitig, können wir vom Vertrag zurücktreten, solange die Prämie nicht gezahlt ist. Wir kön-
	nen nicht zurücktreten, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben.  
	2.4.  Zahlung und die Folgen verspäteter Zahlung der  Folgeprämie 
	2.4.1. Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung 
	Die Folgeprämien werden zu dem jeweils vereinbarten Zeitpunkt fällig.  
	2.4.2. Verzug 
	a) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, geraten Sie ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass Sie die verspätete Zahlung nicht zu vertreten haben.  
	a) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, geraten Sie ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass Sie die verspätete Zahlung nicht zu vertreten haben.  
	a) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, geraten Sie ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass Sie die verspätete Zahlung nicht zu vertreten haben.  

	b) Wir werden Sie auf Ihre Kosten in Textform zur Zahlung auffordern und Ihnen eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen setzen. Diese Fristsetzung ist nur wirksam, wenn wir darin die rückständigen Beträge der Prämie sowie die Zinsen und Kosten im Einzelnen bezif-fern und die Rechtsfolgen angeben, die nach den Ziffern 
	b) Wir werden Sie auf Ihre Kosten in Textform zur Zahlung auffordern und Ihnen eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen setzen. Diese Fristsetzung ist nur wirksam, wenn wir darin die rückständigen Beträge der Prämie sowie die Zinsen und Kosten im Einzelnen bezif-fern und die Rechtsfolgen angeben, die nach den Ziffern 
	b) Wir werden Sie auf Ihre Kosten in Textform zur Zahlung auffordern und Ihnen eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen setzen. Diese Fristsetzung ist nur wirksam, wenn wir darin die rückständigen Beträge der Prämie sowie die Zinsen und Kosten im Einzelnen bezif-fern und die Rechtsfolgen angeben, die nach den Ziffern 
	2.4.3
	2.4.3

	 und 
	2.4.4
	2.4.4

	 der Allgemeinen Bedingungen mit dem Fristablauf verbunden sind.  


	c) Wir sind berechtigt, Ersatz des uns durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.  
	c) Wir sind berechtigt, Ersatz des uns durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.  


	2.4.3. Kein Versicherungsschutz 
	Sind Sie nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn Sie mit der Zahlungsaufforderung nach Ziffer 
	Sind Sie nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn Sie mit der Zahlungsaufforderung nach Ziffer 
	2.4.2
	2.4.2

	 b) der Allgemei-nen Bedingungen darauf hingewiesen wurden.  

	2.4.4. Kündigung 
	a) Sind Sie nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, können wir den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündi-gen, wenn wir Sie mit der Zahlungsaufforderung nach Ziffer 
	a) Sind Sie nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, können wir den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündi-gen, wenn wir Sie mit der Zahlungsaufforderung nach Ziffer 
	a) Sind Sie nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, können wir den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündi-gen, wenn wir Sie mit der Zahlungsaufforderung nach Ziffer 
	a) Sind Sie nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, können wir den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündi-gen, wenn wir Sie mit der Zahlungsaufforderung nach Ziffer 
	2.4.2
	2.4.2

	 b) der Allgemeinen Bedingungen darauf hingewiesen haben.  


	b) Haben wir gekündigt, und zahlen Sie danach innerhalb eines Monats die angemahnte Prämie, besteht der Vertrag fort. Für Versiche-rungsfälle, die zwischen dem Zugang der Kündigung und der Zah-lung eingetreten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz.  
	b) Haben wir gekündigt, und zahlen Sie danach innerhalb eines Monats die angemahnte Prämie, besteht der Vertrag fort. Für Versiche-rungsfälle, die zwischen dem Zugang der Kündigung und der Zah-lung eingetreten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz.  


	2.5.  Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschrift-  ermächtigung 
	a) Ist die Einziehung der Prämie von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn die Prämie zu dem Fälligkeitstag ein-gezogen werden kann und Sie einer berechtigten Einziehung nicht widersprechen.  
	a) Ist die Einziehung der Prämie von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn die Prämie zu dem Fälligkeitstag ein-gezogen werden kann und Sie einer berechtigten Einziehung nicht widersprechen.  
	a) Ist die Einziehung der Prämie von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn die Prämie zu dem Fälligkeitstag ein-gezogen werden kann und Sie einer berechtigten Einziehung nicht widersprechen.  

	b) Konnte die fällige Prämie ohne Ihr Verschulden von uns nicht einge-zogen werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach unserer in Textform abgegebenen Zahlungsauf-forderung erfolgt.  
	b) Konnte die fällige Prämie ohne Ihr Verschulden von uns nicht einge-zogen werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach unserer in Textform abgegebenen Zahlungsauf-forderung erfolgt.  

	c) Kann die fällige Prämie nicht eingezogen werden, weil Sie die Einzugsermächtigung widerrufen haben, oder haben Sie aus ande-ren Gründen zu vertreten, dass die Prämie wiederholt nicht eingezo-gen werden kann, sind wir berechtigt, künftig Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. Sie sind zur Übermittlung der Prämie erst verpflichtet, wenn Sie von uns hierzu in Textform aufge-fordert worden sind.  
	c) Kann die fällige Prämie nicht eingezogen werden, weil Sie die Einzugsermächtigung widerrufen haben, oder haben Sie aus ande-ren Gründen zu vertreten, dass die Prämie wiederholt nicht eingezo-gen werden kann, sind wir berechtigt, künftig Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. Sie sind zur Übermittlung der Prämie erst verpflichtet, wenn Sie von uns hierzu in Textform aufge-fordert worden sind.  


	2.6.  Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 
	Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages haben wir, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil der Prämie, die dem Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz bestanden hat. 
	3.  Prämienanpassungsklausel 
	a) Der Versicherer ist jährlich zum 01.08., erstmalig zum 01.08.2022, berechtigt und verpflichtet, die Prämiensätze für bestehende Versi-cherungsverträge zu überprüfen und der Schadenentwicklung anzu-passen, um das bei Vertragsabschluss vereinbarte Verhältnis von Leistung (Gewährung von Versicherungsschutz) und Gegenleistung (Zahlung der Versicherungsprämie) wieder herzustellen. Dabei hat der Versicherer  die anerkannten Grundsätze der Versicherungsma-thematik und Versicherungstechnik zu berücksichtigen. 
	a) Der Versicherer ist jährlich zum 01.08., erstmalig zum 01.08.2022, berechtigt und verpflichtet, die Prämiensätze für bestehende Versi-cherungsverträge zu überprüfen und der Schadenentwicklung anzu-passen, um das bei Vertragsabschluss vereinbarte Verhältnis von Leistung (Gewährung von Versicherungsschutz) und Gegenleistung (Zahlung der Versicherungsprämie) wieder herzustellen. Dabei hat der Versicherer  die anerkannten Grundsätze der Versicherungsma-thematik und Versicherungstechnik zu berücksichtigen. 
	a) Der Versicherer ist jährlich zum 01.08., erstmalig zum 01.08.2022, berechtigt und verpflichtet, die Prämiensätze für bestehende Versi-cherungsverträge zu überprüfen und der Schadenentwicklung anzu-passen, um das bei Vertragsabschluss vereinbarte Verhältnis von Leistung (Gewährung von Versicherungsschutz) und Gegenleistung (Zahlung der Versicherungsprämie) wieder herzustellen. Dabei hat der Versicherer  die anerkannten Grundsätze der Versicherungsma-thematik und Versicherungstechnik zu berücksichtigen. 

	b) Der Versicherer ermittelt hierfür, um welchen Prozentsatz sich in den vergangenen drei Kalenderjahren das Verhältnis aus den Schaden-zahlungen zu den Nettoprämieneinnahmen (Prämie ohne Steueran-teile) gegenüber dem kalkuliertem Verhältnis aus Schadenzahlun-gen und den Nettoprämieneinnahmen erhöht oder vermindert hat. 
	b) Der Versicherer ermittelt hierfür, um welchen Prozentsatz sich in den vergangenen drei Kalenderjahren das Verhältnis aus den Schaden-zahlungen zu den Nettoprämieneinnahmen (Prämie ohne Steueran-teile) gegenüber dem kalkuliertem Verhältnis aus Schadenzahlun-gen und den Nettoprämieneinnahmen erhöht oder vermindert hat. 

	Als Schadenzahlungen gelten dabei auch die durch den einzelnen Schadenfall veranlassten Ausgaben für die Ermittlung von Grund und Höhe der Versicherungsleistungen. 
	Als Schadenzahlungen gelten dabei auch die durch den einzelnen Schadenfall veranlassten Ausgaben für die Ermittlung von Grund und Höhe der Versicherungsleistungen. 

	c) Sofern die Berechnung nach Ziffer 3 b) eine Veränderung von mindestens 20 Prozent ergibt, ist der Versicherer im Falle einer Steigerung berechtigt, im Falle einer Verminderung verpflichtet, den Prämiensatz für die bestehenden Verträge ab dem 01.08. zur jewei-ligen Hauptfälligkeit des Vertrages anzupassen.  
	c) Sofern die Berechnung nach Ziffer 3 b) eine Veränderung von mindestens 20 Prozent ergibt, ist der Versicherer im Falle einer Steigerung berechtigt, im Falle einer Verminderung verpflichtet, den Prämiensatz für die bestehenden Verträge ab dem 01.08. zur jewei-ligen Hauptfälligkeit des Vertrages anzupassen.  

	d) Senkungen des Prämiensatzes gelten ohne besondere Mitteilung ab dem 01.08. zur jeweiligen Hauptfälligkeit des Vertrages, die auf den Abschluss der Überprüfung folgt. 
	d) Senkungen des Prämiensatzes gelten ohne besondere Mitteilung ab dem 01.08. zur jeweiligen Hauptfälligkeit des Vertrages, die auf den Abschluss der Überprüfung folgt. 

	e) Beträgt die Erhöhung oder Verminderung des Durchschnitts der Schadenzahlungen nach Ziffer 3 b) weniger als 20 Prozent, besteht kein Anpassungsrecht und auch keine Anpassungsverpflichtung.  
	e) Beträgt die Erhöhung oder Verminderung des Durchschnitts der Schadenzahlungen nach Ziffer 3 b) weniger als 20 Prozent, besteht kein Anpassungsrecht und auch keine Anpassungsverpflichtung.  

	f) Der neue Prämiensatz darf nicht höher sein als der Prämiensatz für den gleichen Versicherungsschutz im Neugeschäft. 
	f) Der neue Prämiensatz darf nicht höher sein als der Prämiensatz für den gleichen Versicherungsschutz im Neugeschäft. 


	Weitere Bestimmungen 
	4.  Wie sind die Rechtsverhältnisse der am Vertrag beteiligten Personen zueinander?  
	a) Ist die Versicherung gegen Unfälle abgeschlossen, die einem ande-ren zustoßen (Fremdversicherung), steht die Ausübung der Rechte aus dem Vertrag nicht der versicherten Person, sondern Ihnen zu. Sie sind neben der versicherten Person für die Erfüllung der Oblie-genheiten verantwortlich.  
	a) Ist die Versicherung gegen Unfälle abgeschlossen, die einem ande-ren zustoßen (Fremdversicherung), steht die Ausübung der Rechte aus dem Vertrag nicht der versicherten Person, sondern Ihnen zu. Sie sind neben der versicherten Person für die Erfüllung der Oblie-genheiten verantwortlich.  
	a) Ist die Versicherung gegen Unfälle abgeschlossen, die einem ande-ren zustoßen (Fremdversicherung), steht die Ausübung der Rechte aus dem Vertrag nicht der versicherten Person, sondern Ihnen zu. Sie sind neben der versicherten Person für die Erfüllung der Oblie-genheiten verantwortlich.  

	b) Alle für Sie geltenden Bestimmungen sind auf Ihren Rechtsnachfol-ger und sonstige Anspruchsteller entsprechend anzuwenden.  
	b) Alle für Sie geltenden Bestimmungen sind auf Ihren Rechtsnachfol-ger und sonstige Anspruchsteller entsprechend anzuwenden.  

	c) Die Versicherungsansprüche können vor Fälligkeit ohne unsere Zustimmung weder übertragen noch verpfändet werden.  
	c) Die Versicherungsansprüche können vor Fälligkeit ohne unsere Zustimmung weder übertragen noch verpfändet werden.  


	5.  Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht?  
	5.1.  Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über  gefahrerhebliche Umstände 
	a) Sie haben uns bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung alle Ihnen bekannten Gefahrumstände in Textform anzuzeigen, nach denen wir Sie in Textform gefragt haben und die für unseren Entschluss erheb-lich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Sie sind auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als wir nach Ihrer Ver-tragserklärung, aber vor unserer Vertragsannahme Fragen im Sinne des Satzes 1 in Textform stellen. Gefahrerheblich sind die Umstän-de, die geeignet sind, auf unseren Entschluss 
	a) Sie haben uns bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung alle Ihnen bekannten Gefahrumstände in Textform anzuzeigen, nach denen wir Sie in Textform gefragt haben und die für unseren Entschluss erheb-lich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Sie sind auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als wir nach Ihrer Ver-tragserklärung, aber vor unserer Vertragsannahme Fragen im Sinne des Satzes 1 in Textform stellen. Gefahrerheblich sind die Umstän-de, die geeignet sind, auf unseren Entschluss 
	a) Sie haben uns bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung alle Ihnen bekannten Gefahrumstände in Textform anzuzeigen, nach denen wir Sie in Textform gefragt haben und die für unseren Entschluss erheb-lich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Sie sind auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als wir nach Ihrer Ver-tragserklärung, aber vor unserer Vertragsannahme Fragen im Sinne des Satzes 1 in Textform stellen. Gefahrerheblich sind die Umstän-de, die geeignet sind, auf unseren Entschluss 

	b) Soll eine andere Person versichert werden, ist diese neben Ihnen für die wahrheitsgemäße und vollständige Anzeige der gefahrerhebli-chen Umstände und die Beantwortung der an sie gestellten Fragen verantwortlich.  
	b) Soll eine andere Person versichert werden, ist diese neben Ihnen für die wahrheitsgemäße und vollständige Anzeige der gefahrerhebli-chen Umstände und die Beantwortung der an sie gestellten Fragen verantwortlich.  

	c) Wird der Vertrag von Ihrem Vertreter geschlossen und kennt dieser den gefahrerheblichen Umstand, müssen Sie sich so behandeln las-sen, als hätten Sie selbst davon Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwiegen. 
	c) Wird der Vertrag von Ihrem Vertreter geschlossen und kennt dieser den gefahrerheblichen Umstand, müssen Sie sich so behandeln las-sen, als hätten Sie selbst davon Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwiegen. 


	5.2. Rücktritt 
	5.2.1. Voraussetzungen und Ausübung des Rücktritts 
	a) Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen Umständen berechtigen uns, vom Versicherungsvertrag zurückzu-treten. Dies gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen haben.  
	a) Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen Umständen berechtigen uns, vom Versicherungsvertrag zurückzu-treten. Dies gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen haben.  
	a) Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen Umständen berechtigen uns, vom Versicherungsvertrag zurückzu-treten. Dies gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen haben.  

	b) Wir müssen unser Rücktrittsrecht innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Dabei haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Innerhalb der Monatsfrist dürfen wir auch nachträglich weitere Umstände zur Begründung unserer Erklä-rung angeben. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die unser Rücktrittsrecht begrün-det, Kenntnis erlangen. 
	b) Wir müssen unser Rücktrittsrecht innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Dabei haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Innerhalb der Monatsfrist dürfen wir auch nachträglich weitere Umstände zur Begründung unserer Erklä-rung angeben. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die unser Rücktrittsrecht begrün-det, Kenntnis erlangen. 

	c) Der Rücktritt erfolgt durch Erklärung Ihnen gegenüber. 
	c) Der Rücktritt erfolgt durch Erklärung Ihnen gegenüber. 


	5.2.2. Ausschluss des Rücktrittsrechts 
	a) Wir können uns auf unser Rücktrittsrecht nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der An-zeige kannten.  
	a) Wir können uns auf unser Rücktrittsrecht nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der An-zeige kannten.  
	a) Wir können uns auf unser Rücktrittsrecht nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der An-zeige kannten.  

	b) Wir haben kein Rücktrittsrecht, wenn Sie nachweisen, dass Sie oder Ihr Vertreter die unrichtigen oder unvollständigen Angaben weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gemacht haben. 
	b) Wir haben kein Rücktrittsrecht, wenn Sie nachweisen, dass Sie oder Ihr Vertreter die unrichtigen oder unvollständigen Angaben weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gemacht haben. 

	c) Unser Rücktrittsrecht wegen grob fahrlässiger Verletzung der Anzei-gepflicht besteht nicht, wenn Sie nachweisen, dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 
	c) Unser Rücktrittsrecht wegen grob fahrlässiger Verletzung der Anzei-gepflicht besteht nicht, wenn Sie nachweisen, dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 


	5.2.3. Folgen des Rücktritts 
	Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz.  
	Treten wir nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück, dürfen wir den Versicherungsschutz nicht versagen, wenn Sie nachweisen, dass der unvollständig oder unrichtig angezeigte Umstand weder für den Eintritt des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der Leis-tung ursächlich war. Auch in diesem Fall besteht aber kein Versicherungs-schutz, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben.  
	Uns steht der Teil der Prämie zu, der der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.  
	5.3.  Kündigung oder rückwirkende Vertragsanpassung  
	5.3.1. Kündigung 
	a) Ist unser Rücktrittsrecht ausgeschlossen, weil Ihre Verletzung einer Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit be-ruhte, können wir den Versicherungsvertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat in Schriftform kündigen. Dies gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen haben.  
	a) Ist unser Rücktrittsrecht ausgeschlossen, weil Ihre Verletzung einer Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit be-ruhte, können wir den Versicherungsvertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat in Schriftform kündigen. Dies gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen haben.  
	a) Ist unser Rücktrittsrecht ausgeschlossen, weil Ihre Verletzung einer Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit be-ruhte, können wir den Versicherungsvertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat in Schriftform kündigen. Dies gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen haben.  


	Dabei haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklä-rung stützen. Innerhalb der Monatsfrist dürfen wir auch nachträglich weitere Umstände zur Begründung unserer Erklärung angeben. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung Ihrer Anzeigepflicht Kenntnis erlangt haben. 
	b) Wir können uns auf unser Kündigungsrecht wegen Anzeigepflicht-verletzung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahrum-stand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.  
	b) Wir können uns auf unser Kündigungsrecht wegen Anzeigepflicht-verletzung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahrum-stand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.  
	b) Wir können uns auf unser Kündigungsrecht wegen Anzeigepflicht-verletzung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahrum-stand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.  

	c) Das Kündigungsrecht ist auch ausgeschlossen, wenn Sie nachwei-sen, dass  wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hät-ten. 
	c) Das Kündigungsrecht ist auch ausgeschlossen, wenn Sie nachwei-sen, dass  wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hät-ten. 


	5.3.2. Rückwirkende Vertragsanpassung 
	a) Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, aber zu anderen Bedingungen geschlossen hätten, werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die Pflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die anderen Bedingun-gen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. Dies gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hing
	a) Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, aber zu anderen Bedingungen geschlossen hätten, werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die Pflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die anderen Bedingun-gen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. Dies gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hing
	a) Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, aber zu anderen Bedingungen geschlossen hätten, werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die Pflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die anderen Bedingun-gen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. Dies gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hing

	b) Wir müssen die Vertragsanpassung innerhalb eines Monats schrift-lich geltend machen. Dabei haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Innerhalb der Monatsfrist dürfen wir auch nachträglich weitere Umstände zur Begründung unserer Erklärung angeben. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, mit dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die uns zur Vertragsanpas-sung berechtigt, Kenntnis erlangen.  
	b) Wir müssen die Vertragsanpassung innerhalb eines Monats schrift-lich geltend machen. Dabei haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Innerhalb der Monatsfrist dürfen wir auch nachträglich weitere Umstände zur Begründung unserer Erklärung angeben. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, mit dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die uns zur Vertragsanpas-sung berechtigt, Kenntnis erlangen.  

	c) Wir können uns auf eine Vertragsanpassung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der An-zeige kannten.  
	c) Wir können uns auf eine Vertragsanpassung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der An-zeige kannten.  

	d) Erhöht sich durch die Vertragsanpassung die Prämie um mehr als 10 Prozent oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung fristlos in Textform kündi-gen.  
	d) Erhöht sich durch die Vertragsanpassung die Prämie um mehr als 10 Prozent oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung fristlos in Textform kündi-gen.  


	5.4.  Anfechtung 
	Unser Recht, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. Im Fall der Anfechtung steht uns der Teil der Prämie zu, der der bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.  
	6.  Altersumstellungen 
	6.1.  Anpassung der Prämien 
	a) Wir führen in folgenden Altersgruppen eine automatische Anpas-sung der Prämie durch. Beim Wechsel in eine andere Altersgruppe gelten die zum Zeitpunkt des Wechsels gültigen Tarifprämien für die jeweilige Altersgruppe. Die Versicherungssummen bleiben dabei un-verändert. 
	a) Wir führen in folgenden Altersgruppen eine automatische Anpas-sung der Prämie durch. Beim Wechsel in eine andere Altersgruppe gelten die zum Zeitpunkt des Wechsels gültigen Tarifprämien für die jeweilige Altersgruppe. Die Versicherungssummen bleiben dabei un-verändert. 
	a) Wir führen in folgenden Altersgruppen eine automatische Anpas-sung der Prämie durch. Beim Wechsel in eine andere Altersgruppe gelten die zum Zeitpunkt des Wechsels gültigen Tarifprämien für die jeweilige Altersgruppe. Die Versicherungssummen bleiben dabei un-verändert. 

	b) Die Anpassung erfolgt zum Ende des Versicherungsjahres, in dem die versicherte Person das Alter der darauffolgenden Altersgruppe erreicht. 
	b) Die Anpassung erfolgt zum Ende des Versicherungsjahres, in dem die versicherte Person das Alter der darauffolgenden Altersgruppe erreicht. 

	c) Die Janitos Unfallversicherung sieht folgende Altersgruppen vor: 
	c) Die Janitos Unfallversicherung sieht folgende Altersgruppen vor: 

	– Kinder von 0 bis einschließlich 17 Jahre 
	– Kinder von 0 bis einschließlich 17 Jahre 

	– Erwachsene von 18 bis einschließlich 67 Jahre 
	– Erwachsene von 18 bis einschließlich 67 Jahre 

	– Senioren ab 68 Jahre 
	– Senioren ab 68 Jahre 

	d) Als Alter gilt die Differenz zwischen dem Geburtsjahr der versicher-ten Person und dem Jahr der Prämienanpassung. 
	d) Als Alter gilt die Differenz zwischen dem Geburtsjahr der versicher-ten Person und dem Jahr der Prämienanpassung. 

	e) Zum Anpassungstermin erhalten Sie eine schriftliche Mitteilung über die für die neue Altersgruppe gültigen Prämien. 
	e) Zum Anpassungstermin erhalten Sie eine schriftliche Mitteilung über die für die neue Altersgruppe gültigen Prämien. 


	6.2.  Wahlrecht 
	Wünschen Sie keine automatische Prämienanpassung bei gleich-bleibender Versicherungssumme, können Sie innerhalb von 6 Wochen nach unserer schriftlichen Mitteilung über die Anpassung eine alternative Weiterführung des Vertrags vereinbaren. Hierzu stehen Ihnen die beiden folgenden Möglichkeiten zur Verfügung: 
	a) Bei planmäßiger Erhöhung der Prämie kann alternativ eine Vermin-derung der Versicherungssumme vereinbart werden. 
	a) Bei planmäßiger Erhöhung der Prämie kann alternativ eine Vermin-derung der Versicherungssumme vereinbart werden. 
	a) Bei planmäßiger Erhöhung der Prämie kann alternativ eine Vermin-derung der Versicherungssumme vereinbart werden. 

	b) Bei planmäßiger Verringerung der Prämie kann alternativ eine Erhöhung der Versicherungssumme vereinbart werden. 
	b) Bei planmäßiger Verringerung der Prämie kann alternativ eine Erhöhung der Versicherungssumme vereinbart werden. 


	6.3.  Außerordentliches Kündigungsrecht nach Vertrags-  umstellung 
	Wünschen Sie weder die automatische noch eine individuelle Umstellung des Unfallversicherungsschutzes, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung über den Umfang und Ausgestal-tung der Umstellung mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zum Zeit-punkt des Wirksamwerdens der Umstellung, kündigen. 
	Wir werden Sie in dem Nachtrag zum Versicherungsschein nochmals auf das Kündigungsrecht hinweisen. 
	7.  Was müssen Sie bei einer Änderung der Berufs-tätigkeit bzw. Beschäftigung oder der Änderung Ihres Wohnsitzes beachten? 
	7.1.  Änderung der Berufstätigkeit bzw. Beschäftigung 
	7.1.1. Einstufung anhand der Gefahrengruppen 
	Die Höhe der Versicherungssummen bzw. der Prämie hängt maßgeblich von der Berufstätigkeit oder der Beschäftigung und dem Alter der versi-cherten Person ab. Eine Änderung der Berufstätigkeit oder der Beschäfti-gung der versicherten Person müssen Sie uns daher unverzüglich anzei-gen. 
	Grundlage für die Einstufung der Berufstätigkeit oder der Beschäftigung anhand des Unfallrisikos und damit auch der Bemessung der Versiche-rungssummen und Prämien ist unser geltendes Gefahrengruppenver-zeichnis. Im Rahmen unseres Tarifes unterscheiden wir folgende Gefah-rengruppen: 
	Gefahrengruppe A: Dieser Gefahrengruppe sind versicherte Personen zuzuordnen die einer verwaltenden/beratenden Tätigkeit nachgehen. Hierunter fallen beispielsweise folgende Berufe: Bankkaufleute, Buchhal-ter, Datentypisten, Handelsvertreter, Pädagogen, Produktmanager, Rich-ter, Sachbearbeiter, Tagesmütter, Verkäufer, Versicherungsfachleute oder Wirtschaftswissenschaftler. 
	Gefahrengruppe B: Dieser Gefahrengruppe sind versicherte Personen zuzuordnen die einer körperlichen/handwerklichen Tätigkeit nachgehen. Hierunter fallen beispielsweise folgende Berufe: Gärtner, Drucker, Schlos-ser, Bäcker, Köche, Gastwirte, Techniker, Elektriker, Gastronomen, Hausmeister oder Sportlehrer. 
	Gefahrengruppe C: Dieser Gefahrengruppe sind versicherte Personen zuzuordnen die in Ihrem Beruf einer besonders risikoreichen Tätigkeit nachgehen. Hierunter fallen beispielsweise folgende Berufe: Dachdecker, Feuerwehrleute, Jäger, Landwirte, Maurer, Polizist, Soldaten, Tischler. 
	Bei den unter den Gefahrengruppen aufgezählten Berufen handelt es sich jeweils nur um eine beispielhafte Aufzählung, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Der Abruf des vollständigen Gefahrengruppenver-zeichnisses ist im Internet über www.janitos.at möglich. Gerne übersen-den wir es Ihnen auch auf Nachfrage per Mail oder auf dem Postweg. 
	7.1.2. Wechsel in einen Beruf mit niedrigerem Unfallrisiko 
	a) Errechnen sich beim Wechsel der versicherten Person in eine Berufstätigkeit mit niedrigerem Unfallrisiko bei gleich bleibender Prämie höhere Versicherungssummen, so gelten diese, sobald wir Kenntnis von der Änderung erlangen, spätestens jedoch nach Ablauf von 30 Tagen ab der Änderung. Grundlage der Berechnung bildet der zum Zeitpunkt der Änderung gültige Tarif. 
	a) Errechnen sich beim Wechsel der versicherten Person in eine Berufstätigkeit mit niedrigerem Unfallrisiko bei gleich bleibender Prämie höhere Versicherungssummen, so gelten diese, sobald wir Kenntnis von der Änderung erlangen, spätestens jedoch nach Ablauf von 30 Tagen ab der Änderung. Grundlage der Berechnung bildet der zum Zeitpunkt der Änderung gültige Tarif. 
	a) Errechnen sich beim Wechsel der versicherten Person in eine Berufstätigkeit mit niedrigerem Unfallrisiko bei gleich bleibender Prämie höhere Versicherungssummen, so gelten diese, sobald wir Kenntnis von der Änderung erlangen, spätestens jedoch nach Ablauf von 30 Tagen ab der Änderung. Grundlage der Berechnung bildet der zum Zeitpunkt der Änderung gültige Tarif. 

	b) Sofern gewünscht, führen wir den Vertrag auch mit den bisherigen Versicherungssummen bei entsprechend verminderter Prämie wei-ter, sobald uns eine entsprechende Erklärung von Ihnen zugeht. 
	b) Sofern gewünscht, führen wir den Vertrag auch mit den bisherigen Versicherungssummen bei entsprechend verminderter Prämie wei-ter, sobald uns eine entsprechende Erklärung von Ihnen zugeht. 

	c) Die neu errechneten Versicherungssummen bzw. Prämien gelten sowohl für berufliche als auch für außerberufliche Unfälle. 
	c) Die neu errechneten Versicherungssummen bzw. Prämien gelten sowohl für berufliche als auch für außerberufliche Unfälle. 


	7.1.3. Wechsel in einen Beruf mit höherem Unfallrisiko 
	a) Errechnet sich beim Wechsel der versicherten Person in eine Be-rufstätigkeit mit höherem Unfallrisiko bei gleich bleibenden Versiche-rungssummen eine höhere Prämie, so gilt diese nach Ablauf von 30 Tagen ab der Änderung. Grundlage der Berechnung bildet der zum Zeitpunkt der Änderung gültige Tarif. 
	a) Errechnet sich beim Wechsel der versicherten Person in eine Be-rufstätigkeit mit höherem Unfallrisiko bei gleich bleibenden Versiche-rungssummen eine höhere Prämie, so gilt diese nach Ablauf von 30 Tagen ab der Änderung. Grundlage der Berechnung bildet der zum Zeitpunkt der Änderung gültige Tarif. 
	a) Errechnet sich beim Wechsel der versicherten Person in eine Be-rufstätigkeit mit höherem Unfallrisiko bei gleich bleibenden Versiche-rungssummen eine höhere Prämie, so gilt diese nach Ablauf von 30 Tagen ab der Änderung. Grundlage der Berechnung bildet der zum Zeitpunkt der Änderung gültige Tarif. 

	b) Sofern gewünscht, führen wir den Vertrag auch mit der bisherigen Prämie bei entsprechend verminderten Versicherungssummen wei-ter, sobald uns eine entsprechende Erklärung zugeht. 
	b) Sofern gewünscht, führen wir den Vertrag auch mit der bisherigen Prämie bei entsprechend verminderten Versicherungssummen wei-ter, sobald uns eine entsprechende Erklärung zugeht. 

	c) Wird der Wechsel in eine Berufstätigkeit mit höherem Unfallrisiko nicht innerhalb von 30 Tagen angezeigt, bleibt der Versicherungs-schutz zwar vollumfänglich bestehen, es erfolgt jedoch immer eine Fortführung des Vertrags mit der bisherigen Prämie bei entspre-chend verminderten Versicherungssummen mit Wirkung zum Ablauf der Frist. 
	c) Wird der Wechsel in eine Berufstätigkeit mit höherem Unfallrisiko nicht innerhalb von 30 Tagen angezeigt, bleibt der Versicherungs-schutz zwar vollumfänglich bestehen, es erfolgt jedoch immer eine Fortführung des Vertrags mit der bisherigen Prämie bei entspre-chend verminderten Versicherungssummen mit Wirkung zum Ablauf der Frist. 

	d) Die neu errechneten Versicherungssummen bzw. Prämien gelten sowohl für berufliche als auch für außerberufliche Unfälle. 
	d) Die neu errechneten Versicherungssummen bzw. Prämien gelten sowohl für berufliche als auch für außerberufliche Unfälle. 


	7.1.4. Sondergefahren 
	Ergeben sich im Rahmen der versicherten Berufstätigkeit oder Beschäfti-gung ausnahmsweise Sondergefahren, die grundsätzlich einer Tätigkeit mit niedrigerem oder höherem Unfallrisiko zuzurechnen sind, so fällt dies nicht unter den Wechsel der Berufstätigkeit gemäß Ziffer 7.1.2 oder 7.1.3 der Allgemeinen Bedingungen, wenn die Sondergefahren nur kurzfristiger Natur – also kein Dauerzustand – sind und eine grundsätzliche Änderung der versicherten Tätigkeit nicht beinhalten. 
	Zu den Sondergefahren zählen beispielsweise bei leitenden oder aufsicht-führenden Personen körperliche Tätigkeiten bei der Arbeitsvorbereitung oder -nachbereitung sowie gelegentliche Urlaubs- oder Krankheits-vertretungen. Ebenfalls nicht unter den Wechsel der Berufstätigkeit fällt eine Tätigkeit im Rahmen des Pflichtwehrdienstes, Zivildienstes oder militärischer Reserveübungen. 
	7.2.  Änderung des Wohnsitzes 
	7.2.1. Einstufung anhand des Bundeslandes 
	Die Höhe der Versicherungssummen bzw. der Prämie hängt davon ab, in welchem Bundesland Sie Ihren ständigen Wohnsitz haben. Einen Umzug in ein anderes Bundesland müssen Sie uns daher unverzüglich anzeigen. 
	Grundlage für die Einstufung des Unfallrisikos anhand Ihres ständigen Wohnsitzes und damit auch der Bemessung der Versicherungssummen und Prämien sind folgende Bundesländer-Risikogruppen: 
	Gruppe 1: Für Versicherungsnehmer mit ständigen Wohnsitz in folgenden Bundesländern wird ein Zuschlag auf alle Leistungsarten erhoben: 
	– Tirol 
	– Tirol 
	– Tirol 

	– Vorarlberg 
	– Vorarlberg 


	Gruppe 2: Für Versicherungsnehmer mit ständigen Wohnsitz in folgenden Bundesländern wird kein Zuschlag erhoben: 
	– Salzburg 
	– Salzburg 
	– Salzburg 

	– Oberösterreich 
	– Oberösterreich 

	– Kärnten 
	– Kärnten 


	Gruppe 3: Für Versicherungsnehmer mit ständigen Wohnsitz in folgenden Bundesländern wird ein Rabatt auf alle Leistungsarten gewährt: 
	– Wien 
	– Wien 
	– Wien 

	– Burgenland 
	– Burgenland 

	– Steiermark 
	– Steiermark 

	– Niederösterreich 
	– Niederösterreich 


	7.2.2. Umzug in ein Bundesland mit niedrigerem Unfallrisiko 
	a) Errechnen sich beim Umzug des Versicherungsnehmers in ein Bundesland mit niedrigerem Unfallrisiko bei gleich bleibender Prä-mie höhere Versicherungssummen, so gelten diese, sobald wir Kenntnis von der Änderung erlangen, spätestens jedoch nach Ablauf von 30 Tagen ab der Änderung. Grundlage der Berechnung bildet der zum Zeitpunkt der Änderung gültige Tarif. 
	a) Errechnen sich beim Umzug des Versicherungsnehmers in ein Bundesland mit niedrigerem Unfallrisiko bei gleich bleibender Prä-mie höhere Versicherungssummen, so gelten diese, sobald wir Kenntnis von der Änderung erlangen, spätestens jedoch nach Ablauf von 30 Tagen ab der Änderung. Grundlage der Berechnung bildet der zum Zeitpunkt der Änderung gültige Tarif. 
	a) Errechnen sich beim Umzug des Versicherungsnehmers in ein Bundesland mit niedrigerem Unfallrisiko bei gleich bleibender Prä-mie höhere Versicherungssummen, so gelten diese, sobald wir Kenntnis von der Änderung erlangen, spätestens jedoch nach Ablauf von 30 Tagen ab der Änderung. Grundlage der Berechnung bildet der zum Zeitpunkt der Änderung gültige Tarif. 

	b) Sofern gewünscht, führen wir den Vertrag auch mit den bisherigen Versicherungssummen bei entsprechend verminderter Prämie wei-ter, sobald uns eine entsprechende Erklärung von Ihnen zugeht. 
	b) Sofern gewünscht, führen wir den Vertrag auch mit den bisherigen Versicherungssummen bei entsprechend verminderter Prämie wei-ter, sobald uns eine entsprechende Erklärung von Ihnen zugeht. 


	7.2.3. Umzug in ein Bundesland mit höherem Unfallrisiko 
	a) Errechnet sich beim Umzug des Versicherungsnehmers in ein Bundesland mit höherem Unfallrisiko bei gleich bleibenden Versiche-rungssummen eine höhere Prämie, so gilt diese nach Ablauf von 30 Tagen ab der Änderung. Grundlage der Berechnung bildet der zum Zeitpunkt der Änderung gültige Tarif. 
	a) Errechnet sich beim Umzug des Versicherungsnehmers in ein Bundesland mit höherem Unfallrisiko bei gleich bleibenden Versiche-rungssummen eine höhere Prämie, so gilt diese nach Ablauf von 30 Tagen ab der Änderung. Grundlage der Berechnung bildet der zum Zeitpunkt der Änderung gültige Tarif. 
	a) Errechnet sich beim Umzug des Versicherungsnehmers in ein Bundesland mit höherem Unfallrisiko bei gleich bleibenden Versiche-rungssummen eine höhere Prämie, so gilt diese nach Ablauf von 30 Tagen ab der Änderung. Grundlage der Berechnung bildet der zum Zeitpunkt der Änderung gültige Tarif. 

	b) Sofern gewünscht, führen wir den Vertrag auch mit der bisherigen Prämie bei entsprechend verminderten Versicherungssummen wei-ter, sobald uns eine entsprechende Erklärung zugeht. 
	b) Sofern gewünscht, führen wir den Vertrag auch mit der bisherigen Prämie bei entsprechend verminderten Versicherungssummen wei-ter, sobald uns eine entsprechende Erklärung zugeht. 

	c) Wird der Umzug in ein Bundesland mit höherem Unfallrisiko nicht innerhalb von 30 Tagen angezeigt, bleibt der Versicherungsschutz zwar vollumfänglich bestehen, es erfolgt jedoch immer eine Fortfüh-rung des Vertrags mit der bisherigen Prämie bei entsprechend ver-minderten Versicherungssummen mit Wirkung zum Ablauf der Frist. 
	c) Wird der Umzug in ein Bundesland mit höherem Unfallrisiko nicht innerhalb von 30 Tagen angezeigt, bleibt der Versicherungsschutz zwar vollumfänglich bestehen, es erfolgt jedoch immer eine Fortfüh-rung des Vertrags mit der bisherigen Prämie bei entsprechend ver-minderten Versicherungssummen mit Wirkung zum Ablauf der Frist. 


	8.  Planmäßige Erhöhung von Leistung und Prämie (Dynamik) 
	a) Sofern eine planmäßige Erhöhung von Leistung und Prämie (Dyna-mik) vereinbart ist, werden Versicherungssummen und Prämien jähr-lich um den im Versicherungsschein festgelegten Prozentsatz er-höht. Dabei werden die Versicherungssummen für Invalidität und Tod auf volle Tausend Euro und die Versicherungssumme für die Rente auf den nächsten vollen Euro aufgerundet. Die Prämie erhöht sich im gleichen Verhältnis wie die Versicherungssummen. 
	a) Sofern eine planmäßige Erhöhung von Leistung und Prämie (Dyna-mik) vereinbart ist, werden Versicherungssummen und Prämien jähr-lich um den im Versicherungsschein festgelegten Prozentsatz er-höht. Dabei werden die Versicherungssummen für Invalidität und Tod auf volle Tausend Euro und die Versicherungssumme für die Rente auf den nächsten vollen Euro aufgerundet. Die Prämie erhöht sich im gleichen Verhältnis wie die Versicherungssummen. 
	a) Sofern eine planmäßige Erhöhung von Leistung und Prämie (Dyna-mik) vereinbart ist, werden Versicherungssummen und Prämien jähr-lich um den im Versicherungsschein festgelegten Prozentsatz er-höht. Dabei werden die Versicherungssummen für Invalidität und Tod auf volle Tausend Euro und die Versicherungssumme für die Rente auf den nächsten vollen Euro aufgerundet. Die Prämie erhöht sich im gleichen Verhältnis wie die Versicherungssummen. 

	b) Die planmäßige Erhöhung von Versicherungssummen und Prämie erfolgt jeweils zum Beginn des Versicherungsjahres, erstmals zum Beginn des zweiten Versicherungsjahres. Wir teilen Ihnen die neuen Versicherungssummen und die neuen Prämien in einem Nachtrag zum Versicherungsschein spätestens mit der Aufforderung zur Zah-lung der neuen Prämie mit. 
	b) Die planmäßige Erhöhung von Versicherungssummen und Prämie erfolgt jeweils zum Beginn des Versicherungsjahres, erstmals zum Beginn des zweiten Versicherungsjahres. Wir teilen Ihnen die neuen Versicherungssummen und die neuen Prämien in einem Nachtrag zum Versicherungsschein spätestens mit der Aufforderung zur Zah-lung der neuen Prämie mit. 

	c) Die Erhöhung entfällt rückwirkend, wenn Sie der Erhöhung innerhalb eines Monats nach Beginn des neuen Versicherungsjahres wider-sprechen oder wenn Sie die erste erhöhte Prämie nicht innerhalb von zwei Monaten nach der Zahlungsaufforderung zahlen. 
	c) Die Erhöhung entfällt rückwirkend, wenn Sie der Erhöhung innerhalb eines Monats nach Beginn des neuen Versicherungsjahres wider-sprechen oder wenn Sie die erste erhöhte Prämie nicht innerhalb von zwei Monaten nach der Zahlungsaufforderung zahlen. 

	d) Sie und wir können die planmäßige Erhöhung von Leistung und Prämie kündigen, wir jedoch nur mit einer Frist von drei Monaten. Haben Sie die Vereinbarung gekündigt, wird sie auf Ihren Antrag zu Beginn des folgenden Versicherungsjahres wieder in Kraft gesetzt. 
	d) Sie und wir können die planmäßige Erhöhung von Leistung und Prämie kündigen, wir jedoch nur mit einer Frist von drei Monaten. Haben Sie die Vereinbarung gekündigt, wird sie auf Ihren Antrag zu Beginn des folgenden Versicherungsjahres wieder in Kraft gesetzt. 


	9.  Versicherungsschutz bei Versichererwechsel 
	Tritt nach einem Wechsel des Unfallversicherers ein Unfall ein, dessen genauen Zeitpunkt des Unfallereignisses der Versicherungsnehmer auch durch ein Gutachten nicht bestimmen kann, so tritt die Janitos Versiche-rung AG in die Schadenregulierung ein, wenn der Eingang der Schaden-meldung in die Vertragslaufzeit gemäß Ziffer 1.2 der Allgemeinen Bedin-gungen zur Janitos Unfallversicherung 2021 fällt. 
	10.  Wann verjähren die Ansprüche aus dem Vertrag? 
	a) Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in 3 Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches.  
	a) Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in 3 Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches.  
	a) Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in 3 Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches.  

	b) Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei uns angemeldet worden, ist die Verjährung von der Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem Ihnen unsere Entscheidung in Textform zugeht.  
	b) Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei uns angemeldet worden, ist die Verjährung von der Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem Ihnen unsere Entscheidung in Textform zugeht.  


	11.  Welches Gericht ist zuständig? 
	a) Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns, bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach unserem Sitz oder dem unserer für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Örtlich zuständig ist auch das Gericht, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben.  
	a) Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns, bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach unserem Sitz oder dem unserer für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Örtlich zuständig ist auch das Gericht, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben.  
	a) Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns, bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach unserem Sitz oder dem unserer für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Örtlich zuständig ist auch das Gericht, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben.  


	b) Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen Sie, müssen bei dem Gericht erhoben werden, das für Ihren Wohnsitz oder, in Ermange-lung eines solchen, den Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthalts zustän-dig ist.  
	b) Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen Sie, müssen bei dem Gericht erhoben werden, das für Ihren Wohnsitz oder, in Ermange-lung eines solchen, den Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthalts zustän-dig ist.  
	b) Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen Sie, müssen bei dem Gericht erhoben werden, das für Ihren Wohnsitz oder, in Ermange-lung eines solchen, den Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthalts zustän-dig ist.  


	12.  Was ist bei Mitteilungen an uns zu beachten? Was gilt bei Änderung Ihrer Anschrift? 
	a) Alle für uns bestimmten Anzeigen und Erklärungen sollen an unsere Hauptverwaltung oder an die im Versicherungsschein oder in des-sen Nachträgen als zuständig bezeichnete Geschäftsstelle gerichtet werden.  
	a) Alle für uns bestimmten Anzeigen und Erklärungen sollen an unsere Hauptverwaltung oder an die im Versicherungsschein oder in des-sen Nachträgen als zuständig bezeichnete Geschäftsstelle gerichtet werden.  
	a) Alle für uns bestimmten Anzeigen und Erklärungen sollen an unsere Hauptverwaltung oder an die im Versicherungsschein oder in des-sen Nachträgen als zuständig bezeichnete Geschäftsstelle gerichtet werden.  

	b) Haben Sie uns eine Änderung Ihrer Anschrift nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die Ihnen gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte uns be-kannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen. Dies gilt entsprechend für den Fall ei-ner Änderung Ihres Namens. 
	b) Haben Sie uns eine Änderung Ihrer Anschrift nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die Ihnen gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte uns be-kannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen. Dies gilt entsprechend für den Fall ei-ner Änderung Ihres Namens. 


	13.  Sanktionsklausel 
	Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen – Ver-sicherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf die Vertragspar-teien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen. Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos, die durch die Vereinigten Staaten von Amerika in Hinblick auf den Iran erlassen werden, soweit dem nicht europäische oder deutsche Rechtsvo
	14. Verfahren bei Meinungsverschiedenheiten (Ärzte-kommission) 
	a) In folgenden Fällen entscheidet die Ärztekommission: 
	a) In folgenden Fällen entscheidet die Ärztekommission: 
	a) In folgenden Fällen entscheidet die Ärztekommission: 

	– Meinungsverschiedenheiten über Art und Umfang der Unfall-folgen. 
	– Meinungsverschiedenheiten über Art und Umfang der Unfall-folgen. 

	– Meinungsverschiedenheiten darüber, in welchem Umfang die eingetretene Beeinträchtigung auf den Versicherungsfall zu-rückzuführen ist. 
	– Meinungsverschiedenheiten darüber, in welchem Umfang die eingetretene Beeinträchtigung auf den Versicherungsfall zu-rückzuführen ist. 

	– Meinungsverschiedenheiten über die Beeinflussung der Unfall-folgen durch Krankheit oder Gebrechen. 
	– Meinungsverschiedenheiten über die Beeinflussung der Unfall-folgen durch Krankheit oder Gebrechen. 

	– Meinungsverschiedenheiten im Fall der Neubemessung der Invalidität gemäß Ziffer 9 e) der Zusatzbedingungen Basic, Zif-fer 11 e) der Zusatzbedingungen Balance und Ziffer 12 e) der Zusatzbedingungen Best Selection. 
	– Meinungsverschiedenheiten im Fall der Neubemessung der Invalidität gemäß Ziffer 9 e) der Zusatzbedingungen Basic, Zif-fer 11 e) der Zusatzbedingungen Balance und Ziffer 12 e) der Zusatzbedingungen Best Selection. 

	b) In den Fällen der unter Ziffer 14 a) aufgeführten und der Ärztekom-mission zur Entscheidung vorbehaltenen Meinungsverschiedenhei-ten, können Sie innerhalb von 6 Monaten nach Zugang unserer Er-klärung über die Leistungspflicht gemäß Ziffer 9 a) der Zusatzbedin-gungen Basic, Ziffer 11 a) der Zusatzbedingungen Balance und Zif-fer 12 a) der Zusatzbedingungen Best Selection unter Bekanntgabe Ihrer Forderungen Widerspruch erheben und die Entscheidung der Ärztekommission beantragen. 
	b) In den Fällen der unter Ziffer 14 a) aufgeführten und der Ärztekom-mission zur Entscheidung vorbehaltenen Meinungsverschiedenhei-ten, können Sie innerhalb von 6 Monaten nach Zugang unserer Er-klärung über die Leistungspflicht gemäß Ziffer 9 a) der Zusatzbedin-gungen Basic, Ziffer 11 a) der Zusatzbedingungen Balance und Zif-fer 12 a) der Zusatzbedingungen Best Selection unter Bekanntgabe Ihrer Forderungen Widerspruch erheben und die Entscheidung der Ärztekommission beantragen. 

	c) Das Recht, die Entscheidung der Ärztekommission zu beantragen, steht auch uns zu. 
	c) Das Recht, die Entscheidung der Ärztekommission zu beantragen, steht auch uns zu. 

	d) Für die Ärztekommission bestimmen Sie und wir je einen in der österreichischen Ärzteliste eingetragenen Arzt. Wenn ein Vertrags-teil innerhalb zweier Wochen nach  Aufforderung in Textform keinen Arzt benennt, wird dieser von der für den Wohnsitz der versicherten Person zuständigen Ärztekammer bestellt. Die beiden Ärzte bestel-len einvernehmlich vor Beginn ihrer Tätigkeit einen weiteren Arzt als Obmann, für den Fall, dass sie sich nicht oder nur zum Teil einigen sollten, im Rahmen der durch die Gutachten 
	d) Für die Ärztekommission bestimmen Sie und wir je einen in der österreichischen Ärzteliste eingetragenen Arzt. Wenn ein Vertrags-teil innerhalb zweier Wochen nach  Aufforderung in Textform keinen Arzt benennt, wird dieser von der für den Wohnsitz der versicherten Person zuständigen Ärztekammer bestellt. Die beiden Ärzte bestel-len einvernehmlich vor Beginn ihrer Tätigkeit einen weiteren Arzt als Obmann, für den Fall, dass sie sich nicht oder nur zum Teil einigen sollten, im Rahmen der durch die Gutachten 


	Einigen sich die beiden Ärzte über die Person des Obmannes nicht, wird ein für den Versicherungsfall zuständiger medizinischer Sach-verständiger durch die für den Wohnsitz der versicherten Person zu-ständige Ärztekammer als Obmann bestellt. 
	e) Die versicherte Person ist verpflichtet, sich von den Ärzten der Kommission untersuchen zu lassen und sich jenen Maßnahmen zu unterziehen, die diese Kommission für notwendig hält. 
	e) Die versicherte Person ist verpflichtet, sich von den Ärzten der Kommission untersuchen zu lassen und sich jenen Maßnahmen zu unterziehen, die diese Kommission für notwendig hält. 
	e) Die versicherte Person ist verpflichtet, sich von den Ärzten der Kommission untersuchen zu lassen und sich jenen Maßnahmen zu unterziehen, die diese Kommission für notwendig hält. 

	f) Die Ärztekommission hat über ihre Tätigkeit ein Protokoll zu führen; in diesem ist die Entscheidung schriftlich zu begründen. Bei Nicht-einhaltung hat jeder Arzt seine Auffassung im Protokoll gesondert niederzulegen. Ist eine Entscheidung durch den Obmann erforder-lich, legt auch er sie mit Begründung in einem Protokoll nieder. Die Akten des Verfahrens werden von uns verwahrt. 
	f) Die Ärztekommission hat über ihre Tätigkeit ein Protokoll zu führen; in diesem ist die Entscheidung schriftlich zu begründen. Bei Nicht-einhaltung hat jeder Arzt seine Auffassung im Protokoll gesondert niederzulegen. Ist eine Entscheidung durch den Obmann erforder-lich, legt auch er sie mit Begründung in einem Protokoll nieder. Die Akten des Verfahrens werden von uns verwahrt. 

	g) Die Kosten der Ärztekommission werden von ihr festgesetzt und sind im Verhältnis des Obsiegens von Ihnen und uns zu tragen. Im Fall der Neubemessung der Invalidität gemäß Ziffer 9 e) der Zusatz-bedingungen Basic, Ziffer 11 e) der Zusatzbedingungen Balance und Ziffer 12 e) der Zusatzbedingungen Best Selection trägt die Kos-ten, wer die Neubemessung verlangt hat. 
	g) Die Kosten der Ärztekommission werden von ihr festgesetzt und sind im Verhältnis des Obsiegens von Ihnen und uns zu tragen. Im Fall der Neubemessung der Invalidität gemäß Ziffer 9 e) der Zusatz-bedingungen Basic, Ziffer 11 e) der Zusatzbedingungen Balance und Ziffer 12 e) der Zusatzbedingungen Best Selection trägt die Kos-ten, wer die Neubemessung verlangt hat. 


	Der Anteil der Kosten, den Sie zu tragen haben, ist mit 5 Prozent der für den Tod und Invalidität zusammen versicherten Summe, höchs-tens jedoch mit 50 Prozent des strittigen Betrages, begrenzt. 
	15. Welches Recht findet Anwendung? 
	Für diesen Vertrag gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Zwin-gende österreichische Verbraucherschutzvorschriften sind zu Ihren Guns-ten auch für diesen Vertrag gültig. 
	Der Versicherungsumfang 
	Der Versicherungsumfang 
	1. Gegenstand der Versicherung 
	2. Prämienpflichtige und -freie Leistungen 
	3. Welche Auswirkung haben Krankheiten oder Gebrechen? 
	4. In welchen Fällen ist der Versicherungsschutz ausgeschlossen? 
	Sonstige Leistungserweiterungen 
	5. Familien-Vorsorgeversicherung 
	6. Innovationsupdate 
	7. Zusatzpaket Medic 
	Der Leistungsfall 
	8. Was ist nach einem Unfall zu beachten (Obliegenheiten)? 
	9. Welche Folgen hat die Nichtbeachtung von Obliegenheiten? 
	10. Wann sind die Leistungen fällig? 

	 
	 
	Der Versicherungsumfang 
	1. Gegenstand der Versicherung 
	1.1. Was ist versichert? 
	Wir bieten Versicherungsschutz bei Unfällen, die der versicherten Person während der Wirksamkeit des Vertrages zustoßen. 
	1.2. Wo besteht Versicherungsschutz? 
	Der Versicherungsschutz umfasst Unfälle auf der ganzen Welt. 
	1.3. Unfallbegriff 
	Ein Unfall liegt vor, wenn die versicherte Person durch ein plötzlich von außen auf ihren Körper wirkendes Ereignis (Unfallereignis) unfreiwillig eine Gesundheitsschädigung erleidet.  
	1.4. Erhöhte Kraftanstrengungen 
	Als Unfall gilt auch, wenn durch eine erhöhte Kraftanstrengung 
	a) Muskeln, Sehnen, Bänder, Kapseln, Menisken oder Knorpel gezerrt oder zerrissen werden oder 
	a) Muskeln, Sehnen, Bänder, Kapseln, Menisken oder Knorpel gezerrt oder zerrissen werden oder 
	a) Muskeln, Sehnen, Bänder, Kapseln, Menisken oder Knorpel gezerrt oder zerrissen werden oder 

	b) Schädigungen an Gliedmaßen oder der Wirbelsäule eintreten oder 
	b) Schädigungen an Gliedmaßen oder der Wirbelsäule eintreten oder 

	c) Bauch- oder Unterleibsbrüche verursacht werden. 
	c) Bauch- oder Unterleibsbrüche verursacht werden. 


	Ausgenommen hiervon sind Schädigungen an Bandscheiben. 
	1.5. Erweiterungen des Unfallbegriffs  
	Als Unfall gilt/gelten auch: 
	a) das bewusste in Kauf nehmen von Gesundheitsschäden, sofern die versicherte Person diese infolge rechtmäßiger Verteidigung oder bei der Bemühung zur Rettung von Menschen, Tieren oder Sachen er-litten hat. 
	a) das bewusste in Kauf nehmen von Gesundheitsschäden, sofern die versicherte Person diese infolge rechtmäßiger Verteidigung oder bei der Bemühung zur Rettung von Menschen, Tieren oder Sachen er-litten hat. 
	a) das bewusste in Kauf nehmen von Gesundheitsschäden, sofern die versicherte Person diese infolge rechtmäßiger Verteidigung oder bei der Bemühung zur Rettung von Menschen, Tieren oder Sachen er-litten hat. 

	b) plötzlich von außen auf den Körper wirkende mechanische, chemi-sche, thermische oder elektrische Schädigungen sowie Schall-, Ex-plosions- und sonstige Druckwellen. 
	b) plötzlich von außen auf den Körper wirkende mechanische, chemi-sche, thermische oder elektrische Schädigungen sowie Schall-, Ex-plosions- und sonstige Druckwellen. 

	c) wenn die versicherte Person schädlichen Stoffen oder Einwirkungen  durch unabwendbare Umstände über einen Zeitraum von mehreren Stunden ausgesetzt war. 
	c) wenn die versicherte Person schädlichen Stoffen oder Einwirkungen  durch unabwendbare Umstände über einen Zeitraum von mehreren Stunden ausgesetzt war. 

	d) das Erleiden eines Sonnenbrandes oder eines Sonnenstichs.  
	d) das Erleiden eines Sonnenbrandes oder eines Sonnenstichs.  

	e) Gesundheitsschädigungen oder der Tod durch den Entzug von Flüssigkeit, Nahrung oder Sauerstoff. Dies gilt jedoch nicht, wenn Verdursten, Verhungern oder der Sauerstoffentzug auf einem Krankheitszustand beruht oder trotz ärztlicher Behandlung die Auf-nahme von Nahrungsflüssigkeiten oder Nahrungsmitteln vom Kör-per verweigert wird. 
	e) Gesundheitsschädigungen oder der Tod durch den Entzug von Flüssigkeit, Nahrung oder Sauerstoff. Dies gilt jedoch nicht, wenn Verdursten, Verhungern oder der Sauerstoffentzug auf einem Krankheitszustand beruht oder trotz ärztlicher Behandlung die Auf-nahme von Nahrungsflüssigkeiten oder Nahrungsmitteln vom Kör-per verweigert wird. 

	f) das infolge einer Entführung oder Geiselnahme erfolgende unsach-gemäße Verabreichen von Medikamenten sowie der Medikamen-tenentzug. Bei den hierdurch erlittenen Gesundheitsschädigungen wird auf die Anrechnung einer eventuellen Mitwirkung gemäß Ziffer 3 der Zusatzbedingungen für die Janitos Unfallversicherung verzich-tet. 
	f) das infolge einer Entführung oder Geiselnahme erfolgende unsach-gemäße Verabreichen von Medikamenten sowie der Medikamen-tenentzug. Bei den hierdurch erlittenen Gesundheitsschädigungen wird auf die Anrechnung einer eventuellen Mitwirkung gemäß Ziffer 3 der Zusatzbedingungen für die Janitos Unfallversicherung verzich-tet. 

	g) Gesundheitsschäden durch allergische Reaktionen oder einen anaphylaktischen Schock,  
	g) Gesundheitsschäden durch allergische Reaktionen oder einen anaphylaktischen Schock,  

	– die infolge von Unfallverletzungen verursacht wurden. Dies beinhaltet auch geringfügige Haut- oder Schleimhautverlet-zungen sowie Tierbisse oder -stiche. 
	– die infolge von Unfallverletzungen verursacht wurden. Dies beinhaltet auch geringfügige Haut- oder Schleimhautverlet-zungen sowie Tierbisse oder -stiche. 

	– die infolge von unfallbedingten Heilmaßnahmen verursacht wurden. 
	– die infolge von unfallbedingten Heilmaßnahmen verursacht wurden. 

	h) Gesundheitsschäden infolge der Aufnahme von Nahrung oder sonstiger Stoffe durch den Schlund. Dies gilt insbesondere auch dann, wenn es dadurch zu Vergiftungen oder allergischen Reaktio-nen oder einem anaphylaktischen Schock kommt. 
	h) Gesundheitsschäden infolge der Aufnahme von Nahrung oder sonstiger Stoffe durch den Schlund. Dies gilt insbesondere auch dann, wenn es dadurch zu Vergiftungen oder allergischen Reaktio-nen oder einem anaphylaktischen Schock kommt. 

	i) Gesundheitsschäden infolge von Erfrierungen sowie der Erfrie-rungstod. 
	i) Gesundheitsschäden infolge von Erfrierungen sowie der Erfrie-rungstod. 

	j) der Ertrinkungs- bzw. Erstickungstod unter Wasser. 
	j) der Ertrinkungs- bzw. Erstickungstod unter Wasser. 

	k) tauchtypische Gesundheitsschäden wie z. B. Caissonkrankheit oder Trommelfellverletzungen. Darüber hinaus sind die Kosten für De-kompressionskammerbehandlungen gemäß Ziffer 2.2.3 der Zusatz-bedingungen mitversichert. 
	k) tauchtypische Gesundheitsschäden wie z. B. Caissonkrankheit oder Trommelfellverletzungen. Darüber hinaus sind die Kosten für De-kompressionskammerbehandlungen gemäß Ziffer 2.2.3 der Zusatz-bedingungen mitversichert. 


	Die unter Ziffer 1.5 b) bis k) genannten Unfälle sind nur versichert, sofern die versicherte Person die Gesundheitsschädigungen unfreiwillig erlitten hat. 
	1.6. Infektionen 
	Im Rahmen der Leistungsarten Invaliditätsleistung und Unfall-Rente gemäß Ziffer 2.1.1. und 2.1.2. der Zusatzbedingungen gilt die erstmalige ärztliche Diagnose von Infektionen bzw. Infektionskrankheiten als Unfall:  
	a) Infektionen und Infektionskrankheiten, die durch einen Unfall gemäß Ziffer 1.3 der Zusatzbedingungen entstanden sind. Dazu zählen insbesondere auch Infektionen durch Insektenstiche und -bisse oder durch sonstige von Tieren verursachte Hautverletzungen (z. B. Bor-reliose, FSME oder Malaria) sowie Infektionen durch sonstige ge-ringfügige Haut- oder Schleimhautverletzungen.  
	a) Infektionen und Infektionskrankheiten, die durch einen Unfall gemäß Ziffer 1.3 der Zusatzbedingungen entstanden sind. Dazu zählen insbesondere auch Infektionen durch Insektenstiche und -bisse oder durch sonstige von Tieren verursachte Hautverletzungen (z. B. Bor-reliose, FSME oder Malaria) sowie Infektionen durch sonstige ge-ringfügige Haut- oder Schleimhautverletzungen.  
	a) Infektionen und Infektionskrankheiten, die durch einen Unfall gemäß Ziffer 1.3 der Zusatzbedingungen entstanden sind. Dazu zählen insbesondere auch Infektionen durch Insektenstiche und -bisse oder durch sonstige von Tieren verursachte Hautverletzungen (z. B. Bor-reliose, FSME oder Malaria) sowie Infektionen durch sonstige ge-ringfügige Haut- oder Schleimhautverletzungen.  

	b) Infektionen bzw. Infektionskrankheiten, die in Ausübung der versi-cherten Berufstätigkeit der versicherten Person entstanden sind und aus deren Krankheitsgeschichte, Befund oder Natur hervorgeht, dass durch das Einspritzen infektiöser Massen in Auge, Mund oder Nase Krankheitserreger in den Körper gelangt sind. Anhauchen, Anniesen oder Anhusten erfüllen den Tatbestand des Einspritzens nicht. Anhusten nur dann, wenn durch einen Hustenstoß eines Diphtheriekranken infektiöse Massen in Auge, Mund oder Nase ge
	b) Infektionen bzw. Infektionskrankheiten, die in Ausübung der versi-cherten Berufstätigkeit der versicherten Person entstanden sind und aus deren Krankheitsgeschichte, Befund oder Natur hervorgeht, dass durch das Einspritzen infektiöser Massen in Auge, Mund oder Nase Krankheitserreger in den Körper gelangt sind. Anhauchen, Anniesen oder Anhusten erfüllen den Tatbestand des Einspritzens nicht. Anhusten nur dann, wenn durch einen Hustenstoß eines Diphtheriekranken infektiöse Massen in Auge, Mund oder Nase ge


	Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass die erstmalige ärztliche Diagnose der Erkrankung frühestens 3 Monate nach Ausstel-lung des Versicherungsscheins stattfindet. 
	2. Prämienpflichtige und -freie Leistungen 
	2.1. Welche Leistungsarten können prämienpflichtig verein-bart werden? 
	Die von Ihnen mit uns vereinbarten Leistungsarten und die Versiche-rungssummen ergeben sich aus dem Vertrag. 
	2.1.1. Invaliditätsleistung 
	Versicherungsschutz für Invaliditätsleistung besteht, sofern die Leistungs-art im Versicherungsschein aufgeführt ist. 
	 
	 
	 
	2.1.1.1 Voraussetzungen für die Leistung  
	a) Infolge eines Unfalles muss eine dauerhafte Beeinträchtigung der körperlichen oder geistigen Leistungsfähigkeit der versicherten Per-son eingetreten sein (Invalidität). Eine Beeinträchtigung ist dauerhaft, wenn sie voraussichtlich länger als 3 Jahre bestehen wird und eine Änderung des Zustandes nicht erwartet werden kann. 
	a) Infolge eines Unfalles muss eine dauerhafte Beeinträchtigung der körperlichen oder geistigen Leistungsfähigkeit der versicherten Per-son eingetreten sein (Invalidität). Eine Beeinträchtigung ist dauerhaft, wenn sie voraussichtlich länger als 3 Jahre bestehen wird und eine Änderung des Zustandes nicht erwartet werden kann. 
	a) Infolge eines Unfalles muss eine dauerhafte Beeinträchtigung der körperlichen oder geistigen Leistungsfähigkeit der versicherten Per-son eingetreten sein (Invalidität). Eine Beeinträchtigung ist dauerhaft, wenn sie voraussichtlich länger als 3 Jahre bestehen wird und eine Änderung des Zustandes nicht erwartet werden kann. 

	b) Die Invalidität muss innerhalb von 14 Monaten nach dem Unfall eingetreten sein. 
	b) Die Invalidität muss innerhalb von 14 Monaten nach dem Unfall eingetreten sein. 

	c) Die Invalidität muss innerhalb von 16 Monaten nach dem Unfall von einem Arzt schriftlich festgestellt werden. 
	c) Die Invalidität muss innerhalb von 16 Monaten nach dem Unfall von einem Arzt schriftlich festgestellt werden. 

	d) Die Invalidität muss innerhalb von 16 Monaten nach dem Unfall von Ihnen bei uns geltend gemacht werden. 
	d) Die Invalidität muss innerhalb von 16 Monaten nach dem Unfall von Ihnen bei uns geltend gemacht werden. 
	d) Die Invalidität muss innerhalb von 16 Monaten nach dem Unfall von Ihnen bei uns geltend gemacht werden. 
	a) Die Invaliditätsleistung wird als Kapitalleistung gezahlt.  
	a) Die Invaliditätsleistung wird als Kapitalleistung gezahlt.  
	a) Die Invaliditätsleistung wird als Kapitalleistung gezahlt.  

	b) Grundlage für die Berechnung der Leistung bilden die vereinbarte Versicherungssumme und der unfallbedingte Invaliditätsgrad. 
	b) Grundlage für die Berechnung der Leistung bilden die vereinbarte Versicherungssumme und der unfallbedingte Invaliditätsgrad. 

	c) Bei Verlust oder völliger Funktionsunfähigkeit der nachstehend genannten Körperteile, Körperfunktionen und Sinnesorgane gelten ausschließlich die in der vereinbarten Gliedertaxenvariante festge-legten, in Prozentsätzen angegebenen Invaliditätsgrade. Bei Teil-verlust oder teilweiser Funktionsbeeinträchtigung gilt der entspre-chende Teil des jeweiligen Prozentsatzes. 
	c) Bei Verlust oder völliger Funktionsunfähigkeit der nachstehend genannten Körperteile, Körperfunktionen und Sinnesorgane gelten ausschließlich die in der vereinbarten Gliedertaxenvariante festge-legten, in Prozentsätzen angegebenen Invaliditätsgrade. Bei Teil-verlust oder teilweiser Funktionsbeeinträchtigung gilt der entspre-chende Teil des jeweiligen Prozentsatzes. 

	d) Bei allen nicht in der Gliedertaxe genannten Körperteilen, Körper-funktionen und Sinnesorganen, bemisst sich der Invaliditätsgrad danach, inwieweit die normale körperliche oder geistige Leistungs-fähigkeit insgesamt beeinträchtigt ist. Dabei sind ausschließlich me-dizinische Gesichtspunkte zu berücksichtigen.  
	d) Bei allen nicht in der Gliedertaxe genannten Körperteilen, Körper-funktionen und Sinnesorganen, bemisst sich der Invaliditätsgrad danach, inwieweit die normale körperliche oder geistige Leistungs-fähigkeit insgesamt beeinträchtigt ist. Dabei sind ausschließlich me-dizinische Gesichtspunkte zu berücksichtigen.  

	e) Bei den in der Gliedertaxe genannten inneren Organen können Sie vor der gutachterlichen Erstbewertung in Textform verlangen, dass keine Bemessung des Invaliditätsgrades nach der Gliedertaxe ge-mäß Ziffer 2.1.1.2 c), sondern eine individuelle ärztliche Einschät-zung anhand medizinischer Gesichtspunkte gemäß Ziffer 2.1.1.2 d) erfolgen soll. 
	e) Bei den in der Gliedertaxe genannten inneren Organen können Sie vor der gutachterlichen Erstbewertung in Textform verlangen, dass keine Bemessung des Invaliditätsgrades nach der Gliedertaxe ge-mäß Ziffer 2.1.1.2 c), sondern eine individuelle ärztliche Einschät-zung anhand medizinischer Gesichtspunkte gemäß Ziffer 2.1.1.2 d) erfolgen soll. 

	f) Waren betroffene Körperteile oder Sinnesorgane oder deren Funk-tionen bereits vor dem Unfall dauernd beeinträchtigt, wird der Inva-liditätsgrad um die Vorinvalidität gemindert.  
	f) Waren betroffene Körperteile oder Sinnesorgane oder deren Funk-tionen bereits vor dem Unfall dauernd beeinträchtigt, wird der Inva-liditätsgrad um die Vorinvalidität gemindert.  

	g) Sind mehrere Körperteile oder Sinnesorgane durch den Unfall beeinträchtigt, werden die nach den vorstehenden Bestimmungen ermittelten Invaliditätsgrade zusammengerechnet. Mehr als 100 Prozent werden jedoch nicht berücksichtigt. 
	g) Sind mehrere Körperteile oder Sinnesorgane durch den Unfall beeinträchtigt, werden die nach den vorstehenden Bestimmungen ermittelten Invaliditätsgrade zusammengerechnet. Mehr als 100 Prozent werden jedoch nicht berücksichtigt. 





	2.1.1.2 Art und Höhe der Leistung 
	Welche Gliedertaxenvariante für Ihren Vertrag Gültigkeit hat, hängt davon ab, welche Variante Sie mit uns vereinbart haben und ist im Versicherungsschein aufgeführt. 
	Alle Angaben in Prozent 
	Alle Angaben in Prozent 
	Alle Angaben in Prozent 
	Alle Angaben in Prozent 
	Alle Angaben in Prozent 

	Gliedertaxe Trend 
	Gliedertaxe Trend 

	Gliedertaxe Top 
	Gliedertaxe Top 

	Gliedertaxe Hand 
	Gliedertaxe Hand 

	Gliedertaxe Sinne 
	Gliedertaxe Sinne 

	Gliedertaxe Med 
	Gliedertaxe Med 



	beide Augen 
	beide Augen 
	beide Augen 
	beide Augen 

	100 
	100 

	100 
	100 

	100 
	100 

	100 
	100 

	100 
	100 


	ein Auge 
	ein Auge 
	ein Auge 

	50 
	50 

	50 
	50 

	50 
	50 

	70 
	70 

	70 
	70 


	ein Auge, sofern das andere bereits verloren oder völlig funktionsunfähig war 
	ein Auge, sofern das andere bereits verloren oder völlig funktionsunfähig war 
	ein Auge, sofern das andere bereits verloren oder völlig funktionsunfähig war 

	65 
	65 

	100 
	100 

	100 
	100 

	100 
	100 

	100 
	100 


	Gehör beider Ohren 
	Gehör beider Ohren 
	Gehör beider Ohren 

	60 
	60 

	70 
	70 

	70 
	70 

	100 
	100 

	100 
	100 


	Gehör eines Ohres 
	Gehör eines Ohres 
	Gehör eines Ohres 

	30 
	30 

	35 
	35 

	35 
	35 

	70 
	70 

	70 
	70 


	Gehör eines Ohres, sofern das des anderen bereits vollständig verloren war 
	Gehör eines Ohres, sofern das des anderen bereits vollständig verloren war 
	Gehör eines Ohres, sofern das des anderen bereits vollständig verloren war 

	45 
	45 

	100 
	100 

	100 
	100 

	100 
	100 

	100 
	100 


	Geruchssinn 
	Geruchssinn 
	Geruchssinn 

	15 
	15 

	20 
	20 

	20 
	20 

	25 
	25 

	25 
	25 


	Geschmackssinn 
	Geschmackssinn 
	Geschmackssinn 

	10 
	10 

	20 
	20 

	20 
	20 

	25 
	25 

	25 
	25 


	Stimme 
	Stimme 
	Stimme 

	60 
	60 

	100 
	100 

	100 
	100 

	100 
	100 

	100 
	100 


	Arm 
	Arm 
	Arm 

	70 
	70 

	75 
	75 

	100 
	100 

	80 
	80 

	100 
	100 


	Arm bis oberhalb des Ellenbogengelenks 
	Arm bis oberhalb des Ellenbogengelenks 
	Arm bis oberhalb des Ellenbogengelenks 

	70 
	70 

	70 
	70 

	100 
	100 

	75 
	75 

	100 
	100 


	Arm bis unterhalb des Ellenbogengelenks 
	Arm bis unterhalb des Ellenbogengelenks 
	Arm bis unterhalb des Ellenbogengelenks 

	65 
	65 

	65 
	65 

	100 
	100 

	70 
	70 

	100 
	100 


	Hand 
	Hand 
	Hand 

	65 
	65 

	65 
	65 

	100 
	100 

	65 
	65 

	100 
	100 


	Daumen 
	Daumen 
	Daumen 

	25 
	25 

	30 
	30 

	60 
	60 

	30 
	30 

	100 
	100 


	Zeigefinger 
	Zeigefinger 
	Zeigefinger 

	10 
	10 

	20 
	20 

	60 
	60 

	20 
	20 

	75 
	75 


	anderer Finger 
	anderer Finger 
	anderer Finger 

	5 
	5 

	10 
	10 

	20 
	20 

	10 
	10 

	20 
	20 


	sämtliche Finger einer Hand maximal 
	sämtliche Finger einer Hand maximal 
	sämtliche Finger einer Hand maximal 

	– 
	– 

	75 
	75 

	– 
	– 

	75 
	75 

	– 
	– 


	Bein über der Mitte des Oberschenkels 
	Bein über der Mitte des Oberschenkels 
	Bein über der Mitte des Oberschenkels 

	70 
	70 

	70 
	70 

	70 
	70 

	80 
	80 

	80 
	80 


	Bein bis zur Mitte des Oberschenkels 
	Bein bis zur Mitte des Oberschenkels 
	Bein bis zur Mitte des Oberschenkels 

	70 
	70 

	70 
	70 

	70 
	70 

	75 
	75 

	75 
	75 


	Bein bis unterhalb des Knies 
	Bein bis unterhalb des Knies 
	Bein bis unterhalb des Knies 

	60 
	60 

	60 
	60 

	60 
	60 

	70 
	70 

	70 
	70 


	Bein bis zur Mitte des Unterschenkels 
	Bein bis zur Mitte des Unterschenkels 
	Bein bis zur Mitte des Unterschenkels 

	50 
	50 

	55 
	55 

	55 
	55 

	60 
	60 

	60 
	60 


	Fuß 
	Fuß 
	Fuß 

	45 
	45 

	50 
	50 

	50 
	50 

	50 
	50 

	50 
	50 


	große Zehe 
	große Zehe 
	große Zehe 

	5 
	5 

	8 
	8 

	8 
	8 

	8 
	8 

	8 
	8 


	andere Zehe 
	andere Zehe 
	andere Zehe 

	2 
	2 

	5 
	5 

	5 
	5 

	5 
	5 

	5 
	5 


	beide Nieren 
	beide Nieren 
	beide Nieren 

	100 
	100 

	100 
	100 

	100 
	100 

	100 
	100 

	100 
	100 


	eine Niere 
	eine Niere 
	eine Niere 

	25 
	25 

	25 
	25 

	25 
	25 

	25 
	25 

	25 
	25 


	eine Niere, sofern die andere bereits verloren oder völlig funktionsunfähig war 
	eine Niere, sofern die andere bereits verloren oder völlig funktionsunfähig war 
	eine Niere, sofern die andere bereits verloren oder völlig funktionsunfähig war 

	75 
	75 

	100 
	100 

	100 
	100 

	100 
	100 

	100 
	100 


	Milz 
	Milz 
	Milz 

	10 
	10 

	10 
	10 

	10 
	10 

	10 
	10 

	10 
	10 


	Milz bei Kindern vor Vollen-dung des 14. Lebensjahres 
	Milz bei Kindern vor Vollen-dung des 14. Lebensjahres 
	Milz bei Kindern vor Vollen-dung des 14. Lebensjahres 

	20 
	20 

	20 
	20 

	20 
	20 

	20 
	20 

	20 
	20 


	Gallenblase 
	Gallenblase 
	Gallenblase 

	– 
	– 

	10 
	10 

	10 
	10 

	10 
	10 

	10 
	10 


	Magen 
	Magen 
	Magen 

	– 
	– 

	30 
	30 

	30 
	30 

	30 
	30 

	30 
	30 




	Alle Angaben in Prozent 
	Alle Angaben in Prozent 
	Alle Angaben in Prozent 
	Alle Angaben in Prozent 
	Alle Angaben in Prozent 

	Gliedertaxe Trend 
	Gliedertaxe Trend 

	Gliedertaxe Top 
	Gliedertaxe Top 

	Gliedertaxe Hand 
	Gliedertaxe Hand 

	Gliedertaxe Sinne 
	Gliedertaxe Sinne 

	Gliedertaxe Med 
	Gliedertaxe Med 


	Dünndarm 
	Dünndarm 
	Dünndarm 

	– 
	– 

	30 
	30 

	30 
	30 

	30 
	30 

	30 
	30 


	Dickdarm 
	Dickdarm 
	Dickdarm 

	– 
	– 

	30 
	30 

	30 
	30 

	30 
	30 

	30 
	30 


	ein Lungenflügel 
	ein Lungenflügel 
	ein Lungenflügel 

	– 
	– 

	50 
	50 

	50 
	50 

	50 
	50 

	50 
	50 


	Leber 
	Leber 
	Leber 

	– 
	– 

	50 
	50 

	50 
	50 

	50 
	50 

	50 
	50 


	Bauchspeicheldrüse 
	Bauchspeicheldrüse 
	Bauchspeicheldrüse 

	– 
	– 

	35 
	35 

	35 
	35 

	35 
	35 

	35 
	35 




	 
	2.1.1.3 Tod der versicherten Person nach dem Unfall 
	Stirbt die versicherte Person 
	a) unfallbedingt innerhalb eines Jahres nach dem Unfall, besteht kein Anspruch auf Invaliditätsleistung. 
	a) unfallbedingt innerhalb eines Jahres nach dem Unfall, besteht kein Anspruch auf Invaliditätsleistung. 
	a) unfallbedingt innerhalb eines Jahres nach dem Unfall, besteht kein Anspruch auf Invaliditätsleistung. 

	b) nachdem ein Anspruch auf Invaliditätsleistung entstanden war aus unfallfremder Ursache innerhalb eines Jahres nach dem Unfall oder unabhängig von der Ursache später als ein Jahr nach dem Unfall, leisten wir nach dem Invaliditätsgrad, mit dem aufgrund der ärztli-chen Befunde zu rechnen gewesen wäre. 
	b) nachdem ein Anspruch auf Invaliditätsleistung entstanden war aus unfallfremder Ursache innerhalb eines Jahres nach dem Unfall oder unabhängig von der Ursache später als ein Jahr nach dem Unfall, leisten wir nach dem Invaliditätsgrad, mit dem aufgrund der ärztli-chen Befunde zu rechnen gewesen wäre. 


	2.1.1.4 Progressionsmodell 
	Im Grundmodell entspricht die Kapitalleistung dem durch den Grad der Invalidität bezeichneten Prozentsatz der Invaliditätssumme. In den Pro-gressionsmodellen ist der als Kapitalleistung zu erbringende Prozentsatz der Invaliditätssumme bei bestimmten Invaliditätsgraden höher als der Invaliditätsgrad. 
	Das mit uns für die jeweilige versicherte Person vereinbarte Leistungs-modell (Progression) ergibt sich aus dem Versicherungsschein und seinen jeweiligen Nachträgen. 
	Führt ein versicherter Unfall gemäß den Voraussetzungen und Bestim-mungen zu einem Invaliditätsgrad von mehr als 25 Prozent, so erhöht sich die Leistung wie folgt: 
	a) Progressionsmodell 225 
	a) Progressionsmodell 225 
	a) Progressionsmodell 225 

	– der über 25 Prozent und unter 51 Prozent liegende Teil des Invaliditätsgrades wird zweifach entschädigt. 
	– der über 25 Prozent und unter 51 Prozent liegende Teil des Invaliditätsgrades wird zweifach entschädigt. 

	– der über 50 Prozent liegende Teil des Invaliditätsgrades wird dreifach entschädigt. 
	– der über 50 Prozent liegende Teil des Invaliditätsgrades wird dreifach entschädigt. 

	b) Progressionsmodell 300 
	b) Progressionsmodell 300 

	– der über 25 Prozent und unter 51 Prozent liegende Teil des Invaliditätsgrades wird dreifach entschädigt. 
	– der über 25 Prozent und unter 51 Prozent liegende Teil des Invaliditätsgrades wird dreifach entschädigt. 

	– der über 50 Prozent liegende Teil des Invaliditätsgrades wird vierfach entschädigt. 
	– der über 50 Prozent liegende Teil des Invaliditätsgrades wird vierfach entschädigt. 

	c) Progressionsmodell 400 
	c) Progressionsmodell 400 

	– der über 25 Prozent und unter 51 Prozent liegende Teil des Invaliditätsgrades wird dreifach entschädigt. 
	– der über 25 Prozent und unter 51 Prozent liegende Teil des Invaliditätsgrades wird dreifach entschädigt. 

	– der über 50 Prozent und unter 76 Prozent liegende Teil des Invaliditätsgrades wird fünffach entschädigt. 
	– der über 50 Prozent und unter 76 Prozent liegende Teil des Invaliditätsgrades wird fünffach entschädigt. 

	– der über 75 Prozent liegende Teil des Invaliditätsgrades wird siebenfach entschädigt. 
	– der über 75 Prozent liegende Teil des Invaliditätsgrades wird siebenfach entschädigt. 

	d) Progressionsmodell 500 
	d) Progressionsmodell 500 

	– der über 25 Prozent und unter 51 Prozent liegende Teil des Invaliditätsgrades wird dreifach entschädigt. 
	– der über 25 Prozent und unter 51 Prozent liegende Teil des Invaliditätsgrades wird dreifach entschädigt. 

	– der über 50 Prozent und unter 76  Prozent liegende Teil des Invaliditätsgrades wird fünffach entschädigt. 
	– der über 50 Prozent und unter 76  Prozent liegende Teil des Invaliditätsgrades wird fünffach entschädigt. 

	– der über 75 Prozent liegende Teil des Invaliditätsgrades wird elffach entschädigt. 
	– der über 75 Prozent liegende Teil des Invaliditätsgrades wird elffach entschädigt. 


	e) Progressionsmodell 750 
	e) Progressionsmodell 750 
	e) Progressionsmodell 750 

	– der über 25 Prozent und unter 51 Prozent liegende Teil des Invaliditätsgrades wird dreifach entschädigt. 
	– der über 25 Prozent und unter 51 Prozent liegende Teil des Invaliditätsgrades wird dreifach entschädigt. 

	– der über 50 Prozent und unter 76 Prozent liegende Teil des Invaliditätsgrades wird achtfach entschädigt. 
	– der über 50 Prozent und unter 76 Prozent liegende Teil des Invaliditätsgrades wird achtfach entschädigt. 

	– der über 75 Prozent liegende Teil des Invaliditätsgrades wird achtzehnfach entschädigt. 
	– der über 75 Prozent liegende Teil des Invaliditätsgrades wird achtzehnfach entschädigt. 


	 
	Hilfstabelle zur Leistungsberechnung je nach vereinbartem Leistungsmo-dell (Progression) und Invaliditätsgrad: 
	 
	Invaliditätsgrad in Prozent 
	Invaliditätsgrad in Prozent 
	Invaliditätsgrad in Prozent 
	Invaliditätsgrad in Prozent 
	Invaliditätsgrad in Prozent 

	linear 
	linear 

	225 % 
	225 % 

	300 % 
	300 % 

	400 % 
	400 % 

	500 % 
	500 % 

	750 % 
	750 % 



	1 
	1 
	1 
	1 

	1 
	1 

	1 
	1 

	1 
	1 

	1 
	1 

	1 
	1 

	1 
	1 


	2 
	2 
	2 

	2 
	2 

	2 
	2 

	2 
	2 

	2 
	2 

	2 
	2 

	2 
	2 


	3 
	3 
	3 

	3 
	3 

	3 
	3 

	3 
	3 

	3 
	3 

	3 
	3 

	3 
	3 


	4 
	4 
	4 

	4 
	4 

	4 
	4 

	4 
	4 

	4 
	4 

	4 
	4 

	4 
	4 


	5 
	5 
	5 

	5 
	5 

	5 
	5 

	5 
	5 

	5 
	5 

	5 
	5 

	5 
	5 


	6 
	6 
	6 

	6 
	6 

	6 
	6 

	6 
	6 

	6 
	6 

	6 
	6 

	6 
	6 


	7 
	7 
	7 

	7 
	7 

	7 
	7 

	7 
	7 

	7 
	7 

	7 
	7 

	7 
	7 


	8 
	8 
	8 

	8 
	8 

	8 
	8 

	8 
	8 

	8 
	8 

	8 
	8 

	8 
	8 


	9 
	9 
	9 

	9 
	9 

	9 
	9 

	9 
	9 

	9 
	9 

	9 
	9 

	9 
	9 


	10 
	10 
	10 

	10 
	10 

	10 
	10 

	10 
	10 

	10 
	10 

	10 
	10 

	10 
	10 


	11 
	11 
	11 

	11 
	11 

	11 
	11 

	11 
	11 

	11 
	11 

	11 
	11 

	11 
	11 


	12 
	12 
	12 

	12 
	12 

	12 
	12 

	12 
	12 

	12 
	12 

	12 
	12 

	12 
	12 


	13 
	13 
	13 

	13 
	13 

	13 
	13 

	13 
	13 

	13 
	13 

	13 
	13 

	13 
	13 


	14 
	14 
	14 

	14 
	14 

	14 
	14 

	14 
	14 

	14 
	14 

	14 
	14 

	14 
	14 


	15 
	15 
	15 

	15 
	15 

	15 
	15 

	15 
	15 

	15 
	15 

	15 
	15 

	15 
	15 


	16 
	16 
	16 

	16 
	16 

	16 
	16 

	16 
	16 

	16 
	16 

	16 
	16 

	16 
	16 


	17 
	17 
	17 

	17 
	17 

	17 
	17 

	17 
	17 

	17 
	17 

	17 
	17 

	17 
	17 


	18 
	18 
	18 

	18 
	18 

	18 
	18 

	18 
	18 

	18 
	18 

	18 
	18 

	18 
	18 


	19 
	19 
	19 

	19 
	19 

	19 
	19 

	19 
	19 

	19 
	19 

	19 
	19 

	19 
	19 


	20 
	20 
	20 

	20 
	20 

	20 
	20 

	20 
	20 

	20 
	20 

	20 
	20 

	20 
	20 


	21 
	21 
	21 

	21 
	21 

	21 
	21 

	21 
	21 

	21 
	21 

	21 
	21 

	21 
	21 


	22 
	22 
	22 

	22 
	22 

	22 
	22 

	22 
	22 

	22 
	22 

	22 
	22 

	22 
	22 


	23 
	23 
	23 

	23 
	23 

	23 
	23 

	23 
	23 

	23 
	23 

	23 
	23 

	23 
	23 


	24 
	24 
	24 

	24 
	24 

	24 
	24 

	24 
	24 

	24 
	24 

	24 
	24 

	24 
	24 


	25 
	25 
	25 

	25 
	25 

	25 
	25 

	25 
	25 

	25 
	25 

	25 
	25 

	25 
	25 


	26 
	26 
	26 

	26 
	26 

	27 
	27 

	28 
	28 

	28 
	28 

	28 
	28 

	28 
	28 


	27 
	27 
	27 

	27 
	27 

	29 
	29 

	31 
	31 

	31 
	31 

	31 
	31 

	31 
	31 


	28 
	28 
	28 

	28 
	28 

	31 
	31 

	34 
	34 

	34 
	34 

	34 
	34 

	34 
	34 


	29 
	29 
	29 

	29 
	29 

	33 
	33 

	37 
	37 

	37 
	37 

	37 
	37 

	37 
	37 


	30 
	30 
	30 

	30 
	30 

	35 
	35 

	40 
	40 

	40 
	40 

	40 
	40 

	40 
	40 


	31 
	31 
	31 

	31 
	31 

	37 
	37 

	43 
	43 

	43 
	43 

	43 
	43 

	43 
	43 


	32 
	32 
	32 

	32 
	32 

	39 
	39 

	46 
	46 

	46 
	46 

	46 
	46 

	46 
	46 


	33 
	33 
	33 

	33 
	33 

	41 
	41 

	49 
	49 

	49 
	49 

	49 
	49 

	49 
	49 


	34 
	34 
	34 

	34 
	34 

	43 
	43 

	52 
	52 

	52 
	52 

	52 
	52 

	52 
	52 


	35 
	35 
	35 

	35 
	35 

	45 
	45 

	55 
	55 

	55 
	55 

	55 
	55 

	55 
	55 


	36 
	36 
	36 

	36 
	36 

	47 
	47 

	58 
	58 

	58 
	58 

	58 
	58 

	58 
	58 


	37 
	37 
	37 

	37 
	37 

	49 
	49 

	61 
	61 

	61 
	61 

	61 
	61 

	61 
	61 


	38 
	38 
	38 

	38 
	38 

	51 
	51 

	64 
	64 

	64 
	64 

	64 
	64 

	64 
	64 


	39 
	39 
	39 

	39 
	39 

	53 
	53 

	67 
	67 

	67 
	67 

	67 
	67 

	67 
	67 


	40 
	40 
	40 

	40 
	40 

	55 
	55 

	70 
	70 

	70 
	70 

	70 
	70 

	70 
	70 


	41 
	41 
	41 

	41 
	41 

	57 
	57 

	73 
	73 

	73 
	73 

	73 
	73 

	73 
	73 


	42 
	42 
	42 

	42 
	42 

	59 
	59 

	76 
	76 

	76 
	76 

	76 
	76 

	76 
	76 


	43 
	43 
	43 

	43 
	43 

	61 
	61 

	79 
	79 

	79 
	79 

	79 
	79 

	79 
	79 


	44 
	44 
	44 

	44 
	44 

	63 
	63 

	82 
	82 

	82 
	82 

	82 
	82 

	82 
	82 


	45 
	45 
	45 

	45 
	45 

	65 
	65 

	85 
	85 

	85 
	85 

	85 
	85 

	85 
	85 


	46 
	46 
	46 

	46 
	46 

	67 
	67 

	88 
	88 

	88 
	88 

	88 
	88 

	88 
	88 


	47 
	47 
	47 

	47 
	47 

	69 
	69 

	91 
	91 

	91 
	91 

	91 
	91 

	91 
	91 


	48 
	48 
	48 

	48 
	48 

	71 
	71 

	94 
	94 

	94 
	94 

	94 
	94 

	94 
	94 


	49 
	49 
	49 

	49 
	49 

	73 
	73 

	97 
	97 

	97 
	97 

	97 
	97 

	97 
	97 


	50 
	50 
	50 

	50 
	50 

	75 
	75 

	100 
	100 

	100 
	100 

	100 
	100 

	100 
	100 


	51 
	51 
	51 

	51 
	51 

	78 
	78 

	104 
	104 

	105 
	105 

	105 
	105 

	108 
	108 


	52 
	52 
	52 

	52 
	52 

	81 
	81 

	108 
	108 

	110 
	110 

	110 
	110 

	116 
	116 


	53 
	53 
	53 

	53 
	53 

	84 
	84 

	112 
	112 

	115 
	115 

	115 
	115 

	124 
	124 


	54 
	54 
	54 

	54 
	54 

	87 
	87 

	116 
	116 

	120 
	120 

	120 
	120 

	132 
	132 


	55 
	55 
	55 

	55 
	55 

	90 
	90 

	120 
	120 

	125 
	125 

	125 
	125 

	140 
	140 


	56 
	56 
	56 

	56 
	56 

	93 
	93 

	124 
	124 

	130 
	130 

	130 
	130 

	148 
	148 


	57 
	57 
	57 

	57 
	57 

	96 
	96 

	128 
	128 

	135 
	135 

	135 
	135 

	156 
	156 




	Invaliditätsgrad in Prozent 
	Invaliditätsgrad in Prozent 
	Invaliditätsgrad in Prozent 
	Invaliditätsgrad in Prozent 
	Invaliditätsgrad in Prozent 

	linear 
	linear 

	225 % 
	225 % 

	300 % 
	300 % 

	400 % 
	400 % 

	500 % 
	500 % 

	750 % 
	750 % 


	58 
	58 
	58 

	58 
	58 

	99 
	99 

	132 
	132 

	140 
	140 

	140 
	140 

	164 
	164 


	59 
	59 
	59 

	59 
	59 

	102 
	102 

	136 
	136 

	145 
	145 

	145 
	145 

	172 
	172 


	60 
	60 
	60 

	60 
	60 

	105 
	105 

	140 
	140 

	150 
	150 

	150 
	150 

	180 
	180 


	61 
	61 
	61 

	61 
	61 

	108 
	108 

	144 
	144 

	155 
	155 

	155 
	155 

	188 
	188 


	62 
	62 
	62 

	62 
	62 

	111 
	111 

	148 
	148 

	160 
	160 

	160 
	160 

	196 
	196 


	63 
	63 
	63 

	63 
	63 

	114 
	114 

	152 
	152 

	165 
	165 

	165 
	165 

	204 
	204 


	64 
	64 
	64 

	64 
	64 

	117 
	117 

	156 
	156 

	170 
	170 

	170 
	170 

	212 
	212 


	65 
	65 
	65 

	65 
	65 

	120 
	120 

	160 
	160 

	175 
	175 

	175 
	175 

	220 
	220 


	66 
	66 
	66 

	66 
	66 

	123 
	123 

	164 
	164 

	180 
	180 

	180 
	180 

	228 
	228 


	67 
	67 
	67 

	67 
	67 

	126 
	126 

	168 
	168 

	185 
	185 

	185 
	185 

	236 
	236 


	68 
	68 
	68 

	68 
	68 

	129 
	129 

	172 
	172 

	190 
	190 

	190 
	190 

	244 
	244 


	69 
	69 
	69 

	69 
	69 

	132 
	132 

	176 
	176 

	195 
	195 

	195 
	195 

	252 
	252 


	70 
	70 
	70 

	70 
	70 

	135 
	135 

	180 
	180 

	200 
	200 

	200 
	200 

	260 
	260 


	71 
	71 
	71 

	71 
	71 

	138 
	138 

	184 
	184 

	205 
	205 

	205 
	205 

	268 
	268 


	72 
	72 
	72 

	72 
	72 

	141 
	141 

	188 
	188 

	210 
	210 

	210 
	210 

	276 
	276 


	73 
	73 
	73 

	73 
	73 

	144 
	144 

	192 
	192 

	215 
	215 

	215 
	215 

	284 
	284 


	74 
	74 
	74 

	74 
	74 

	147 
	147 

	196 
	196 

	220 
	220 

	220 
	220 

	292 
	292 


	75 
	75 
	75 

	75 
	75 

	150 
	150 

	200 
	200 

	225 
	225 

	225 
	225 

	300 
	300 


	76 
	76 
	76 

	76 
	76 

	153 
	153 

	204 
	204 

	232 
	232 

	236 
	236 

	318 
	318 


	77 
	77 
	77 

	77 
	77 

	156 
	156 

	208 
	208 

	239 
	239 

	247 
	247 

	336 
	336 


	78 
	78 
	78 

	78 
	78 

	159 
	159 

	212 
	212 

	246 
	246 

	258 
	258 

	354 
	354 


	79 
	79 
	79 

	79 
	79 

	162 
	162 

	216 
	216 

	253 
	253 

	269 
	269 

	372 
	372 


	80 
	80 
	80 

	80 
	80 

	165 
	165 

	220 
	220 

	260 
	260 

	280 
	280 

	390 
	390 


	81 
	81 
	81 

	81 
	81 

	168 
	168 

	224 
	224 

	267 
	267 

	291 
	291 

	408 
	408 


	82 
	82 
	82 

	82 
	82 

	171 
	171 

	228 
	228 

	274 
	274 

	302 
	302 

	426 
	426 


	83 
	83 
	83 

	83 
	83 

	174 
	174 

	232 
	232 

	281 
	281 

	313 
	313 

	444 
	444 


	84 
	84 
	84 

	84 
	84 

	177 
	177 

	236 
	236 

	288 
	288 

	324 
	324 

	462 
	462 


	85 
	85 
	85 

	85 
	85 

	180 
	180 

	240 
	240 

	295 
	295 

	335 
	335 

	480 
	480 


	86 
	86 
	86 

	86 
	86 

	183 
	183 

	244 
	244 

	302 
	302 

	346 
	346 

	498 
	498 


	87 
	87 
	87 

	87 
	87 

	186 
	186 

	248 
	248 

	309 
	309 

	357 
	357 

	516 
	516 


	88 
	88 
	88 

	88 
	88 

	189 
	189 

	252 
	252 

	316 
	316 

	368 
	368 

	534 
	534 


	89 
	89 
	89 

	89 
	89 

	192 
	192 

	256 
	256 

	323 
	323 

	379 
	379 

	552 
	552 


	90 
	90 
	90 

	90 
	90 

	195 
	195 

	260 
	260 

	330 
	330 

	390 
	390 

	570 
	570 


	91 
	91 
	91 

	91 
	91 

	198 
	198 

	264 
	264 

	337 
	337 

	401 
	401 

	588 
	588 


	92 
	92 
	92 

	92 
	92 

	201 
	201 

	268 
	268 

	344 
	344 

	412 
	412 

	606 
	606 


	93 
	93 
	93 

	93 
	93 

	204 
	204 

	272 
	272 

	351 
	351 

	423 
	423 

	624 
	624 


	94 
	94 
	94 

	94 
	94 

	207 
	207 

	276 
	276 

	358 
	358 

	434 
	434 

	642 
	642 


	95 
	95 
	95 

	95 
	95 

	210 
	210 

	280 
	280 

	365 
	365 

	445 
	445 

	660 
	660 


	96 
	96 
	96 

	96 
	96 

	213 
	213 

	284 
	284 

	372 
	372 

	456 
	456 

	678 
	678 


	97 
	97 
	97 

	97 
	97 

	216 
	216 

	288 
	288 

	379 
	379 

	467 
	467 

	696 
	696 


	98 
	98 
	98 

	98 
	98 

	219 
	219 

	292 
	292 

	386 
	386 

	478 
	478 

	714 
	714 


	99 
	99 
	99 

	99 
	99 

	222 
	222 

	296 
	296 

	393 
	393 

	489 
	489 

	732 
	732 


	100 
	100 
	100 

	100 
	100 

	225 
	225 

	300 
	300 

	400 
	400 

	500 
	500 

	750 
	750 




	2.1.2. Unfall-Rente 
	Versicherungsschutz für Unfall-Rente besteht, sofern die Leistungsart im Versicherungsschein aufgeführt ist. 
	2.1.2.1 Voraussetzungen für die Leistung  
	a) Voraussetzung für die lebenslange Leistung ab 35 Prozent Invalidi-tät (sofern vereinbart): 
	a) Voraussetzung für die lebenslange Leistung ab 35 Prozent Invalidi-tät (sofern vereinbart): 
	a) Voraussetzung für die lebenslange Leistung ab 35 Prozent Invalidi-tät (sofern vereinbart): 


	Die Voraussetzung für die Leistung einer Unfall-Rente gilt als erfüllt, wenn infolge eines Unfalles ein gemäß Ziffer 2.1.1. der Zusatzbe-dingungen ermittelter, dauerhafter Invaliditätsgrad von mindestens 35 Prozent eingetreten ist. 
	b) Voraussetzung für die lebenslange Leistung ab 50 Prozent Invalidi-tät (sofern vereinbart): 
	b) Voraussetzung für die lebenslange Leistung ab 50 Prozent Invalidi-tät (sofern vereinbart): 
	b) Voraussetzung für die lebenslange Leistung ab 50 Prozent Invalidi-tät (sofern vereinbart): 


	Die Voraussetzung für die Leistung einer Unfall-Rente gilt als erfüllt, wenn infolge eines Unfalles ein gemäß Ziffer 2.1.1 der Zusatzbe-dingungen ermittelter, dauerhafter Invaliditätsgrad von mindestens 50 Prozent eingetreten ist. 
	c) Zur Ermittlung des Invaliditätsgrades bei der Unfall-Rente gilt abweichend von Ziffer 2.1.1.2 c) der Zusatzbedingungen aus-schließlich die nachfolgende Gliedertaxe „Rente“. 
	c) Zur Ermittlung des Invaliditätsgrades bei der Unfall-Rente gilt abweichend von Ziffer 2.1.1.2 c) der Zusatzbedingungen aus-schließlich die nachfolgende Gliedertaxe „Rente“. 
	c) Zur Ermittlung des Invaliditätsgrades bei der Unfall-Rente gilt abweichend von Ziffer 2.1.1.2 c) der Zusatzbedingungen aus-schließlich die nachfolgende Gliedertaxe „Rente“. 


	Bei Verlust oder völliger Funktionsunfähigkeit der nachstehend ge-nannten Körperteile, Körperfunktionen und Sinnesorgane gelten ausschließlich die in Prozentsätzen angegebenen Invaliditätsgrade. Bei Teilverlust oder teilweiser Funktionsbeeinträchtigung gilt der entsprechende Teil des jeweiligen Prozentsatzes. 
	d) Eine Minderung des Prozentsatzes des Invaliditätsgrades entspre-chend dem Mitwirkungsanteil von Krankheiten oder Gebrechen ge-mäß Ziffer 3 der Zusatzbedingungen erfolgt generell nicht.  
	d) Eine Minderung des Prozentsatzes des Invaliditätsgrades entspre-chend dem Mitwirkungsanteil von Krankheiten oder Gebrechen ge-mäß Ziffer 3 der Zusatzbedingungen erfolgt generell nicht.  
	d) Eine Minderung des Prozentsatzes des Invaliditätsgrades entspre-chend dem Mitwirkungsanteil von Krankheiten oder Gebrechen ge-mäß Ziffer 3 der Zusatzbedingungen erfolgt generell nicht.  


	 
	Alle Angaben in Prozent 
	Alle Angaben in Prozent 
	Alle Angaben in Prozent 
	Alle Angaben in Prozent 
	Alle Angaben in Prozent 

	Gliedertaxe Rente 
	Gliedertaxe Rente 



	beide Augen 
	beide Augen 
	beide Augen 
	beide Augen 

	100 
	100 


	ein Auge 
	ein Auge 
	ein Auge 

	70 
	70 


	ein Auge, sofern das andere bereits verloren oder völlig funktionsunfähig war 
	ein Auge, sofern das andere bereits verloren oder völlig funktionsunfähig war 
	ein Auge, sofern das andere bereits verloren oder völlig funktionsunfähig war 

	80 
	80 


	Gehör beider Ohren 
	Gehör beider Ohren 
	Gehör beider Ohren 

	100 
	100 


	Gehör eines Ohres 
	Gehör eines Ohres 
	Gehör eines Ohres 

	70 
	70 


	Gehör eines Ohres, sofern das Gehör des anderen bereits vollständig verloren war 
	Gehör eines Ohres, sofern das Gehör des anderen bereits vollständig verloren war 
	Gehör eines Ohres, sofern das Gehör des anderen bereits vollständig verloren war 

	80 
	80 


	Geruchssinn 
	Geruchssinn 
	Geruchssinn 

	10 
	10 


	Geschmackssinn 
	Geschmackssinn 
	Geschmackssinn 

	10 
	10 


	Stimme 
	Stimme 
	Stimme 

	60 
	60 


	Arm 
	Arm 
	Arm 

	75 
	75 


	Arm bis oberhalb des Ellenbogengelenks 
	Arm bis oberhalb des Ellenbogengelenks 
	Arm bis oberhalb des Ellenbogengelenks 

	70 
	70 


	Arm bis unterhalb des Ellenbogengelenks 
	Arm bis unterhalb des Ellenbogengelenks 
	Arm bis unterhalb des Ellenbogengelenks 

	65 
	65 


	Hand 
	Hand 
	Hand 

	65 
	65 


	Daumen 
	Daumen 
	Daumen 

	30 
	30 


	Zeigefinger 
	Zeigefinger 
	Zeigefinger 

	20 
	20 


	anderer Finger 
	anderer Finger 
	anderer Finger 

	10 
	10 


	sämtliche Finger einer Hand maximal 
	sämtliche Finger einer Hand maximal 
	sämtliche Finger einer Hand maximal 

	75 
	75 


	Bein über der Mitte des Oberschenkels 
	Bein über der Mitte des Oberschenkels 
	Bein über der Mitte des Oberschenkels 

	70 
	70 


	Bein bis zur Mitte des Oberschenkels 
	Bein bis zur Mitte des Oberschenkels 
	Bein bis zur Mitte des Oberschenkels 

	70 
	70 


	Bein bis unterhalb des Knies 
	Bein bis unterhalb des Knies 
	Bein bis unterhalb des Knies 

	60 
	60 


	Bein bis zur Mitte des Unterschenkels 
	Bein bis zur Mitte des Unterschenkels 
	Bein bis zur Mitte des Unterschenkels 

	55 
	55 


	Fuß 
	Fuß 
	Fuß 

	50 
	50 


	große Zehe 
	große Zehe 
	große Zehe 

	8 
	8 


	andere Zehe 
	andere Zehe 
	andere Zehe 

	5 
	5 


	beide Nieren 
	beide Nieren 
	beide Nieren 

	100 
	100 


	eine Niere 
	eine Niere 
	eine Niere 

	25 
	25 


	eine Niere, sofern die andere bereits verloren oder völlig funktionsunfähig war 
	eine Niere, sofern die andere bereits verloren oder völlig funktionsunfähig war 
	eine Niere, sofern die andere bereits verloren oder völlig funktionsunfähig war 

	100 
	100 


	Milz 
	Milz 
	Milz 

	10 
	10 


	Milz bei Kindern vor Vollendung des 14. Lebensjahres 
	Milz bei Kindern vor Vollendung des 14. Lebensjahres 
	Milz bei Kindern vor Vollendung des 14. Lebensjahres 

	20 
	20 


	Gallenblase 
	Gallenblase 
	Gallenblase 

	10 
	10 


	Magen 
	Magen 
	Magen 

	30 
	30 


	Dünndarm 
	Dünndarm 
	Dünndarm 

	30 
	30 


	Dickdarm 
	Dickdarm 
	Dickdarm 

	30 
	30 


	ein Lungenflügel 
	ein Lungenflügel 
	ein Lungenflügel 

	50 
	50 


	Leber 
	Leber 
	Leber 

	50 
	50 


	Bauchspeicheldrüse 
	Bauchspeicheldrüse 
	Bauchspeicheldrüse 

	35 
	35 




	2.1.2.2 Höhe der Leistung 
	Die Unfall-Rente wird in Höhe der vereinbarten Versicherungssumme gezahlt. 
	2.1.2.3 Beginn und Dauer der Leistung 
	Die Unfall-Rente wird rückwirkend ab Beginn des Monats, in dem sich der Unfall ereignet hat, gezahlt. Die Zahlung erfolgt monatlich im Voraus. 
	Die Unfall-Rente wird bis zum Ersten des Monats gezahlt, in dem 
	a) die versicherte Person stirbt. Zur Überprüfung der Voraussetzungen für den Rentenbezug sind wir berechtigt Lebensbescheinigungen anzufordern. Wird die Bescheinigung nicht unverzüglich übersandt, ruht die Rentenzahlung ab der nächsten Fälligkeit. 
	a) die versicherte Person stirbt. Zur Überprüfung der Voraussetzungen für den Rentenbezug sind wir berechtigt Lebensbescheinigungen anzufordern. Wird die Bescheinigung nicht unverzüglich übersandt, ruht die Rentenzahlung ab der nächsten Fälligkeit. 
	a) die versicherte Person stirbt. Zur Überprüfung der Voraussetzungen für den Rentenbezug sind wir berechtigt Lebensbescheinigungen anzufordern. Wird die Bescheinigung nicht unverzüglich übersandt, ruht die Rentenzahlung ab der nächsten Fälligkeit. 

	b) eine nach Ziffer 9 der Zusatzbedingungen vorgenommene Neube-messung ergeben hat, dass der unfallbedingte Invaliditätsgrad unter 35 Prozent gemäß Ziffer 2.1.2.1 a) oder 50 Prozent gemäß Ziffer 2.1.2.1 b) gesunken ist. 
	b) eine nach Ziffer 9 der Zusatzbedingungen vorgenommene Neube-messung ergeben hat, dass der unfallbedingte Invaliditätsgrad unter 35 Prozent gemäß Ziffer 2.1.2.1 a) oder 50 Prozent gemäß Ziffer 2.1.2.1 b) gesunken ist. 


	2.1.3. Unfall-Tagegeld 
	Versicherungsschutz für Unfall-Tagegeld besteht, sofern die Leistungsart im Versicherungsschein aufgeführt ist.  
	2.1.3.1 Voraussetzungen für die Leistung  
	Das vereinbarte Unfall-Tagegeld wird gezahlt, sofern die versicherte Person infolge eines Unfalles in ihrer Arbeitsfähigkeit beeinträchtigt und in ärztlicher Behandlung ist. 
	Geht die versicherte Person nach einem Unfall aus Pflichtgefühl ihrem Beruf soweit wie möglich nach, so wird dieses nicht zu ihren Ungunsten ausgelegt. Für die Bemessung des Grades der Arbeitsbeeinträchtigung ist der objektive ärztliche Befund ausschlaggebend. 
	2.1.3.2 Höhe der Leistung 
	Das Unfall-Tagegeld wird in Höhe der vereinbarten Versicherungssumme berechnet. Es wird nach dem festgestellten Grad der Beeinträchtigung der Berufstätigkeit oder Beschäftigung abgestuft. 
	2.1.3.3 Dauer der Leistung 
	Unfall-Tagegeld wird für die Dauer der ärztlichen Behandlung, längstens für 365 Tage, vom Unfalltag an gerechnet, gezahlt. 
	2.1.4. Unfall-Spitalgeld 
	Versicherungsschutz für Unfall-Spitalgeld besteht, sofern die Leistungsart im Versicherungsschein aufgeführt ist. 
	2.1.4.1 Voraussetzungen für die Leistung 
	Das vereinbarte Unfall-Spitalgeld wird für jeden Kalendertag gezahlt, mindestens jedoch für 3 Tage: 
	a) an dem sich die versicherte Person unfallbedingt in einer medizi-nisch notwendigen vollstationären Heil- oder Rehabilitationsbehand-lung befindet. 
	a) an dem sich die versicherte Person unfallbedingt in einer medizi-nisch notwendigen vollstationären Heil- oder Rehabilitationsbehand-lung befindet. 
	a) an dem sich die versicherte Person unfallbedingt in einer medizi-nisch notwendigen vollstationären Heil- oder Rehabilitationsbehand-lung befindet. 

	b) an dem bei der versicherten Person unfallbedingt ein medizinisch notwendiger ambulant-operativer Eingriff durchgeführt wird. 
	b) an dem bei der versicherten Person unfallbedingt ein medizinisch notwendiger ambulant-operativer Eingriff durchgeführt wird. 


	Kuren sowie Aufenthalte in Sanatorien und Erholungsheimen gelten nicht als medizinisch notwendige Heil- oder Rehabilitationsbehandlung. 
	2.1.4.2 Höhe der Leistung 
	Das Unfall-Spitalgeld wird in Höhe der vereinbarten Versicherungssumme gezahlt. 
	2.1.4.3 Beginn und Dauer der Leistung 
	Das vereinbarte Unfall-Spitalgeld wird, vom Unfalltag an gerechnet, innerhalb eines Zeitraums von längstens 2 Jahren gezahlt. 
	2.1.5. Unfall-Genesungsgeld 
	Versicherungsschutz für Unfall-Genesungsgeld besteht, sofern die Leis-tungsart im Versicherungsschein aufgeführt ist. 
	2.1.5.1 Voraussetzungen für die Leistung 
	Das vereinbarte Unfall-Genesungsgeld wird gezahlt, sofern ein Leis-tungsanspruch auf Unfall-Spitalgeld gemäß Ziffer 2.1.4 der Zusatzbedin-gungen besteht. 
	2.1.5.2 Höhe der Leistung 
	Das Unfall-Genesungsgeld wird in gleicher Höhe wie die vereinbarte Versicherungssumme für das Unfall-Spitalgeld gezahlt. 
	2.1.5.3 Dauer der Leistung 
	Unfall-Genesungsgeld wird für die gleiche Anzahl von Kalendertagen gezahlt, für die ein Leistungsanspruch auf Unfall-Spitalgeld gemäß Ziffer 2.1.4 der Zusatzbedingungen bestand, längstens jedoch für 100 Tage. 
	2.1.6. Unfall-Todesfallleistung 
	Versicherungsschutz für Unfall-Todesfallleistung besteht, sofern die Leistungsart im Versicherungsschein aufgeführt ist. 
	2.1.6.1 Voraussetzungen für die Leistung 
	Die vereinbarte Unfall-Todesfallleistung wird gezahlt, sofern die versicher-te Person infolge eines Unfalles innerhalb eines Jahres nach dem Unfall verstirbt. 
	Ist eine versicherte Person verschollen, so entsteht Anspruch auf die Unfall-Todesfallleistung, sofern die versicherte Person im Aufgebotsver-fahren für tot erklärt und die Verschollenheit öffentlich bekannt gemacht wurde. Hat die versicherte Person die Verschollenheit überlebt, so ist die Leistung zurückzuzahlen. 
	2.1.6.2 Höhe der Leistung 
	Die Todesfallleistung wird in Höhe der vereinbarten Versicherungssumme gezahlt. 
	2.1.7. Heilkosten 
	Versicherungsschutz für Heilkosten besteht, sofern die Leistungsart im Versicherungsschein aufgeführt ist. 
	2.1.7.1 Voraussetzungen für die Leistung 
	Die unter Ziffer 2.1.7.2 der Zusatzbedingungen genannten Kosten werden nur insoweit gewährt, als der Krankenversicherer seine vertraglichen Leistungen voll erfüllt hat und diese zur Deckung der entstandenen Kosten nicht ausgereicht haben. Ist der Krankenversicherer leistungsfrei oder bestreitet er seine Leistungspflicht, so kann der Versicherungsneh-mer sich unmittelbar an den Unfallversicherer halten. 
	2.1.7.2 Art und Höhe der Leistung 
	a) Für die Behebung der Unfallfolgen werden die innerhalb eines Jahres nach dem Unfall erwachsenen notwendigen Kosten des Heilverfahrens für künstliche Glieder und anderweitige nach dem ärztlichen Ermessen erforderliche Anschaffungen bis zum versi-cherten Betrag für jeden Versicherungsfall ersetzt. Als Kosten des Heilverfahrens gelten Arzthonorare, soweit sie nach einer amtlichen Gebührenordnung unter Berücksichtigung der Verhältnisse des Versicherten begründet sind, Kosten für Arzneien und sonstige ärzt-li
	a) Für die Behebung der Unfallfolgen werden die innerhalb eines Jahres nach dem Unfall erwachsenen notwendigen Kosten des Heilverfahrens für künstliche Glieder und anderweitige nach dem ärztlichen Ermessen erforderliche Anschaffungen bis zum versi-cherten Betrag für jeden Versicherungsfall ersetzt. Als Kosten des Heilverfahrens gelten Arzthonorare, soweit sie nach einer amtlichen Gebührenordnung unter Berücksichtigung der Verhältnisse des Versicherten begründet sind, Kosten für Arzneien und sonstige ärzt-li
	a) Für die Behebung der Unfallfolgen werden die innerhalb eines Jahres nach dem Unfall erwachsenen notwendigen Kosten des Heilverfahrens für künstliche Glieder und anderweitige nach dem ärztlichen Ermessen erforderliche Anschaffungen bis zum versi-cherten Betrag für jeden Versicherungsfall ersetzt. Als Kosten des Heilverfahrens gelten Arzthonorare, soweit sie nach einer amtlichen Gebührenordnung unter Berücksichtigung der Verhältnisse des Versicherten begründet sind, Kosten für Arzneien und sonstige ärzt-li

	b) Ausgeschlossen vom Ersatz sind die Kosten für Nahrungs- und Genussmittel, für Bade- und Erholungsreisen sowie für Kranken-pflege, soweit nicht die Zuziehung von beruflichem Pflegepersonal ärztlich angeordnet wird. 
	b) Ausgeschlossen vom Ersatz sind die Kosten für Nahrungs- und Genussmittel, für Bade- und Erholungsreisen sowie für Kranken-pflege, soweit nicht die Zuziehung von beruflichem Pflegepersonal ärztlich angeordnet wird. 

	c) Die Entschädigung der genannten Kosten ist auf den im Versiche-rungsschein ausgewiesenen Betrag begrenzt. 
	c) Die Entschädigung der genannten Kosten ist auf den im Versiche-rungsschein ausgewiesenen Betrag begrenzt. 


	2.1.7.3 Kündigung der Leistung 
	Versicherungsnehmer und Versicherer können unter Einhaltung einer Frist von 3 Monaten zum Ende des laufenden Versicherungsjahres durch  Erklärung in Textform verlangen, dass dieser Versicherungsschutz für Heilkosten mit Beginn des nächsten Versicherungsjahres entfällt. 
	Macht der Versicherer von diesem Recht gemäß Gebrauch, so kann der Versicherungsnehmer diesen Vertrag innerhalb eines Monats ab Zugang der Erklärung des Versicherers zum Ende des laufenden Versicherungs-jahres kündigen. 
	2.2. Versicherte prämienfreie Leistungen 
	a) Die folgenden, prämienfreien Leistungen gelten automatisch versi-chert, sofern mindestens die Leistungsart Invaliditätsleistung oder Unfall-Rente vereinbart wurde. 
	a) Die folgenden, prämienfreien Leistungen gelten automatisch versi-chert, sofern mindestens die Leistungsart Invaliditätsleistung oder Unfall-Rente vereinbart wurde. 
	a) Die folgenden, prämienfreien Leistungen gelten automatisch versi-chert, sofern mindestens die Leistungsart Invaliditätsleistung oder Unfall-Rente vereinbart wurde. 

	b) Bestehen bei Janitos mehrere Unfallversicherungen, können die prämienfreien Leistungen nur aus einem dieser Verträge verlangt werden. 
	b) Bestehen bei Janitos mehrere Unfallversicherungen, können die prämienfreien Leistungen nur aus einem dieser Verträge verlangt werden. 

	c) Die prämienfreien Leistungen stehen ausschließlich subsidiär, also nachrangig zur Verfügung. Das heißt, es können nur die Leistungen und Restkosten geltend gemacht werden, für die nicht ein anderer Ersatzpflichtiger eintritt. Dies kann zum Beispiel ein Haftpflicht- oder Krankenversicherer sein. Bestreitet der andere Ersatzpflichtige al-lerdings seine Leistungspflicht, können Sie sich auch direkt an Jani-tos wenden. 
	c) Die prämienfreien Leistungen stehen ausschließlich subsidiär, also nachrangig zur Verfügung. Das heißt, es können nur die Leistungen und Restkosten geltend gemacht werden, für die nicht ein anderer Ersatzpflichtiger eintritt. Dies kann zum Beispiel ein Haftpflicht- oder Krankenversicherer sein. Bestreitet der andere Ersatzpflichtige al-lerdings seine Leistungspflicht, können Sie sich auch direkt an Jani-tos wenden. 

	d) Beziehen sich prämienfreie Leistungen auf Unfälle im Ausland, dann gilt der Versicherungsschutz in allen Ländern, in denen die versicherte Person keinen festen Wohnsitz hat und in denen sie sich nicht länger als 90 Tage im Jahr aufhält. 
	d) Beziehen sich prämienfreie Leistungen auf Unfälle im Ausland, dann gilt der Versicherungsschutz in allen Ländern, in denen die versicherte Person keinen festen Wohnsitz hat und in denen sie sich nicht länger als 90 Tage im Jahr aufhält. 


	2.2.1. Such-, Bergungs- und Rettungskosten 
	a) Nach einem Unfall der versicherten Person ersetzen wir die not-wendigen Kosten für Such-, Bergungs- und Rettungseinsätze von öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlich organisierten Rettungs-diensten, soweit hierfür üblicherweise Gebühren berechnet werden. 
	a) Nach einem Unfall der versicherten Person ersetzen wir die not-wendigen Kosten für Such-, Bergungs- und Rettungseinsätze von öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlich organisierten Rettungs-diensten, soweit hierfür üblicherweise Gebühren berechnet werden. 
	a) Nach einem Unfall der versicherten Person ersetzen wir die not-wendigen Kosten für Such-, Bergungs- und Rettungseinsätze von öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlich organisierten Rettungs-diensten, soweit hierfür üblicherweise Gebühren berechnet werden. 


	Die Kosten ersetzen wir auch dann, wenn ein Unfall nicht eingetre-ten ist, aber unmittelbar drohte oder nach den konkreten Umstän-den zu vermuten war. 
	b) Darüber hinaus übernehmen wir die im Rahmen von Such-, Ber-gungs- und Rettungseinsätzen anfallenden Mehraufwendungen für Mittel und Einrichtungen, die zur Vermeidung von unfallbedingten Gesundheitsschäden bei der versicherten Person notwendig sind. 
	b) Darüber hinaus übernehmen wir die im Rahmen von Such-, Ber-gungs- und Rettungseinsätzen anfallenden Mehraufwendungen für Mittel und Einrichtungen, die zur Vermeidung von unfallbedingten Gesundheitsschäden bei der versicherten Person notwendig sind. 
	b) Darüber hinaus übernehmen wir die im Rahmen von Such-, Ber-gungs- und Rettungseinsätzen anfallenden Mehraufwendungen für Mittel und Einrichtungen, die zur Vermeidung von unfallbedingten Gesundheitsschäden bei der versicherten Person notwendig sind. 

	c) Der Kostenersatz für Such-, Bergungs- und Rettungseinsätze sowie Mehraufwendungen ist auf insgesamt 25.000 Euro begrenzt.  
	c) Der Kostenersatz für Such-, Bergungs- und Rettungseinsätze sowie Mehraufwendungen ist auf insgesamt 25.000 Euro begrenzt.  


	2.2.2. Krankentransporte und Flugrückholungen 
	a) Nach einem Unfall der versicherten Person ersetzen wir die not-wendigen 
	a) Nach einem Unfall der versicherten Person ersetzen wir die not-wendigen 
	a) Nach einem Unfall der versicherten Person ersetzen wir die not-wendigen 

	– Kosten für den Transport der versicherten Person in das nächste Spital oder in eine Spezialklinik, soweit er ärztlich an-geordnet oder nach Art der Verletzung unvermeidbar war. 
	– Kosten für den Transport der versicherten Person in das nächste Spital oder in eine Spezialklinik, soweit er ärztlich an-geordnet oder nach Art der Verletzung unvermeidbar war. 

	– Mehraufwendungen für den Rücktransport der verletzten Per-son zu ihrem ständigen Wohnsitz, soweit sie auf ärztliche An-ordnungen zurückzuführen sind oder nach Art der Verletzung unvermeidbar waren. Die Leistungen umfassen dabei auch Rückholungen in Ambulanzflugzeugen. 
	– Mehraufwendungen für den Rücktransport der verletzten Per-son zu ihrem ständigen Wohnsitz, soweit sie auf ärztliche An-ordnungen zurückzuführen sind oder nach Art der Verletzung unvermeidbar waren. Die Leistungen umfassen dabei auch Rückholungen in Ambulanzflugzeugen. 

	b) Die Kosten für Kranken- und Rücktransporte werden im Rahmen der Such-, Bergungs- und Rettungskosten gemäß Ziffer 2.2.1 der Zusatzbedingungen ersetzt, maximal jedoch bis 25.000 Euro.  
	b) Die Kosten für Kranken- und Rücktransporte werden im Rahmen der Such-, Bergungs- und Rettungskosten gemäß Ziffer 2.2.1 der Zusatzbedingungen ersetzt, maximal jedoch bis 25.000 Euro.  


	2.2.3.  Behandlungskosten bei Tauchunfällen 
	Nach einem Tauchunfall der versicherten Person ersetzen wir die not-wendigen Behandlungskosten in einer Dekompressionskammer. 
	Die Behandlungskosten werden im Rahmen der Such-, Bergungs- und Rettungskosten gemäß Ziffer 2.2.1 der Zusatzbedingungen ersetzt, maximal jedoch bis 25.000 Euro.  
	2.2.4.  Bestattungs- und Überführungskosten 
	Bei einem unfallbedingten Todesfall im Inland ersetzen wir die Kosten für die Überführung zum letzten ständigen Wohnsitz. 
	Bei einem unfallbedingten Todesfall im Ausland ersetzen wir die Kosten für die Bestattung im Ausland oder für die Überführung zum letzten ständigen Wohnsitz. 
	2.2.5.  Kosmetische Operationen 
	a) Wurden unfallbedingte Beeinträchtigungen des äußeren Erschei-nungsbildes der versicherten Person durch eine infolge des Unfalles durchgeführte Heilbehandlung nicht beseitigt, ersetzen wir die not-wendigen Kosten der kosmetischen Operationen zur Beseitigung oder Minderung der Beeinträchtigungen. Zahnbehandlungen und Zahnersatz gelten nicht als kosmetische Operationen. 
	a) Wurden unfallbedingte Beeinträchtigungen des äußeren Erschei-nungsbildes der versicherten Person durch eine infolge des Unfalles durchgeführte Heilbehandlung nicht beseitigt, ersetzen wir die not-wendigen Kosten der kosmetischen Operationen zur Beseitigung oder Minderung der Beeinträchtigungen. Zahnbehandlungen und Zahnersatz gelten nicht als kosmetische Operationen. 
	a) Wurden unfallbedingte Beeinträchtigungen des äußeren Erschei-nungsbildes der versicherten Person durch eine infolge des Unfalles durchgeführte Heilbehandlung nicht beseitigt, ersetzen wir die not-wendigen Kosten der kosmetischen Operationen zur Beseitigung oder Minderung der Beeinträchtigungen. Zahnbehandlungen und Zahnersatz gelten nicht als kosmetische Operationen. 

	b) Ersetzt werden die Kosten für Arzthonorare, die sonstigen Kosten der kosmetischen Operationen sowie die Kosten der Unterbringung und Verpflegung im Spital. 
	b) Ersetzt werden die Kosten für Arzthonorare, die sonstigen Kosten der kosmetischen Operationen sowie die Kosten der Unterbringung und Verpflegung im Spital. 

	c) Voraussetzung für die Leistungen ist, dass die kosmetischen Ope-rationen spätestens bis zum Ablauf des dritten Jahres nach dem Unfall erfolgt sind. 
	c) Voraussetzung für die Leistungen ist, dass die kosmetischen Ope-rationen spätestens bis zum Ablauf des dritten Jahres nach dem Unfall erfolgt sind. 


	Hat die versicherte Person zum Unfallzeitpunkt das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet, genügt es, wenn die Operationen und Behand-lungen vor Vollendung des 21. Lebensjahres erfolgen. 
	d) Der Kostenersatz für kosmetische Operationen ist auf insgesamt 25.000 Euro begrenzt.  
	d) Der Kostenersatz für kosmetische Operationen ist auf insgesamt 25.000 Euro begrenzt.  
	d) Der Kostenersatz für kosmetische Operationen ist auf insgesamt 25.000 Euro begrenzt.  


	2.2.6. Kur- und Rehabilitationskosten 
	a) Wir ersetzen die unfallbedingten, medizinisch notwendigen Kosten für Kur- und Rehabilitationsmaßnahmen der versicherten Person, sofern die Maßnahmen 
	a) Wir ersetzen die unfallbedingten, medizinisch notwendigen Kosten für Kur- und Rehabilitationsmaßnahmen der versicherten Person, sofern die Maßnahmen 
	a) Wir ersetzen die unfallbedingten, medizinisch notwendigen Kosten für Kur- und Rehabilitationsmaßnahmen der versicherten Person, sofern die Maßnahmen 

	– infolge eines Unfalles notwendig werden, welcher gemäß Zif-fer 2.1.1. der Zusatzbedingungen zu einem dauerhaften Inva-liditätsgrad von mindestens 25 Prozent geführt hat und 
	– infolge eines Unfalles notwendig werden, welcher gemäß Zif-fer 2.1.1. der Zusatzbedingungen zu einem dauerhaften Inva-liditätsgrad von mindestens 25 Prozent geführt hat und 

	– innerhalb von 3 Jahren, vom Unfalltag an gerechnet, durchge-führt werden und 
	– innerhalb von 3 Jahren, vom Unfalltag an gerechnet, durchge-führt werden und 

	– für einen zusammenhängenden Zeitraum von mindestens ei-ner Woche durchgeführt werden. 
	– für einen zusammenhängenden Zeitraum von mindestens ei-ner Woche durchgeführt werden. 

	b) Die Voraussetzungen, wie auch die medizinische Notwendigkeit, sind durch ein ärztliches Attest nachzuweisen. 
	b) Die Voraussetzungen, wie auch die medizinische Notwendigkeit, sind durch ein ärztliches Attest nachzuweisen. 

	c) Nicht als Kur- oder Rehabilitationsmaßnahme im Sinne dieser Bestimmungen gelten stationäre Behandlungen, bei denen die ärzt-liche Heilbehandlung der Unfallfolgen im Vordergrund steht. 
	c) Nicht als Kur- oder Rehabilitationsmaßnahme im Sinne dieser Bestimmungen gelten stationäre Behandlungen, bei denen die ärzt-liche Heilbehandlung der Unfallfolgen im Vordergrund steht. 

	d) Der Kostenersatz für Kur- und Rehabilitationsmaßnahmen ist auf insgesamt 5.000 Euro begrenzt.. 
	d) Der Kostenersatz für Kur- und Rehabilitationsmaßnahmen ist auf insgesamt 5.000 Euro begrenzt.. 


	2.2.7. Umschulungsmaßnahmen 
	a) Wir ersetzen die notwendigen und nachgewiesenen Kosten einer staatlich anerkannten Umschulungsmaßnahme, sofern 
	a) Wir ersetzen die notwendigen und nachgewiesenen Kosten einer staatlich anerkannten Umschulungsmaßnahme, sofern 
	a) Wir ersetzen die notwendigen und nachgewiesenen Kosten einer staatlich anerkannten Umschulungsmaßnahme, sofern 

	– die notwendigen Umschulungsmaßnahmen ausschließlich auf die Folgen eines Unfalles der versicherten Person – ohne Mitwirkung von Krankheiten und/oder Gebrechen gemäß Ziffer 3 der Zusatzbedingungen – zurückzuführen sind und 
	– die notwendigen Umschulungsmaßnahmen ausschließlich auf die Folgen eines Unfalles der versicherten Person – ohne Mitwirkung von Krankheiten und/oder Gebrechen gemäß Ziffer 3 der Zusatzbedingungen – zurückzuführen sind und 

	– die versicherte Person voraussichtlich außerstande ist, ihren Beruf oder eine ähnliche Tätigkeit auszuüben, die ihrer Aus-bildung entspricht und gleichwertige Kenntnisse und Fähigkei-ten voraussetzt und 
	– die versicherte Person voraussichtlich außerstande ist, ihren Beruf oder eine ähnliche Tätigkeit auszuüben, die ihrer Aus-bildung entspricht und gleichwertige Kenntnisse und Fähigkei-ten voraussetzt und 

	– die Umschulungsmaßnahmen innerhalb von 3 Jahren, vom Unfalltag an gerechnet, durchgeführt werden. 
	– die Umschulungsmaßnahmen innerhalb von 3 Jahren, vom Unfalltag an gerechnet, durchgeführt werden. 

	b) Der Kostenersatz für Umschulungsmaßnahmen ist auf insgesamt 5.000 Euro begrenzt. 
	b) Der Kostenersatz für Umschulungsmaßnahmen ist auf insgesamt 5.000 Euro begrenzt. 


	2.2.8. Psychologische Betreuung 
	a) Wir ersetzen die notwendigen und nachgewiesenen Kosten für psychologische Betreuung und Behandlungen, sofern 
	a) Wir ersetzen die notwendigen und nachgewiesenen Kosten für psychologische Betreuung und Behandlungen, sofern 
	a) Wir ersetzen die notwendigen und nachgewiesenen Kosten für psychologische Betreuung und Behandlungen, sofern 

	– diese aufgrund einer direkten oder indirekten Unfalleinwirkung ärztlich angeordnet werden oder 
	– diese aufgrund einer direkten oder indirekten Unfalleinwirkung ärztlich angeordnet werden oder 

	– die versicherte Person unfallbedingt einen Leistungsanspruch auf Sofortleistungen bei schweren Unfallverletzungen gemäß Ziffer 2.2.11. der Zusatzbedingungen hat oder 
	– die versicherte Person unfallbedingt einen Leistungsanspruch auf Sofortleistungen bei schweren Unfallverletzungen gemäß Ziffer 2.2.11. der Zusatzbedingungen hat oder 

	– die versicherte Person einen Leistungsanspruch auf Kapital-leistungen gemäß Ziffer 2.2.12 der Zusatzbedingungen hat oder 
	– die versicherte Person einen Leistungsanspruch auf Kapital-leistungen gemäß Ziffer 2.2.12 der Zusatzbedingungen hat oder 

	– eine mitversicherte Person aufgrund eines Unfalles tödlich verletzt wird oder 
	– eine mitversicherte Person aufgrund eines Unfalles tödlich verletzt wird oder 

	– die versicherte Person Opfer eines Überfalls oder einer Gei-selnahme geworden ist, und danach eine psychologische So-forthilfe ärztlich angeordnet wird. 
	– die versicherte Person Opfer eines Überfalls oder einer Gei-selnahme geworden ist, und danach eine psychologische So-forthilfe ärztlich angeordnet wird. 

	b) Der Kostenersatz für psychologische Betreuung und Behandlungen ist auf insgesamt 500 Euro begrenzt. 
	b) Der Kostenersatz für psychologische Betreuung und Behandlungen ist auf insgesamt 500 Euro begrenzt. 


	2.2.9. Besondere Leistungen für Kinder 
	2.2.9.1 Zusätzliche Todesfallleistung 
	Werden beide bei Janitos unfallversicherte Elternteile durch das gleiche Unfallereignis tödlich verletzt, wird zusätzlich – unabhängig von einem bereits vertraglich vereinbarten Todesfallschutz – eine Todesfallleistung von 10.000 Euro erbracht. 
	Voraussetzung ist, dass mindestens 1 Kind der versicherten Person das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. 
	2.2.9.2 Haushaltshilfe und Kinderbetreuung 
	a) Kann die versicherte Person unfallbedingt ihren Versorgungs- und Betreuungspflichten für im Haushalt lebende minderjährige Kinder nicht nachkommen, erstatten wir die nachgewiesenen Kosten für die Kinderbetreuung und eine Haushaltshilfe. 
	a) Kann die versicherte Person unfallbedingt ihren Versorgungs- und Betreuungspflichten für im Haushalt lebende minderjährige Kinder nicht nachkommen, erstatten wir die nachgewiesenen Kosten für die Kinderbetreuung und eine Haushaltshilfe. 
	a) Kann die versicherte Person unfallbedingt ihren Versorgungs- und Betreuungspflichten für im Haushalt lebende minderjährige Kinder nicht nachkommen, erstatten wir die nachgewiesenen Kosten für die Kinderbetreuung und eine Haushaltshilfe. 

	b) Die Höhe der Leistungen beträgt maximal 25 Euro pro Tag. 
	b) Die Höhe der Leistungen beträgt maximal 25 Euro pro Tag. 

	c) Die Leistungen werden erbracht, bis der versicherten Person zuge-mutet werden kann, ihre Versorgungs- und Betreuungspflichten wieder selbst zu übernehmen, längstens jedoch bis 30 Tage nach dem Unfallereignis. 
	c) Die Leistungen werden erbracht, bis der versicherten Person zuge-mutet werden kann, ihre Versorgungs- und Betreuungspflichten wieder selbst zu übernehmen, längstens jedoch bis 30 Tage nach dem Unfallereignis. 


	2.2.9.3 Rooming-in-Leistung 
	a) Befindet sich ein versichertes Kind nach einem Unfall, der sich vor Vollendung des 14. Lebensjahres ereignet hat, in medizinisch not-wendiger vollstationärer Heilbehandlung, übernehmen wir die not-wendigen Kosten für die Übernachtung eines Erziehungsberechtig-ten im Spital (Rooming-in). 
	a) Befindet sich ein versichertes Kind nach einem Unfall, der sich vor Vollendung des 14. Lebensjahres ereignet hat, in medizinisch not-wendiger vollstationärer Heilbehandlung, übernehmen wir die not-wendigen Kosten für die Übernachtung eines Erziehungsberechtig-ten im Spital (Rooming-in). 
	a) Befindet sich ein versichertes Kind nach einem Unfall, der sich vor Vollendung des 14. Lebensjahres ereignet hat, in medizinisch not-wendiger vollstationärer Heilbehandlung, übernehmen wir die not-wendigen Kosten für die Übernachtung eines Erziehungsberechtig-ten im Spital (Rooming-in). 

	b) Je Übernachtung werden maximal 25 Euro ersetzt. Insgesamt übernehmen wir die Kosten für maximal 20 Übernachtungen. 
	b) Je Übernachtung werden maximal 25 Euro ersetzt. Insgesamt übernehmen wir die Kosten für maximal 20 Übernachtungen. 

	c) Die vollstationäre Heilbehandlung aufgrund des Unfallereignisses ist durch ein ärztliches Attest nachzuweisen. 
	c) Die vollstationäre Heilbehandlung aufgrund des Unfallereignisses ist durch ein ärztliches Attest nachzuweisen. 


	2.2.10. Versorgung von Haustieren 
	a) Kann die versicherte Person unfallbedingt ihren Versorgungspflich-ten gegenüber den im Haushalt lebenden Haustieren nicht nach-kommen, erstatten wir die notwendigen Kosten für die tiergerechte Unterbringung. 
	a) Kann die versicherte Person unfallbedingt ihren Versorgungspflich-ten gegenüber den im Haushalt lebenden Haustieren nicht nach-kommen, erstatten wir die notwendigen Kosten für die tiergerechte Unterbringung. 
	a) Kann die versicherte Person unfallbedingt ihren Versorgungspflich-ten gegenüber den im Haushalt lebenden Haustieren nicht nach-kommen, erstatten wir die notwendigen Kosten für die tiergerechte Unterbringung. 

	b) Als Haustiere im Sinne dieser Bestimmungen gelten nur Tiere, die in Deutschland allgemein üblich und in zulässiger Weise als Hau-stiere gehalten werden, insbesondere Hunde, Katzen, Vögel sowie kleine Säugetiere. 
	b) Als Haustiere im Sinne dieser Bestimmungen gelten nur Tiere, die in Deutschland allgemein üblich und in zulässiger Weise als Hau-stiere gehalten werden, insbesondere Hunde, Katzen, Vögel sowie kleine Säugetiere. 

	c) Die Höhe der Leistung beträgt maximal 25 Euro pro Tag. 
	c) Die Höhe der Leistung beträgt maximal 25 Euro pro Tag. 

	d) Die Leistungen werden erbracht, bis der versicherten Person zuge-mutet werden kann, ihre Versorgungspflichten wieder selbst zu übernehmen, längstens jedoch bis 14 Tage nach dem Unfallereig-nis. 
	d) Die Leistungen werden erbracht, bis der versicherten Person zuge-mutet werden kann, ihre Versorgungspflichten wieder selbst zu übernehmen, längstens jedoch bis 14 Tage nach dem Unfallereig-nis. 


	2.2.11. Sofortleistung bei schweren Unfallverletzungen 
	Wir zahlen bei Eintritt einer der unter a) bis d) genannten schweren Unfallverletzungen eine Sofortleistung in Höhe von 10 Prozent der  versicherten Invaliditätssumme (Grundsumme ohne Progression), maxi-mal 10.000 Euro. 
	Voraussetzung für die Leistung ist der Nachweis der Schwerverletzung infolge eines Unfalles durch eine schriftliche ärztliche Diagnose. 
	Ein Anspruch auf die Sofortleistung besteht jedoch nicht, wenn die versi-cherte Person innerhalb von 72 Stunden nach dem Unfallereignis an dessen Folgen verstirbt. 
	Die Sofortleistung wird auf die endgültige Invaliditätsleistung angerechnet. Ein Rückforderungsanspruch unsererseits entsteht allerdings nicht, wenn die endgültige Invaliditätsleistung geringer als die Vorauszahlung ist oder keine dauerhafte Invalidität festgestellt wird. 
	a) Amputation mindestens eines ganzen Fußes oder einer ganzen Hand 
	a) Amputation mindestens eines ganzen Fußes oder einer ganzen Hand 
	a) Amputation mindestens eines ganzen Fußes oder einer ganzen Hand 

	b) Querschnittslähmung nach Schädigung des Rückenmarks 
	b) Querschnittslähmung nach Schädigung des Rückenmarks 

	c) Dauerhafte Erblindung beider Augen 
	c) Dauerhafte Erblindung beider Augen 

	d) Dauerhafte Verminderung der Sehschärfe an jedem Auge um mindestens 60 Prozent. 
	d) Dauerhafte Verminderung der Sehschärfe an jedem Auge um mindestens 60 Prozent. 


	2.2.12. Kapitalleistung bei schweren Verbrennungen 
	a) Erleidet die versicherte Person unfreiwillig Verbrennungen III. Grades von mehr als 30 Prozent der Körperoberfläche, zahlen wir eine Kapitalleistung in Höhe von 12 Prozent der versicherten In-validitätssumme (Grundsumme ohne Progression), maximal 12.000 Euro. 
	a) Erleidet die versicherte Person unfreiwillig Verbrennungen III. Grades von mehr als 30 Prozent der Körperoberfläche, zahlen wir eine Kapitalleistung in Höhe von 12 Prozent der versicherten In-validitätssumme (Grundsumme ohne Progression), maximal 12.000 Euro. 
	a) Erleidet die versicherte Person unfreiwillig Verbrennungen III. Grades von mehr als 30 Prozent der Körperoberfläche, zahlen wir eine Kapitalleistung in Höhe von 12 Prozent der versicherten In-validitätssumme (Grundsumme ohne Progression), maximal 12.000 Euro. 

	b) Voraussetzungen für die Leistung sind der Nachweis der Verletzun-gen durch ein fachärztliches Attest sowie die Geltendmachung der Leistung in Textform innerhalb von 3 Jahren nach dem Verlet-zungsereignis. 
	b) Voraussetzungen für die Leistung sind der Nachweis der Verletzun-gen durch ein fachärztliches Attest sowie die Geltendmachung der Leistung in Textform innerhalb von 3 Jahren nach dem Verlet-zungsereignis. 

	c) Besteht gleichzeitig ein Anspruch auf Invaliditätsleistung gemäß Ziffer 2.1.1 der Zusatzbedingungen, wird die Kapitalleistung auf die endgültige Invaliditätsleistung angerechnet. 
	c) Besteht gleichzeitig ein Anspruch auf Invaliditätsleistung gemäß Ziffer 2.1.1 der Zusatzbedingungen, wird die Kapitalleistung auf die endgültige Invaliditätsleistung angerechnet. 


	Ein Anspruch auf die Leistung besteht nicht, wenn die versicherte Person innerhalb von 72 Stunden nach dem Verletzungsereignis an dessen Folgen verstirbt. 
	3. Welche Auswirkung haben Krankheiten oder Ge-brechen? 
	Haben Krankheiten oder Gebrechen bei der durch ein Unfallereignis verursachten Gesundheitsschädigung oder deren Folgen mitgewirkt, mindert sich im Falle einer Invalidität der Prozentsatz des Invaliditäts-grades entsprechend dem Anteil der Krankheit oder des Gebrechens. 
	Beträgt dieser Mitwirkungsanteil jedoch weniger als 30 Prozent, unter-bleibt die Minderung.  
	4. In welchen Fällen ist der Versicherungsschutz aus-geschlossen? 
	4.1. Geistes- oder Bewusstseinsstörungen 
	Nicht versichert sind Unfälle durch Geistes- oder Bewusstseinsstörungen. 
	Davon abweichend besteht jedoch Versicherungsschutz für: 
	a) Unfälle durch Bewusstseinsstörungen, wenn diese Störungen durch ein unter diesen Vertrag fallendes Unfallereignis verursacht wurden. 
	a) Unfälle durch Bewusstseinsstörungen, wenn diese Störungen durch ein unter diesen Vertrag fallendes Unfallereignis verursacht wurden. 
	a) Unfälle durch Bewusstseinsstörungen, wenn diese Störungen durch ein unter diesen Vertrag fallendes Unfallereignis verursacht wurden. 

	b) Unfälle durch Bewusstseinsstörungen, wenn diese Störungen nicht durch einen krankhaften Zustand verursacht wurden. 
	b) Unfälle durch Bewusstseinsstörungen, wenn diese Störungen nicht durch einen krankhaften Zustand verursacht wurden. 

	c) Unfälle durch Bewusstseinsstörungen infolge Alkoholkonsums. Beim Lenken von versicherungspflichtigen motorisierten Fahrzeu-gen jedoch nur, sofern der Blutalkoholgehalt zum Unfallzeitpunkt 1,3 Promille nicht übersteigt. 
	c) Unfälle durch Bewusstseinsstörungen infolge Alkoholkonsums. Beim Lenken von versicherungspflichtigen motorisierten Fahrzeu-gen jedoch nur, sofern der Blutalkoholgehalt zum Unfallzeitpunkt 1,3 Promille nicht übersteigt. 

	d) Unfälle unter Medikamenteneinfluss. Voraussetzung für den Versi-cherungsschutz ist, dass die Einnahme gemäß den Anweisungen des Arztes erfolgt ist und eine entsprechende ärztliche Verordnung vorlag. 
	d) Unfälle unter Medikamenteneinfluss. Voraussetzung für den Versi-cherungsschutz ist, dass die Einnahme gemäß den Anweisungen des Arztes erfolgt ist und eine entsprechende ärztliche Verordnung vorlag. 

	e) Unfälle durch Bewusstseinsstörungen infolge epileptischer Anfälle oder sonstiger Krampfanfälle. 
	e) Unfälle durch Bewusstseinsstörungen infolge epileptischer Anfälle oder sonstiger Krampfanfälle. 

	f) Unfälle durch Bewusstseinsstörungen infolge eines Schlaganfalls. 
	f) Unfälle durch Bewusstseinsstörungen infolge eines Schlaganfalls. 

	g) Unfälle durch Bewusstseinsstörungen infolge eines Herzinfarkts. 
	g) Unfälle durch Bewusstseinsstörungen infolge eines Herzinfarkts. 

	h) Unfälle im Zustand der Übermüdung (Schlaftrunkenheit), Unfälle durch Einschlafen infolge einer Übermüdung sowie Unfälle durch Erschrecken. 
	h) Unfälle im Zustand der Übermüdung (Schlaftrunkenheit), Unfälle durch Einschlafen infolge einer Übermüdung sowie Unfälle durch Erschrecken. 


	4.2. Straftaten 
	Nicht versichert sind Unfälle, die der versicherten Person dadurch zusto-ßen, dass sie vorsätzlich eine Straftat ausführt oder versucht. 
	Davon abweichend besteht jedoch Versicherungsschutz für Unfälle, 
	a) die eine minderjährige versicherte Person durch Herstellung oder Gebrauch selbst gebauter Feuerwerkskörper erleidet, sofern durch die Herstellung oder den Gebrauch der Feuerwerkskörper keine Sachbeschädigung oder Körperverletzung beabsichtigt wurde. 
	a) die eine minderjährige versicherte Person durch Herstellung oder Gebrauch selbst gebauter Feuerwerkskörper erleidet, sofern durch die Herstellung oder den Gebrauch der Feuerwerkskörper keine Sachbeschädigung oder Körperverletzung beabsichtigt wurde. 
	a) die eine minderjährige versicherte Person durch Herstellung oder Gebrauch selbst gebauter Feuerwerkskörper erleidet, sofern durch die Herstellung oder den Gebrauch der Feuerwerkskörper keine Sachbeschädigung oder Körperverletzung beabsichtigt wurde. 


	b) die eine minderjährige versicherte Person beim Lenken oder Fahren von Land- und Wasserfahrzeugen erleidet, ohne im Besitz einer gül-tigen Fahrerlaubnis zu sein. Voraussetzung ist jedoch, dass keine weitere Straftat zur Ermöglichung der Fahrt begangen wurde. 
	b) die eine minderjährige versicherte Person beim Lenken oder Fahren von Land- und Wasserfahrzeugen erleidet, ohne im Besitz einer gül-tigen Fahrerlaubnis zu sein. Voraussetzung ist jedoch, dass keine weitere Straftat zur Ermöglichung der Fahrt begangen wurde. 
	b) die eine minderjährige versicherte Person beim Lenken oder Fahren von Land- und Wasserfahrzeugen erleidet, ohne im Besitz einer gül-tigen Fahrerlaubnis zu sein. Voraussetzung ist jedoch, dass keine weitere Straftat zur Ermöglichung der Fahrt begangen wurde. 

	c) infolge passiver oder aktiver Teilnahme an inneren Unruhen und sonstigen gewalttätigen Auseinandersetzungen, sofern die versi-cherte Person nicht auf Seiten der Unruhestifter stand. 
	c) infolge passiver oder aktiver Teilnahme an inneren Unruhen und sonstigen gewalttätigen Auseinandersetzungen, sofern die versi-cherte Person nicht auf Seiten der Unruhestifter stand. 


	4.3. Kriegs- oder Bürgerkriegsereignisse 
	Nicht versichert sind Unfälle, die unmittelbar oder mittelbar durch Kriegs- oder Bürgerkriegsereignisse verursacht sind. 
	Davon abweichend besteht jedoch Versicherungsschutz für 
	a) Auslandsreisen, wenn die versicherte Person überraschend von Kriegs- oder Bürgerkriegsereignissen betroffen wird. Dieser Versi-cherungsschutz besteht, so lange die versicherte Person nachweis-lich keine Möglichkeit hatte, das Kriegs- oder Bürgerkriegsgebiet zu verlassen, mindestens jedoch bis 14 Tage nach Kriegsausbruch oder dem Beginn der Feindseligkeiten. 
	a) Auslandsreisen, wenn die versicherte Person überraschend von Kriegs- oder Bürgerkriegsereignissen betroffen wird. Dieser Versi-cherungsschutz besteht, so lange die versicherte Person nachweis-lich keine Möglichkeit hatte, das Kriegs- oder Bürgerkriegsgebiet zu verlassen, mindestens jedoch bis 14 Tage nach Kriegsausbruch oder dem Beginn der Feindseligkeiten. 
	a) Auslandsreisen, wenn die versicherte Person überraschend von Kriegs- oder Bürgerkriegsereignissen betroffen wird. Dieser Versi-cherungsschutz besteht, so lange die versicherte Person nachweis-lich keine Möglichkeit hatte, das Kriegs- oder Bürgerkriegsgebiet zu verlassen, mindestens jedoch bis 14 Tage nach Kriegsausbruch oder dem Beginn der Feindseligkeiten. 


	Die Erweiterung gilt nicht bei Reisen in oder durch Staaten, auf de-ren Gebiet bereits Krieg oder Bürgerkrieg herrscht. Sie gilt auch nicht für die aktive Teilnahme am Krieg oder Bürgerkrieg, für Unfälle durch ABC-Waffen sowie im Zusammenhang mit einem Krieg oder kriegsähnlichen Zustand zwischen den Ländern China, Deutsch-land, Österreich, Frankreich, Großbritannien, Japan, Russland oder USA. 
	b) Terroranschläge in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammen-hang mit einem Krieg oder Bürgerkrieg, sofern sie außerhalb der Territorien der Krieg führender Staaten verübt werden. 
	b) Terroranschläge in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammen-hang mit einem Krieg oder Bürgerkrieg, sofern sie außerhalb der Territorien der Krieg führender Staaten verübt werden. 
	b) Terroranschläge in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammen-hang mit einem Krieg oder Bürgerkrieg, sofern sie außerhalb der Territorien der Krieg führender Staaten verübt werden. 


	4.4. Luftfahrtrisiken 
	Nicht versichert sind Unfälle 
	a) im Rahmen einer Tätigkeit als Luftfahrzeugführer (auch Luftsportge-räteführer), soweit nach deutschem Recht dafür eine Erlaubnis be-nötigt wird. Die Ausübung von Kite-Sportarten wird nicht als das Führen von Luftsportgeräten angesehen. 
	a) im Rahmen einer Tätigkeit als Luftfahrzeugführer (auch Luftsportge-räteführer), soweit nach deutschem Recht dafür eine Erlaubnis be-nötigt wird. Die Ausübung von Kite-Sportarten wird nicht als das Führen von Luftsportgeräten angesehen. 
	a) im Rahmen einer Tätigkeit als Luftfahrzeugführer (auch Luftsportge-räteführer), soweit nach deutschem Recht dafür eine Erlaubnis be-nötigt wird. Die Ausübung von Kite-Sportarten wird nicht als das Führen von Luftsportgeräten angesehen. 

	b) im Rahmen einer Tätigkeit als sonstiges Besatzungsmitglied eines Luftfahrzeuges. 
	b) im Rahmen einer Tätigkeit als sonstiges Besatzungsmitglied eines Luftfahrzeuges. 

	c) im Rahmen einer mit Hilfe eines Luftfahrzeugs auszuübenden beruflichen Tätigkeit. 
	c) im Rahmen einer mit Hilfe eines Luftfahrzeugs auszuübenden beruflichen Tätigkeit. 

	d) bei der Benutzung von Raumfahrzeugen. 
	d) bei der Benutzung von Raumfahrzeugen. 


	4.5. Motorfahrzeuge 
	4.5.1. Ausschluss von Rennveranstaltungen 
	Kein Versicherungsschutz besteht für Unfälle als Fahrer, Beifahrer oder Insasse eines Motorfahrzeuges während der Teilnahme an Fahrtveran-staltungen, bei denen es auf die Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten ankommt. Auch im Rahmen der dazugehörigen Übungsfahrten besteht kein Versicherungsschutz.  
	Davon abweichend besteht jedoch Versicherungsschutz beim Absolvieren von Sicherheitstrainings sowie bei Fahrtveranstaltungen, bei denen es auf die Erzielung einer Durchschnittsgeschwindigkeit ankommt. Dazu zählen unter anderem Stern-, Zuverlässigkeits-, Orientierungs- und Ballonverfol-gungsfahrten. 
	4.5.2. Motorradrisiko 
	a) Eingeschränkter Versicherungsschutz besteht für Unfälle als Fahrer eines Motorrades. 
	a) Eingeschränkter Versicherungsschutz besteht für Unfälle als Fahrer eines Motorrades. 
	a) Eingeschränkter Versicherungsschutz besteht für Unfälle als Fahrer eines Motorrades. 


	Die Höhe der Versicherungssummen bzw. der Prämie hängt maß-geblich davon ab, ob die versicherte Person Fahrer eines Motorra-des ist (Motorradrisiko). Als Motorräder gelten alle Krafträder, Kraft-roller, Quads oder Trikes mit einem Hubraum ab 50ccm. 
	Eine Änderung des Motorradrisikos der versicherten Person müs-sen Sie uns unverzüglich mitteilen. 
	b) Wegfall des Motorradrisikos 
	b) Wegfall des Motorradrisikos 
	b) Wegfall des Motorradrisikos 

	– Vermindert sich das Unfallrisiko der versicherten Person durch Wegfall des Motorradrisikos und errechnen sich dadurch bei gleich bleibender Prämie höhere Versicherungssummen, so gelten diese sobald wir Kenntnis von der Änderung erlangen, spätestens jedoch nach Ablauf von 30 Tagen ab der Ände-rung. Grundlage der Berechnung bildet der zum Zeitpunkt der Änderung gültige Tarif. 
	– Vermindert sich das Unfallrisiko der versicherten Person durch Wegfall des Motorradrisikos und errechnen sich dadurch bei gleich bleibender Prämie höhere Versicherungssummen, so gelten diese sobald wir Kenntnis von der Änderung erlangen, spätestens jedoch nach Ablauf von 30 Tagen ab der Ände-rung. Grundlage der Berechnung bildet der zum Zeitpunkt der Änderung gültige Tarif. 

	– Sofern gewünscht, führen wir den Vertrag auch mit den bishe-rigen Versicherungssummen bei entsprechend verminderter Prämie weiter, sobald uns eine entsprechende Erklärung von Ihnen zugeht. 
	– Sofern gewünscht, führen wir den Vertrag auch mit den bishe-rigen Versicherungssummen bei entsprechend verminderter Prämie weiter, sobald uns eine entsprechende Erklärung von Ihnen zugeht. 

	c) Hinzukommen des Motorradrisikos 
	c) Hinzukommen des Motorradrisikos 

	– Erhöht sich das Unfallrisiko der versicherten Person durch Hinzukommen des Motorradrisikos und errechnet sich dadurch bei gleich bleibenden Versicherungssummen eine höhere Prämie, so gilt diese ab dem Zeitpunkt der Motor-radnutzung. Grundlage der Berechnung bildet der zum Zeit-punkt der Änderung gültige Tarif. 
	– Erhöht sich das Unfallrisiko der versicherten Person durch Hinzukommen des Motorradrisikos und errechnet sich dadurch bei gleich bleibenden Versicherungssummen eine höhere Prämie, so gilt diese ab dem Zeitpunkt der Motor-radnutzung. Grundlage der Berechnung bildet der zum Zeit-punkt der Änderung gültige Tarif. 

	– Sofern gewünscht, führen wir den Vertrag auch mit der bishe-rigen Prämie bei entsprechend verminderten Versicherungs-summen weiter, sobald uns eine entsprechende Erklärung zu-geht. 
	– Sofern gewünscht, führen wir den Vertrag auch mit der bishe-rigen Prämie bei entsprechend verminderten Versicherungs-summen weiter, sobald uns eine entsprechende Erklärung zu-geht. 

	– Wird das höhere Unfallrisiko als Fahrer eines Motorrades nicht angezeigt, bleibt der Versicherungsschutz zwar vollumfänglich bestehen, es erfolgt jedoch immer eine Fortführung des Ver-trags mit der bisherigen Prämie bei entsprechend verminder-ten Versicherungssummen mit Wirkung zum Zeitpunkt der Motorradnutzung. 
	– Wird das höhere Unfallrisiko als Fahrer eines Motorrades nicht angezeigt, bleibt der Versicherungsschutz zwar vollumfänglich bestehen, es erfolgt jedoch immer eine Fortführung des Ver-trags mit der bisherigen Prämie bei entsprechend verminder-ten Versicherungssummen mit Wirkung zum Zeitpunkt der Motorradnutzung. 


	4.6. Strahlenschäden 
	Kein Versicherungsschutz besteht für Strahlenschäden, soweit diese in Zusammenhang mit Kernenergie stehen. 
	4.7. Schäden an Bandscheiben, inneren Organen und Ge-hirn 
	Nicht versichert sind Gesundheitsschäden an Bandscheiben sowie Blutungen aus inneren Organen und Gehirnblutungen. 
	Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn ein unter diesen Vertrag fallendes Unfallereignis gemäß Ziffer 1.3 der Zusatzbedingungen die überwiegende Ursache ist. 
	4.8. Heilmaßnahmen 
	Nicht versichert sind Gesundheitsschäden durch Heilmaßnahmen oder Eingriffe am Körper der versicherten Person. 
	Davon abweichend besteht jedoch Versicherungsschutz, wenn 
	a) die Gesundheitsschäden in ursächlichem Zusammenhang mit  unfallbedingten, medizinisch notwendigen Impfungen sowie mit Schutzimpfungen gegen versicherte Infektionen und versicherte Infektionskrankheiten gemäß Ziffer 1.6. der Zusatzbedingungen stehen. 
	a) die Gesundheitsschäden in ursächlichem Zusammenhang mit  unfallbedingten, medizinisch notwendigen Impfungen sowie mit Schutzimpfungen gegen versicherte Infektionen und versicherte Infektionskrankheiten gemäß Ziffer 1.6. der Zusatzbedingungen stehen. 
	a) die Gesundheitsschäden in ursächlichem Zusammenhang mit  unfallbedingten, medizinisch notwendigen Impfungen sowie mit Schutzimpfungen gegen versicherte Infektionen und versicherte Infektionskrankheiten gemäß Ziffer 1.6. der Zusatzbedingungen stehen. 

	b) die Heilmaßnahmen oder Eingriffe in ursächlichem Zusammen-hang mit einem unter diesen Vertrag fallendes Unfallereignis ste-hen. 
	b) die Heilmaßnahmen oder Eingriffe in ursächlichem Zusammen-hang mit einem unter diesen Vertrag fallendes Unfallereignis ste-hen. 

	c) es sich bei den Eingriffen um Maniküre, Pediküre sowie das Entfer-nen von Hühneraugen oder Hornhaut handelt. 
	c) es sich bei den Eingriffen um Maniküre, Pediküre sowie das Entfer-nen von Hühneraugen oder Hornhaut handelt. 


	4.9. Krankhafte Störungen infolge psychischer Reaktionen 
	Nicht versichert sind krankhafte Störungen infolge psychischer Reaktio-nen. 
	Davon abweichend besteht jedoch Versicherungsschutz für psychische und nervöse Störungen, die im Anschluss an einen Unfall neu eintreten. 
	Die Leistungen werden jedoch nur erbracht, soweit diese Störungen auf eine durch den Unfall verursachte organische Erkrankung des Nervensys-tems oder eine durch den Unfall neu entstandene Epilepsie zurückzufüh-ren sind. 
	4.10. Sportausübung 
	Kein Versicherungsschutz besteht für Unfälle bei der Teilnahme an Landes-, Bundes-, oder internationalen Wettbewerben auf dem Gebiet des nordischen und alpinen Schisports, des Snowboardens sowie Free-styling, Bob-, Schibob- oder Skeletonfahrens oder Rodeln sowie am offiziellen Training für diese Veranstaltungen. 
	Darüber hinaus besteht kein Versicherungsschutz für Unfälle, bei einer entgeltlichen Teilnahme an Wettbewerben und Ligaspielen und bei dem Training für diese Veranstaltungen.  
	4.11. Berufsunfälle 
	Kein Versicherungsschutz besteht für Unfälle bei Tätigkeiten, die im Rahmen der folgenden Berufsbilder auftreten: 
	Akrobaten, Mitarbeiter von Munitions-, Minensuch- und Räumtrupps, Mitarbeiter von Betrieben, die explosive Stoffe herstellen, lagern oder hiermit Handel treiben, Offshore-Besatzungen, Sprengmeister, Stuntman und Testfahrer, Sportler mit Verträgen oder Lizenzen sowie Berufssport-ler. (Sportler mit Verträgen oder Lizenzen im Sinne dieser Bedingungen sind Personen, die Ihren Lebensunterhalt überwiegend durch die Aus-
	übung von Sport verdienen oder die durchschnittlich mehr als 3 Stunden am Tag Sport betreiben). 
	Sonstige Leistungserweiterungen 
	5. Familien-Vorsorgeversicherung 
	5.1. Eheschließung oder eingetragene Lebenspartnerschaft 
	a) Im Rahmen der Familienvorsorge gewähren wir Ihnen prämien-freien, automatischen Versicherungsschutz im Falle einer Ehe-schließung oder mit Beginn einer eingetragenen Lebenspartner-schaft. Der Versicherungsschutz besteht allerdings nur dann, wenn für den Ehegatten bzw. Lebenspartner weder bei uns noch bei ei-nem anderen Versicherer bereits eine Unfallversicherung besteht. 
	a) Im Rahmen der Familienvorsorge gewähren wir Ihnen prämien-freien, automatischen Versicherungsschutz im Falle einer Ehe-schließung oder mit Beginn einer eingetragenen Lebenspartner-schaft. Der Versicherungsschutz besteht allerdings nur dann, wenn für den Ehegatten bzw. Lebenspartner weder bei uns noch bei ei-nem anderen Versicherer bereits eine Unfallversicherung besteht. 
	a) Im Rahmen der Familienvorsorge gewähren wir Ihnen prämien-freien, automatischen Versicherungsschutz im Falle einer Ehe-schließung oder mit Beginn einer eingetragenen Lebenspartner-schaft. Der Versicherungsschutz besteht allerdings nur dann, wenn für den Ehegatten bzw. Lebenspartner weder bei uns noch bei ei-nem anderen Versicherer bereits eine Unfallversicherung besteht. 


	Der Versicherungsschutz umfasst die Leistungen der Produktlinie Basic mit der Leistungsart Invalidität, einer Versicherungssumme von 30.000 Euro und Gliedertaxe „Trend“ ohne Progression. 
	b) Der Versicherungsschutz wird für einen Zeitraum von 3 Monaten gewährt. 
	b) Der Versicherungsschutz wird für einen Zeitraum von 3 Monaten gewährt. 
	b) Der Versicherungsschutz wird für einen Zeitraum von 3 Monaten gewährt. 

	c) Wird während der Gültigkeit der Familienvorsorge kein Antrag auf Einschluss des Ehepartners oder eingetragenen Lebenspartners gestellt, entfällt der Versicherungsschutz der entsprechenden Per-son nach Ablauf des versicherten Zeitraumes rückwirkend. 
	c) Wird während der Gültigkeit der Familienvorsorge kein Antrag auf Einschluss des Ehepartners oder eingetragenen Lebenspartners gestellt, entfällt der Versicherungsschutz der entsprechenden Per-son nach Ablauf des versicherten Zeitraumes rückwirkend. 


	5.2. Schwangerschaft, Geburt oder Adoption 
	a) Im Rahmen der Familienvorsorge gewähren wir Ihnen prämien-freien, automatischen Versicherungsschutz im Falle einer Schwan-gerschaft, Geburt oder Adoption. 
	a) Im Rahmen der Familienvorsorge gewähren wir Ihnen prämien-freien, automatischen Versicherungsschutz im Falle einer Schwan-gerschaft, Geburt oder Adoption. 
	a) Im Rahmen der Familienvorsorge gewähren wir Ihnen prämien-freien, automatischen Versicherungsschutz im Falle einer Schwan-gerschaft, Geburt oder Adoption. 


	Der Versicherungsschutz umfasst die Leistungen der Produktlinie Basic mit der Leistungsart Invalidität, einer Versicherungssumme von 30.000 Euro und Gliedertaxe „Trend“ ohne Progression. 
	b) Schwangerschaft 
	b) Schwangerschaft 
	b) Schwangerschaft 


	Für Ihre ungeborenen Kinder besteht Unfallversicherungsschutz längstens bis zum Tag der Geburt. Gesundheitsschäden des unge-borenen Kindes sind sowohl bei einer unfallbedingten Einwirkung auf die Mutter, als auch bei einer direkten unfallbedingten Einwir-kung auf das Kind versichert. 
	c) Geburt eines Kindes 
	c) Geburt eines Kindes 
	c) Geburt eines Kindes 


	Der Versicherungsschutz für Ihre neugeborenen Kinder wird ab dem Tag der Geburt für einen Zeitraum von 3 Monaten gewährt. 
	d) Adoption eines Kindes 
	d) Adoption eines Kindes 
	d) Adoption eines Kindes 


	Der Versicherungsschutz gilt für Ihre adoptierten Kinder unter 10 Jahren. Er wird ab Rechtswirksamkeit der Adoption für einen Zeit-raum von 3 Monaten gewährt. 
	e) Wird während der Gültigkeit der Familienvorsorge kein Antrag auf Einschluss des neugeborenen oder adoptierten Kindes gestellt, ent-fällt der Versicherungsschutz des entsprechenden Kindes nach Ab-lauf des versicherten Zeitraumes rückwirkend. 
	e) Wird während der Gültigkeit der Familienvorsorge kein Antrag auf Einschluss des neugeborenen oder adoptierten Kindes gestellt, ent-fällt der Versicherungsschutz des entsprechenden Kindes nach Ab-lauf des versicherten Zeitraumes rückwirkend. 
	e) Wird während der Gültigkeit der Familienvorsorge kein Antrag auf Einschluss des neugeborenen oder adoptierten Kindes gestellt, ent-fällt der Versicherungsschutz des entsprechenden Kindes nach Ab-lauf des versicherten Zeitraumes rückwirkend. 


	5.3. Prämienbefreiung bei Tod des Versicherungsnehmers 
	a) Wenn Sie während der Versicherungsdauer sterben, 
	a) Wenn Sie während der Versicherungsdauer sterben, 
	a) Wenn Sie während der Versicherungsdauer sterben, 
	a) Wenn Sie während der Versicherungsdauer sterben, 
	– wird die Versicherung Ihres Kindes mit den zu diesem Zeit-punkt geltenden Versicherungssummen bis zum Ablauf des Versicherungsjahres prämienfrei weitergeführt, in dem das versicherte Kind das 18. Lebensjahr vollendet. 
	– wird die Versicherung Ihres Kindes mit den zu diesem Zeit-punkt geltenden Versicherungssummen bis zum Ablauf des Versicherungsjahres prämienfrei weitergeführt, in dem das versicherte Kind das 18. Lebensjahr vollendet. 
	– wird die Versicherung Ihres Kindes mit den zu diesem Zeit-punkt geltenden Versicherungssummen bis zum Ablauf des Versicherungsjahres prämienfrei weitergeführt, in dem das versicherte Kind das 18. Lebensjahr vollendet. 

	– wird – wenn nichts anderes vereinbart ist – der gesetzliche Vertreter des Kindes neuer Versicherungsnehmer 
	– wird – wenn nichts anderes vereinbart ist – der gesetzliche Vertreter des Kindes neuer Versicherungsnehmer 




	b) Voraussetzungen für die Prämienbefreiung sind: 
	b) Voraussetzungen für die Prämienbefreiung sind: 
	b) Voraussetzungen für die Prämienbefreiung sind: 
	– Sie hatten bei Versicherungsbeginn das 45. Lebensjahr noch nicht vollendet und 
	– Sie hatten bei Versicherungsbeginn das 45. Lebensjahr noch nicht vollendet und 
	– Sie hatten bei Versicherungsbeginn das 45. Lebensjahr noch nicht vollendet und 

	– die Versicherung war zum Zeitpunkt des Todes nicht gekün-digt und 
	– die Versicherung war zum Zeitpunkt des Todes nicht gekün-digt und 

	– Ihr Tod wurde nicht durch Kriegs- oder Bürgerkriegsereignisse verursacht. 
	– Ihr Tod wurde nicht durch Kriegs- oder Bürgerkriegsereignisse verursacht. 





	6. Innovationsupdate 
	Werden die dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Bedingungen für die Janitos Unfallversicherung oder Zusatzbedingungen für die Janitos Unfallversicherung Österreich ausschließlich zu Ihrem Vorteil und ohne Mehrprämie geändert, so gelten die neuen Bedingungen mit sofortiger Wirkung auch für Ihren Vertrag. 
	7. Zusatzpaket Medic 
	Versicherungsschutz für das Zusatzpaket Medic besteht, sofern dieses im Versicherungsschein aufgeführt ist. 
	7.1. Pflege-Assistanceleistungen 
	Die Pflege-Assistanceleistungen stehen ausschließlich subsidiär, also nachrangig zur Verfügung. Das heißt, es können nur die Leistungen und Restkosten geltend gemacht werden, für die nicht ein anderer Ersatz-pflichtiger eintritt. Dies kann zum Beispiel ein Haftpflichtversicherer oder die gesetzliche Pflegeversicherung sein. 
	Bestreitet der andere Ersatzpflichtige allerdings seine Leistungspflicht, können Sie sich auch direkt an Janitos wenden. 
	Die Pflege-Assistanceleistungen werden ausschließlich in Österreich erbracht. 
	7.1.1. Pflege-Assistanceleistungen für versicherte Personen 
	Die versicherte Person hat Anspruch auf die unter Ziffer 7.1.1 a) bis i) aufgeführten Pflege-Assistanceleistungen, sofern eine der beiden folgen-den Voraussetzungen erfüllt wird und bei Eintritt des Unfalles noch keine Pflegebedürftigkeit nach österreichischem Bundespflegegeldgesetz (Stand 24.03.2021) bestand. 
	– Die versicherte Person befand sich unfallbedingt über einen zu-sammenhängenden Zeitraum von 16 Wochen in einer medizinisch notwendigen, vollstationären Heilbehandlung und ist danach in ihrer körperlichen oder geistigen Leistungsfähigkeit so stark beeinträch-tigt, dass sie Hilfe bei den gewöhnlichen und regelmäßig wiederkeh-renden Verrichtungen und Aufgaben des täglichen Lebens benötigt. 
	– Die versicherte Person befand sich unfallbedingt über einen zu-sammenhängenden Zeitraum von 16 Wochen in einer medizinisch notwendigen, vollstationären Heilbehandlung und ist danach in ihrer körperlichen oder geistigen Leistungsfähigkeit so stark beeinträch-tigt, dass sie Hilfe bei den gewöhnlichen und regelmäßig wiederkeh-renden Verrichtungen und Aufgaben des täglichen Lebens benötigt. 
	– Die versicherte Person befand sich unfallbedingt über einen zu-sammenhängenden Zeitraum von 16 Wochen in einer medizinisch notwendigen, vollstationären Heilbehandlung und ist danach in ihrer körperlichen oder geistigen Leistungsfähigkeit so stark beeinträch-tigt, dass sie Hilfe bei den gewöhnlichen und regelmäßig wiederkeh-renden Verrichtungen und Aufgaben des täglichen Lebens benötigt. 

	– Bei der versicherten Person tritt eine der unter Ziffer 2.2.12 a) bis e) oder Ziffer 2.2.13 der Zusatzbedingungen genannten schweren Un-fallverletzungen ein und ist danach in ihrer körperlichen oder geisti-gen Leistungsfähigkeit so stark beeinträchtigt, dass sie Hilfe bei den gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen und Aufgaben des täglichen Lebens benötigt. 
	– Bei der versicherten Person tritt eine der unter Ziffer 2.2.12 a) bis e) oder Ziffer 2.2.13 der Zusatzbedingungen genannten schweren Un-fallverletzungen ein und ist danach in ihrer körperlichen oder geisti-gen Leistungsfähigkeit so stark beeinträchtigt, dass sie Hilfe bei den gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen und Aufgaben des täglichen Lebens benötigt. 


	Wir übernehmen die Kosten der Vermittlung und Organisation qualifizier-ter Dienstleister, sowie die notwendigen Kosten der Pflege-Assistanceleistungen. 
	a) Tägliche Versorgung mit einer warmen Mahlzeit. 
	a) Tägliche Versorgung mit einer warmen Mahlzeit. 
	a) Tägliche Versorgung mit einer warmen Mahlzeit. 

	b) Bis zu zweimal pro Woche Einkauf von regelmäßig benötigten Waren und Lebensmitteln sowie Erledigung notwendiger Besorgun-gen (die Kosten für eingekaufte Waren und Lebensmittel werden nicht übernommen). 
	b) Bis zu zweimal pro Woche Einkauf von regelmäßig benötigten Waren und Lebensmitteln sowie Erledigung notwendiger Besorgun-gen (die Kosten für eingekaufte Waren und Lebensmittel werden nicht übernommen). 

	c) Bis zu zweimal pro Woche Fahrdienst inkl. Begleitung zu notwendi-gen Behörden-, Arzt- und Therapieterminen im Umkreis von bis zu 50 km. 
	c) Bis zu zweimal pro Woche Fahrdienst inkl. Begleitung zu notwendi-gen Behörden-, Arzt- und Therapieterminen im Umkreis von bis zu 50 km. 

	d) Bis zu insgesamt 10 Stunden pro Woche für die Reinigung der Wohnung, die Reinigung und Versorgung von Wäsche sowie die Versorgung von Pflanzen (auch im zur Wohnung gehörenden Vor-garten). 
	d) Bis zu insgesamt 10 Stunden pro Woche für die Reinigung der Wohnung, die Reinigung und Versorgung von Wäsche sowie die Versorgung von Pflanzen (auch im zur Wohnung gehörenden Vor-garten). 

	e) Sofern die technischen Voraussetzungen gegeben sind, Versor-gung mit einer Hausnotrufanlage, über die eine Rufzentrale 24 Stunden am Tag erreichbar ist. 
	e) Sofern die technischen Voraussetzungen gegeben sind, Versor-gung mit einer Hausnotrufanlage, über die eine Rufzentrale 24 Stunden am Tag erreichbar ist. 

	f) Notfall-Vermittlung eines Pflegeplatzes für nicht suizidgefährdete Erwachsene in einer qualitätsgeprüften Pflegeeinrichtung. Es wird ein möglichst ortsnaher Pflegeplatz vermittelt, ein Anspruch auf ei-nen ortsnahen Pflegeplatz besteht jedoch nicht. Die Kosten für die Unterbringung werden nicht übernommen. 
	f) Notfall-Vermittlung eines Pflegeplatzes für nicht suizidgefährdete Erwachsene in einer qualitätsgeprüften Pflegeeinrichtung. Es wird ein möglichst ortsnaher Pflegeplatz vermittelt, ein Anspruch auf ei-nen ortsnahen Pflegeplatz besteht jedoch nicht. Die Kosten für die Unterbringung werden nicht übernommen. 

	g) Tag- und Nachtwache bis 48 Stunden nach dem Spitalaufenthalt, soweit dies aus medizinischen Gründen erforderlich ist. 
	g) Tag- und Nachtwache bis 48 Stunden nach dem Spitalaufenthalt, soweit dies aus medizinischen Gründen erforderlich ist. 

	h) Information zur gesetzlichen Pflegeversicherung, Empfehlung geeigneter Pflegeeinrichtungen, Beratung über Pflegehilfsmittel so-wie Vermittlung einer Pflegeschulung für Angehörige. 
	h) Information zur gesetzlichen Pflegeversicherung, Empfehlung geeigneter Pflegeeinrichtungen, Beratung über Pflegehilfsmittel so-wie Vermittlung einer Pflegeschulung für Angehörige. 

	i) Tägliche Grundpflege im Sinne der gesetzlichen Pflegeversicherung in den Bereichen Körperpflege, Ernährung und Mobilität. Die Leis-tung wird für 2 Monate ab Geltendmachung der Unfallleistung er-bracht, längstens jedoch bis zu 6 Monate ab dem Unfallereignis. 
	i) Tägliche Grundpflege im Sinne der gesetzlichen Pflegeversicherung in den Bereichen Körperpflege, Ernährung und Mobilität. Die Leis-tung wird für 2 Monate ab Geltendmachung der Unfallleistung er-bracht, längstens jedoch bis zu 6 Monate ab dem Unfallereignis. 


	Sofern in den jeweiligen Bestimmungen nichts anderes vereinbart ist, enden sämtliche unter Ziffer 7.1.1 a) bis h) aufgeführten Pflege-Assistanceleistungen spätestens sechs Monate nach dem Unfallereignis. 
	7.1.2. Pflege-Assistanceleistungen für Angehörige 
	a) Die gemäß Ziffer 7.1.1. a) bis i) der Zusatzbedingungen beschrie-benen Pflege-Assistanceleistungen werden auch für die in häusli-cher Gemeinschaft mit der versicherten Person lebenden pflegebe-dürftigen Angehörigen erbracht. 
	a) Die gemäß Ziffer 7.1.1. a) bis i) der Zusatzbedingungen beschrie-benen Pflege-Assistanceleistungen werden auch für die in häusli-cher Gemeinschaft mit der versicherten Person lebenden pflegebe-dürftigen Angehörigen erbracht. 
	a) Die gemäß Ziffer 7.1.1. a) bis i) der Zusatzbedingungen beschrie-benen Pflege-Assistanceleistungen werden auch für die in häusli-cher Gemeinschaft mit der versicherten Person lebenden pflegebe-dürftigen Angehörigen erbracht. 


	b) Die versicherte Person hat Anspruch auf die Pflege-Assistanceleistungen für pflegebedürftige Angehörige, sofern die folgende Voraussetzungen erfüllt werden: 
	b) Die versicherte Person hat Anspruch auf die Pflege-Assistanceleistungen für pflegebedürftige Angehörige, sofern die folgende Voraussetzungen erfüllt werden: 
	b) Die versicherte Person hat Anspruch auf die Pflege-Assistanceleistungen für pflegebedürftige Angehörige, sofern die folgende Voraussetzungen erfüllt werden: 
	b) Die versicherte Person hat Anspruch auf die Pflege-Assistanceleistungen für pflegebedürftige Angehörige, sofern die folgende Voraussetzungen erfüllt werden: 
	– Bei der versicherten Person ist eine der unter Ziffer 2.2.12 a) bis e) oder Ziffer 2.2.13 der Zusatzbedingungen genannten schweren Unfallverletzungen eingetreten. 
	– Bei der versicherten Person ist eine der unter Ziffer 2.2.12 a) bis e) oder Ziffer 2.2.13 der Zusatzbedingungen genannten schweren Unfallverletzungen eingetreten. 
	– Bei der versicherten Person ist eine der unter Ziffer 2.2.12 a) bis e) oder Ziffer 2.2.13 der Zusatzbedingungen genannten schweren Unfallverletzungen eingetreten. 

	– Die pflegebedürftigen Angehörigen waren bereits vor dem Un-fall der versicherten Person ganz oder teilweise nicht in der Lage, die Verrichtungen und Aufgaben des täglichen Lebens zu bewältigen. 
	– Die pflegebedürftigen Angehörigen waren bereits vor dem Un-fall der versicherten Person ganz oder teilweise nicht in der Lage, die Verrichtungen und Aufgaben des täglichen Lebens zu bewältigen. 

	– Die Pflegeaufgaben wurden bereits vor dem Unfallzeitpunkt von der versicherten Person wahrgenommen. 
	– Die Pflegeaufgaben wurden bereits vor dem Unfallzeitpunkt von der versicherten Person wahrgenommen. 




	c) Die Leistungen werden längstens bis 2 Monate nach dem Unfaller-eignis erbracht. 
	c) Die Leistungen werden längstens bis 2 Monate nach dem Unfaller-eignis erbracht. 


	7.2. Schwere Erkrankungen 
	7.2.1. Was ist versichert? 
	Wir zahlen bei Vorliegen einer der aufgeführten schweren Erkrankungen, deren endgültige, nachweislich belegte Diagnose die versicherte Person 14 Tage überlebt, einen einmaligen Betrag von 2.000 Euro. 
	7.2.2. Allgemeine Erläuterungen 
	a) Die unter Ziffer 7.2.5 der Zusatzbedingungen genannten qualifizier-ten Ärzte bzw. Fachärzte im Sinne dieser Versicherungsbedingun-gen sind Ärzte bzw. Fachärzte, die in einem der folgenden Staaten eine gültige staatliche Zulassung als Arzt bzw. Facharzt besitzen und aktive Mitglieder der dort ansässigen Ärztekammer sind: ein Mitgliedstaat der EU, Australien, Island, Kanada, Liechtenstein, Neuseeland, Norwegen, Schweiz, USA. Wir können auch auf An-trag Ärzte, die in einem anderen Staat eine Zulassung besit
	a) Die unter Ziffer 7.2.5 der Zusatzbedingungen genannten qualifizier-ten Ärzte bzw. Fachärzte im Sinne dieser Versicherungsbedingun-gen sind Ärzte bzw. Fachärzte, die in einem der folgenden Staaten eine gültige staatliche Zulassung als Arzt bzw. Facharzt besitzen und aktive Mitglieder der dort ansässigen Ärztekammer sind: ein Mitgliedstaat der EU, Australien, Island, Kanada, Liechtenstein, Neuseeland, Norwegen, Schweiz, USA. Wir können auch auf An-trag Ärzte, die in einem anderen Staat eine Zulassung besit
	a) Die unter Ziffer 7.2.5 der Zusatzbedingungen genannten qualifizier-ten Ärzte bzw. Fachärzte im Sinne dieser Versicherungsbedingun-gen sind Ärzte bzw. Fachärzte, die in einem der folgenden Staaten eine gültige staatliche Zulassung als Arzt bzw. Facharzt besitzen und aktive Mitglieder der dort ansässigen Ärztekammer sind: ein Mitgliedstaat der EU, Australien, Island, Kanada, Liechtenstein, Neuseeland, Norwegen, Schweiz, USA. Wir können auch auf An-trag Ärzte, die in einem anderen Staat eine Zulassung besit

	b) Wir haben versucht, die Definitionen für Sie verständlicher zu machen, indem wir manchen Definitionen eine vereinfachte Erläute-rung medizinischer Begriffe beigefügt haben. Diese vereinfachten Erläuterungen sind jedoch rechtlich unverbindlich. Der Anspruch auf Leistung hängt allein von der jeweiligen Definition, ggf. unter Be-rücksichtigung von Ausschlüssen, ab. 
	b) Wir haben versucht, die Definitionen für Sie verständlicher zu machen, indem wir manchen Definitionen eine vereinfachte Erläute-rung medizinischer Begriffe beigefügt haben. Diese vereinfachten Erläuterungen sind jedoch rechtlich unverbindlich. Der Anspruch auf Leistung hängt allein von der jeweiligen Definition, ggf. unter Be-rücksichtigung von Ausschlüssen, ab. 


	7.2.3. Allgemeine Ausschlüsse 
	a) Grundsätzlich leisten wir für Leistungsfälle, die während der Versi-cherungsdauer eingetreten sind, unabhängig davon, wo und wodurch es zum Versicherungsfall gekommen ist. Wir werden aber nicht leisten, wenn der Versicherungsfall für eine versicherte Person verursacht worden ist 
	a) Grundsätzlich leisten wir für Leistungsfälle, die während der Versi-cherungsdauer eingetreten sind, unabhängig davon, wo und wodurch es zum Versicherungsfall gekommen ist. Wir werden aber nicht leisten, wenn der Versicherungsfall für eine versicherte Person verursacht worden ist 
	a) Grundsätzlich leisten wir für Leistungsfälle, die während der Versi-cherungsdauer eingetreten sind, unabhängig davon, wo und wodurch es zum Versicherungsfall gekommen ist. Wir werden aber nicht leisten, wenn der Versicherungsfall für eine versicherte Person verursacht worden ist 

	– durch absichtliche Selbstverletzung oder versuchte Selbsttö-tung. 
	– durch absichtliche Selbstverletzung oder versuchte Selbsttö-tung. 

	– durch Abhängigkeit oder Missbrauch von Alkohol sowie durch den Konsum in Deutschland illegaler Drogen. 
	– durch Abhängigkeit oder Missbrauch von Alkohol sowie durch den Konsum in Deutschland illegaler Drogen. 

	b) Beachten Sie bitte auch die Ausschlüsse bestimmter Eingriffe und Krankheitsbilder. Diese sind jeweils in den Bestimmungen und Be-schreibungen der versicherten schweren Krankheiten aufgeführt. 
	b) Beachten Sie bitte auch die Ausschlüsse bestimmter Eingriffe und Krankheitsbilder. Diese sind jeweils in den Bestimmungen und Be-schreibungen der versicherten schweren Krankheiten aufgeführt. 

	c) Darüber hinaus weisen wir explizit auf die Wartezeiten hin, die bei der versicherten Angioplastie am Herzen gemäß Ziffer 7.2.5.3 der Zusatzbedingungen, bei den versicherten Krebserkrankungen ge-mäß Ziffer 7.2.5.8 und Ziffer 7.2.5.9 der Zusatzbedingungen und bei Multipler Sklerose gemäß Ziffer 7.2.5.14 der Zusatzbedingungen zu beachten sind. 
	c) Darüber hinaus weisen wir explizit auf die Wartezeiten hin, die bei der versicherten Angioplastie am Herzen gemäß Ziffer 7.2.5.3 der Zusatzbedingungen, bei den versicherten Krebserkrankungen ge-mäß Ziffer 7.2.5.8 und Ziffer 7.2.5.9 der Zusatzbedingungen und bei Multipler Sklerose gemäß Ziffer 7.2.5.14 der Zusatzbedingungen zu beachten sind. 


	7.2.4. Regelung bei Eintritt eines Leistungsfalles 
	Sofern ein versicherter Leistungsfall aus einer der nach Ziffer 7.2.5 der Zusatzbedingungen versicherten schweren Erkrankung eingetreten ist, endet automatisch der Versicherungsschutz für die betroffene Erkran-kung. Der Versicherungsschutz für alle anderen unter Ziffer 7.2.5 der Zusatzbedingungen aufgeführten schweren Erkrankungen bleibt dagegen unverändert bestehen. 
	7.2.5. Versicherte schwere Erkrankungen 
	7.2.5.1. Herzinfarkt 
	a) Das erste Auftreten eines Herzinfarktes, d. h. das Absterben eines Teils des Herzmuskels infolge unzureichender Blutzufuhr zum Herzmuskel (Myokard). Die Diagnose muss durch einen Kardiolo-gen nach den Regeln der deutschen Gesellschaft für Kardiologie 
	a) Das erste Auftreten eines Herzinfarktes, d. h. das Absterben eines Teils des Herzmuskels infolge unzureichender Blutzufuhr zum Herzmuskel (Myokard). Die Diagnose muss durch einen Kardiolo-gen nach den Regeln der deutschen Gesellschaft für Kardiologie 
	a) Das erste Auftreten eines Herzinfarktes, d. h. das Absterben eines Teils des Herzmuskels infolge unzureichender Blutzufuhr zum Herzmuskel (Myokard). Die Diagnose muss durch einen Kardiolo-gen nach den Regeln der deutschen Gesellschaft für Kardiologie 

	bzw. den entsprechenden in einem anderen anerkannten Staat an-gewandten Regeln und durch typische Brustschmerzen, erhöhte herzspezifische Enzyme und frische, typische EKG-Veränderungen nachgewiesen werden. 
	bzw. den entsprechenden in einem anderen anerkannten Staat an-gewandten Regeln und durch typische Brustschmerzen, erhöhte herzspezifische Enzyme und frische, typische EKG-Veränderungen nachgewiesen werden. 


	Vereinfachte Erläuterung: 
	Ein Herzinfarkt (auch Myokardinfarkt) tritt auf, wenn infolge man-gelnder Sauerstoffversorgung ein Bereich des Herzmuskels ab-stirbt. Ursache hierfür ist ein plötzlicher Verschluss einer Herz-kranzarterie. 
	b) Kein Versicherungsschutz besteht für 
	b) Kein Versicherungsschutz besteht für 
	b) Kein Versicherungsschutz besteht für 
	b) Kein Versicherungsschutz besteht für 
	– die Diagnose Angina Pectoris. 
	– die Diagnose Angina Pectoris. 
	– die Diagnose Angina Pectoris. 

	– Herzinfarkte, die bereits vor Vertragsabschluss diagnostiziert wurden. 
	– Herzinfarkte, die bereits vor Vertragsabschluss diagnostiziert wurden. 
	– Herzinfarkte, die bereits vor Vertragsabschluss diagnostiziert wurden. 
	a) Operation am offenen Herzen zur Beseitigung von Verengungen und Verschlüssen einer oder mehrerer Herzkranzgefäße mittels An-lage von Bypassgefäßen. Die medizinische Notwendigkeit der Ope-ration muss von einem Kardiologen nach den Regeln der deutschen Gesellschaft für Kardiologie bzw. den entsprechenden in einem an-deren anerkannten Staat angewandten Regeln bestätigt und durch eine Angiographie nachgewiesen werden. 
	a) Operation am offenen Herzen zur Beseitigung von Verengungen und Verschlüssen einer oder mehrerer Herzkranzgefäße mittels An-lage von Bypassgefäßen. Die medizinische Notwendigkeit der Ope-ration muss von einem Kardiologen nach den Regeln der deutschen Gesellschaft für Kardiologie bzw. den entsprechenden in einem an-deren anerkannten Staat angewandten Regeln bestätigt und durch eine Angiographie nachgewiesen werden. 
	a) Operation am offenen Herzen zur Beseitigung von Verengungen und Verschlüssen einer oder mehrerer Herzkranzgefäße mittels An-lage von Bypassgefäßen. Die medizinische Notwendigkeit der Ope-ration muss von einem Kardiologen nach den Regeln der deutschen Gesellschaft für Kardiologie bzw. den entsprechenden in einem an-deren anerkannten Staat angewandten Regeln bestätigt und durch eine Angiographie nachgewiesen werden. 

	b) Kein Versicherungsschutz besteht für eine Bypass-Operation der Herzkranzgefäße, deren Notwendigkeit bereits vor Vertragsab-schluss diagnostiziert wurde. 
	b) Kein Versicherungsschutz besteht für eine Bypass-Operation der Herzkranzgefäße, deren Notwendigkeit bereits vor Vertragsab-schluss diagnostiziert wurde. 








	7.2.5.2. Bypass-Operation der Herzkranzgefäße 
	Vereinfachte Erläuterung: 
	Eine Bypass-Operation ist erforderlich, wenn eine oder mehrere Ar-terien, welche das Herz mit Blut versorgen, verengt oder verstopft sind. Bei dem Eingriff wird nach medizinischer Praxis (Stand 2004) eine Vene aus dem Oberschenkel oder aus der Brustwand des Pa-tienten entnommen und dazu genutzt, das Blut an der blockierten Stelle des Herzens vorbeizuleiten. 
	7.2.5.3. Angioplastie am Herzen 
	a) Behandlung zur Korrektur von zwei oder mehreren zu mindestens 70 Prozent verengten Herzkranzgefäßen. Die medizinische Not-wendigkeit der Behandlung muss von einem Kardiologen nach den Regeln der deutschen Gesellschaft für Kardiologie bzw. den ent-sprechenden in einem anderen anerkannten Staat angewandten Regeln bestätigt und durch eine Angiographie nachgewiesen wer-den. 
	a) Behandlung zur Korrektur von zwei oder mehreren zu mindestens 70 Prozent verengten Herzkranzgefäßen. Die medizinische Not-wendigkeit der Behandlung muss von einem Kardiologen nach den Regeln der deutschen Gesellschaft für Kardiologie bzw. den ent-sprechenden in einem anderen anerkannten Staat angewandten Regeln bestätigt und durch eine Angiographie nachgewiesen wer-den. 
	a) Behandlung zur Korrektur von zwei oder mehreren zu mindestens 70 Prozent verengten Herzkranzgefäßen. Die medizinische Not-wendigkeit der Behandlung muss von einem Kardiologen nach den Regeln der deutschen Gesellschaft für Kardiologie bzw. den ent-sprechenden in einem anderen anerkannten Staat angewandten Regeln bestätigt und durch eine Angiographie nachgewiesen wer-den. 
	a) Behandlung zur Korrektur von zwei oder mehreren zu mindestens 70 Prozent verengten Herzkranzgefäßen. Die medizinische Not-wendigkeit der Behandlung muss von einem Kardiologen nach den Regeln der deutschen Gesellschaft für Kardiologie bzw. den ent-sprechenden in einem anderen anerkannten Staat angewandten Regeln bestätigt und durch eine Angiographie nachgewiesen wer-den. 
	– Percutane transluminale Coronarangioplastie (PTCA) 
	– Percutane transluminale Coronarangioplastie (PTCA) 
	– Percutane transluminale Coronarangioplastie (PTCA) 

	– Implantation von Metallgeflechten (Stents) 
	– Implantation von Metallgeflechten (Stents) 

	– Atherektomie 
	– Atherektomie 

	– Ballondilatation und Rotarablation 
	– Ballondilatation und Rotarablation 

	– Laser 
	– Laser 





	Beispiele eingeschlossener Behandlungen sind: 
	Vereinfachte Erläuterung: 
	Mit verschiedenen Techniken können Herzkranzgefäße erweitert werden. Hierdurch ist es möglich, Ablagerungen an den Gefäßwän-den zu entfernen und die Arterie möglichst dauerhaft für das Blut wieder durchgängig zu machen. 
	b) Kein Versicherungsschutz besteht für eine Angioplastie am Herzen, deren Notwendigkeit bereits vor Vertragsabschluss oder innerhalb der ersten drei Monate nach Versicherungsbeginn bzw. nach Ein-schluss des Zusatzbausteines diagnostiziert wurde/wird. 
	b) Kein Versicherungsschutz besteht für eine Angioplastie am Herzen, deren Notwendigkeit bereits vor Vertragsabschluss oder innerhalb der ersten drei Monate nach Versicherungsbeginn bzw. nach Ein-schluss des Zusatzbausteines diagnostiziert wurde/wird. 
	b) Kein Versicherungsschutz besteht für eine Angioplastie am Herzen, deren Notwendigkeit bereits vor Vertragsabschluss oder innerhalb der ersten drei Monate nach Versicherungsbeginn bzw. nach Ein-schluss des Zusatzbausteines diagnostiziert wurde/wird. 


	7.2.5.4. Aortenplastik 
	a) Operativer Eingriff an der thorakalen oder abdominalen Aorta aufgrund einer lebensgefährlichen Gefäßerkrankung. Die medizini-sche Notwendigkeit des Eingriffs aus diesem Grund muss von ei-nem Kardiologen nach den Regeln der deutschen Gesellschaft für Kardiologie bzw. den entsprechenden in einem anderen anerkann-ten Staat angewandten Regeln bestätigt werden. 
	a) Operativer Eingriff an der thorakalen oder abdominalen Aorta aufgrund einer lebensgefährlichen Gefäßerkrankung. Die medizini-sche Notwendigkeit des Eingriffs aus diesem Grund muss von ei-nem Kardiologen nach den Regeln der deutschen Gesellschaft für Kardiologie bzw. den entsprechenden in einem anderen anerkann-ten Staat angewandten Regeln bestätigt werden. 
	a) Operativer Eingriff an der thorakalen oder abdominalen Aorta aufgrund einer lebensgefährlichen Gefäßerkrankung. Die medizini-sche Notwendigkeit des Eingriffs aus diesem Grund muss von ei-nem Kardiologen nach den Regeln der deutschen Gesellschaft für Kardiologie bzw. den entsprechenden in einem anderen anerkann-ten Staat angewandten Regeln bestätigt werden. 
	a) Operativer Eingriff an der thorakalen oder abdominalen Aorta aufgrund einer lebensgefährlichen Gefäßerkrankung. Die medizini-sche Notwendigkeit des Eingriffs aus diesem Grund muss von ei-nem Kardiologen nach den Regeln der deutschen Gesellschaft für Kardiologie bzw. den entsprechenden in einem anderen anerkann-ten Staat angewandten Regeln bestätigt werden. 
	– Eingriffe an der Aortenbifurkation 
	– Eingriffe an der Aortenbifurkation 
	– Eingriffe an der Aortenbifurkation 

	– chirurgisches Einbringen von Gefäßprothesen bei Aorten-aneurysma 
	– chirurgisches Einbringen von Gefäßprothesen bei Aorten-aneurysma 

	– Aortendissektion. 
	– Aortendissektion. 





	Beispiele versicherter Eingriffe sind: 
	Vereinfachte Erläuterung: 
	Die Aorta ist die Hauptschlagader des Körpers und liegt im Brust-korb bzw. Bauchraum. Sie versorgt über von ihr abgehende Arterien den gesamten Körper mit sauerstoffreichem Blut. Die Aorta kann durch Gefäßverkalkungen (Arteriosklerose), die sich an den Gefäß-wänden ablagern, verengt sein. Ausbuchtungen der Gefäßwände (sog. Aneurysmen) können eine Erweiterung der Aorta verursa-chen, was ebenfalls eine operative Behandlung erforderlich macht. 
	b) Kein Versicherungsschutz besteht für 
	b) Kein Versicherungsschutz besteht für 
	b) Kein Versicherungsschutz besteht für 
	b) Kein Versicherungsschutz besteht für 
	– das Einbringen von Stents mittels minimal invasiven Verfahren und Eingriffen an den Seitenästen der Aorta. 
	– das Einbringen von Stents mittels minimal invasiven Verfahren und Eingriffen an den Seitenästen der Aorta. 
	– das Einbringen von Stents mittels minimal invasiven Verfahren und Eingriffen an den Seitenästen der Aorta. 

	– eine Aortenplastik am Herzen, deren Notwendigkeit bereits vor Vertragsabschluss diagnostiziert wurde. 
	– eine Aortenplastik am Herzen, deren Notwendigkeit bereits vor Vertragsabschluss diagnostiziert wurde. 
	– eine Aortenplastik am Herzen, deren Notwendigkeit bereits vor Vertragsabschluss diagnostiziert wurde. 
	a) Die erste offene oder endoskopische Herzklappenchirurgie, ausge-führt um eine oder mehrere Herzklappen zu ersetzen oder zu repa-rieren, als Folge von Schäden, die allein durch intraarterielle Kathe-terverfahren nicht behoben werden können. Die Chirurgie muss auf Empfehlung eines behandelnden Kardiologen hin erfolgen. 
	a) Die erste offene oder endoskopische Herzklappenchirurgie, ausge-führt um eine oder mehrere Herzklappen zu ersetzen oder zu repa-rieren, als Folge von Schäden, die allein durch intraarterielle Kathe-terverfahren nicht behoben werden können. Die Chirurgie muss auf Empfehlung eines behandelnden Kardiologen hin erfolgen. 
	a) Die erste offene oder endoskopische Herzklappenchirurgie, ausge-führt um eine oder mehrere Herzklappen zu ersetzen oder zu repa-rieren, als Folge von Schäden, die allein durch intraarterielle Kathe-terverfahren nicht behoben werden können. Die Chirurgie muss auf Empfehlung eines behandelnden Kardiologen hin erfolgen. 

	b) Kein Versicherungsschutz besteht für eine Herzklappen-Operation, deren Notwendigkeit bereits vor Vertragsabschluss diagnostiziert wurde. 
	b) Kein Versicherungsschutz besteht für eine Herzklappen-Operation, deren Notwendigkeit bereits vor Vertragsabschluss diagnostiziert wurde. 








	7.2.5.5. Herzklappenoperation 
	Vereinfachte Erläuterung: 
	Wenn eine Herzklappe nicht richtig funktioniert, weil sie verengt ist oder nicht vollständig schließt, kann eine Operation erforderlich sein. Hierbei wird die betroffene Herzklappe wiederhergestellt bzw. durch eine künstliche Herzklappe ersetzt. 
	7.2.5.6. Erkrankung des Herzmuskels (Kardiomyopathie) 
	a) Schwere Störung der Pumpfunktion des Herzens aufgrund entwe-der einer Erweiterung der Herzhöhlen (dilatative Kardiomyopathie) oder einer Zunahme der Herzwanddicke (hypertrophische Kardio-myopathie). Es müssen trotz optimaler medikamentöser Therapie schwere Zeichen einer Herzleistungsschwäche vorliegen (physische Einschränkung von mindestens Klasse IV gemäß NYHA*). Die Di-agnose muss durch einen Kardiologen nach den Regeln der deut-schen Gesellschaft für Kardiologie bzw. den entsprechenden in ei-nem ander
	a) Schwere Störung der Pumpfunktion des Herzens aufgrund entwe-der einer Erweiterung der Herzhöhlen (dilatative Kardiomyopathie) oder einer Zunahme der Herzwanddicke (hypertrophische Kardio-myopathie). Es müssen trotz optimaler medikamentöser Therapie schwere Zeichen einer Herzleistungsschwäche vorliegen (physische Einschränkung von mindestens Klasse IV gemäß NYHA*). Die Di-agnose muss durch einen Kardiologen nach den Regeln der deut-schen Gesellschaft für Kardiologie bzw. den entsprechenden in ei-nem ander
	a) Schwere Störung der Pumpfunktion des Herzens aufgrund entwe-der einer Erweiterung der Herzhöhlen (dilatative Kardiomyopathie) oder einer Zunahme der Herzwanddicke (hypertrophische Kardio-myopathie). Es müssen trotz optimaler medikamentöser Therapie schwere Zeichen einer Herzleistungsschwäche vorliegen (physische Einschränkung von mindestens Klasse IV gemäß NYHA*). Die Di-agnose muss durch einen Kardiologen nach den Regeln der deut-schen Gesellschaft für Kardiologie bzw. den entsprechenden in ei-nem ander


	Vereinfachte Erläuterung: 
	Kardiomyopathie ist ein ernst zu nehmender Zustand oft unbekann-ter Ursache, wobei der Herzmuskel nicht mehr in der Lage ist, Blut effektiv durch den Körper zu pumpen. Manchmal ist dieser Zustand nur vorübergehend, in einigen Fällen entwickelt sich jedoch eine andauernde Herzschwäche. 
	Eine permanente Kardiomyopathie kann nicht geheilt werden und verschlimmert sich mit der Zeit. Symptome sind Kurzatmigkeit bei geringer Anstrengung, Brustschmerzen und ein allgemeines Schwächegefühl. 
	b) Kein Versicherungsschutz besteht für eine Erkrankungen des Herz-muskels, die bereits vor Vertragsabschluss diagnostiziert wurde. 
	b) Kein Versicherungsschutz besteht für eine Erkrankungen des Herz-muskels, die bereits vor Vertragsabschluss diagnostiziert wurde. 
	b) Kein Versicherungsschutz besteht für eine Erkrankungen des Herz-muskels, die bereits vor Vertragsabschluss diagnostiziert wurde. 


	7.2.5.7. Schlaganfall 
	a) Dauerhafte Schädigung des Gehirns durch einen nach einer Ge-hirnblutung, Thrombose oder Embolie erlittenen Hirninfarkt, der auf-grund entsprechender bildgebender Diagnostik (Computer-tomographie, Kernspintomographie) durch die Diagnose eines Arz-tes für Neurologie/Psychiatrie nachgewiesen wird. Ein dauerhafter Verlust neurologischer Fähigkeiten ist ebenfalls ärztlich nachzuwei-sen. Ausgeschlossen sind transitorische ischämische Attacken (TIA). 
	a) Dauerhafte Schädigung des Gehirns durch einen nach einer Ge-hirnblutung, Thrombose oder Embolie erlittenen Hirninfarkt, der auf-grund entsprechender bildgebender Diagnostik (Computer-tomographie, Kernspintomographie) durch die Diagnose eines Arz-tes für Neurologie/Psychiatrie nachgewiesen wird. Ein dauerhafter Verlust neurologischer Fähigkeiten ist ebenfalls ärztlich nachzuwei-sen. Ausgeschlossen sind transitorische ischämische Attacken (TIA). 
	a) Dauerhafte Schädigung des Gehirns durch einen nach einer Ge-hirnblutung, Thrombose oder Embolie erlittenen Hirninfarkt, der auf-grund entsprechender bildgebender Diagnostik (Computer-tomographie, Kernspintomographie) durch die Diagnose eines Arz-tes für Neurologie/Psychiatrie nachgewiesen wird. Ein dauerhafter Verlust neurologischer Fähigkeiten ist ebenfalls ärztlich nachzuwei-sen. Ausgeschlossen sind transitorische ischämische Attacken (TIA). 


	Vereinfachte Erläuterung: 
	Das Gehirn kontrolliert alle Funktionen des Körpers. Verletzungen in diesem Bereich können daher ernsthafte Auswirkungen haben. Ein Schlaganfall (auch Hirninfarkt) tritt auf, wenn das Gehirn stark durch interne Blutungen geschädigt wurde bzw. wenn die Blut- und Sauerstoffversorgung durch eine verstopfte Arterie unterbunden ist und es somit zu einer akuten Blutleere kommt. Eine transitorische ischämische Attacke (TIA) ist eine Durchblutungsstörung von kurzer Dauer. Die Symptome bilden sich folgenlos innerhal
	b) Kein Versicherungsschutz besteht für Schlaganfälle, die bereits vor Vertragsabschluss diagnostiziert wurden. 
	b) Kein Versicherungsschutz besteht für Schlaganfälle, die bereits vor Vertragsabschluss diagnostiziert wurden. 
	b) Kein Versicherungsschutz besteht für Schlaganfälle, die bereits vor Vertragsabschluss diagnostiziert wurden. 


	7.2.5.8. Krebs (ohne Lymphknotenkrebs und Blutkrebs) 
	a) Krebs ist die Diagnose eines fortgeschrittenen, bösartigen Tumors. Ein bösartiger Tumor liegt vor, wenn es zu unkontrolliertem Wachs-tum, der Aussaat von Tumorzellen mit Einwanderung in umliegen-des Gewebe und der Zerstörung von gesundem Gewebe kommt. 
	a) Krebs ist die Diagnose eines fortgeschrittenen, bösartigen Tumors. Ein bösartiger Tumor liegt vor, wenn es zu unkontrolliertem Wachs-tum, der Aussaat von Tumorzellen mit Einwanderung in umliegen-des Gewebe und der Zerstörung von gesundem Gewebe kommt. 
	a) Krebs ist die Diagnose eines fortgeschrittenen, bösartigen Tumors. Ein bösartiger Tumor liegt vor, wenn es zu unkontrolliertem Wachs-tum, der Aussaat von Tumorzellen mit Einwanderung in umliegen-des Gewebe und der Zerstörung von gesundem Gewebe kommt. 


	Krebserkrankungen werden entsprechend der Definition der „TNM Klassifikation maligner Tumore, Siebente Auflage“ der International Union against Cancer (UICC) in 4 Stadien klassifiziert (I – IV). Diese Stadieneinteilung folgt dem Schweregrad einer Krebserkrankung. 
	Tumore des Gehirns werden wie Krebserkrankungen berücksichtigt. Diese Tumore werden entsprechend der WHO (World Health Orga-nisation) Klassifikation von 2007 (WHO Classification of Tumours of the Central Nervous System) nicht in Stadien sondern in „Grade“ (Schweregrade) I bis IV eingeteilt. 
	Versicherungsschutz besteht ausschließlich für die Diagnose einer Krebserkrankung ab Stadium III bzw. Schweregrad III bei Hirntumo-ren. 
	Vereinfachte Erläuterung: 
	Der Begriff „Krebs“ umfasst alle Arten maligner (bösartiger) Tumore, die in der Lage sind, Krebszellen zu streuen. Im Gegensatz dazu gibt es so genannte gutartige Tumore ohne Streutendenz. Maligne Tumore können schnell wachsen, umliegendes Gewebe befallen und die Krebszellen können über Blutkreislauf und Lymphsystem in andere Bereiche des Körpers vordringen. Tumore setzen ihr Wachstum fort, wenn sie nicht zerstört oder entfernt werden. 
	b) Kein Versicherungsschutz besteht für: 
	b) Kein Versicherungsschutz besteht für: 
	b) Kein Versicherungsschutz besteht für: 
	b) Kein Versicherungsschutz besteht für: 
	– alle Carcinoma-in-situ (TIS) 
	– alle Carcinoma-in-situ (TIS) 
	– alle Carcinoma-in-situ (TIS) 

	– Gebärmutterhalsdysplasien CIN-1, CIN-2, CIN-3 
	– Gebärmutterhalsdysplasien CIN-1, CIN-2, CIN-3 

	– Krebs, der bereits vor Vertragsabschluss oder innerhalb der ersten sechs Monate nach Versicherungsbeginn bzw. nach Einschluss des Zusatzbausteines diagnostiziert wurde/wird. 
	– Krebs, der bereits vor Vertragsabschluss oder innerhalb der ersten sechs Monate nach Versicherungsbeginn bzw. nach Einschluss des Zusatzbausteines diagnostiziert wurde/wird. 
	– Krebs, der bereits vor Vertragsabschluss oder innerhalb der ersten sechs Monate nach Versicherungsbeginn bzw. nach Einschluss des Zusatzbausteines diagnostiziert wurde/wird. 
	a) Unter diese Begriffe fallen alle Tumorformen des Blutes, der blutbil-denden Organe und des Lymphsystems einschließlich Leukämie, Lymphome und Morbus Hodgkin. 
	a) Unter diese Begriffe fallen alle Tumorformen des Blutes, der blutbil-denden Organe und des Lymphsystems einschließlich Leukämie, Lymphome und Morbus Hodgkin. 
	a) Unter diese Begriffe fallen alle Tumorformen des Blutes, der blutbil-denden Organe und des Lymphsystems einschließlich Leukämie, Lymphome und Morbus Hodgkin. 
	a) Unter diese Begriffe fallen alle Tumorformen des Blutes, der blutbil-denden Organe und des Lymphsystems einschließlich Leukämie, Lymphome und Morbus Hodgkin. 
	– Stadium 1: Befall einer einzigen Lymphknotenregion ober- o-der unterhalb des Zwerchfells. 
	– Stadium 1: Befall einer einzigen Lymphknotenregion ober- o-der unterhalb des Zwerchfells. 
	– Stadium 1: Befall einer einzigen Lymphknotenregion ober- o-der unterhalb des Zwerchfells. 

	– Stadium 2: Befall von zwei oder mehr Lymphknotenregionen ober- oder unterhalb des Zwerchfells. 
	– Stadium 2: Befall von zwei oder mehr Lymphknotenregionen ober- oder unterhalb des Zwerchfells. 

	– Stadium 3: Befall auf beiden Seiten des Zwerchfells. 
	– Stadium 3: Befall auf beiden Seiten des Zwerchfells. 

	– Stadium 4: Befall von nicht primär lymphatischen Organen (z. B. Leber, Knochenmark). 
	– Stadium 4: Befall von nicht primär lymphatischen Organen (z. B. Leber, Knochenmark). 




	b) Es besteht kein Versicherungsschutz für Lymphknoten- oder Blut-krebs, der bereits vor Vertragsabschluss oder innerhalb der ersten sechs Monate nach Versicherungsbeginn bzw. nach Einschluss des Zusatzbausteines diagnostiziert wurde/wird. 
	b) Es besteht kein Versicherungsschutz für Lymphknoten- oder Blut-krebs, der bereits vor Vertragsabschluss oder innerhalb der ersten sechs Monate nach Versicherungsbeginn bzw. nach Einschluss des Zusatzbausteines diagnostiziert wurde/wird. 








	7.2.5.9. Lymphknotenkrebs und Blutkrebs 
	Die Krebserkrankungen der Lymphknoten und des Blutes werden je nach Ausprägung in Stadien eingeteilt: 
	Versicherungsschutz besteht ausschließlich für alle Blutkrebs- oder Lymphknotenkrebserkrankungen des Stadiums 3 oder größer. 
	Vereinfachte Erläuterung: 
	Der Begriff „Krebs“ umfasst alle Arten maligner (bösartiger) Tumore, die in der Lage sind, Krebszellen zu streuen. Im Gegensatz dazu gibt es so genannte gutartige Tumore ohne Streutendenz. Maligne Tumore können schnell wachsen, umliegendes Gewebe befallen und die Krebszellen können über Blutkreislauf und Lymphsystem in andere Bereiche des Körpers vordringen. Tumore setzen ihr Wachstum fort, wenn sie nicht zerstört oder entfernt werden. 
	7.2.5.10. Nierenversagen 
	a) Endgültiges, nicht mehr zu behebendes Versagen beider Nieren, aufgrund dessen eine regelmäßige Dialyse durchgeführt werden muss. Die Diagnose muss durch einen Arzt für Nephrologie nach-gewiesen werden. 
	a) Endgültiges, nicht mehr zu behebendes Versagen beider Nieren, aufgrund dessen eine regelmäßige Dialyse durchgeführt werden muss. Die Diagnose muss durch einen Arzt für Nephrologie nach-gewiesen werden. 
	a) Endgültiges, nicht mehr zu behebendes Versagen beider Nieren, aufgrund dessen eine regelmäßige Dialyse durchgeführt werden muss. Die Diagnose muss durch einen Arzt für Nephrologie nach-gewiesen werden. 


	Vereinfachte Erläuterung: 
	Aufgabe der Nieren ist es, Abfallstoffe aus dem Blut zu filtern. Wenn die Nieren nicht richtig funktionieren, sammeln sich die Abfallstoffe im Körper an, was zu lebensbedrohlichen Gesundheitsproblemen führen kann. Sofern eine Niere ausfällt, kann die zweite Niere die Aufgabe mit übernehmen. Sobald aber beide Nieren nicht mehr in der Lage sind, das Blut zu filtern, muss diese Aufgabe durch eine Dialysemaschine übernommen werden bzw. ist eine Organtrans-plantation erforderlich. 
	b) Kein Versicherungsschutz besteht für ein Nierenversagen, das bereits vor Vertragsabschluss diagnostiziert wurde. 
	b) Kein Versicherungsschutz besteht für ein Nierenversagen, das bereits vor Vertragsabschluss diagnostiziert wurde. 
	b) Kein Versicherungsschutz besteht für ein Nierenversagen, das bereits vor Vertragsabschluss diagnostiziert wurde. 


	7.2.5.11. Fortgeschrittene Lebererkrankung 
	a) Endstadium einer Lebererkrankung oder Diagnose einer Leberzir-rhose. Es müssen dabei mindestens zwei der folgenden Krank-heitsbilder vorliegen: 
	a) Endstadium einer Lebererkrankung oder Diagnose einer Leberzir-rhose. Es müssen dabei mindestens zwei der folgenden Krank-heitsbilder vorliegen: 
	a) Endstadium einer Lebererkrankung oder Diagnose einer Leberzir-rhose. Es müssen dabei mindestens zwei der folgenden Krank-heitsbilder vorliegen: 
	a) Endstadium einer Lebererkrankung oder Diagnose einer Leberzir-rhose. Es müssen dabei mindestens zwei der folgenden Krank-heitsbilder vorliegen: 
	– Hepatische Enzephalopathie 
	– Hepatische Enzephalopathie 
	– Hepatische Enzephalopathie 

	– Unkontrollierbarer Aszites (Wasserbauch) 
	– Unkontrollierbarer Aszites (Wasserbauch) 

	– Permanente Gelbsucht 
	– Permanente Gelbsucht 

	– Varizen (Krampfadern) in der Speiseröhre oder im Magen 
	– Varizen (Krampfadern) in der Speiseröhre oder im Magen 





	Die Diagnose muss durch einen Arzt für Gastroenterologie nachge-wiesen werden. 
	Vereinfachte Erläuterung: 
	Eine fortgeschrittene Lebererkrankung hat das Versagen der meis-ten oder sogar aller Leberfunktionen zur Folge. Charakteristische Anzeichen für diese Erkrankung sind die oben erwähnten Sympto-me. Gelbsucht lässt die Haut gelblich erscheinen und ist üblicher-weise ein Anzeichen für eine nicht richtig funktionierende Leber. „Wasserbauch“ beschreibt eine Flüssigkeitsansammlung im Bauch-bereich. Unter der hepatischen Enzephalopathie versteht man Be-wusstseinsstörungen und Persönlichkeitsveränderungen als Folge 
	b) Kein Versicherungsschutz besteht für eine fortgeschrittene Leberer-krankung, die bereits vor Vertragsabschluss diagnostiziert wurde. 
	b) Kein Versicherungsschutz besteht für eine fortgeschrittene Leberer-krankung, die bereits vor Vertragsabschluss diagnostiziert wurde. 
	b) Kein Versicherungsschutz besteht für eine fortgeschrittene Leberer-krankung, die bereits vor Vertragsabschluss diagnostiziert wurde. 


	7.2.5.12. Fortgeschrittene Lungenerkrankung (inklusive schwerem Em-physem) 
	a) Endstadium einer Lungenerkrankung, die zur chronisch respiratori-schen Insuffizienz führt. Die Diagnose muss aufgrund folgender Be-funde durch einen Arzt für Lungenkrankheiten nachgewiesen wer-den: 
	a) Endstadium einer Lungenerkrankung, die zur chronisch respiratori-schen Insuffizienz führt. Die Diagnose muss aufgrund folgender Be-funde durch einen Arzt für Lungenkrankheiten nachgewiesen wer-den: 
	a) Endstadium einer Lungenerkrankung, die zur chronisch respiratori-schen Insuffizienz führt. Die Diagnose muss aufgrund folgender Be-funde durch einen Arzt für Lungenkrankheiten nachgewiesen wer-den: 
	a) Endstadium einer Lungenerkrankung, die zur chronisch respiratori-schen Insuffizienz führt. Die Diagnose muss aufgrund folgender Be-funde durch einen Arzt für Lungenkrankheiten nachgewiesen wer-den: 
	– Eine ununterbrochene Sauerstoffversorgung wegen Hypoxie 
	– Eine ununterbrochene Sauerstoffversorgung wegen Hypoxie 
	– Eine ununterbrochene Sauerstoffversorgung wegen Hypoxie 

	– FEV1 (Forciertes expiratorisches Volumen in der 1. Sekunde = Tiffenau-Test) beträgt dauerhaft weniger als 1 Liter 
	– FEV1 (Forciertes expiratorisches Volumen in der 1. Sekunde = Tiffenau-Test) beträgt dauerhaft weniger als 1 Liter 

	– Ruhedyspnoe 
	– Ruhedyspnoe 

	– Arterielle Blutgasanalyse mit partiellem Sauerstoffdruck von 55 mm Hg oder weniger (Pa02 < 55 mm Hg) 
	– Arterielle Blutgasanalyse mit partiellem Sauerstoffdruck von 55 mm Hg oder weniger (Pa02 < 55 mm Hg) 





	Vereinfachte Erläuterung: 
	Bei der so genannten chronisch-obstruktiven Lungenerkrankung kommt es zu einer Verengung großer Bereiche der Atemwege, was vor allem beim Ausatmen zu einem erhöhten Atemwegswiderstand führt. Eine Folge kann die Ausbildung eines Emphysems sein, d. h., der normale Aufbau der Lunge ist zerstört und es kommt zu einer Lungenblähung. 
	b) Kein Versicherungsschutz besteht für eine fortgeschrittene Lungen-erkrankung, die bereits vor Vertragsabschluss diagnostiziert wurde. 
	b) Kein Versicherungsschutz besteht für eine fortgeschrittene Lungen-erkrankung, die bereits vor Vertragsabschluss diagnostiziert wurde. 
	b) Kein Versicherungsschutz besteht für eine fortgeschrittene Lungen-erkrankung, die bereits vor Vertragsabschluss diagnostiziert wurde. 


	7.2.5.13. Kinderlähmung (Poliomyelitis) 
	a) Infektion mit dem Poliovirus mit Beeinflussung von Atmung oder Motorik, die zu einer dauerhaften paralytischen Erkrankung geführt hat. Die Diagnose muss durch einen Arzt für Neurologie nachge-wiesen werden. 
	a) Infektion mit dem Poliovirus mit Beeinflussung von Atmung oder Motorik, die zu einer dauerhaften paralytischen Erkrankung geführt hat. Die Diagnose muss durch einen Arzt für Neurologie nachge-wiesen werden. 
	a) Infektion mit dem Poliovirus mit Beeinflussung von Atmung oder Motorik, die zu einer dauerhaften paralytischen Erkrankung geführt hat. Die Diagnose muss durch einen Arzt für Neurologie nachge-wiesen werden. 


	Vereinfachte Erläuterung: 
	Kinderlähmung ist eine akute infektiöse Erkrankung, die sich durch Muskellähmung aufgrund einer Zerstörung von Zellen im Rücken-mark oder Hirnstamm auszeichnet. Bedingt durch die auftretenden Lähmungen, die eine oder mehrere Extremitäten oder Muskelgrup-pen betreffen, kann es zu Muskelschwund mit anschließender De-formation kommen, wenn keine Heilung zu erzielen ist. In früheren Zeiten war diese Krankheit die häufigste Ursache einer Lähmung bei Kindern und wurde aus diesem Grund als „Kinderlähmung“ be-zeich
	b) Kein Versicherungsschutz besteht für eine Kinderlähmung, die bereits vor Vertragsabschluss diagnostiziert wurde. 
	b) Kein Versicherungsschutz besteht für eine Kinderlähmung, die bereits vor Vertragsabschluss diagnostiziert wurde. 
	b) Kein Versicherungsschutz besteht für eine Kinderlähmung, die bereits vor Vertragsabschluss diagnostiziert wurde. 


	7.2.5.14. Multiple Sklerose 
	a) Definition der versicherten Multiple Sklerose: 
	a) Definition der versicherten Multiple Sklerose: 
	a) Definition der versicherten Multiple Sklerose: 
	a) Definition der versicherten Multiple Sklerose: 
	– Bei schubförmigem Verlauf der Erkrankung müssen nach-weisbar bereits mindestens zwei Schübe aufgetreten sein. 
	– Bei schubförmigem Verlauf der Erkrankung müssen nach-weisbar bereits mindestens zwei Schübe aufgetreten sein. 
	– Bei schubförmigem Verlauf der Erkrankung müssen nach-weisbar bereits mindestens zwei Schübe aufgetreten sein. 

	– Bei chronisch voranschreitendem (progredientem) Verlauf der Erkrankung muss mindestens ein Jahr nach der erstmaligen ärztlichen Diagnose einer chronisch progredienten Multiplen Sklerose vergangen sein. 
	– Bei chronisch voranschreitendem (progredientem) Verlauf der Erkrankung muss mindestens ein Jahr nach der erstmaligen ärztlichen Diagnose einer chronisch progredienten Multiplen Sklerose vergangen sein. 
	– Bei chronisch voranschreitendem (progredientem) Verlauf der Erkrankung muss mindestens ein Jahr nach der erstmaligen ärztlichen Diagnose einer chronisch progredienten Multiplen Sklerose vergangen sein. 
	– Die versicherte Person ist dauerhaft, d. h. voraussichtlich über einen Zeitraum von drei Jahren, nicht in der Lage – auch bei Benutzung krankengerechter Essbestecke und Trinkgefäße – ohne fremde Hilfe bereits vorbereitete essfertige Nahrung und Getränke aufzunehmen. 
	– Die versicherte Person ist dauerhaft, d. h. voraussichtlich über einen Zeitraum von drei Jahren, nicht in der Lage – auch bei Benutzung krankengerechter Essbestecke und Trinkgefäße – ohne fremde Hilfe bereits vorbereitete essfertige Nahrung und Getränke aufzunehmen. 
	– Die versicherte Person ist dauerhaft, d. h. voraussichtlich über einen Zeitraum von drei Jahren, nicht in der Lage – auch bei Benutzung krankengerechter Essbestecke und Trinkgefäße – ohne fremde Hilfe bereits vorbereitete essfertige Nahrung und Getränke aufzunehmen. 

	– Die versicherte Person ist dauerhaft, d. h. voraussichtlich über einen Zeitraum von drei Jahren nicht in der Lage ohne Hilfs-mittel (wie z. B. eine Gehhilfe oder einen Rollstuhl) eine Ent-fernung von 200 Metern über einen ebenen Boden gehend zu-rückzulegen, ohne anzuhalten, sich abzustützen oder sich setzen zu müssen. 
	– Die versicherte Person ist dauerhaft, d. h. voraussichtlich über einen Zeitraum von drei Jahren nicht in der Lage ohne Hilfs-mittel (wie z. B. eine Gehhilfe oder einen Rollstuhl) eine Ent-fernung von 200 Metern über einen ebenen Boden gehend zu-rückzulegen, ohne anzuhalten, sich abzustützen oder sich setzen zu müssen. 

	– Es liegt ein neurologisch nachgewiesener Verlust des zentra-len Sehens (ein so genanntes Zentralskotom) vor. 
	– Es liegt ein neurologisch nachgewiesener Verlust des zentra-len Sehens (ein so genanntes Zentralskotom) vor. 








	Multiple Sklerose im Sinne der Bedingungen ist eine entzündliche Erkrankung des Zentralen Nervensystems mit Entmarkungsherden in der weißen Substanz des Gehirns oder Rückenmarks. 
	Unsere Leistungspflicht besteht nur, wenn alle der folgenden Be-dingungen erfüllt sind und uns nachgewiesen werden: 
	Die Erkrankung manifestiert sich in neurologischen Defiziten, die mindestens eine der folgenden Beeinträchtigungen zur Folge ha-ben: 
	b) Wartezeiten bei MS Erkrankungen sowie Leistungsausschlüsse: 
	b) Wartezeiten bei MS Erkrankungen sowie Leistungsausschlüsse: 
	b) Wartezeiten bei MS Erkrankungen sowie Leistungsausschlüsse: 


	Es besteht kein Versicherungsschutz für MS Erkrankungen, deren erstmalige Symptome vor dem Zeitpunkt des Vertragsabschlusses oder innerhalb der ersten 12 Monate nach Versicherungsbeginn bzw. nach Einschluss des Zusatzbausteines diagnostiziert worden sind bzw. diagnostiziert werden. 
	7.2.5.15. Gutartiger Hirntumor 
	a) Nicht bösartiger Tumor des Hirns oder der Hirnanhangdrüse. Die medizinische Notwendigkeit einer Operation des Tumors oder, falls inoperabel, das Vorliegen dauerhafter neurologischer Störungen muss durch die Diagnose eines Arztes für Neurologie nachgewie-sen werden. 
	a) Nicht bösartiger Tumor des Hirns oder der Hirnanhangdrüse. Die medizinische Notwendigkeit einer Operation des Tumors oder, falls inoperabel, das Vorliegen dauerhafter neurologischer Störungen muss durch die Diagnose eines Arztes für Neurologie nachgewie-sen werden. 
	a) Nicht bösartiger Tumor des Hirns oder der Hirnanhangdrüse. Die medizinische Notwendigkeit einer Operation des Tumors oder, falls inoperabel, das Vorliegen dauerhafter neurologischer Störungen muss durch die Diagnose eines Arztes für Neurologie nachgewie-sen werden. 


	Vereinfachte Erläuterung: 
	Ein gutartiger Tumor ist gekennzeichnet durch ein nicht krebsartiges abnormales Gewebewachstum. Ein solcher Tumor im Gehirn ist sehr ernst zu nehmen, auch wenn er nicht krebsartig ist. Der wach-sende Tumor kann Druck auf andere Bereiche des Gehirns ausü-ben und daher lebensbedrohlich sein, wenn er nicht entfernt wird. 
	b) Kein Versicherungsschutz besteht für 
	b) Kein Versicherungsschutz besteht für 
	b) Kein Versicherungsschutz besteht für 
	b) Kein Versicherungsschutz besteht für 
	– Zysten, Granulome, Neurinome, Abszesse, Malformationen (Missbildungen) innerhalb oder außerhalb der Arterien oder Venen des Gehirns sowie Hämatome und Tumore der Wirbel-säule. 
	– Zysten, Granulome, Neurinome, Abszesse, Malformationen (Missbildungen) innerhalb oder außerhalb der Arterien oder Venen des Gehirns sowie Hämatome und Tumore der Wirbel-säule. 
	– Zysten, Granulome, Neurinome, Abszesse, Malformationen (Missbildungen) innerhalb oder außerhalb der Arterien oder Venen des Gehirns sowie Hämatome und Tumore der Wirbel-säule. 

	– gutartige Hirntumore, die bereits vor Vertragsabschluss diag-nostiziert wurden. 
	– gutartige Hirntumore, die bereits vor Vertragsabschluss diag-nostiziert wurden. 





	7.2.5.16. Bakterielle Meningitis 
	a) Entzündung der Hirnhäute oder der Rückenmarkshäute, die zu einer mindestens drei Monate andauernden neurologischen Schä-digung (z. B. Sprachstörungen, Halbseitenlähmung) führt. Die Diag-nose muss durch einen Arzt für Neurologie und durch eine Untersu-chung der zerebrospinalen Flüssigkeit (Liquor) nachgewiesen wer-den. 
	a) Entzündung der Hirnhäute oder der Rückenmarkshäute, die zu einer mindestens drei Monate andauernden neurologischen Schä-digung (z. B. Sprachstörungen, Halbseitenlähmung) führt. Die Diag-nose muss durch einen Arzt für Neurologie und durch eine Untersu-chung der zerebrospinalen Flüssigkeit (Liquor) nachgewiesen wer-den. 
	a) Entzündung der Hirnhäute oder der Rückenmarkshäute, die zu einer mindestens drei Monate andauernden neurologischen Schä-digung (z. B. Sprachstörungen, Halbseitenlähmung) führt. Die Diag-nose muss durch einen Arzt für Neurologie und durch eine Untersu-chung der zerebrospinalen Flüssigkeit (Liquor) nachgewiesen wer-den. 


	Vereinfachte Erläuterung: 
	Meningitis ist eine Entzündung der harten oder weichen Hirnhaut sowie der Rückenmarkshäute. Die Infektion kann durch Bakterien, Viren, Protozoen (meist tropische Parasiten) oder Pilze verursacht sein. Allgemein ist die Erkrankung als „Hirnhautentzündung“ be-kannt. 
	b) Kein Versicherungsschutz besteht für eine bakterielle Meningitis, die bereits vor Vertragsabschluss diagnostiziert wurde. 
	b) Kein Versicherungsschutz besteht für eine bakterielle Meningitis, die bereits vor Vertragsabschluss diagnostiziert wurde. 
	b) Kein Versicherungsschutz besteht für eine bakterielle Meningitis, die bereits vor Vertragsabschluss diagnostiziert wurde. 


	7.2.5.17. Fortgeschrittene Alzheimer-Krankheit 
	a) Die Erkrankung muss vor dem 68. Geburtstag zum Verlust von geistiger und sozialer Kompetenz sowie zur Notwendigkeit einer ständigen Beaufsichtigung führen. Die Diagnose muss durch einen Arzt für Neurologie und durch standardisierte Tests und Fragebogen für Morbus Alzheimer nachgewiesen werden. 
	a) Die Erkrankung muss vor dem 68. Geburtstag zum Verlust von geistiger und sozialer Kompetenz sowie zur Notwendigkeit einer ständigen Beaufsichtigung führen. Die Diagnose muss durch einen Arzt für Neurologie und durch standardisierte Tests und Fragebogen für Morbus Alzheimer nachgewiesen werden. 
	a) Die Erkrankung muss vor dem 68. Geburtstag zum Verlust von geistiger und sozialer Kompetenz sowie zur Notwendigkeit einer ständigen Beaufsichtigung führen. Die Diagnose muss durch einen Arzt für Neurologie und durch standardisierte Tests und Fragebogen für Morbus Alzheimer nachgewiesen werden. 


	Vereinfachte Erläuterung: 
	Charakteristisch für eine Alzheimer-Erkrankung ist der fortschrei-tende Verlust von Erinnerungsvermögen, Orientierung, Urteilsver-mögen und Intelligenz. Der Verlauf der Erkrankung ist nicht aufzu-halten. Symptome zeigen sich in einer Verminderung der Gehirn-größe und einem Verlust von Nervenzellen im Gehirn. 
	b) Kein Versicherungsschutz besteht für eine fortgeschrittene Alzhei-mer-Krankheit, die bereits vor Vertragsabschluss diagnostiziert wur-de. 
	b) Kein Versicherungsschutz besteht für eine fortgeschrittene Alzhei-mer-Krankheit, die bereits vor Vertragsabschluss diagnostiziert wur-de. 
	b) Kein Versicherungsschutz besteht für eine fortgeschrittene Alzhei-mer-Krankheit, die bereits vor Vertragsabschluss diagnostiziert wur-de. 


	7.2.5.18. Enzephalitis 
	a) Schwere Entzündung des Hirngewebes, die zu einer mindestens drei Monate andauernden neurologischen Störung (z. B. Sprachstö-rungen) geführt hat. Diese Schädigung muss durch einen Arzt für Neurologie nachgewiesen werden. 
	a) Schwere Entzündung des Hirngewebes, die zu einer mindestens drei Monate andauernden neurologischen Störung (z. B. Sprachstö-rungen) geführt hat. Diese Schädigung muss durch einen Arzt für Neurologie nachgewiesen werden. 
	a) Schwere Entzündung des Hirngewebes, die zu einer mindestens drei Monate andauernden neurologischen Störung (z. B. Sprachstö-rungen) geführt hat. Diese Schädigung muss durch einen Arzt für Neurologie nachgewiesen werden. 


	Vereinfachte Erläuterung: 
	Enzephalitis ist eine Entzündung der grauen bzw. weißen Substanz des Hirngewebes oder des gesamten Gehirns und wird verursacht durch Bakterien, Viren oder Protozoen (meist tropische Parasiten). 
	b) Kein Versicherungsschutz besteht für eine Enzephalitis, die bereits vor Vertragsabschluss diagnostiziert wurde. 
	b) Kein Versicherungsschutz besteht für eine Enzephalitis, die bereits vor Vertragsabschluss diagnostiziert wurde. 
	b) Kein Versicherungsschutz besteht für eine Enzephalitis, die bereits vor Vertragsabschluss diagnostiziert wurde. 


	7.2.5.19. Pflegebedürftigkeit 
	a) Die versicherte Person erhält während der Vertragslaufzeit eine Einstufung in die Pflegestufe I, II, III, IV, V, VI oder VII nach öster-reichischem Bundespflegegeldgesetz (Stand 24.03.2021). 
	a) Die versicherte Person erhält während der Vertragslaufzeit eine Einstufung in die Pflegestufe I, II, III, IV, V, VI oder VII nach öster-reichischem Bundespflegegeldgesetz (Stand 24.03.2021). 
	a) Die versicherte Person erhält während der Vertragslaufzeit eine Einstufung in die Pflegestufe I, II, III, IV, V, VI oder VII nach öster-reichischem Bundespflegegeldgesetz (Stand 24.03.2021). 

	b) Kein Versicherungsschutz besteht, sofern bereits vor Vertragsab-schluss eine Pflegebedürftigkeit bestand oder festgestellt wurde. 
	b) Kein Versicherungsschutz besteht, sofern bereits vor Vertragsab-schluss eine Pflegebedürftigkeit bestand oder festgestellt wurde. 


	Der Leistungsfall 
	8. Was ist nach einem Unfall zu beachten (Obliegen-heiten)? 
	Ohne Ihre Mitwirkung und die der versicherten Person können wir unsere Leistung nicht erbringen. 
	a) Nach einem Unfall, der voraussichtlich eine Leistungspflicht herbei-führt, müssen Sie oder die versicherte Person unverzüglich einen Arzt hinzuziehen, seine Anordnungen befolgen und uns unterrich-ten. 
	a) Nach einem Unfall, der voraussichtlich eine Leistungspflicht herbei-führt, müssen Sie oder die versicherte Person unverzüglich einen Arzt hinzuziehen, seine Anordnungen befolgen und uns unterrich-ten. 
	a) Nach einem Unfall, der voraussichtlich eine Leistungspflicht herbei-führt, müssen Sie oder die versicherte Person unverzüglich einen Arzt hinzuziehen, seine Anordnungen befolgen und uns unterrich-ten. 


	Es liegt keine Obliegenheitsverletzung vor, wenn die versicherte Person bei zunächst geringfügig erscheinenden Unfallfolgen erst dann einen Arzt hinzuzieht und uns unterrichtet, wenn der wirkliche Umfang erkennbar wird. Eine generelle Verpflichtung der versicher-ten Person sich einer Operation zu unterziehen, besteht jedoch nicht. 
	b) Die von uns übersandte Unfallanzeige müssen Sie oder die versi-cherte Person wahrheitsgemäß ausfüllen und uns zurücksenden; von uns darüber hinaus geforderte sachdienliche Auskünfte müssen in gleicher Weise erteilt werden. 
	b) Die von uns übersandte Unfallanzeige müssen Sie oder die versi-cherte Person wahrheitsgemäß ausfüllen und uns zurücksenden; von uns darüber hinaus geforderte sachdienliche Auskünfte müssen in gleicher Weise erteilt werden. 
	b) Die von uns übersandte Unfallanzeige müssen Sie oder die versi-cherte Person wahrheitsgemäß ausfüllen und uns zurücksenden; von uns darüber hinaus geforderte sachdienliche Auskünfte müssen in gleicher Weise erteilt werden. 

	c) Es liegt keine Obliegenheitsverletzung vor, wenn Sie oder die versicherte Person die Schadenmeldung gemäß Ziffer 7 a) und b) innerhalb des ersten Jahres vom Unfalltag an gerechnet bei uns einreichen. 
	c) Es liegt keine Obliegenheitsverletzung vor, wenn Sie oder die versicherte Person die Schadenmeldung gemäß Ziffer 7 a) und b) innerhalb des ersten Jahres vom Unfalltag an gerechnet bei uns einreichen. 

	d) Werden Ärzte von uns beauftragt, muss sich die versicherte Person auch von diesen untersuchen lassen. Die notwendigen Kosten ein-schließlich eines dadurch entstandenen Verdienstausfalles tragen wir. 
	d) Werden Ärzte von uns beauftragt, muss sich die versicherte Person auch von diesen untersuchen lassen. Die notwendigen Kosten ein-schließlich eines dadurch entstandenen Verdienstausfalles tragen wir. 


	Kann bei Selbstständigen der Verdienstausfall nicht konkret nach-gewiesen werden, wird ein fester Betrag von 2 Promille der für die versicherte Person vereinbarten Invaliditätsgrundsumme, höchstens jedoch 500 Euro erstattet. 
	e) Ärzte, die die versicherte Person – auch aus anderen Anlässen – behandelt oder untersucht haben, andere Versicherer, Versiche-rungsträger und Behörden sind zu ermächtigen, alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 
	e) Ärzte, die die versicherte Person – auch aus anderen Anlässen – behandelt oder untersucht haben, andere Versicherer, Versiche-rungsträger und Behörden sind zu ermächtigen, alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 
	e) Ärzte, die die versicherte Person – auch aus anderen Anlässen – behandelt oder untersucht haben, andere Versicherer, Versiche-rungsträger und Behörden sind zu ermächtigen, alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 

	f) Uns ist das Recht zu verschaffen, gegebenenfalls eine Obduktion durch einen von uns beauftragten Arzt vornehmen zu lassen. 
	f) Uns ist das Recht zu verschaffen, gegebenenfalls eine Obduktion durch einen von uns beauftragten Arzt vornehmen zu lassen. 


	9. Welche Folgen hat die Nichtbeachtung von Oblie-genheiten?  
	a) Wird eine Obliegenheit gemäß Ziffer 7 der Zusatzbedingungen vorsätzlich verletzt, verlieren Sie Ihren Versicherungsschutz.  
	a) Wird eine Obliegenheit gemäß Ziffer 7 der Zusatzbedingungen vorsätzlich verletzt, verlieren Sie Ihren Versicherungsschutz.  
	a) Wird eine Obliegenheit gemäß Ziffer 7 der Zusatzbedingungen vorsätzlich verletzt, verlieren Sie Ihren Versicherungsschutz.  

	b) Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit sind wir berech-tigt, unsere Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens ent-sprechenden Verhältnis zu kürzen. Beides gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolgen hingewiesen haben. 
	b) Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit sind wir berech-tigt, unsere Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens ent-sprechenden Verhältnis zu kürzen. Beides gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolgen hingewiesen haben. 


	Weisen Sie nach, dass Sie die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt haben, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 
	Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn Sie nachwei-sen, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt o-der die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststel-lung oder den Umfang der Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn Sie die Obliegenheit arglistig verletzt haben.  
	c) Unterlassen Sie die Abgabe einer Anzeige oder geben fahrlässig eine unrichtige Anzeige ab oder unterlassen fahrlässig die Erfüllung einer sonstigen Obliegenheit, so werden wir von der Verpflichtung zur Leistung jedoch nicht frei, wenn Sie nachweisen, dass das Ver-säumnis nur auf einem Versehen beruht und nach seinem Erken-nen unverzüglich nachgeholt wird. Handelt es sich um die Anzeige eines Umstandes, aufgrund dessen eine Zuschlagsprämie zu ent-richten ist, so muss diese rückwirkend ab dem Zeitpunkt bez
	c) Unterlassen Sie die Abgabe einer Anzeige oder geben fahrlässig eine unrichtige Anzeige ab oder unterlassen fahrlässig die Erfüllung einer sonstigen Obliegenheit, so werden wir von der Verpflichtung zur Leistung jedoch nicht frei, wenn Sie nachweisen, dass das Ver-säumnis nur auf einem Versehen beruht und nach seinem Erken-nen unverzüglich nachgeholt wird. Handelt es sich um die Anzeige eines Umstandes, aufgrund dessen eine Zuschlagsprämie zu ent-richten ist, so muss diese rückwirkend ab dem Zeitpunkt bez
	c) Unterlassen Sie die Abgabe einer Anzeige oder geben fahrlässig eine unrichtige Anzeige ab oder unterlassen fahrlässig die Erfüllung einer sonstigen Obliegenheit, so werden wir von der Verpflichtung zur Leistung jedoch nicht frei, wenn Sie nachweisen, dass das Ver-säumnis nur auf einem Versehen beruht und nach seinem Erken-nen unverzüglich nachgeholt wird. Handelt es sich um die Anzeige eines Umstandes, aufgrund dessen eine Zuschlagsprämie zu ent-richten ist, so muss diese rückwirkend ab dem Zeitpunkt bez

	d) Diese Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob wir ein uns zustehendes Kündigungsrecht wegen der Verletzung einer vorver-traglichen Anzeigepflicht ausüben. 
	d) Diese Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob wir ein uns zustehendes Kündigungsrecht wegen der Verletzung einer vorver-traglichen Anzeigepflicht ausüben. 


	10. Wann sind die Leistungen fällig? 
	a) Wir sind verpflichtet, innerhalb eines Monats – beim Invaliditäts-anspruch innerhalb von drei Monaten – in Textform zu erklären, ob und in welchem Umfang wir einen Anspruch anerkennen. Die Fris-ten beginnen mit dem Eingang folgender Unterlagen: 
	a) Wir sind verpflichtet, innerhalb eines Monats – beim Invaliditäts-anspruch innerhalb von drei Monaten – in Textform zu erklären, ob und in welchem Umfang wir einen Anspruch anerkennen. Die Fris-ten beginnen mit dem Eingang folgender Unterlagen: 
	a) Wir sind verpflichtet, innerhalb eines Monats – beim Invaliditäts-anspruch innerhalb von drei Monaten – in Textform zu erklären, ob und in welchem Umfang wir einen Anspruch anerkennen. Die Fris-ten beginnen mit dem Eingang folgender Unterlagen: 

	– Nachweis des Unfallhergangs und der Unfallfolgen, 
	– Nachweis des Unfallhergangs und der Unfallfolgen, 

	– beim Invaliditätsanspruch zusätzlich der Nachweis über den Abschluss des Heilverfahrens, soweit es für die Bemessung der Invalidität notwendig ist. 
	– beim Invaliditätsanspruch zusätzlich der Nachweis über den Abschluss des Heilverfahrens, soweit es für die Bemessung der Invalidität notwendig ist. 

	b) Die ärztlichen Gebühren, die Ihnen zur Begründung des Leistungs-anspruchs entstehen, übernehmen wir. 
	b) Die ärztlichen Gebühren, die Ihnen zur Begründung des Leistungs-anspruchs entstehen, übernehmen wir. 

	c) Erkennen wir den Anspruch an oder haben wir uns mit Ihnen über Grund und Höhe geeinigt, leisten wir innerhalb von zwei Wochen. 
	c) Erkennen wir den Anspruch an oder haben wir uns mit Ihnen über Grund und Höhe geeinigt, leisten wir innerhalb von zwei Wochen. 

	d) Steht die Leistungspflicht zunächst nur dem Grunde nach fest, zahlen wir – auf Ihren Wunsch – angemessene Vorschüsse. 
	d) Steht die Leistungspflicht zunächst nur dem Grunde nach fest, zahlen wir – auf Ihren Wunsch – angemessene Vorschüsse. 


	Vor Abschluss des Heilverfahrens kann ein angemessener Vor-schuss innerhalb eines Jahres nach dem Unfall nur verlangt wer-den, sofern keine akute Lebensgefahr mehr besteht. 
	e) Sie und wir sind berechtigt, den Grad der Invalidität jährlich, längs-tens bis zu drei Jahren nach dem Unfall, erneut ärztlich bemessen zu lassen. Bei Kindern bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres verlängert sich diese Frist von drei auf fünf Jahre. Dieses Recht muss von uns zusammen mit unserer Erklärung über unsere Leis-tungspflicht gemäß Ziffer 9 a), von Ihnen vor Ablauf der Frist aus-geübt werden. 
	e) Sie und wir sind berechtigt, den Grad der Invalidität jährlich, längs-tens bis zu drei Jahren nach dem Unfall, erneut ärztlich bemessen zu lassen. Bei Kindern bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres verlängert sich diese Frist von drei auf fünf Jahre. Dieses Recht muss von uns zusammen mit unserer Erklärung über unsere Leis-tungspflicht gemäß Ziffer 9 a), von Ihnen vor Ablauf der Frist aus-geübt werden. 
	e) Sie und wir sind berechtigt, den Grad der Invalidität jährlich, längs-tens bis zu drei Jahren nach dem Unfall, erneut ärztlich bemessen zu lassen. Bei Kindern bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres verlängert sich diese Frist von drei auf fünf Jahre. Dieses Recht muss von uns zusammen mit unserer Erklärung über unsere Leis-tungspflicht gemäß Ziffer 9 a), von Ihnen vor Ablauf der Frist aus-geübt werden. 

	f) Ergibt die endgültige Bemessung eine höhere Invaliditätsleistung, als wir bereits erbracht haben, ist der Mehrbetrag mit 5 Prozent jährlich zu verzinsen. 
	f) Ergibt die endgültige Bemessung eine höhere Invaliditätsleistung, als wir bereits erbracht haben, ist der Mehrbetrag mit 5 Prozent jährlich zu verzinsen. 

	g) Zur Prüfung der Voraussetzungen für den Rentenbezug sind wir berechtigt, Lebensbescheinigungen anzufordern. Wird die Beschei-nigung nicht unverzüglich übersandt, ruht die Rentenzahlung ab der nächsten Fälligkeit. 
	g) Zur Prüfung der Voraussetzungen für den Rentenbezug sind wir berechtigt, Lebensbescheinigungen anzufordern. Wird die Beschei-nigung nicht unverzüglich übersandt, ruht die Rentenzahlung ab der nächsten Fälligkeit. 







